
Positionspapier zum neuen Landeshochschulgesetz 

Wir als Studierendenvertretung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg möchten uns 

hiermit kritisch zur aktuellen Landeshochschul Novellierung aussprechen. Die LHG 

Novellierung enthält zwar Unterstützenzwertes aber auch einige kritische Punkte. Als 

Hauptkritikpunkte möchten wir vier Änderungen hervorheben. 

 

1. Die Wiedereinführung des Ordnungsrecht  

Wir sprechen uns gegen die Wiedereinführung des Ordnungsrechts aus.  

Die Einführung einer derartigen Paralleljustiz widerspricht unserem 

Rechtsverständnis, da das vorliegende Strafrecht zur Ahndung von 

Gesetzesübertretungen greift. Sollte dies nicht überall ausreichen, muss im 

Strafgesetzbuch nachgebessert werden. Eine zusätzliche Hochschulrechtsprechung 

ist unserer Auffassung nach nicht zu rechtfertigen.  

Studierende können mit diesem Gesetz bei Verstößen gegen das Ordnungsrecht von 

einzelnen Veranstaltungen ausgeschlossen, und sogar exmatrikuliert werden. Dies 

gefährdet die politische Meinungsäußerung an Hochschulen. Besonders 

problematisch ist, dass die Universität als geschädigte Instanz so gleichzeitig als 

Klägerin und Richterin fungiert und über das Strafmaß entscheidet. Generell sprechen 

wir uns gegen die Wiedereinführung des Ordnungsrechts an der Universität aus.  

 

2. Das Verhüllungsverbot 

Wir positionieren uns gegen das Verhüllungsverbot.  

Religiöse Gruppen tragen Verhüllungen aus kulturell gewachsener Überzeugung. Der 

Schutz der religiösen Freiheit ist ein Kernthema der Deutschen Verfassung. Die dort 

verankerte Rechte sollten in keinem Fall durch niedere Verordnungen der Länder 

beschnitten werden dürfen. 



Das Verhüllungsverbot scheint sinnvoll, da es auch zur Identifizierung von 

Studierenden vor einer Prüfung angewendet werden soll. Zur Identifikation 

verschleierter Studierender gibt es jedoch bereits Regelungen. Das im LHG 

eingeräumte Recht lässt Dozierenden den Spielraum, allein mit der Begründung des 

Lernerfolges Verschleierung in ihren Veranstaltungen zu untersagen. Das ist nicht 

hinnehmbar, denn Dozierende sollten nicht das Recht erhalten in die Religionsfreiheit 

der Einzelnen in diesem Maße einzugreifen. Zudem gibt es bisher keinerlei Fälle, in 

denen es Probleme mit der Identitätsfeststellung vor Prüfungen gab. Das 

Verhüllungsverbot ist symbolpolitisch und schränkt die Grundrechte von 

Studierenden ein.  

 

3. Die Zementierung der Zweitstudiengebühren 

Studiengebühren werden generell von der Studierendenschaft abgelehnt.  

Der Verwaltungsaufwand für die Studiengebühren steht nicht im Verhältnis zum 

Nutzen. Studiengebühren widersprechen der freien Berufswahl. Wir lehnen die 

genannten Zweitstudiengebühren sowie jede andere Form von Studiengebühren 

grundsätzlich ab.  

(Weiter-)Bildung darf keine Frage der sozialen oder kulturellen Herkunft sein! 

Außerdem erfordert die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung das lebenslange Lernen 

und Flexibilität von Arbeitnehmer*innen. Zweitstudiengebühren behindern die 

berufliche Umorientierung und Weiterbildung im Arbeitsleben und benachteiligen 

Menschen mit weniger Geld. 

 

4. Die Versteifung auf Studierendenparlamente 

Wir sprechen uns grundsätzlich für die Systemoffenheit bei der demokratischen 

Selbstverwaltung der Studierendenschaften aus. 

Studierendenräte werden nicht explizit im Gesetz erwähnt und damit zum Sonderfall 

abgestuft. Dieser Umstand kann dazu führen, dass Entscheidungen von 



Studierendenräten nachträglich die Rechtsgültigkeit abgesprochen wird, wenn 

Instanzen der Universität mit diesen Entscheidungen nicht zufrieden sind.  Damit kann 

vom Studierendenrat Freiburg eine Umorganisation hin zu einem 

Studierendenparlament gefordert werden. Wir Studierende, wollen selbst entscheiden, 

wie wir vertreten werden. 
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Stellungnahme der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg 

zum Entwurf des Vierten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher 

Vorschriften (Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz – 4. HRÄG) im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit nimmt die Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) Baden-Württem-

berg gemäß der Aufforderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst (MWK) vom 29.07.2020 entsprechend Stellung zum Anhörungsent-

wurf des Vierten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (4. HRÄG) vom 

27.07.2020. Wir bitten das Ministerium diese Stellungnahme entsprechend der 

Größe der vertretenen und betroffenen Statusgruppe zu gewichten und in den 

im weiteren Gesetzgebungsprozess zu berücksichtigen. Zudem gehen wir hier-

mit auf den am 14.08.2020 zugestellten Entwurf zur Änderung des Qualitätssi-

cherungsgesetzes ein. 

 

Als Vorbemerkung kritisiert die LaStuVe die Art und den Zeitrahmen des Betei-

ligungsverfahrens scharf. Der sehr umfangreiche Gesetzentwurf wurde in ein 

zeitlich verkürztes Anhörungsverfahren gegeben. Der gewählte Zeitraum 

29.07.2020 – 26.08.2020 (4 Wochen) liegt in der Urlaubs-/Ferienzeit und bezo-

gen auf die Studierenden zudem in der Prüfungszeit des ohnehin angesichts 

der COVID19-Pandemie unter außergewöhnlich unsicheren Bedingungen statt-

findenden Sommersemesters 2020. Somit stellt dieses Anhörungsverfahren für 

die ehrenamtlichen Akteur*innen der LaStuVe eine erhebliche zusätzliche Mehr-

belastung dar. 

 

Der straffe Zeitplan für das Inkrafttreten des HRÄG wird im Schreiben an die 

Verbände vom 29.11.2020 auch begründet mit „[e]iner durch die Neuregelung 

des Umsatzsteuerrechts entstehenden Belastung der Kooperationsfähigkeit der 

Hochschulen“. Gemessen daran finden sich im Entwurf jedoch auch inhaltliche 

Änderungen der Regierungsfraktionen. Dies zeigt sich auch in den schwierigen 

Verhandlungen, die zu einer Verzögerung des Gesetzgebungsverfahrens und 

der „Beschleunigung“ des Anhörungsverfahrens geführt haben. Die LaStuVe 
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verurteilt Macht- und Wahlkämpfe zu Lasten von Betroffenen und Interessen-

verbänden. 

 

Zu den im Anhörungsentwurf des Vierten Hochschulrechtsänderungsgesetzes 

4. HRÄG vorgeschlagenen Änderungen des Landeshochschulgesetzes 

(LHG) nimmt die LaStuVe wie folgt Stellung: 

 

Einführung des § 62 a LHG 

Die LaStuVe lehnt die Einführung des vorgeschlagenen § 62 a Absatz 1-3 ve-

hement ab und fordert diesen zurückzunehmen. 

In diesem Paragrafen wird eine Regelung getroffen, die den Rektoraten bei sog. 

Ordnungsverstößen von Studierenden das Recht der Verhängung einer Reihe 

an Ordnungsmaßnahmen bis hin zur Zwangsexmatrikulation zuspricht.  

Die LaStuVe sieht dies sehr kritisch, da neben sexueller Belästigung und der 

Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat auch ein "schwerwie-

gend[er] oder wiederholt[er] Verstoß gegen [Anordnungen] im Rahmen des 

Hausrechts" ein Ordnungsverstoß sein kann. Dazu sollen sowohl Störungen des 

Betriebsablaufes als auch die Behinderung von Hochschulangehörigen gehö-

ren. 

Hiermit tut sich eine archaische Justizinstanz bei den Hochschulleitungen auf. 

Eine solche Gerichtsbarkeit hatte man gehofft, vor einem halben Jahrhundert 

überwunden zu haben. Würde dieser Paragraf so eingeführt, so wäre dies ein 

historischer Rückschritt der Bürger*innenrechte aller Studierenden Baden-Würt-

tembergs und eine Einladung zur Willkürjustiz an Hochschulen. Die Regelung 

stellt eine Aushebelung des Gewaltenteilungsprinzips dar – Hochschulleitungen 

würden als Kläger*innen unmittelbar auch zu Richter*innen werden. Die Ausle-

gung dieser schwammig formulierten Regelungen nach Gutdünken der Hoch-

schulleitungen würde wie ein Damokles-Schwert über Studierenden schweben. 

Damit würde studentisches Engagement und Protest, der Arbeitskampf und de-

mokratische Teilhabe am Hochschulgeschehen über Gebühr eingeschränkt.  

Wir halten diese Neuregelung für unnötig, rückschrittlich und autoritär und for-

dern daher diese zurückzunehmen. Sollte dennoch daran festgehalten werden, 

fordern wir, dass § 62 a Absatz 1 Nr. 1 gestrichen wird und, dass die Zustim-

mung der Studierendenschaft zur Voraussetzung für die Feststellung eines Ord-

nungsverstoßes nach den (jetzigen) § 62 a Absatz 1 Nr. 2 und 3 wird.  

 

Änderung von § 65 a LHG 

Die LaStuVe lehnt die Änderung von § 65 a Absatz 3 in dieser Form ab. Hier ist 

nicht klar, was die Auswirkungen dieser Änderungen auf die existierenden Kol-

legialorgane sein würden. Wir fordern an dieser Stelle Rechtssicherheit für Stu-

dierendenräte zu schaffen, die auf der Entsendung von demokratisch legitimier-

ten Mitgliedern aus den dezentralen Organen der Studierendenschaft beruhen. 

Es existieren durchaus Studierendenschaften, deren Studierendenrat aus-

schließlich aus Vertreter*innen der Fachbereichsvertretungen besteht. Dieses 

Modell, welches schließlich im Rahmen der konstituierenden Satzungsgebung 

von den Studierenden selbst gewählt wurde, würde mit dem Gesetzentwurf zum 
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allenfalls geduldeten Sonderfall degradiert werden. Angesichts der Tatsache, 

dass mit dem Gesetzentwurf der bestehende Passus „[s]ofern auf zentraler 

Ebene der Studierendenschaft keine unmittelbar von den Studierenden gewähl-

ten Vertreterinnen oder Vertreter handeln, ist die Legitimation dieser Vertrete-

rinnen oder Vertreter aus anderen Organen der Hochschule oder der Studieren-

denschaft sicherzustellen, deren Mitglieder unmittelbar gewählt werden“ unbe-

rührt bleiben soll und die amtliche Begründung des Gesetzentwurfs kundtut, 

dass „[e]ine Entsendung aus anderen Organen, wie beispielsweise aus Fach-

schaften […] weiterhin möglich“ sei, erachtet die LaStuVe die vorgeschlagene 

Änderung als politisch-ideologisch motiviert und sieht hier keinen Neurege-

lungsbedarf. 

Die LaStuVe lehnt auch die Einführung von § 65 a Absatz 5 Satz 5 Nr. 1 ab. 

Dies würde mitunter bedeuten, dass Hochschulen motiviert sein könnten, Stu-

dierendenschaften für den Einzug der Beiträge, wozu sie selbst gar nicht die 

technisch-organisatorischen Möglichketen haben, mit einem Finanzierungsbei-

trag zu belasten. Da dies für die Hochschulen keinen erheblichen Mehraufwand 

darstellt, ist dies nicht nachvollziehbar. Die Erhebung von Ausgleichszahlungen 

für die Übernahme von Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäften nach Nr.  

2 ist durch den signifikanten Mehraufwand jedoch gerechtfertigt. Die LaStuVe 

fordert daher, Satz 6 ausschließlich auf Satz 5 Nr. 2 anzuwenden.  

 

Änderung von § 65 b LHG 

Grundsätzlich begrüßt die LaStuVe Transparenz gegenüber den Studierenden 

bezüglich des Haushalts der Studierendenschaften, der sich aus deren Beiträ-

gen speist, sehr. Es wird jedoch eine Präzisierung von „Einnahmen, Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen“ angeregt, um Klarhe it über den angedach-

ten Detaillierungsgrad der Offenlegung zu schaffen. Es ist zu klären, ob mit die-

ser Regelung implizit eine bestimmte Haushaltstitelstruktur verpflichtend wird.  

 

Änderung von § 2 Absatz 5 LHG 

Die LaStuVe begrüßt die Änderung von § 2 Absatz 5. Diese geht in die richtige 

Richtung, indem sie die Hochschulen mehr in die Mitte des gesamtgesellschaft-

lichen Diskurses rückt. Hierbei ist Nachhaltigkeit als Thema besonders wichtig, 

da den Hochschulen eine verantwortungsvolle Rolle zukommt - sowohl als Bil-

dungs- und Forschungseinrichtungen als auch als Betriebe mit dem größten 

Energieverbrauch unter den Landeseinrichtungen. 

 

Änderung von § 4 LHG 

Die LaStuVe fordert weitergehende Anpassungen von § 4 hinsichtlich der Be-

rücksichtigung von Menschen nicht-binären Geschlechts zur Umsetzung tat-

sächlicher Gleichberechtigung. Somit ist zunächst eine Änderung des Paragra-

fen-Titels zu „Chancengleichheit der Geschlechter, Gleichstellungsbeauftragte“ 

nötig. In den Absätzen 1, 2, 3, 7 (neu) und 9 (neu) sind jeweils alle Vorkommen 

der Aufzählung von „Männern und Frauen“ bzw. von „Frauen und Studentinnen“ 

zu ergänzen um „Personen diversen Geschlechts“ sowie alle Forderungen nach 
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einer Erhöhung der Frauenanteile zu ergänzen um „Anteile von Personen diver-

sen Geschlechts“. 

Es wird hierbei auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Oktober 

20171, das infolgedessen geänderte Personenstandsgesetz2 und im Speziellen 

auf Drucksache 16/8449 des Landtags von Baden-Württemberg3 verwiesen. 

 

Änderung von § 4 a LHG 

Die LaStuVe begrüßt die Hervorhebung der Ansprechpersonen für Fragen im 

Zusammenhang mit sexueller Belästigung und für Antidiskriminierung durch die 

Schaffung eines gesonderten Paragrafen. Zusätzlich sollte jedoch auch nach 

Möglichkeit eine Ansprechperson diversen Geschlechts bestellt werden für Fra-

gen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung. 

 

Änderung von § 5 Absatz 3 LHG 

Die LaStuVe kritisiert den neuen § 5 Absatz 3. Hier werden sensible Daten Stu-

dierender über Studienverläufe unter dem Vorwand der Qualitätssicherung in 

einem Opt-Out-Verfahren erhoben. 

Es ist nicht klar, welche Aussagen Eckdaten von Studienverläufen über die Qua-

lität der Hochschulen liefern sollen, hat doch die Qualität von Forschung und 

Lehre nichts mit dem Studienverlauf einzelner Studierender zu tun. Dies in ei-

nem Opt-Out-Verfahren zu organisieren klingt mehr nach ungezügeltem Daten-

sammeln als nach zielgerichteter Qualitätssicherung. 

Absolvent*innen können bereits jetzt derartige Informationen freiwillig abgeben 

zum Zwecke der Verfolgung deren weiteren Entwicklung. Sie geben also in ei-

nem solchen Fall aktiv eine Einwilligung zur Verwendung dieser Daten. Insofern 

besteht aus Sicht der LaStuVe kein Grund für die vorgeschlagene gesetzliche 

Regelung. Eine über Art. 6 Abs. 1 Lit. a DSGVO4 hinausgehende Rechtsgrund-

lage wird somit abgelehnt. Die LaStuVe fordert daher die ersatzlose Streichung 

von § 5 Absatz 3 Satz 3 LHG. 

 

Änderung von § 7 LHG 

Die in den Änderungen von § 7 verankerte Aufwertung der Struktur- und Ent-

wicklungsplanung wird von der LaStuVe begrüßt. Hiermit werden die Hochschu-

len nun verpflichtet auch die strategische und organisatorische Entwicklung im 

weiteren Sinne niederzuschreiben. Dies ist begrüßenswert, da somit langfristige 

Entwicklungsprozesse der Hochschulen verschriftlich werden und in den hoch-

schulpolitischen Diskurs aufgenommen werden können. 

 

1 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16 -, Rn. 1-69, 

http://www.bverfg.de/e/rs20171010_1bvr201916.html 
2 Personenstandsgesetz (PStG), https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html 
3 Antrag der Abg. Stephen Brauer u. a. FDP/DVP und Stellungnahme des Staatsministeriums 

Praktikabilität und Prüfungsrelevanz der geschlechtersensiblen Sprache, Drucksache 16/8449 

des Landtags von Baden-Württemberg vom 09.07.2020, https://www.landtag-bw.de/fi-

les/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8449_D.pdf 
4 EU-Datenschutz-Grundverordnung, Art. 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, https://dsgvo-ge-

setz.de/art-6-dsgvo/ 
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Änderung von § 9 Absatz 1a LHG 

Die LaStuVe kritisiert den neuen § 9 Absatz 1a, da sich die LaStuVe entspre-

chend ihrer Beschlusslage grundsätzlich gegen die Festschreibung eines Ver-

hüllungsverbots für Studierende an Hochschulen ausspricht. 

 

Änderung von § 13 Absatz 10 LHG 

Das in § 13 Absatz 10 festgehaltene Flächenmanagement begrüßt die LaStuVe. 

Hier formalisiert die Landesregierung die in der Hochschulfinanzierungsverein-

barung II (HoFVII) festgehaltenen Absprachen mit den Hochschulen. Für die 

Durchführung des Flächenmanagements müssen den Hochschulen entspre-

chende Mittel und Personalstellen bereitgestellt werden. Die LaStuVe verweist 

hier im Übrigen auf Kapitel 4.12 Flächenmanagement ihrer Stellungnahme zu 

den HoFVII-Verhandlungen am 10.07.20195. 

 

Änderung von § 16 Absatz 3 Nr. 17 LHG 

Prinzipiell begrüßt die LaStuVe es sehr, dass Klimaschutz als Aufgabe mittels § 

16 Absatz 3 Nr. 17 jetzt auch gesetzlich an den Hochschulen des Landes ver-

ankert wird. Es ist sinnvoll und notwendig, eine zentrale, klare Zuordnung der 

Verantwortlichkeit für Klimaschutz und generell Nachhaltigkeit an den Hoch-

schulen festzulegen. Allerdings hält die LaStuVe es für problematisch, die Art 

und Weise der strukturellen Verankerung komplett dem Rektorat zu überlassen. 

Eine effektive Nachhaltigkeitsarbeit kann zwar nur mit einer guten Zusammen-

arbeit aller Akteur*innen gelingen, jedoch wird hierfür auch eine kritische inhalt-

liche Distanz zu den Leitungen der jeweiligen Institutionen benötigt. Deshalb 

schlägt die LaStuVe vor, konkret eine zentrale Stelle mit der Verantwortlichkeit 

zu Nachhaltigkeit an den Hochschulen im LHG zu verankern. Bezüglich der 

Chancengleichheit von Männern, Frauen und hoffentlich künftig auch von Per-

sonen diversen Geschlechts wird eine Verankerung bereits durch § 4 eingeführt, 

worin explizit die Auseinandersetzung der Hochschulen mit diesem Thema ge-

fördert und die Schaffung entsprechender Strukturen und Personal für die Erfül-

lung der Aufgaben festgeschrieben wird. Angesichts der Tragweite der Anforde-

rungen nachhaltiger Entwicklung hält die LaStuVe es für notwendig, einen ähn-

lichen Paragrafen mit entsprechenden Strukturen auch für das Thema Nachhal-

tigkeit zu schaffen. Eine Alternative dazu wäre eine Verwaltungsstelle ähnlich 

der existierenden Stelle an der Universität Freiburg6 einzurichten, die einem 

Prorektorat zugeordnet wird. 

 
  

 
5 Stellungnahme der Landes-ASten-Konferenz zu den Verhandlungen eines Hochschulfinanzie-

rungsvertrags nach 2020 vom 10.07.2019, https://lastuve-bawue.de/wp-content/uplo-

ads/2019/07/Stellungnahme-der-Landes-Asten-Konferenz-zu-den-Verhandlungen-eines-

Hochschulfinanzierungsvertrags-nach-2020.pdf 
6 Universität Freiburg, Arbeitskreis Nachhaltige Universität Freiburg, Der AK stellt sich vor, 

http://www.nachhaltige.uni-freiburg.de/de/ak_vorstellung 
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Änderung des § 26 LHG 

Die LaStuVe begrüßt das neu einzuführende Vorschlagsrecht für die Studieren-

den, wünscht sich hier jedoch eine Präzisierung, beispielsweise hin zu den de-

zentralen Organen der Studierendenschaft. 

 

Änderung von § 30 a LHG 

Die LaStuVe begrüßt die Änderung von § 30 a eindeutig. Hier wird nun das in 

Art. 20 a Grundgesetz verankerte Staatsziel des Tierschutzes in Landesrecht 

gegossen, wie von der LaStuVe bereits zuvor gefordert7. 

 

Zu den im Anhörungsentwurf des Vierten Hochschulrechtsänderungsgesetzes 

vorgeschlagenen Änderungen des Studierendenwerksgesetzes (StWG) 

nimmt die LaStuVe wie folgt Stellung: 

 

Änderung von § 6 Absatz 4 und § 9 Absatz 2 StWG 

Die LaStuVe begrüßt ausdrücklich die Änderung des § 6 Absatz 4 Satz 1 bis 3 

und § 9 Absatz 2 Satz 2 sowie Folgeregelungen, durch welche Stellvertreter*in-

nen im Verwaltungsrat vorgesehen werden und der Amtszeitbeginn der Verwal-

tungsrät*innen nun durch die Satzung des Studierendenwerks festgelegt wird. 

Die Möglichkeit der Stellvertretung ist aus studentischer Perspektive besonders 

wichtig, da Studierende im Gegensatz zu den Rektoratsmitgliedern und Exter-

nen ihren Terminplan i.d.R. nicht in gleicher Eigenständigkeit festlegen können 

und öfter durch Prüfungen und andere auferlegte Verpflichtungen verhinder t 

sind. Ferner ist die Fluktuation unter den studentischen Mitgliedern naturgemäß 

höher und mit Stellvertreter*innen entstehen somit perspektivisch wahrschein-

lich weniger Vakanzen. Dass der Amtszeitbeginn durch die Satzung festgelegt 

werden kann ist aus den in der Begründung des Gesetzesentwurfes genannten 

Gründen begrüßenswert. 

 

Änderung von § 8 Absatz 3 StWG 

Die Änderung des § 8 Absatz 3 ist grundsätzlich geeignet, um lokale Besonder-

heiten zu berücksichtigen. Dass die Zusammensetzung der Vertretungsver-

sammlungen „vor Ort“ in den Satzungen der jeweiligen Studierendenwerke fest-

geschrieben werden kann, ist daher zu begrüßen. Jedoch bleibt die Zusammen-

setzung der Vertretungsversammlung durch die große Zahl von Rektoratsmit-

gliedern und gewählten Hochschullehrer*innen insgesamt weiterhin vollkom-

men unzureichend. So könnte bspw. auch die aufgrund dieser Gesetzesände-

rung notwendige Anpassung der Satzung gegen die Stimmen aller studenti-

schen Mitglieder verabschiedet werden. Dieser Zustand ist für die LaStuVe nicht  

tragbar. 

 
7 campusgrün Positionspapier zur Novelle des Landeshochschulgesetzes, Weichenstellung für 

nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen in Baden-Württemberg vom 01.03.2020, über-

nommen von der LaStuVe per Beschluss am 03.05.2020, https://lastuve-bawue.de/wp-con-

tent/uploads/2020/08/20200301_campusgruen_positionspapier_lhg.pdf 
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Die Studierendenwerke sind gemäß § 2 Absatz 1 und 2 ausschließlich für die 

„sozialer Betreuung und Förderung der Studierenden“ zuständig. In der Struktur 

der Organe der Studierendenwerke spiegelt sich dies jedoch nicht wider. In kei-

nem Organ des Studierendenwerks stellt die Gruppe, um die es letztlich und 

ausschließlich geht – die Studierenden – einen maßgebenden Anteil. 

Jeder*jedem Studierenden wird grundsätzlich ein*e Professor*in oder ein Rek-

toratsmitglied „gegenübergestellt“. Dabei wird verkannt, dass es sich um Bür-

ger*innen handelt, die einem Studium an einer Hochschule nachgehen. In je-

dem Land (außer Bayern) stellen die Studierenden deutlich mehr Mitglieder  in 

den Organen als in Baden-Württemberg. In den meisten Ländern sind es sogar 

die Hälfte oder die Mehrheit der Mitglieder der Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräte! 

Genauso, wie es eine Professor*innenmehrheit an Hochschulen bei Fragen der 

Forschung und Lehre gibt, sollte die Studierendenmehrheit im Studierenden-

werk bei Fragen der sozialen Fürsorge der Studierenden eine Selbstverständ-

lichkeit sein. 

Konkret müssen daher folgende Änderungen vorgenommen werden: 

§ 8 Absatz 3: Im Verwaltungsrat sollten die Studierenden nicht wie bisher ein 

Drittel, sondern die Hälfte der Mitglieder stellen. 

§ 8 Absatz 2 und 3: Der Vertretungsversammlung sollten nicht zwingend alle 

hauptamtlichen Rektoratsmitglieder der zugehörigen Hochschulen angehören. 

Ferner ist die Wahl weiterer Hochschullehrer*innen für die Arbeit der Vertre-

tungsversammlung im Hinblick auf die Aufgaben der Studierendenwerke nicht 

angezeigt. 

 

Änderung von § 12 StWG 

Die Änderung des § 12 begrüßt die LaStuVe. Hier war es wichtig Rechtssicher-

heit für Studierende in Kooperationsstudiengängen bezüglich der Studierenden-

werksbeiträge zu schaffen und eine übergebührende finanzielle Belastung aus-

zuschließen. 

 

Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes 

Die LaStuVe begrüßt die Implementierung der in der neuen HoFVII festgelegten 

Änderungen der Zuweisung der auf studentischen Vorschlag vergebenen sog. 

Qualitätssicherungsmittel (QSM). Insgesamt ergibt sich hieraus Planungssi-

cherheit für die Studierendenschaften. 

 

Weiterhin möchten wir auf Forderungen unsererseits hinweisen, die nicht Ein-

gang in dieses Hochschulrechtsänderungsgesetz gefunden haben und um 

Nachbesserungen bitten: 

 

Mobilisierung von Hochschulangehörigen 

Es fehlt die Aufnahme unsere Forderung, dass nach § 9 Absatz 2 Satz 1 LHG 

("Die Mitglieder der Hochschule haben das Recht und die Pflicht, an der Selbst-

verwaltung [...]") stehen soll: "Maßnahmen zur Mobilisierung von Hochschulan-

gehörigen sind zu unterstützen, insofern sie zur Mitwirkung an der Selbstver-

waltung und an den Aufgaben der Hochschule und ihrer Organe beitragen; sie 
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können nur aus schwerwiegenden Gründen untersagt werden." Dies ist unab-

dinglich, um den Verfassten Studierendenschaften die Möglichkeit zu geben ihre 

Mitglieder adäquat zu informieren und am hochschulpolitischen Diskurs teilha-

ben zu lassen. 

 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Der LaStuVe liegt uns eine gute Lehre für die Studierenden besonders am Her-

zen. Angesichts der großen ökologischen Herausforderungen, die sich mit ho-

her Wahrscheinlichkeit auf die zukünftige berufliche Praxis sowie das soziale 

Zusammenleben auswirken werden, hält die LaStuVe es für unabdingbar, dass 

dies entsprechend in der Lehre berücksichtigt wird. Die LaStuVe schlägt des-

halb vor, § 29 LHG so anzupassen, dass das Konzept für eine Bildung für Nach-

haltige Entwicklung (BNE) berücksichtigt und explizit darauf Bezug genommen 

wird. BNE an Hochschulen kann wesentlich dazu beitragen, dass Studierende 

die globalen Herausforderungen besser reflektieren können und befähigt wer-

den, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen mitzuge-

stalten. 

 

Hochschulen als gesellschaftliche Akteurinnen 

Wir fordern weiterhin die Einführung eines neuen § 40 Absatz 1a LHG "Hoch-

schulen sind dazu verpflichtet, Forschung für die und mit der Gesellschaft zu 

fördern. Nachhaltigkeitsbezogene, inter- bzw. transdisziplinäre Forschung soll 

strukturell unterstützt werden. Die Forschungsergebnisse sollen frei zugänglich 

sein und gesellschaftsrelevante Inhalte in verständlicher Art und Weise veröf-

fentlicht werden.“ Selbstverständlich sind Forschung und Lehre frei. Jedoch 

sollte wegen der Stellung der Hochschulen im gesellschaftlichen Diskurs beson-

ders jene Forschung und Lehre gefördert werden, welche zur Lösung gesell-

schaftlicher und ökologischer Probleme beiträgt. Auch muss das hier generierte 

Wissen verständlich kommuniziert und für alle Menschen zugänglich sein.  
 

Des Weiteren verweist die LaStuVe auf ihre zahlreichen weiteren Forderungen 

und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts in Baden-Württem-

berg mit Stand 27.02.20208 sowie ihre Positionierung vom 03.05.2020 zur Ver-

antwortung der Hochschulen und des Landes Baden-Württemberg angesichts 

der Herausforderungen der Klimakrise9. Viele dieser Aspekte haben keine Be-

 
8 Stellungnahme der Landesstudierendenvertretung - Notwendige Änderungen am Landeshoch-

schulgesetz Baden-Württemberg vom 27.02.2020, https://lastuve-bawue.de/wp-content/uplo-

ads/2020/02/Erweiterte-Stellungnahme-der-Landesstudierendenvertretung-Notwendige-

%C3%84nderungen-am-Landeshochschulgesetz-Baden-W%C3%BCrttemberg-1.pdf 
9 Positionierung zur Verantwortung der Hochschulen und des Landes Baden-Württemberg ange-

sichts der Herausforderungen der Klimakrise, beschlossen auf der Landes-ASten-Konferenz 

Baden-Württemberg am 03.05.2020, https://lastuve-bawue.de/wp-content/uplo-

ads/2020/05/20200503_positionierung_verantwortung_hochschulen_und_land_bw_herausfor-

derungen_klimakrise.pdf 



 

9 / 9 

rücksichtigung im 4. HRÄG gefunden, werden allerdings von der LaStuVe wei-

terhin aufrechterhalten und weiterverfolgt. Dazu zählt insbesondere die Forde-

rung nach Abschaffung der Studiengebühren für Nicht-EU/EWR-

Ausländer*innen und Zweitstudierende und die damit einhergehende Änderung 

des Landeshochschulgebührengesetzes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Bauer 

Sprecher der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg 



Drucksache 16/9090
Eingang: 20.10.2020



 



 

Viertes Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften 

(Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz - 4. HRÄG) 

 

Vorblatt 

 

A. Zielsetzung 

 

Mit diesem Gesetzentwurf soll die Handlungs- und Kooperationsfähigkeit der 

Hochschulen verbessert werden. Zugleich gilt es, die Verantwortlichkeiten zu 

präzisieren. Dazu dienen insbesondere Regelungen zur Aufgabenverteilung der 

Hochschulleitung, zum Haushalt, zur Qualitätssicherung, zur Digitalisierung so-

wie zur Stärkung der Steuerungsmöglichkeiten und der Transparenz an den 

Hochschulen. Auf die Vorgaben des EU-Rechts im Bereich der Umsatzsteuer 

soll hochschul- und wissenschaftsfreundlich reagiert werden, um die Vielfalt und 

Kooperationsfähigkeit der Wissenschaftslandschaft in Baden-Württemberg nicht 

schwerwiegend zu beeinträchtigen. Eine Umsatzsteuermehrbelastung kann 

hierdurch indes nicht vollständig verhindert werden. Die Verantwortung der 

Hochschulen für eine nachhaltige Entwicklung wird ausdrücklich im Gesetz ver-

ankert. Dies umfasst den Schutz des Klimas und den Erhalt der natürlichen Le-

bensgrundlagen. 

 

B. Wesentlicher Inhalt 

 

Zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten sollen die Entscheidungsvor-

gänge im Rektorat klarer geregelt und dadurch die einzelnen Rektoratsmitglie-

der in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen gestärkt werden. Gleichzeitig 

wird durch Vorgaben eine klare Aufgabenzuweisung gesichert, das Vier-Augen-

Prinzip bei Entscheidungen im Besoldungsbereich verankert und eine transpa-

rente Dokumentation sichergestellt. Einer durch die Neuregelung des Umsatz-

steuerrechts entstehenden Belastung der Kooperationsfähigkeit der Hochschu-

len soll durch eine Präzisierung verschiedener Vorschriften des Landeshoch-

schulgesetzes begegnet werden. Dazu wird noch deutlicher herausgearbeitet, 

dass Kooperationen in Wahrnehmung spezifischer öffentlicher Aufgaben der 

Hochschulen in Wissenschaft, Forschung und Wissenstransfer erfolgen. 

Vorabexemplar
- vor förmlicher Prüfung durch die Landtagsverwaltung -



 

 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist als Staatszielbestimmung ne-

ben dem Tierschutz in Artikel 20a des Grundgesetzes und Artikel 3 a und 3b 

der Landesverfassung verankert. Die Bedeutung dieses Schutzes soll nun auch 

im Landeshochschulgesetz zum Ausdruck kommen, indem dieser unter den 

Hochschulaufgaben hervorgehoben wird. Gleiches gilt für die Verantwortlichkeit 

des Rektorats, sich spezifisch auch um die Aufgaben, insbesondere um den 

Klimaschutz, zu kümmern. Dabei gilt es sichtbar zu machen, dass den Hoch-

schulen aufgrund ihrer Schlüsselposition für Forschung, Innovation und Lehre, 

aber auch im Hinblick auf ihre Rolle als Arbeitgeber eine besondere Verantwor-

tung und Vorbildfunktion zukommt.  

 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Regelungen zur Sicherung der Wissen-

schaftsfreiheit, die gleichzeitig der Qualitätssicherung dienen. Dazu werden die 

Vorgaben für die staatliche Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen im Zuge 

einer Neufassung präzisiert. Außerdem werden erstmals auch Regelungen auf-

gestellt für den Fall, dass staatliche Hochschulen in Kooperation mit privaten 

Unternehmen Einrichtungen schaffen. 

 

Außerdem wird die Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Män-

nern sowie die Betreuung von Personen, die von sexueller Belästigung oder 

von Diskriminierung betroffen sind, durch weitere Maßnahmen vorangebracht. 

Hierzu werden insbesondere die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt 

und die Inhalte der Gleichstellungspläne präzisiert.  

 

C. Alternativen 

 

Keine. 

 

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte (ohne Erfüllungsaufwand) 

 

Der Gesetzentwurf bedingt keine Änderungen in den Haushaltsansätzen. 

 

E. Erfüllungsaufwand 



 

 

E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

 

Keiner. 

 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

 

Keiner. 

 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Grundordnungen und sonstige Hochschulsatzungen müssen angepasst 

werden. Der Aufwand besteht im Wesentlichen in vorbereitenden Arbeiten 

und der Befassung von Gremien. 

Die Umstellung wird bei den Hochschulen, bei den Studierendenwerken 

und beim Wissenschaftsministerium einen einmaligen Aufwand von insge-

samt rund 1 700 000 EUR verursachen. In der Folge werden die Hoch-

schulen von einem laufenden Verwaltungsaufwand von rund 200 000 EUR 

pro Jahr entlastet. Die mit der Gesetzesnovelle auch angestrebten Vorteile 

bei der steuerlichen Bewertung bleiben dabei unberücksichtigt. 

 

F. Nachhaltigkeitscheck  

 

Das Gesetzgebungsvorhaben trägt zur Nachhaltigkeit durch Bürokratieab-

bau und Stärkung der Gendergerechtigkeit bei. Es leistet einen Beitrag zur 

nachhaltigen Finanzierung, indem es Argumente zur Abwendung zusätzli-

cher steuerlicher Belastungen herausarbeitet und die zugrundeliegenden 

Regelungen nachschärft. Der Klimaschutz wird gestärkt. 

 

G. Sonstige Kosten für Private 

 

Kein Mehraufwand.  



 

Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz (4. HRÄG) 

 

Vom 

 

Artikel 1 

Änderung des Landeshochschulgesetzes 

 

Das Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 1 sowie § 29 Absatz 5 Satz 1 werden 

die Wörter „in den beteiligten Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „bei 

den beteiligten Dualen Partnern“ ersetzt. 

 

2. In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 2, § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 17, 

§ 18 Absatz 7, § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und Satz 9 Halbsatz 1, § 27b 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Nummer 4 Halbsatz 1 sowie Absatz 3, § 31 Ab-

satz 1 Satz 3 sowie § 65c Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ 

jeweils durch die Wörter „Dualen Partnern“ ersetzt. 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 3 Teilsatz 2 werden nach dem Wort „erfordert“ die Wörter 

„; ihnen obliegen zudem lehrerbildende Studiengänge für künstleri-

sches Lehramt an Gymnasien“ eingefügt. 

 

bb) In Nummer 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort „Anwendung“ die 

Wörter „und Weiterentwicklung“ eingefügt. 

 

cc) In Nummer 5 Teilsatz 1 werden nach dem Wort „Anwendung“ die 

Wörter „und Weiterentwicklung“ eingefügt.  



 

 

b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „mit Behinderung oder einer chroni-

schen Erkrankung“ durch die Wörter „mit Behinderungen oder chronischen 

Erkrankungen“ ersetzt. 

 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Dazu fördern sie im Rahmen ihrer Aufgaben unter anderem Innova-

tion, Nachhaltigkeit und Tierschutz.“ 

 

bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden aufgehoben. 

 

e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

 

„Die Hochschulen können zum Zwecke des Wissens-, Gestaltungs- und 

Technologietransfers die berufliche Selbstständigkeit, insbesondere Un-

ternehmensgründungen, ihrer Studierenden und befristet beschäftigten 

Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Absolventinnen, 

Absolventen und ehemaligen Beschäftigten für die Dauer von bis zu drei 

Jahren, in begründeten Ausnahmefällen bis zu fünf Jahren, fördern. Die 

Förderung kann insbesondere durch die unentgeltliche oder verbilligte 

 

1. Bereitstellung von Räumen und Laboren für den Geschäftszweck, 

 

2. Bereitstellung von IT-Infrastruktur für den Geschäftszweck und 

 

3. Zugangsmöglichkeit zu Hochschulbibliotheken 

 

erfolgen. Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auf der Basis ei-

ner vorher abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Rektorat. 



 

Für Absolventinnen und Absolventen ist eine Förderung nach den Sät-

zen 1 bis 3 nur innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum des letzten Ab-

schlusszeugnisses, für ehemalige Beschäftigte innerhalb von fünf Jahren 

ab dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses möglich. Die Förderung 

darf die Erfüllung der anderen in diesem Gesetz genannten Aufgaben 

nicht beeinträchtigen. Dies gilt in besonderem Maße für Forschung, Lehre, 

Studium und Weiterbildung. Die Bereitstellung von Räumen oder Infra-

strukturen im Rahmen dieser Regelung begründet keine Kompensations-

ansprüche hinsichtlich zusätzlicher baulicher Bedarfe.“ 

 

f) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 7 bis 9. 

 

g) Der neue Absatz 8 wird wie folgt geändert:  

 

a)  In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 7“ 

ersetzt.  

 

b)  In Satz 2 werden die Wörter „Absatz 6 Satz 2“ durch die Wörter „Ab-

satz 7 Satz 2“ ersetzt. 

 

4. § 3 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 

„(6) Sofern Hochschulen mit Dritten gemeinsam Einrichtungen betreiben oder 

Einrichtungen der Hochschulen von Dritten institutionell gefördert werden, gilt 

§ 70 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.“ 

 

5. § 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 4 

Chancengleichheit von Frauen und Männern; Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung aller Aufgaben die tatsäch-

liche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und wirken 

auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin; sie fördern aktiv die Erhöhung 



 

der Frauenanteile in allen Fächern und auf allen Ebenen, in denen Frauen un-

terrepräsentiert sind, und sorgen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 

wissenschaftlicher, künstlerischer und medizinischer Tätigkeit. Bei allen Aufga-

ben und Entscheidungen sind die geschlechterspezifischen Auswirkungen zu 

beachten. 

 

(2) Der Senat wählt in der Regel aus dem Kreis des an der Hochschule haupt-

beruflich tätigen weiblichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 

eine Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin für die 

Dauer von zwei bis vier Jahren; die Grundordnung regelt die Anzahl der Stell-

vertreterinnen sowie die Dauer der Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten 

und ihrer Stellvertreterinnen. Die Gleichstellungsbeauftragte legt fest, durch 

welche ihrer Stellvertreterinnen sie sich allgemein und im Einzelfall vertreten 

lässt; sie legt die Reihenfolge der Stellvertretung fest und kann ihren Stellvertre-

terinnen bestimmte Geschäftsbereiche übertragen. 

 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Hochschulleitung bei der 

Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit von 

Frauen und Männern und bei der Beseitigung bestehender Nachteile für wis-

senschaftlich und künstlerisch tätige Frauen sowie Studentinnen. Die Gleich-

stellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben erforderlichen Umfang frühzeitig und umfassend zu informieren. Sie ist 

dem Rektorat unmittelbar zugeordnet und hat ein unmittelbares Vortragsrecht. 

Sie ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. Die 

Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihrer Tätigkeit weder allgemein noch in 

ihrer beruflichen Entwicklung benachteiligt werden. Hält die Gleichstellungsbe-

auftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit § 4 oder mit anderen Vorschriften 

über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, hat sie das Recht, diese 

Maßnahme binnen einer Woche nach ihrer Unterrichtung gegenüber dem Rek-

torat schriftlich zu beanstanden; bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann das 

Rektorat die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Das Rektorat entscheidet 

über die Beanstandung innerhalb eines Monats nach Zugang. Hält das Rektorat 

die Beanstandung für begründet, sind die Maßnahmen und ihre Folgen zu be-

richtigen; hält es die Beanstandung für unbegründet, erläutert es gegenüber der 



 

Gleichstellungsbeauftragten seine Entscheidung schriftlich. Die Gleichstel-

lungsbeauftragte erstattet dem Senat einen jährlichen Bericht über ihre Arbeit; 

sie hat das Recht, jährlich dem Hochschulrat über ihre Arbeit zu berichten. 

 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte gehört dem Senat nach § 19 sowie den Be-

rufungskommissionen nach § 48 Absatz 3 und den Auswahlkommissionen nach 

§ 51 Absatz 6 kraft Amtes an; sie kann sich in den Berufungs- und Auswahl-

kommissionen unbeschadet des § 10 Absatz 6 Satz 1 auch von einem von ihr 

zu benennenden Mitglied oder einer oder einem von ihr zu benennenden Ange-

hörigen der Hochschule vertreten lassen. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 

an den Sitzungen der Fakultäts- und Sektionsräte, der Hochschulräte, der Örtli-

chen Hochschulräte und der Örtlichen Senate mit beratender Stimme teil; sie 

kann sich von einem von ihr zu benennenden Mitglied oder einer oder einem 

von ihr zu benennenden Angehörigen der Hochschule vertreten lassen und ist 

wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Die Hochschule kann in der 

Grundordnung regeln, in welchen weiteren Gremien, Kommissionen und Aus-

schüssen die Gleichstellungsbeauftragte mit Stimmrecht oder beratend teil-

nehmen kann. Der Senat richtet eine Gleichstellungskommission als beraten-

den Ausschuss nach § 19 Absatz 1 Satz 5 ein. Diese berät und unterstützt die 

Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragte bei der Erfüllung des Gleichstel-

lungsauftrags. Das Nähere regelt die Grundordnung. 

 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte hat bei Stellenbesetzungen des wissen-

schaftlichen und künstlerischen Personals das Recht auf frühzeitige Beteiligung 

an Stellenausschreibungen, auf Einsicht in Bewerbungsunterlagen sowie auf 

Teilnahme an Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen. Für Berufungs-

verfahren gelten die Regelungen der §§ 48 und 51. 

 

(6) Die Hochschule stellt der Gleichstellungsbeauftragten die zur wirksamen Er-

füllung ihrer Aufgaben erforderliche Personal- und Sachausstattung bereit. Die 

Gleichstellungsbeauftragte ist zur Ausübung ihres Amtes von ihren sonstigen 

Dienstaufgaben angemessen zu entlasten; die Stellvertreterinnen können ent-

sprechend entlastet werden. Das Wissenschaftsministerium trifft durch Rechts-

verordnung, abhängig von der Größe der Hochschule, Regelungen für die Ent-



 

lastung. Die Hochschule gleicht eine durch die Entlastung bedingte Verringe-

rung des Lehrangebots in der zuständigen Lehreinheit aus. 

 

(7) Die Hochschulen stellen für die Dauer von fünf Jahren Gleichstellungspläne 

für das hauptberuflich tätige Personal auf und stellen darin dar, wie sie die tat-

sächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern ge-

mäß § 2 Absatz 4 fördern. Die Gleichstellungspläne enthalten konkrete Steige-

rungsziele und Festlegungen zu personellen, organisatorischen und fortbilden-

den Maßnahmen, mit denen die Frauenanteile auf allen Ebenen sowie auf allen 

Führungs- und Entscheidungspositionen erhöht werden, bis eine paritätische 

Besetzung erreicht ist. Die Steigerungsziele für das wissenschaftliche und 

künstlerische Personal orientieren sich mindestens an dem Geschlechteranteil 

der vorangegangenen Qualifizierungsstufe im wissenschaftlichen und künstleri-

schen Dienst (Kaskadenmodell). Der Gleichstellungsplan stellt dar, inwieweit 

die Ziele des Vorgängerplans erreicht wurden, und bewertet die Fortschritte bei 

der Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Das Wis-

senschaftsministerium kann für die Gleichstellungspläne Richtlinien vorgeben. 

Der Gleichstellungsplan ist nach der Zustimmung des Wissenschaftsministeri-

ums gemäß § 7 zum Struktur- und Entwicklungsplan im Internet zu veröffentli-

chen; personenbezogene Daten sind von der Veröffentlichung auszunehmen. 

Das Rektorat legt dem Senat und dem Hochschulrat nach drei Jahren einen 

Zwischenbericht zum Stand der Erfüllung des Gleichstellungsplans vor. 

 

(8) Die Grundordnung kann an den Studienakademien örtliche Gleichstellungs-

beauftragte vorsehen. Die Grundordnung regelt das Nähere insbesondere zu 

deren Wahl, deren Befugnissen unter Berücksichtigung der Aufgaben der 

Gleichstellungsbeauftragten der DHBW und deren Zuordnung. 

 

(9) Die Grundordnung kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 eine gemeinsame 

Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin für das weibli-

che wissenschaftliche und künstlerische sowie nichtwissenschaftliche Personal 

vorsehen; die Entscheidung im Senat über die Zusammenführung der Ämter 

kann nicht ohne Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder nach § 10 Absatz 1 

Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 5 getroffen werden. Die Grundordnung regelt das 



 

Nähere zur Ausgestaltung des Amtes, zur Durchführung der Wahl oder zur Be-

stellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen und die 

Dauer der Amtszeit. Im Übrigen gelten die Gleichstellungsregelungen dieses 

Gesetzes und des Chancengleichheitsgesetzes in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung, soweit die Grundordnung keine weitergehenden, die Gleichstellung för-

dernden Regelungen trifft.“ 

 

6. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

 

„§ 4a 

Ansprechpersonen für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung 

und für Antidiskriminierung 

 

(1) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und Angehörigen jeweils eine 

weibliche und eine männliche Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang 

mit sexueller Belästigung; diese sind in dieser Funktion nicht an Weisungen ge-

bunden. Die Hochschule wirkt darauf hin, dass Mitglieder und Angehörige der 

Hochschulen vor sexueller Belästigung geschützt werden. Die Hochschule trifft 

Regelungen zum weiteren Verfahren. 

 

(2) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und Angehörigen eine Ansprech-

person für Antidiskriminierung; diese ist in dieser Funktion nicht an Weisungen 

gebunden. Die Hochschule wirkt darauf hin, dass Mitglieder und Angehörige der 

Hochschulen vor Diskriminierungen aus rassistischen Gründen, wegen der eth-

nischen Herkunft oder der religiösen und weltanschaulichen Identität geschützt 

werden. Die Hochschule trifft Regelungen zum weiteren Verfahren. 

 

(3) Die Funktionen der Ansprechpersonen nach den Absätzen 1 und 2 können 

miteinander verbunden werden. Möglich ist auch die Verbindung mit der Funkti-

on anderer Beauftragter, zum Beispiel der Gleichstellungsbeauftragten und der 

Beauftragten für Chancengleichheit, oder die Einrichtung hochschulübergrei-

fender Stellen. Ausgeschlossen ist die Verbindung mit der Funktion der oder 

des Datenschutzbeauftragten. 

 



 

(4) § 7 Absatz 1, § 12 Absätze 1 bis 4 sowie § 13 Absatz 1 des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gelten für Mitglieder und Angehörige der 

Hochschulen, die keine Beschäftigten sind, entsprechend. Andere Vorschriften 

zur Antidiskriminierung bleiben unberührt.“ 

 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 5 

Qualitätssicherung“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie bei der Durchsetzung der 

Chancengleichheit von Frauen und Männern“ gestrichen. 

 

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt: 

 

„(3) Die Hochschulen dokumentieren und verfolgen zum Zweck der Siche-

rung der Qualität des Studien- und Qualifizierungsangebots und des 

Standorts, des gezielten und ressourcenschonenden Einsatzes von Haus-

haltsmitteln sowie der Hochschulplanung in pseudonymisierter oder ano-

nymisierter Form die äußeren Verlaufsdaten der Studien- und Qualifizie-

rungsverläufe der Studierenden und des wissenschaftlichen und künstleri-

schen Nachwuchses, insbesondere Studiendauer, Wechsel von Studien-

gang und Studienort, Semester des Wechsels sowie Studiengang und 

Studienort, zu dem gewechselt wird. Darüber hinaus wirken die Hochschu-

len zu den in Satz 1 genannten Zwecken an der Hochschulstatistik mit. 

Hierzu erheben sie die Daten nach §§ 3 bis 5 des Hochschulstatistikge-

setzes und verarbeiten diese nach Abschluss der Datenaufbereitung in 

pseudonymisierter oder anonymisierter Form.  

 

(4) Die Hochschulen dürfen die Kontaktdaten sowie die äußeren Verlaufs-

daten ihrer ehemaligen Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 

eine Zulassung erhalten haben, ihrer ehemaligen Mitglieder und Angehö-



 

rigen sowie ihrer ehemaligen Doktorandinnen und Doktoranden speichern 

und nutzen, soweit und solange dies für Befragungen zur Verwirklichung 

der Zwecke nach Absatz 1 im Rahmen des Qualitätsmanagements und 

von Evaluationen nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist und die be-

troffenen Personen nicht widersprechen. Die Daten nach Satz 1 von ehe-

maligen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die eine ihnen an-

gebotene Immatrikulation in einen Studiengang der Hochschule nicht an-

genommen haben, sind spätestens zum Ende des Semesters zu löschen, 

das auf das Semester folgt, zu dem die Bewerbung erfolgt ist.“ 

 

d) Der neue Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

 

bb) Im neuen Satz 1 werden die Wörter „und zur Angabe auch perso-

nenbezogener Daten“ durch die Wörter „bei den Aufgaben nach den 

Absätzen 2 bis 4 sowie § 13 Absatz 9“ ersetzt. 

 

cc) Nach dem neuen Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:  

 

„Die Tatsache, ob die oder der Studierende oder die Teilnehmerin 

oder der Teilnehmer gemäß Satz 2 an der Befragung mitgewirkt hat, 

darf Befragten nur zur elektronischen Durchführung von Befragungen 

zugeordnet werden, solange und soweit dies zur Durchführung der 

Befragung erforderlich ist. Die Nichtteilnahme an Befragungen darf 

nicht zu Nachteilen führen.“  

 

dd) Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Absatz 2 und“ durch die Wörter 

„den Absätzen 2 und 3 sowie“ ersetzt. 

 

ee)  Es wird folgender Satz angefügt:  

 

„Unbeschadet der Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 



 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 

2016, S. 1, zuletzt ber. ABl. L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2) in der je-

weils geltenden Fassung ist die oder der Datenschutzbeauftragte der 

Hochschule vor der Beschlussfassung über die Satzung zu hören.“ 

 

8. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„(1) Zur besseren Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben haben die 

Hochschulen untereinander, mit Hochschulen anderer Länder und anderer 

Staaten, mit den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung der 

Lehrkräfte, mit staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bil-

dungseinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Forschungsförderung 

zusammenzuwirken. Das Zusammenwirken innerhalb des Kreises der 

Hochschulen ist von den Hochschulen zur Erfüllung ihrer durch 

gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmten Aufgaben 

sicherzustellen; die Einzelheiten der Zusammenarbeit können durch 

öffentlich-rechtliche Verträge geregelt werden. Um insbesondere eine 

bestmögliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen zu erreichen, kann das 

Wissenschaftsministerium nach Anhörung der betroffenen Hochschulen 

fachaufsichtliche Weisungen erteilen.“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ er-

setzt.  

 

c)  Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  

 

„Unter Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 fällt insbesondere das Zu-

sammenwirken lehrerbildender Hochschulen untereinander und mit ande-

ren Einrichtungen in Form von Schools of Education.“ 

 



 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

 

aa)  In Satz 4 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe 

„Absatz 7“ ersetzt.  

 

bb)  In Satz 12 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ er-

setzt. 

 

9. § 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 7 

Struktur- und Entwicklungsplanung 

 

(1) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und 

Entwicklungspläne auf und schreiben sie regelmäßig fort. In den Plänen stellen 

die Hochschulen die für ihre Profilbildung und strategische und organisatorische 

Entwicklung wesentlichen Leitlinien im Vergleich zum vorangegangenen Pla-

nungszeitraum sowie den Gleichstellungsplan nach § 4 Absatz 7 dar und treffen 

Festlegungen für die künftige Verwendung freiwerdender Stellen von Professu-

ren. Dabei orientieren sich die Hochschulen an ihren in § 2 festgelegten Aufga-

ben und an den im Rahmen von Vereinbarungen zwischen Land und Hoch-

schulen festgelegten Zielen. 

 

(2) Die von den Hochschulen beschlossenen Struktur- und Entwicklungspläne 

nach Absatz 1 sind dem Wissenschaftsministerium spätestens sechs Monate 

vor Beginn der Planungsperiode zur Zustimmung vorzulegen. Erfolgt eine Ent-

scheidung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der genehmi-

gungsfähigen Unterlagen, so gilt die Zustimmung als erteilt. Die Zustimmung 

darf nur versagt werden, wenn die Struktur- und Entwicklungspläne nicht den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder wenn sie nicht mit den Zielen und 

Vorgaben des Landes in struktureller, finanzieller und ausstattungsbezogener 

Hinsicht übereinstimmen.“ 

 



 

10. In § 8 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „, die 

insoweit nach Maßgabe von § 13 mit Mitteln des Landes wirtschaften“ einge-

fügt. 

 

11. In § 9 Absatz 1 Satz 6 und Absatz 8 Satz 2, § 10 Absatz 1 Satz 7, § 16 Ab-

satz 3 Satz 2 Nummer 16, § 19 Absatz 2 Satz 5 Nummer 2 Buchstabe c, § 20a 

Absatz 4 Satz 2, § 27b Absatz 2 Nummern 8 und 9, § 27d Absatz 2 Satz 2 

Nummer 2 sowie § 32 Absatz 4 Nummer 2 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ 

jeweils durch die Wörter „Dualen Partner“ ersetzt. 

 

12. § 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

 

„(1a) Die Hochschule wahrt die Glaubensfreiheit ihrer Mitglieder und An-

gehörigen. Ungeachtet dessen kann sie eine Verhüllung des Gesichts un-

tersagen, wenn und soweit dies erforderlich ist 

 

1. zur Gefahrenabwehr, insbesondere bei der Nutzung von Laboren, 

 

2. zur Wahrung prüfungsrechtlicher Vorgaben, insbesondere unter dem 

Gesichtspunkt der Chancengleichheit oder zur Identitätsfeststellung, 

oder 

 

3. zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrveranstaltung. 

 

Näheres einschließlich der Zuständigkeiten regelt die Hochschule durch 

Satzung.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „entgegenstehen“ die Wörter „; 

auch der Rücktritt bedarf eines wichtigen Grundes“ eingefügt. 

 



 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

 

„Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn die Mitgliedschaft an der 

Hochschule endet. Für die Vertreterinnen und Vertreter der Dualen 

Partner in den Gremien der DHBW gilt die Amtsfortführungspflicht 

nach Satz 4 entsprechend, es sei denn die bisherigen Vertreterinnen 

oder Vertreter erklären vor Ablauf ihrer Amtszeit schriftlich gegen-

über der Präsidentin oder dem Präsidenten, bei örtlichen Gremien 

gegenüber der Rektorin oder dem Rektor, dass sie eine Amtsfortfüh-

rung ablehnen. Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn die Mitglied-

schaft des Dualen Partners an der Hochschule endet oder die Vertre-

terin oder der Vertreter in keinem Beschäftigungsverhältnis mehr 

zum Dualen Partner steht. Die Mitgliedschaft von Vertreterinnen und 

Vertretern der Dualen Partner in den Gremien der DHBW endet un-

abhängig vom Fortbestehen ihrer Wählbarkeit erst zum Ende ihrer 

Amtszeit; die Möglichkeit eines Rücktritts aus wichtigem Grund bleibt 

davon unberührt.“ 

 

c) In Absatz 7 Satz 3 wird der zweite Halbsatz gestrichen. 

 

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Werden Wahlen mit elektronischen Mitteln durchgeführt, ist die Ein-

haltung der Wahlrechtsprinzipien nach Satz 1 durch technische und 

organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen.“ 

 

bb) Im neuen Satz 8 wird nach dem Wort „mehr“ das Wort „wählbare“ 

eingefügt. 

 

13. In § 10 Absatz 3, § 18a Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 4 Sätze 2 und 4, 

§ 19 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsätze 1 und 2, Num-

mer 2, Satz 5 Nummer 1 Teilsätze 1 und 3, Nummer 2 Buchstaben a und b so-



 

wie Satz 8 Halbsatz 2, § 24a Absatz 1 Sätze 1 und 3, Absatz 4 Satz 2 und Ab-

satz 6, § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Halbsatz 1 und Absatz 3 Teilsatz 3, 

§ 27 Absatz 5 Nummer 4, § 27c Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a bis c, § 27e 

Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 4 Satz 2 und § 49 Absatz 2 Satz 12 Teil-

satz 3 wird nach den Wörtern „Absatz 1 Satz 2“ jeweils die Angabe „Halbsatz 1“ 

eingefügt. 

 

14. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „wahrnehmen“ die Wörter 

„(Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer)“ ein-

gefügt. 

 

bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 52 

sowie an Musikhochschulen die Lehrbeauftragten nach § 56; 

ausgenommen sind die Lehrkräfte nach § 52 Absatz 6 (Gruppe 

der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),“ 

 

ccc) In Nummer 3 werden nach der Angabe „Buchstabe a“ die Wör-

ter „(Gruppe der Studierenden)“ eingefügt. 

 

ddd) In Nummer 4 werden nach der Angabe „Buchstabe b“ die Wör-

ter „(Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden)“ eingefügt. 

 

eee) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Mitarbeiter“ die Wörter 

„(Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)“ ein-

gefügt. 

 



 

bb) In Satz 8 werden die Wörter „jede Ausbildungsstätte“ durch die Wör-

ter „jeder Duale Partner“ und das Wort „ihrer“ durch das Wort „seiner“ 

ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 4 werden die Wörter „; die Grundordnung kann für bestimmte 

Fallgruppen Ausnahmen vorsehen; Voraussetzung ist im Einzelfall, 

dass das Gremium die offene Abstimmung einstimmig beschließt“ 

durch die Wörter „, wenn dies von einem Gremienmitglied beantragt 

wird“ ersetzt. 

 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

 

„Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind über die 

Tätigkeit von Senat und Fakultätsräten zu unterrichten, soweit dies 

mit dem Schutz personenbezogener Daten und dem Beratungsge-

heimnis vereinbar ist. Näheres regeln die Hochschulen durch Sat-

zung.“ 

 

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„(7) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der Gremien beginnt jeweils am 

1. Oktober, soweit in der Grundordnung nichts Anderes festgelegt ist. Fin-

det die Wahl nach dem festgelegten Amtszeitbeginn statt, so verkürzt sich 

die Amtszeit entsprechend.“ 

 

15. In § 11 Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „das hauptamtliche Rektoratsmit-

glied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung“ durch die Wör-

ter „die Kanzlerin oder der Kanzler“ und das Wort „dieses“ durch die Wörter 

„diese oder dieser“ ersetzt. 

 

16. § 12 wird wie folgt gefasst: 

 



 

„§ 12 

Datenschutz 

 

(1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn und 

soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der Aufgaben der Hochschule erforderlich 

ist. Sie dürfen zur Pflege der Verbindung zu ihren Absolventinnen und Absol-

venten gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 deren 

 

1. Kontaktdaten,  

 

2. Fakultät und Studiengang,  

 

3. Art und Datum des Abschlusses  

 

speichern und nutzen, soweit die betroffenen Personen nicht widersprechen. 

 

(2) Die Hochschulen dürfen  

 

1. zur Entscheidung  

 

a)  über die Zulassung zum Studium, 

 

b)  über die Gewährung von Nachteilsausgleichen bei Prüfungen und 

anderen Leistungsnachweisen sowie von Kompensationen und Er-

leichterungen in der Lehre,  

 

c) über Beurlaubungen und 

 

d)  über Erlass und Stundung von Studiengebühren,  

 

2.  für die Durchführung von praktischen Studiensemestern und  

 

3.  bei Bewerbungen für einen Auslandsaufenthalt  

 



 

die dafür erforderlichen Gesundheitsdaten verarbeiten. 

 

Sie dürfen 

 

1.  zur Durchführung von Prüfungen in kirchlichen Studiengängen, soweit 

dies hierfür erforderlich ist, und zur Entscheidung über die Gewährung von 

Kompensationen und Erleichterungen in der Lehre und Ausnahmen bei 

Prüfungen aufgrund von religiösen Feiertagen, die dafür erforderlichen 

Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen her-

vorgehen, und 

 

2.  zur Durchführung von Hochschulwahlen die dafür erforderlichen Daten 

über die Zugehörigkeit zu Kandidatenlisten, aus denen sich mittelbar poli-

tische Präferenzen ergeben können, 

 

verarbeiten. 

 

(3) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbe-

sondere die Erhebung, Nutzung, Übertragung sowie die Aufbewahrungsdauer 

und Löschung durch Satzung. Unbeschadet der Rechte gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 ist die oder der Datenschutzbeauftragte der Hochschule vor der 

Beschlussfassung über die Satzung zu hören. 

 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte, die Ansprechperson für Fragen im Zusam-

menhang mit sexueller Belästigung, die Ansprechperson für Antidiskriminierung 

und die oder der Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chroni-

schen Erkrankungen sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter einschließ-

lich der Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Halb-

satz 2 und Satz 2 Halbsatz 2 sind verpflichtet, auch innerhalb der Hochschule 

und über die Zeit ihrer Bestellung hinaus, Stillschweigen über die personenbe-

zogenen Daten zu bewahren, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt werden. 

Hierauf weist die Hochschule die Personen nach Satz 1 bei ihrer Bestellung o-

der zu Beginn ihrer Tätigkeit hin. Die Weitergabe und Übermittlung von perso-

nenbezogenen Daten, die die Personen nach Satz 1 im Rahmen ihrer Tätigkeit 



 

verarbeiten, an andere Stellen innerhalb und außerhalb der Hochschule ist nur 

mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung zulässig. 

 

(5) Die DHBW darf den Dualen Partnern nach § 65c Daten über die dem 

jeweiligen Dualen Partner zugehörigen Studierenden übermitteln, soweit es sich 

dabei um den Zeitpunkt der Immatrikulation oder ihrer Aufhebung, den Zeitraum 

einer Beurlaubung, den Zeitpunkt der Feststellung des Verlusts des 

Prüfungsanspruchs, den Zeitpunkt der Exmatrikulation oder die Tatsache, dass 

gegen diesbezügliche Entscheidungen der DHBW Rechtsbehelfe eingelegt 

wurden, handelt. 

 

(6) Studierende sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung 

durch die Hochschule zur Durchführung des Studiums erforderlich ist. Studien-

bewerber und Studienbewerberinnen sind zur Angabe der Daten verpflichtet, 

deren Verarbeitung durch die Hochschule zur Durchführung des Bewerbungs-

verfahrens erforderlich ist. Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind 

zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschule 

zur Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Doktorandinnen und Doktoranden 

sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hoch-

schule zur Durchführung der Promotion erforderlich ist. Personen nach § 64 

sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hoch-

schule zur Durchführung des Gasthörerstudiums nach § 64 Absatz 1 oder zur 

Durchführung von Teilnahme, Erwerb und Absolvierung nach § 64 Absatz 2 er-

forderlich ist. Externe Nutzerinnen und Nutzer der Hochschuleinrichtungen sind 

zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschule 

zur Durchführung der Nutzung erforderlich ist. Die Hochschulen regeln die Ver-

pflichtung zur Angabe von Daten, einschließlich der anzugebenen Daten, nach 

den Sätzen 1 bis 6 durch Satzung. Unbeschadet der Rechte gemäß der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 ist die oder der Datenschutzbeauftragte der Hochschu-

le vor der Beschlussfassung über die Satzung zu hören. 

 

(7) Die staatlichen und kirchlichen Prüfungsämter sind verpflichtet, der 

Hochschule die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezogenen 



 

Daten von Studierenden einschließlich der Angaben zur Religionszugehörigkeit 

sowie Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten zu übermitteln. 

 

(8) Daten von Mitgliedern und Angehörigen sind nach dem Ende der Mitglied-

schaft oder des Angehörigenverhältnisses unverzüglich zu löschen. Ist zu die-

sem Zeitpunkt ein Prüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen, sind die Daten 

abweichend von Satz 1 nach Abschluss des Prüfungsverfahrens unverzüglich 

zu löschen. Die Bestimmungen des Landesarchivgesetzes zur Anbietungs-

pflicht sowie sonstige gesetzliche oder satzungsmäßige Dokumentations- und 

Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Abweichend von Satz 1 sind die 

Hochschulen verpflichtet, auf Wunsch einer Absolventin oder eines Absolventen 

deren oder dessen Daten über 

 

1.  Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Ge-

schlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

 

2.  Studiengang, Matrikelnummer, 

 

3.  Praxissemester, Urlaubssemester oder sonstige Studienunterbrechungen, 

 

4.  Ergebnis und Datum der Diplom-Vorprüfung oder Zwischenprüfung, 

 

5.  Ergebnis und Datum der Abschlussprüfung des Studienabschlusses mit 

Gesamtnote und den die Gesamtnote tragenden Einzelnoten, 

 

6.  Datum der Immatrikulation und Exmatrikulation sowie Exmatrikulations-

grund 

 

für die Dauer von 50 Jahren aufzubewahren, um im Bedarfsfall für die Absol-

ventin oder den Absolventen Ersatzdokumente ausstellen zu können. 

 

(9) § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 

 



 

(10) Im Übrigen gelten § 15 des Landesdatenschutzgesetzes, § 50 des Beam-

tenstatusgesetzes sowie die §§ 83 bis 88 des Landesbeamtengesetzes. Abwei-

chend von Satz 1 dürfen die Hochschulen zum Zweck der Beantragung von 

Förder- und Drittmitteln und zum Zweck der Rechnungsprüfung beim Nachweis 

der Verwendung von Förder- und Drittmitteln im erforderlichen Umfang perso-

nenbezogene Daten, insbesondere auch Personalaktendaten, verarbeiten. Die 

oder der betroffene Beschäftigte ist über die Übermittlung, insbesondere über 

die übermittelten Daten, den Dritten und den Zweck der Übermittlung, zu infor-

mieren. 

 

(11) Im Übrigen findet das Landesdatenschutzgesetz Anwendung.“ 

 

17. § 13 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „eingestellt“ die Wörter „; die 

Hochschulen sind insoweit im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestim-

mungen des Landes ermächtigt, über die ihnen zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel zu verfügen und Forderungen für das Land einzuziehen“ 

eingefügt. 

 

b) Absatz 2 Sätze 2 bis 8 wird aufgehoben. 

 

c) In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Ausgaben“ die Wörter „oder 

die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen“ eingefügt. 

 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt: 

 

„Die Universitäten des Landes müssen in Abstimmung mit dem Wis-

senschaftsministerium für ihre Wirtschaftsführung die Grundsätze 

des § 26 LHO anwenden.“ 

 



 

bb) Im neuen Satz 2 werden die Wörter „Auf Antrag der Hochschule“ 

durch die Wörter „Für die anderen Hochschulen“ ersetzt und nach 

dem Wort „Finanzministerium“ die Wörter „auf Antrag der Hochschu-

le“ eingefügt. 

 

cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Universitäten und die anderen Hochschulen haben bei einer 

Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen des § 26 LHO jährlich vor 

Beginn des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und 

diesen dem Wissenschaftsministerium bis zu einem von diesem 

festgesetzten Termin anzuzeigen.“ 

 

dd) Im neuen Satz 7 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Wörter „den 

Sätzen 1 und 2“ ersetzt. 

 

e) Absatz 9 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Bei kaufmännisch geführten Hochschulen wird die Berichtspflicht nach 

Satz 2 im Rahmen von Jahresabschluss und Lagebericht erfüllt.“ 

 

f) Es wird folgender Absatz 10 angefügt: 

 

„(10) Die Hochschulen setzen ein wirksames Flächenmanagementsystem 

ein und entwickeln in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachressorts 

ein Kennzahlensystem als Grundlage für eine transparente Bestimmung 

ihrer Unterbringungsbedarfe.“ 

 

18. In § 13a Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Ab-

satz 6“ ersetzt. 

 

19. § 14 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

 

„§ 109 Absatz 3 Satz 2 LHO findet keine Anwendung.“ 



 

 

20. § 15 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 5 werden nach dem Wort „anzuwenden“ die Wörter „; die 

Grundordnung kann den Sprecherinnen und Sprechern der der Sek-

tion zugeordneten Abteilungen eine stimmberechtigte Amtsmitglied-

schaft im Sektionsrat einräumen“ eingefügt. 

 

bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die weitere Untergliederung unterhalb der Fakultät in wissenschaft-

liche und künstlerische Einrichtungen und Betriebseinrichtungen er-

folgt durch Senatsbeschluss nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7; 

die Zuständigkeiten der Organe der Fakultät dürfen nicht verändert 

werden.“ 

 

cc) Es wird folgender Satz angefügt:  

 

„Durch die Grundordnung kann die Fakultät ermächtigt werden, sich 

in Studienbereiche zu gliedern, denen jeweils mehrere Studiengänge 

zugeordnet sind.“ 

 

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Nach Maßgabe der Grundordnung ha-

ben die Hochschulen Hochschuleinrichtungen“ durch die Wörter 

„Hochschuleinrichtungen werden“ ersetzt und nach den Wörtern 

„dem Rektorat zugeordnet sind“ die Angabe „, eingerichtet“ einge-

fügt. 

 



 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

 

„Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über 

die an der Hochschule vorhandenen Einrichtungen.“ 

 

21. § 16 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. die Kanzlerin oder der Kanzler als das für den Bereich der Wirt-

schafts- und Personalverwaltung zuständige Rektoratsmitglied,“ 

 

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort „fünf“ er-

setzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„(2) Das Rektorat ist verpflichtet, sich eine Geschäftsordnung zu geben, in 

der es auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors insbesondere festlegt: 

 

1. bestimmte Geschäftsbereiche für seine Mitglieder, in denen sie die 

Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledi-

gen oder diese der Hochschulverwaltung zur Erledigung übertragen, 

 

2. Vertretungsregelungen für die Rektoratsmitglieder unbeschadet des 

Absatzes 2a, 

 

3. Verfahrensregelungen für das Rektorat, die die Beschlussfähigkeit 

und das Zustandekommen von Beschlüssen regeln; soweit nichts 

anderes geregelt ist, gelten die §§ 88 bis 93 des Landesverwaltungs-

verfahrensgesetzes (LVwVfG); Beschlüsse im Rahmen von Sitzun-



 

gen sind zumindest nach Maßgabe des § 93 LVwVfG zu dokumen-

tieren. 

 

Bis zum Erlass einer Regelung zur Vertretung der Rektorin oder des Rek-

tors nach Satz 1 Nummer 2 nimmt die Kanzlerin oder der Kanzler die 

ständige Vertretung der Rektorin oder des Rektors wahr. Die Rektorin o-

der der Rektor legt die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des 

Rektorats fest. Die Kanzlerin oder der Kanzler ist zugleich Beauftragte o-

der Beauftragter für den Haushalt nach § 9 LHO. In Haushaltsangelegen-

heiten können Beschlüsse nur mit Zustimmung der Rektorin oder des Rek-

tors gefasst werden. Erhebt die Kanzlerin oder der Kanzler Widerspruch 

gegen eine Maßnahme, weil sie oder er sie für rechtswidrig oder nach den 

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar hält, ist von der Rek-

torin oder vom Rektor eine Entscheidung des Wissenschaftsministeriums 

herbeizuführen. Dem Wissenschaftsministerium ist dabei eine fundierte 

Begründung des Widerspruchs durch die Kanzlerin oder den Kanzler bei-

zufügen; die Rektorin oder der Rektor informiert den Hochschulrat. Bestä-

tigt das Wissenschaftsministerium die Durchführung der Maßnahme, kann 

die Rektorin oder der Rektor durch schriftliche Weisung den Vollzug an-

ordnen.“ 

 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) Das Rektorat bestellt auf Vorschlag der Kanzlerin oder des Kanzlers 

eine sachkundige Bedienstete oder einen sachkundigen Bediensteten der 

Hochschulverwaltung im Benehmen mit dem Senat und dem Hochschulrat 

als Vertreterin oder Vertreter für die Kanzlerin oder den Kanzler, die oder 

der im Falle der Verhinderung der Kanzlerin oder des Kanzlers oder auf 

deren oder dessen Weisung die Aufgaben und Funktionen der Kanzlerin 

oder des Kanzlers wahrnimmt. Das Rektorat kann die Vertreterin oder den 

Vertreter nach Anhörung des Senats und des Hochschulrats abberufen; 

die Vertreterin oder der Vertreter kann jederzeit von der Vertretung zurück-

treten. Senat und Hochschulrat können im wechselseitigen Einvernehmen 

die Abberufung durch das Rektorat verlangen; § 18 Absatz 4 Sätze 2 bis 5 



 

sowie § 18a Absätze 1 bis 3, Absatz 4 Sätze 1 bis 5 und Absätze 5 und 6 

gelten entsprechend. Die Vertretung endet spätestens mit Beginn der 

Amtszeit der Nachfolgerin oder des Nachfolgers der Kanzlerin oder des 

Kanzlers.“ 

 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Das Rektorat ist“ die Wörter 

„neben den ihm ausdrücklich zugewiesenen Angelegenheiten“ einge-

fügt. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß § 13 Absatz 2“ gestri-

chen. 

 

bbb) In Nummer 12 werden nach dem Wort „Studienakademie“ die 

Wörter „der DHBW“ eingefügt.  

 

ccc) Nach Nummer 14 werden folgende Nummern 15 bis 17 einge-

fügt: 

 

„15. die Gewährung von leistungsbezogenen Entgeltbestand-

teilen, 

 

16. die strategische Entwicklung der Informationsversorgung, 

der Digitalisierung und des Informationsmanagements, 

 

17. die strukturelle organisatorische und verfahrensmäßige 

Verankerung des Klimaschutzes innerhalb der Hochschule 

als Einrichtung unter Berücksichtigung rechtlicher Klima-

schutzvorgaben,“ 

 



 

ddd) Die bisherigen Nummern 15 bis 17 werden die Nummern 18 bis 

20. 

 

cc) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

 

„Aufgaben nach Satz 2 Nummern 11 bis 14 gelten nicht als Aufgaben 

der laufenden Verwaltung. Das Rektorat kann sie auf einen Rekto-

ratsausschuss übertragen, dem neben der Kanzlerin oder dem Kanz-

ler mindestens ein weiteres Rektoratsmitglied angehören muss. Ein-

zelheiten können in den Rechtsverordnungen nach § 38 Absatz 10 

LBesGBW und § 60 Absatz 3 LBesGBW geregelt werden.“ 

 

dd)  In den neuen Sätzen 7 und 8 wird die Angabe „11 bis 14“ jeweils 

durch die Angabe „11 bis 15“ ersetzt.  

 

ee) Im neuen Satz 8 werden nach dem Wort „Dekan“ die Wörter „und ei-

nem weiteren Mitglied des Dekanats“ und nach dem Wort „übertra-

gen“ die Wörter „, die nach rechtlicher Prüfung durch die Kanzlerin 

oder den Kanzler entscheiden“ eingefügt. 

 

ff) Es wird folgender Satz angefügt: 

 

„Satz 6 gilt entsprechend.“ 

 

e) In Absatz 8 Sätze 1 und 3 wird die Angabe „Nummer 15“ jeweils durch die 

Angabe „Nummer 18“ ersetzt. 

 

22. In § 17 Absatz 5 werden die Wörter „Das hauptamtliche Rektoratsmitglied für 

den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung“ durch die Wörter „Die 

Kanzlerin oder der Kanzler“ ersetzt und die Wörter „die Befähigung zum Rich-

teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder“ sowie das Wort „anderen“ 

gestrichen. 

 

23. § 18 wird wie folgt geändert: 



 

 

a) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

„Wird auch im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, 

ist das Wahlverfahren zu beenden und die Stelle erneut auszuschreiben.“ 

 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Absätze 3 bis 6. 

 

d) Im neuen Absatz 4 wird in Satz 5 die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe 

„Absatz 3“ ersetzt. 

 

e) Der neue Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 5“ 

ersetzt. 

 

bb) Es wird folgender Satz angefügt: 

 

„Über die Vergütung entscheidet der Personalausschuss nach § 20 

Absatz 9.“ 

 

24. § 18a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entspre-

chend.“ 

 

25. In § 19 Absatz 1 Satz 9 Halbsatz 2, § 27d Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sowie der 

Überschrift von Teil 6 Abschnitt 3 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ jeweils 

durch die Wörter „Duale Partner“ ersetzt. 

 

26. § 19 wird wie folgt geändert: 

 



 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Nummer 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die 

Wörter „Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die 

Angabe „Absatz 4“ ersetzt. 

 

bbb) In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe 

„Absatz 5“ ersetzt. 

 

bb) Satz 8 wird aufgehoben. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 5 Nummer 1 Teilsatz 2 werden nach den Wörtern „keiner Fa-

kultät“ die Wörter „oder mehreren Fakultäten“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 8 Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 

„Satz 4“ ersetzt. 

 

27. In § 20 Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 sowie § 20a Absatz 4 Satz 4 werden die 

Wörter „einer Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „eines Dualen Part-

ners“ ersetzt. 

 

28. § 20 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter 

„Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Ab-

satz 4“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß § 13 Absatz 2“ gestrichen. 



 

 

cc) In Nummer 6 werden die Wörter „nach leistungs- und belastungsori-

entierten Kriterien und nach Evaluationsergebnissen“ gestrichen. 

 

dd) In Nummer 10 wird das Wort „zur“ durch die Wörter „zum Entwurf 

der“ ersetzt. 

 

ee) In Nummer 11 werden nach den Wörtern „des Rektors“ die Wörter 

„und der Bericht über die Erfüllung der Aufgaben des Hochschulrats“ 

eingefügt. 

 

ff) In Nummer 13 werden die Wörter „der betrieblichen Ausbildung“ 

durch die Wörter „beim Dualen Partner“ ersetzt. 

 

gg) In Nummer 14 werden nach den Wörtern „§ 19 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 9,“ die Wörter „mit Ausnahme der Studien- und Prüfungs-

ordnungen,“ eingefügt. 

 

hh) In Nummer 15 wird das Wort „Ausbildungsverträge“ durch das Wort 

„Studienverträge“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „viermal“ durch das Wort „dreimal“ er-

setzt. 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die Wörter „und die Gleichstel-

lungsbeauftragte nehmen“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 7 werden die Wörter „des Landesverwaltungsverfahrensge-

setzes (LVwVfG)“ durch das Wort „LVwVfG“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „angehören“ die Wörter „; ab-

weichend davon kann die oder der Vorsitzende des Hochschulrats dem 



 

Hochschulrat zwölf Jahre angehören, wobei eine Amtszeit neun Jahre 

nicht überschreiten darf“ eingefügt. 

 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 5 wird gestrichen. 

 

bb) Im neuen Satz 5 werden das Wort „Er“ durch die Wörter „Der Hoch-

schulrat“ ersetzt und die Wörter „und den Rechenschaftsbericht nach 

Satz 4“ gestrichen. 

 

cc) Im neuen Satz 7 wird das Wort „viermal“ durch das Wort „dreimal“ 

ersetzt. 

 

dd) Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wör-

ter „Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 

„Absatz 4“ ersetzt. 

 

f) Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner nach Satz 3 sind die 

nach Absatz 4 ausgewählten Vertreterinnen und Vertreter der Dualen 

Partner sowie die Vorsitzenden der Örtlichen Hochschulräte.“ 

 

29. § 20a Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 2 werden die Wörter „; bei der Besetzung der Kommission für Qua-

litätssicherung sind mindestens die Vorsitzenden der Fachkommissionen 

und ihre Vertreterinnen oder Vertreter sowie die Vertreterinnen oder Ver-

treter der Studierenden in den Fachkommissionen zu berücksichtigen“ ge-

strichen. 

 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 



 

„Bei der Besetzung der Kommission für Qualitätssicherung sind mindes-

tens die Vorsitzenden der Fachkommissionen und aus jeder Fachkommis-

sion je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Dualen Partner und der Stu-

dierenden vorzusehen.“ 

 

c)  Der neue Satz 5 wird wie folgt gefasst:  

 

„Diese Kommissionen wählen jeweils eine Vorsitzende oder einen Vorsit-

zenden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter aus der Gruppe der Ver-

treterinnen und Vertreter der Dualen Partner.“ 

 

30. In § 24 Absatz 3 Satz 9 sowie § 27a Absatz 4 Satz 6 Halbsatz 1 und Satz 7 wird 

die Angabe „§ 18 Absatz 5“ jeweils durch die Angabe „§ 18 Absatz 4“ ersetzt. 

 

31. § 24a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entspre-

chend.“ 

 

32. In § 25 Absatz 3 werden die Wörter „Die Grundordnung kann vorsehen, dass“ 

durch die Wörter „Nach Maßgabe der Grundordnung können“ ersetzt. 

 

33. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Der Fakultätsrat bestellt für die mit Lehre und Studium zusammenhän-

genden Aufgaben eine oder mehrere Studienkommissionen, der oder de-

nen jeweils zusätzlich zur Studiendekanin oder zum Studiendekan höchs-

tens zehn Mitglieder, davon vier Studierende, angehören, von denen eine 

oder einer Mitglied des Fakultätsrats oder der Fachgruppe sein soll und 

die übrigen von den studentischen Mitgliedern im Fakultätsrat vorgeschla-

gen werden.“ 



 

 

b) In Satz 5 wird das Wort „fakuItätsübergreifenden“ durch das Wort „fakul-

tätsübergreifenden“ ersetzt. 

 

34. § 27 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird das Wort „des“ durch die Wörter „eines jährlich vor 

Beginn des Haushaltsjahres aufzustellenden und dem Rektorat so-

wie dem Wissenschaftsministerium anzuzeigenden“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Der Wirtschaftsplan darf keinen Fehlbetrag ausweisen.“ 

 

cc) Der neue Satz 6 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 

„Satz 4“ ersetzt. 

 

bbb) In Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Sät-

ze 6 bis 8“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 5 Nummer 1 werden die Wörter „hauptberufliche Professorinnen 

oder Professoren“ durch die Wörter „Mitglieder der Gruppe der Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 

Nummer 1“ ersetzt. 

 

35. In § 27b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstaben a und b, § 29 Absatz 3 Satz 2 

und Satz 3 Nummer 2 sowie § 32 Absatz 4 Nummer 8 werden die Wörter „in 

den Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „bei den Dualen Partnern“ er-

setzt. 

 



 

36. § 27b wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 3 wird die Angabe „Nummer 17“ durch die Angabe 

„Nummer 20“ ersetzt. 

 

bb)  In Nummer 4 Buchstabe b werden die Wörter „der einzelnen Ausbil-

dungsstätten“ jeweils durch die Wörter „der einzelnen Dualen Part-

ner“, die Wörter „der beteiligten Ausbildungsstätten“ durch die Wörter 

„der beteiligten Dualen Partner“ und die Angabe „Nummer 16“ jeweils 

durch die Angabe „Nummer 19“ ersetzt. 

 

cc) In Nummer 4 Buchstabe d werden die Wörter „Zulassung von Aus-

bildungsstätten“ durch die Wörter „Zulassung von Dualen Partnern“ 

und die Wörter „der geeigneten Ausbildungsstätten“ durch die Wörter 

„der geeigneten Dualen Partner“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ die Wörter „; § 10 

Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt. 

 

cc) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.  

 

37. § 27c Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ die Wörter „; § 10 Ab-

satz 6 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt. 

 

b) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

 



 

38. § 27e Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entspre-

chend.“ 

 

39. Die Überschrift des 4. Abschnitts des 2. Teils wird wie folgt gefasst: 

 

„Abschnitt 4 

Informationsversorgung“ 

 

40. § 28 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 28 

Informationsversorgung 

 

(1) Die Hochschulen gewährleisten die bestmögliche Informationsversorgung 

aller Mitglieder und Angehörigen der Hochschule. Dabei nutzen die Hochschu-

len die Möglichkeiten und Veränderungen durch die Digitalisierung auf allen 

Ebenen und in allen Bereichen und betreiben ein entsprechendes Informati-

onsmanagement. Die Hochschulen berücksichtigen bei der Informationsversor-

gung die Belange von Mitgliedern und Angehörigen mit Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen. 

 

(2) Informationsversorgung nach Absatz 1 umfasst die Verfügbarkeit von Infor-

mationen jeder Art, insbesondere von Literatur, anderen Medien, Diensten und 

Systemen, sowie die Planung, Entwicklung, Koordinierung, Verwaltung und den 

Betrieb von Diensten und Systemen. 

 

(3) Zur Informationsversorgung bilden die Hochschulen 

 

1. ein einheitliches Informationszentrum oder 

 

2. eine koordinierte Struktur aus Bibliothek und Rechenzentrum. 

 



 

Das Informationszentrum oder die Bibliothek und das Rechenzentrum sind 

zentrale Betriebseinrichtungen, deren Leitung unmittelbar dem Rektorat unter-

steht. Das Rektorat kann die Informationsversorgung für einzelne, abgegrenzte 

Bereiche und Dienste auf andere Stellen übertragen. 

 

(4) Die Hochschulen beteiligen sich an hochschulübergreifenden Verbünden 

und Einrichtungen zur Informationsversorgung und nutzen die Dienstleistungen 

des Bibliotheksservicezentrums. Sie arbeiten in einem kooperativen Leistungs-

verbund mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe und der Württembergi-

schen Landesbibliothek Stuttgart nach Maßgabe von § 6 zusammen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die Landesbibliotheken durch die Bereitstellung von 

Medien zur Informationsversorgung an den Hochschulen beitragen und Aufga-

ben der Informationsvermittlung und der Bereitstellung von Lernorten für diese 

übernehmen. 

 

(5) Die Hochschulen ermöglichen den Angehörigen ihres wissenschaftlichen 

Personals die Zweitveröffentlichung nach § 44 Absatz 6 dadurch, dass sie 

Repositorien vorhalten, sich an solchen beteiligen oder den Zugang zu geeigne-

ten Repositorien Dritter sicherstellen.“ 

 

41. In § 29 Absatz 5 Satz 2 und § 30 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „in der 

Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „beim Dualen Partner“ ersetzt. 

 

42. In § 29 Absatz 3a werden die Wörter „in Absatz 3 Satz 1 geregelten“ gestrichen.  

 

43. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

 

„§ 30a 

Tierschutz in der Lehre 

 

(1) In der Lehre soll auf die Verwendung von hierfür getöteten Tieren verzichtet 

werden, sofern wissenschaftlich gleichwertige Lehrmethoden und -materialien 

zur Verfügung stehen oder die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung 

dies zulässt. 



 

 

(2) Die Hochschulen entwickeln unter Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit 

Lehrmethoden und -materialien, um die Verwendung von Tieren weiter zu ver-

meiden und zu verringern. 

 

(3) Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkei-

ten und zur Veranschaulichung von biologischen, chemischen und physikali-

schen Vorgängen nicht verwendet werden, soweit wissenschaftlich gleichwerti-

ge Methoden zur Verfügung stehen. Stehen wissenschaftlich gleichwertige Me-

thoden zur Verfügung, sind Studierende zur Abschlussprüfung zuzulassen, 

wenn sie die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen entsprechend die-

sen Methoden erbracht haben. Genügt ein Studiengang nicht den Anforderun-

gen von Satz 1, sind die Studierenden zur Abschlussprüfung zuzulassen, ohne 

dass sie Studien- und Prüfungsleistungen erbringen müssen, bei denen Tiere 

zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biologischen, 

chemischen und physikalischen Vorgängen verwendet werden. Hierfür muss 

den Studierenden eine Möglichkeit der anderweitigen Erbringung von gleich-

wertigen Studien- und Prüfungsleistungen ermöglicht werden.“ 

 

44. § 32 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 wird das Wort „Behinderung oder chroni-

scher Erkrankung“ durch das Wort „Behinderungen oder chronischen Er-

krankungen“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„5.  nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 

Lebenslagen, insbesondere Studierende mit Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen, im Mutterschutz, mit Kindern oder mit 

pflegebedürftigen Angehörigen,“ 

 

45. § 33 wird wie folgt geändert: 

 



 

a) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. die Kooperation mit einer oder mehreren Bildungseinrichtungen, die 

eine ordnungsgemäße Vorbereitung der an einer Externenprüfung 

Interessierten gewährleisten; Externenprüfungen in Verbindung mit 

den jeweiligen Vorbereitungsprogrammen dieser Bildungseinrichtun-

gen müssen vom Akkreditierungsrat oder von einer Agentur, die vom 

Akkreditierungsrat zugelassen ist, unter entsprechender Anwendung 

der Kriterien aus Artikel 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags 

und der Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 des 

Studienakkreditierungsstaatsvertrags akkreditiert oder zertifiziert 

sein; im Kooperationsvertrag ist ein angemessenes Entgelt für die 

Leistungen der Hochschule zu vereinbaren; bei systemakkreditierten 

Hochschulen kann die Akkreditierung durch die Hochschule erfol-

gen,“ 

 

b) In Satz 4 werden nach den Wörtern „Für die“ die Wörter „Akkreditierung 

oder“ eingefügt. 

 

46. In § 37 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Grade“ die Wörter „hinsichtlich 

der Form der Gradführung“ eingefügt. 

 

47. In § 38 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „für angewandte Wissenschaften“ 

jeweils durch die Wörter „ohne Promotionsrecht“ ersetzt. 

 

48. § 39 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Sie oder er ist berechtigt, die Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ zu 

führen. Die Verleihung und deren Widerruf regelt der Senat in der Grundord-

nung oder durch sonstige Satzung.“ 

 

49. § 41a wird wie folgt geändert: 

 



 

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „einmal jährlich“ durch die Wörter 

„alle zwei Jahre“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 5 Nummer 4 wird das Wort „Zustimmung“ durch das Wort 

„Einwilligung“ ersetzt. 

 

bb) Satz 7 wird aufgehoben. 

 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„(5) Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass betroffene Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler, betroffene Drittmittelgeber oder Personen 

nach Absatz 4 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a oder öffentliche Stellen im 

Sinne des Absatzes 4 Satz 5 Nummer 4 ein schutzwürdiges Interesse da-

ran haben, dass die Auskunft nicht erteilt wird, gibt das Rektorat ihnen 

schriftlich oder elektronisch Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Ertei-

lung ihrer Einwilligung in die Auskunftserteilung innerhalb eines Monats. 

Soweit dem Rektorat im Zeitpunkt seiner Entscheidung eine Einwilligung 

nicht zugegangen ist, gilt die Einwilligung als verweigert. In diesem Fall 

bestimmt sich die Auskunftserteilung nach Absatz 4 Satz 5 Nummern 1 

und 2 sowie Nummer 3 Buchstaben b bis e. Die Entscheidung über das 

Auskunftsverlangen ergeht schriftlich oder elektronisch und ist auch den 

Personen nach Satz 1 bekanntzugeben. Die Auskunft darf erst erteilt wer-

den, wenn die Entscheidung allen geschützten Personen und Stellen ge-

genüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet 

worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung an alle geschützten 

Personen zwei Wochen verstrichen sind.“ 

 

50. § 44 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 



 

aa) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 

 

„4. Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren,“ 

 

bb) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6. 

 

b) In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Ab-

satz 5“ ersetzt. 

 

51. § 45 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort „Hochschullehrinnen“ durch 

das Wort „Hochschullehrerinnen“ ersetzt. 

 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

 

bbb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ 

ersetzt. 

 

ccc) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

 

„6. Vorliegen einer Behinderung nach § 2 Absatz 1 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegen-

den chronischen Erkrankung.“ 

 

bb) In Satz 6 wird die Angabe „Nummer 5“ durch die Wörter „Nummern 5 

und 6“ ersetzt. 

 



 

c) In Absatz 6a werden die Angabe „30. September 2020“ durch die Angabe 

„31. März 2021“ und die Wörter „sechs Monate“ durch die Wörter „zwölf 

Monate“ ersetzt.  

 

d) In Absatz 7 werden die Wörter „gilt Absatz 6“ durch die Wörter „gelten die 

Absätze 6 und 6a“ ersetzt. 

 

52. § 46 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 und Satz 8 werden die Wörter „Absätze 6 

und 7“ jeweils durch die Wörter „Absätze 7 und 8“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „auf Antrag der Hochschule,“ 

die Wörter „soweit die Funktionsbeschreibung geändert werden soll,“ ein-

gefügt. 

 

c) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

 

„(7) Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der DHBW an an-

deren Studienakademien nach § 27a Absatz 1 Lehrtätigkeiten ausüben, 

die über die in der Rechtsverordnung nach § 44 Absatz 4 festgelegte 

Lehrverpflichtung hinausgehen und die zur Sicherstellung des Lehrange-

bots an dieser Studienakademie erforderlich sind, können diese auch in 

Nebentätigkeit wahrgenommen werden. Absatz 6 Sätze 2 und 3 gilt ent-

sprechend.“ 

 

53. § 47 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a)  In Satz 2 werden die Wörter „Dualen Hochschule“ durch die Angabe 

„DHBW“ ersetzt.  

 

b) Folgende Sätze werden angefügt: 

 



 

„Professorinnen und Professoren nach Satz 2 können auch berufen wer-

den, wenn sie das Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 oder 3 

oder die Einstellungsvoraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 

Buchstabe c nicht erfüllen, sofern die Berufung auch dazu dient, die feh-

lende Einstellungsvoraussetzung zu erwerben, und eine in diesem Zu-

sammenhang bei Dritten ausgeübte Tätigkeit aus Mitteln Dritter finanziert 

wird (Tandem-Professur). Professorinnen und Professoren nach Satz 4 

werden für die Förderdauer als Professorinnen und Professoren auf Zeit 

im Sinne des § 50 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 ernannt oder bestellt.“ 

 

54. § 48 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe 

„Satz 6“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „; in diesen 

Fällen ist die Berufung dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen“ 

eingefügt. 

 

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„§ 74 bleibt unberührt.“ 

 

dd) Im neuen Satz 6 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ 

ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satzes 9“ durch die Angabe „Satzes 11“ 

ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „zwei fachkundige Frauen,“ gestrichen. 



 

 

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Der Berufungskommission müssen mindestens zwei fachkundige 

Frauen und zwei fachkundige Männer angehören; darüber hinaus 

findet § 10 Absatz 2 Satz 2 (Ziel der gleichberechtigten Besetzung 

mit Frauen und Männern) Anwendung. Auf die Pflichten nach Satz 3 

ist in geeigneter Weise hinzuweisen.“ 

 

dd) Im neuen Satz 12 werden die Wörter „Sätze 2 und 4 bis 7“ durch die 

Wörter „Sätze 2 bis 4 und 6 bis 9“ ersetzt. 

 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

 

„(3a) Zu den Aufgaben der Berufungskommission gehört die aktive Ge-

winnung von Bewerberinnen. Auf die Pflichten nach Satz 1 ist in geeigne-

ter Weise hinzuweisen.“ 

 

55. Nach § 48 wird folgender § 48a eingefügt: 

 

„§ 48a 

Gemeinsame Berufungen 

 

(1) Die Hochschulen können unter den Voraussetzungen des § 48 mit außer-

universitären Forschungseinrichtungen zur Förderung und Intensivierung ihrer 

Zusammenarbeit in Forschung und Lehre gemeinsame Berufungen durchfüh-

ren. Die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen gemeinsamen Berufung regeln 

die Hochschulen mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

(2) Die nach Absatz 1 berufenen Personen haben die rechtliche Stellung von 

Mitgliedern der Hochschule in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer inne.“ 

 



 

56. § 49 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 7 wird das Wort „befristeten“ gestrichen. 

 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) Professorinnen und Professoren, die Aufgaben in der Krankenver-

sorgung in einem Universitätsklinikum wahrnehmen, werden in der Regel 

in einem befristeten oder unbefristeten privatrechtlichen Beschäftigungs-

verhältnis im Sinne von Absatz 2 Satz 1 eingestellt.“ 

 

c) In Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach den Wörtern „aus der Hoch-

schule“ die Wörter „, bei Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Dienst-

verhältnis oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses“ eingefügt. 

 

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „Forschungs-“ jeweils die Angabe „, 

Lehr-“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 6 werden die Wörter „der Forschungsarbeit während des 

Forschungssemesters“ durch die Wörter „der Tätigkeit im Sinne des 

Satzes 1“ ersetzt. 

 

57. § 51 wird wie folgt geändert:  

 

a)  In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „vom Rektorat“ durch die Wörter 

„von der Rektorin oder dem Rektor“ ersetzt. 

 

b)  In Absatz 7 Satz 4 werden in Halbsatz 1 die Angabe „§ 45 Absatz 6“ durch 

die Wörter „§ 45 Absätze 6 und 6a“ ersetzt und dem Halbsatz 2 die Wörter 

„, es sei denn, dass die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor vor Ab-

lauf von vier Jahren des Beamtenverhältnisses und unter Anrechnung der 

Vorbeschäftigungszeit eingestellt wird“ angefügt. 



 

 

c)  Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„§ 39 Absatz 4 Satz 3 gilt für den Widerruf der Befugnis zur Führung der 

Bezeichnung entsprechend.“ 

 

58. § 51a Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Satz 5 Halbsatz 1 wird die Angabe „§ 45 Absatz 6“ durch die Wörter „§ 

45 Absätze 6 und 6a“ ersetzt. 

 

b)  In Satz 10 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.  

 

59. § 52 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

„(6) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ferner die an Akade-

mien der Bildenden Künste und der Hochschule für Gestaltung tätigen Künstle-

risch-technischen Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerisch-technischen Oberlehre-

rinnen und Oberlehrer, Ersten Künstlerisch-technischen Oberlehrerinnen und 

Oberlehrer sowie privatrechtlich beschäftigte Lehrkräfte mit gleichartigen Auf-

gaben an diesen Hochschulen. Ihnen obliegen im Rahmen ihres Faches auch 

Dienstleistungen in praktisch-technischer Hinsicht bei künstlerischen Entwick-

lungsvorhaben und bei der Wartung von Einrichtungsgegenständen und Gerä-

ten. Abweichend von Absatz 3 und von §§ 15 und 16 des Landesbeamtenge-

setzes kann auch eingestellt werden, wer in der Regel über eine Meisterprü-

fung, gute fachbezogene Leistungen, pädagogische Eignung und die Fähigkeit 

zur selbstständigen Wahrnehmung des Amtes verfügt.“ 

 

60. § 53 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Dies gilt nicht für die Professorinnen und Professoren, die nach Maßgabe des 

§ 49 Absatz 2a in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt 

werden; die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung in einem 



 

Universitätsklinikum wird im Rahmen eines befristeten oder unbefristeten privat-

rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses geregelt.“ 

 

61. § 55 wird wie folgt geändert: 

 

a) Der Überschrift wird die Angabe „; Seniorprofessur“ angefügt. 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst: 

 

„Die Hochschule kann Honorarprofessorinnen und Honorarprofesso-

ren bestellen. Diese müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach 

§ 47 erfüllen, eine mindestens dreijährige selbstständige Lehrtätigkeit 

an einer Hochschule vorweisen und dürfen nicht im Hauptamt dieser 

Hochschule als Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer angehö-

ren oder Privatdozentinnen oder Privatdozenten dieser Hochschule 

sein.“ 

 

bb) Im neuen Satz 3 wird das Wort „Diese“ durch das Wort „Sie“ ersetzt. 

 

cc) Im neuen Satz 4 wird das Wort „Honorarprofessorin“ durch das Wort 

„Professorin“ und das Wort „Honorarprofessor“ durch das Wort „Pro-

fessor“ ersetzt. 

 

dd) Es wird folgender Satz angefügt: 

 

„Die Hochschulen berichten dem Wissenschaftsministerium jährlich 

über die Anzahl und über die Lehrtätigkeit ihrer Honorarprofessorin-

nen und Honorarprofessoren.“ 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

 



 

„(3) Die Hochschulen sind berechtigt, Professorinnen oder Professoren im 

Ruhestand die Bezeichnung „Seniorprofessorin” oder „Seniorprofessor” 

als akademische Würde zu verleihen. Das Verfahren regelt die 

Grundordnung. Ein Dienstverhältnis wird dadurch nicht begründet.“ 

 

62. In § 58 Absatz 2 Nummer 5 Halbsatz 3 werden nach dem Wort „umfasst“ die 

Wörter „, oder ein Abschluss entsprechend der Rahmenvereinbarung über 

Fachschulen der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002 in der jeweils 

geltenden Fassung“ eingefügt. 

 

63. In § 60 Absatz 2 Nummer 7 sowie § 62 Absatz 2 Nummer 6 wird das Wort 

„Ausbildungsvertrag“ jeweils durch das Wort „Studienvertrag“ ersetzt. 

 

64. § 60 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

 

„Bei von mehreren Hochschulen gemeinsam angebotenen Studiengängen 

soll eine Immatrikulation nach den Sätzen 1 bis 5 an jeder der beteiligten 

Hochschulen erfolgen.“ 

 

b) In Absatz 2 Nummer 7 werden die Wörter „an der DHBW“ durch die Wör-

ter „in den Bachelorstudiengängen an der DHBW“ und die Wörter „einer 

Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „einem Dualen Partner“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „diese Ausbildungsstätte“ durch 

die Wörter „diesen Dualen Partner“ ersetzt. 

 

65. In § 62 Absatz 2 Nummer 6 Halbsatz 2 sowie in § 65c Absatz 2 Satz 4 werden 

die Wörter „der Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „des Dualen Part-

ners“ ersetzt. 

 

66. § 62 wird wie folgt geändert: 

 



 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 6 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

 

bb) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 

cc) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

 

„8. sie mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation nach 

§ 62a Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 belegt worden sind.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aaa) In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 

bbb) Nummer 3 wird aufgehoben. 

 

ccc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

67. Nach § 62 wird folgender § 62a eingefügt: 

 

„§ 62a 

Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren 

 

(1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht einen Ordnungsverstoß, 

wenn sie oder er 

 

1. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt, durch Be-

drohung mit Gewalt oder durch einen schwerwiegenden oder wiederholten 

Verstoß gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des Hausrechts 



 

 

a) den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die 

Tätigkeit eines Hochschulorgans, die Durchführung einer Hochschul-

veranstaltung oder in sonstiger Weise den Studienbetrieb beeinträch-

tigt, verhindert oder zu verhindern versucht oder 

 

b) ein Mitglied oder eine Angehörige oder einen Angehörigen der Hoch-

schule in der Ausübung ihrer oder seiner Rechte oder Pflichten er-

heblich beeinträchtigt oder von dieser Ausübung abhält oder abzu-

halten versucht, 

 

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mit-

glieds oder einer oder eines Angehörigen der Hochschule geschehen ist, 

rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art der Straftat eine Behinde-

rung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit des Mitglieds oder der o-

der des Angehörigen droht, 

 

3. im Bereich der Hochschule durch sexuelle Belästigung im Sinne des § 3 

Absatz 4 des AGG vorsätzlich die Würde einer anderen Person verletzt. 

 

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen 

haben, können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen 

sind: 

 

1. die Androhung der Exmatrikulation, 

 

2. der Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule, 

 

3. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis 

zu einem Semester, 

 

4. die Exmatrikulation. 

 



 

(3) Über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme entscheidet ein Ord-

nungsausschuss, dem mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied aus der 

Gruppe der Studierenden der Hochschule angehören muss. Der Senat regelt 

das Nähere zur Zusammensetzung des Ordnungsausschusses und das Verfah-

ren zur Verhängung einer Ordnungsmaßnahme durch Satzung, die der Ge-

nehmigung des Rektorats bedarf. Mit der Exmatrikulation ist eine Frist bis zur 

Dauer von zwei Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Immatrikula-

tion an der Hochschule ausgeschlossen ist.“ 

 

68.  In § 63 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 58 bis 62“ durch die Angabe „§§ 58 bis 

62a“ ersetzt.  

 

69. § 65a wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ er-

setzt.  

 

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst: 

 

„Das Kollegialorgan der Studierendenschaft (legislatives Organ) or-

ganisiert sich nach demokratischen Grundprinzipien in parlamentari-

schen Strukturen. Dieses Organ kann an kleinen Hochschulen auch 

als Vollversammlung der Studierenden ausgestaltet sein.“ 

 

bb) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben. 

 

c) Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:  

 

„Die Hochschule kann aufgrund einer Vereinbarung mit der Studierenden-

schaft für diese in deren Namen die Abgaben-, Kassen- und Rechnungs-

geschäfte nach den Beschlüssen der Organe der Studierendenschaft und 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erledigen. Die Vereinbarung 



 

kann vorsehen, dass die Studierendenschaft hierfür einen Finanzierungs-

beitrag leistet.“ 

 

70. § 65b wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „§ 16 Absatz 2 Satz 5“ durch die 

Wörter „§ 16 Absatz 2 Sätze 6 bis 8“, die Wörter „Aufgabe des Hochschul-

rats“ durch die Wörter „Funktion des Hochschulrats“ und die Wörter „§ 65a 

Absatz 3 Satz 2“ durch die Wörter „§ 65a Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.  

 

b) Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Das exekutive Organ der Studierendenschaft hat die Einnahmen, Ausga-

ben und Verpflichtungsermächtigungen nach Abschluss der Rechnungs-

legung hochschulöffentlich bekanntzumachen. Wurde ein Wirtschaftsplan 

geführt, ist der Jahresabschluss hochschulöffentlich bekanntzumachen.“ 

 

71. § 65c wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ausbildungsstätten sind“ und der Punkt 

gestrichen. 

 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Sie“ gestrichen und nach dem Wort „vermit-

teln“ die Wörter „(Duale Partner)“ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 und Satz 4 werden die Wörter „zur Ausbildungsstätte“ je-

weils durch die Wörter „zum Dualen Partner“ ersetzt. 

 



 

bb) In Satz 1 werden die Wörter „als Ausbildungsstätte“ durch die Wörter 

„als Dualer Partner“ und die Angabe „Nummer 17“ durch die Angabe 

„Nummer 20“ ersetzt. 

 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„An mehreren Studienakademien zugelassene Duale Partner dürfen 

an jeder dieser Studienakademien ihre gesetzlich vorgesehenen 

Mitwirkungsrechte wahrnehmen; dies gilt für am CAS der DHBW 

nach § 27a Absatz 9 zugelassene Duale Partner entsprechend.“ 

 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „An jeder Ausbildungsstätte“ durch die 

Wörter „Bei jedem Dualen Partner“ ersetzt. 

 

72. In § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Absätze 6 und 7“ durch 

die Wörter „Absätze 7 und 8“ ersetzt. 

 

73. § 69 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ausbildungsgänge“ die Wörter 

„vorbehaltlich des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 10“ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden in Nummer 9 der Punkt am Ende durch ein Komma 

ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt: 

 

„10. sie einzelne weiterbildende Masterstudiengänge im Bereich der 

europäischen oder internationalen Zusammenarbeit einrichten 

können, die auf eine Tätigkeit sowohl innerhalb als auch außer-

halb des öffentlichen Dienstes ausgerichtet sind.“ 

 

bb) In Satz 3 werden in Halbsatz 1 die Wörter „Die Rektorin oder der 

Rektor“ durch die Wörter „Die Präsidentin oder der Präsident“ und in 



 

Halbsatz 2 die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ er-

setzt. 

 

c)  In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:  

 

„Satz 1 gilt entsprechend für die Befugnisse nach § 12 Absatz 3 und Ab-

satz 6 Satz 7.“ 

 

74. § 70 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 70 

Staatliche Anerkennung 

 

(1) Eine Bildungseinrichtung, die nicht in der Trägerschaft des Landes steht und 

Aufgaben nach § 2 Absatz 1 wahrnehmen will, bedarf der staatlichen Anerken-

nung als Hochschule. Errichtung und Betrieb nichtstaatlicher Bildungseinrich-

tungen als Hochschule ohne staatliche Anerkennung durch das Land Baden-

Württemberg sind untersagt, sofern nicht eine Ausnahme nach § 72a Absatz 1 

oder 2 oder eine Gestattung nach § 72a Absatz 3 vorliegt oder es sich nicht um 

kirchliche Hochschulen im Sinne von Artikel 9 der Verfassung des Landes Ba-

den-Württemberg handelt. Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag des 

Trägers durch das Wissenschaftsministerium erteilt werden. Mit der staatlichen 

Anerkennung werden Name, Sitz und Träger der Hochschule sowie die aner-

kannten Studiengänge festgelegt. Nachträgliche wesentliche Änderungen beim 

Betrieb der staatlich anerkannten Hochschule bedürfen einer Anpassung der 

staatlichen Anerkennung durch das Wissenschaftsministerium; dies gilt insbe-

sondere für die Erweiterung um einen Studiengang sowie für den Wechsel des 

Trägers oder von Betreibern der Hochschule. 

 

(2) Träger einer nichtstaatlichen Hochschule ist, wem das Handeln der Hoch-

schule rechtlich zuzurechnen ist. Betreiber sind die den Träger einer nichtstaat-

lichen Hochschule maßgeblich prägenden natürlichen oder juristischen Perso-

nen. 

 



 

(3) Die staatliche Anerkennung kann kirchlichen oder sonstigen nichtstaatlichen 

Hochschulen erteilt werden, wenn die Hochschule den institutionellen Anspruch 

erfüllt, Lehre, Studium und Forschung oder Kunstausübung auf Hochschulni-

veau zu betreiben; dazu gehört insbesondere, dass 

 

1. nur solche Personen Zugang zum Studium erhalten, die die Vorausset-

zungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche Hochschule 

des Landes erfüllen, 

 

2. nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beschäftigt werden, die die 

Berufungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

an den staatlichen Hochschulen des Landes erfüllen und die in einem 

transparenten, wissenschaftlichen Standards entsprechenden Verfahren 

unter maßgeblicher Mitwirkung von Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern ausgewählt worden sind, 

 

3. nur Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten werden, deren Qualität 

durch eine Akkreditierung nach Maßgabe des Studienakkreditierungs-

staatsvertrags nachgewiesen wird, und 

 

4. sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der durch 

das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 

gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt. 

 

Zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit muss die nichtstaatliche Hochschule 

sicherstellen, dass 

 

1. Betreiber, Träger und Hochschule unter Trennung ihrer Aufgabenbereiche 

einen gegenseitigen Interessenausgleich verbindlich absichern; dabei sind 

verfassungsmäßig gewährleistete Sonderrechte bekenntnisgebundener 

Träger und Betreiber zu berücksichtigen, 

 



 

2. Interessenkollisionen durch die gleichzeitige Ausübung von Leitungsäm-

tern oder -funktionen in der Hochschule und beim Betreiber ausgeschlos-

sen sind, 

 

3. die Kompetenzzuweisungen an die Organe der Hochschule transparent 

und eindeutig geregelt sind, 

 

4. die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eigenverantwortlich Lehre, 

Forschung und Kunstausübung durchführen können, 

 

5. eine akademische Selbstverwaltung besteht, in der Lehre und Forschung 

sowie, bei entsprechender Ausrichtung der Hochschule, die Künste unter 

angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten eigenver-

antwortlich organisiert und geregelt werden, und 

 

6. die rechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ge-

sichert ist. 

 

Ferner soll die nichtstaatliche Hochschule sicherstellen, dass 

 

1. die Hochschulgremien im akademischen Kernbereich von Lehre und For-

schung in der Lage sind, ohne Mitwirkung von Funktionsträgerinnen und 

Funktionsträgern der Betreiber oder des Betreibers zu beraten und zu be-

schließen, und 

 

2. die Inhaberinnen und Inhaber akademischer Leitungsämter in angemes-

senen Zeiträumen neu benannt werden und die akademische Selbstver-

waltung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung und Abberufung der 

Hochschulleitung besitzt. 

 

Nichtstaatliche Hochschulen müssen die personelle, sächliche und finanzielle 

Mindestausstattung sicherstellen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 

Satz 1 erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere, dass die Hochschule 

 



 

1. sicherstellt, dass ihre Lehrangebote von einem der Hochschulart ange-

messenen Anteil von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die mit 

einem mindestens hälftigen Anteil ihrer Arbeitskraft an der Hochschule be-

schäftigt sind, sowie von einem der Hochschulart angemessenen Anteil 

von nichtprofessoralem Lehrpersonal erbracht werden, 

 

2. über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern verfügt, 

die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ermöglicht, 

 

3. nach ihrer Größe und Ausstattung wissenschaftlichen und, bei entspre-

chender Ausrichtung der Hochschule, künstlerischen Diskurs ermöglicht 

und 

 

4. nach ihren strukturellen Rahmenbedingungen und ihrer Mindestausstat-

tung eine der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 Halbsatz 1 ange-

messene und auf Dauer angelegte Gestaltung und Durchführung des 

Lehr- und Studienbetriebs sowie von Forschung, Kunstausübung und 

Verwaltung ermöglicht; dazu gehört insbesondere der ausreichende Zu-

gang zu fachbezogenen Medien. 

 

Nichtstaatliche Hochschulen müssen Vorkehrungen nachweisen, mit denen si-

chergestellt wird, dass den aufgenommenen Studierenden eine Beendigung ih-

res Studiums ermöglicht werden kann. 

 

(4) Das Promotionsrecht und das Habilitationsrecht können einer kirchlichen 

oder sonstigen nichtstaatlichen Hochschule im Rahmen der staatlichen Aner-

kennung verliehen werden, wenn 

 

1. sie auf der Grundlage von Forschungsschwerpunkten ein erkennbares 

wissenschaftliches Profil entwickelt hat, das an andere Hochschulen an-

schlussfähig ist, 

 

2. wenn die an der Hochschule erbrachten Forschungsleistungen der Pro-

fessorinnen und Professoren sowie die Forschungsbasierung der Studi-



 

engänge den für staatliche Universitäten geltenden Maßstäben entspre-

chen und 

 

3. wenn die Hochschule über ein geregeltes, transparentes Promotionsver-

fahren und Habilitationsverfahren verfügt. 

 

(5) Für kirchliche Hochschulen kann die Landesregierung Ausnahmen von den 

Absätzen 3 und 4 zulassen, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem 

Studium an einer vergleichbaren staatlichen Hochschule gleichwertig ist. Absät-

ze 3 und 4 finden bei kirchlichen Hochschulen nur Anwendung, soweit verfas-

sungsmäßig gewährleistete Rechte der Kirchen nicht entgegenstehen. 

 

(6) Staatlich anerkannte Hochschulen führen in ihrem Namen eine Bezeich-

nung, die einen auf den Träger und den Sitz hinweisenden Zusatz sowie ent-

weder die Angabe „staatlich anerkannte Hochschule“ oder die Angabe „staatlich 

anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften“ enthalten muss. 

 

(7) Mit der staatlichen Anerkennung erhält die Hochschule das Recht, im Rah-

men der Anerkennung Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu 

verleihen und Zeugnisse zu erteilen; diese vermitteln die gleichen Berechtigun-

gen wie entsprechende Prüfungen, Grade und Zeugnisse der staatlichen Hoch-

schulen. 

 

(8) Die Bestimmungen des Teils 3 gelten entsprechend. Prüfungsordnungen 

und ihre Änderungen sind dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen, es sei 

denn, der Studiengang ist vom Akkreditierungsrat akkreditiert. § 55 Absatz 1 gilt 

entsprechend; die Bestellung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsminis-

teriums. 

 

(9) Das Wissenschaftsministerium kann staatlich anerkannten Hochschulen die 

Einrichtung von Studienkollegs im Sinne des § 73 im Einzelfall gestatten. Rege-

lungen nach § 73 Absatz 2 Satz 2 bedürfen in diesem Fall der Genehmigung 

des Wissenschaftsministeriums. 

 



 

(10) Träger von staatlich anerkannten Hochschulen haben keinen Anspruch auf 

staatliche Finanzhilfe. 

 

(11) Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 kann über einen Einheitlichen 

Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für 

das Land Baden-Württemberg abgewickelt werden. Die §§ 71a bis 71e LVwVfG 

finden Anwendung. 

 

(12) Staatlich anerkannte Hochschulen haben das Recht, im Rahmen ihrer 

staatlichen Anerkennung die Eignungsprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 6 

und die Begabtenprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 7 abzunehmen. § 58 

Absatz 3 Sätze 1, 2, 4 und 5 gilt entsprechend; Regelungen nach § 58 Absatz 3 

Satz 2 bedürfen der Genehmigung des Wissenschaftsministeriums.“ 

 

75. Nach § 70 wird folgender § 70a eingefügt: 

 

„§ 70a 

Verfahrensregeln 

 

(1) Das Wissenschaftsministerium soll vor der Entscheidung über die staatliche 

Anerkennung eine gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats einho-

len, in der das eingereichte Konzept für die geplante nichtstaatliche Hochschule 

anhand der in § 70 Absatz 3 genannten Kriterien bewertet wird (Konzeptprü-

fung). Ferner soll das Wissenschaftsministerium in regelmäßigen Abständen ei-

ne gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats einholen, mit der das 

Vorliegen der in § 70 Absatz 3 genannten Kriterien bei staatlich anerkannten 

nichtstaatlichen Hochschulen überprüft wird (institutionelle Akkreditierung, 

Reakkreditierung). Bei unbefristet staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hoch-

schulen kann das Wissenschaftsministerium eine Reakkreditierung verlangen, 

um auf dieser Grundlage das Fortbestehen der Anerkennungsvoraussetzungen 

überprüfen zu können. Schließlich soll das Wissenschaftsministerium vor Ver-

leihung des Promotionsrechts und des Habilitationsrechts an eine nichtstaatli-

che Hochschule eine gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats zur 



 

Überprüfung der in § 70 Absatz 4 genannten Kriterien für die Verleihung des 

Promotionsrechts und des Habilitationsrechts einholen. 

 

(2) Die gutachterliche Stellungnahme nach Absatz 1 wird vom Wissenschafts-

ministerium im Benehmen mit dem Träger der nichtstaatlichen Hochschule 

beim Wissenschaftsrat eingeholt. Die Beauftragung des Wissenschaftsrats 

durch das Wissenschaftsministerium ist abhängig zu machen von der Maßga-

be, dass dieser 

 

1. eine Gutachterkommission einsetzt, die mehrheitlich mit unabhängigen, 

nicht der betroffenen Bildungseinrichtung angehörenden, fachlich ein-

schlägig qualifizierten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern besetzt 

ist, darunter mindestens ein professorales Mitglied einer nichtstaatlichen 

Hochschule, sowie mit einem studentischen Mitglied, 

 

2. der nichtstaatlichen Hochschule, ihrem Träger, ihrem Betreiber sowie dem 

Land Gelegenheit gibt, vor der abschließenden Entscheidung über die Ak-

kreditierung zu dem Gutachten Stellung zu nehmen, 

 

3. für Streitfälle eine interne Beschwerdestelle einrichtet, die mit drei, nicht 

der betroffenen Bildungseinrichtung angehörenden Wissenschaftlerinnen 

oder Wissenschaftlern besetzt ist und 

 

4. das Beschwerdeverfahren einschließlich der einzuhaltenden Fristen regelt. 

 

In den Fällen des Absatzes 1 Sätze 2 und 3 ist der wesentliche Inhalt der gut-

achterlichen Stellungnahme nach erneuter Anhörung der Beteiligten zu veröf-

fentlichen. Der Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnissen ist zu wahren; §§ 5 und 6 LIFG finden entsprechend An-

wendung. 

 

(3) Mit der gutachterlichen Stellungnahme berichtet der Wissenschaftsrat dem 

Land, ob die nichtstaatliche Hochschule im Wesentlichen den Voraussetzungen 

nach § 70 Absatz 3 entspricht. Er benennt hinreichend bestimmt die Punkte, in 



 

denen die nichtstaatliche Hochschule diesen Anforderungen nicht oder nur ein-

geschränkt gerecht wird. Er kann die Akkreditierung oder Reakkreditierung von 

der Behebung von Mängeln innerhalb angemessener Fristen abhängig machen. 

Akkreditierungen und Reakkreditierungen werden in der Regel auf mindestens 

fünf Jahre befristet. 

 

(4) Die gutachterliche Stellungnahme erweitert durch die im Verfahren erbrach-

te sachverständige Bewertung die Erkenntnisgrundlagen des Wissenschaftsmi-

nisteriums. Sie nimmt die Entscheidung des Wissenschaftsministeriums weder 

ganz noch teilweise vorweg.“ 

 

76. Nach § 71 wird folgender § 71a eingefügt: 

 

„§ 71a 

Gebühren; Kosten der institutionellen Akkreditierung 

 

(1) Für die staatliche Anerkennung erhebt das Wissenschaftsministerium Ge-

bühren. Sie umfassen auch die Auslagen des Wissenschaftsministeriums für 

die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Rahmen des Verfahrens der 

institutionellen Akkreditierung einschließlich anfallender Umsatzsteuer. 

 

(2) Die Gebühren trägt der Träger der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung, 

wenn 

 

1. er eine staatliche Anerkennung, deren Verlängerung oder Erweiterung be-

antragt, 

 

2. seit der letzten Reakkreditierung mindestens zehn Jahre vergangen sind 

oder 

 

3. die nichtstaatliche Bildungseinrichtung Anlass zu einer erneuten Überprü-

fung der Anerkennungsvoraussetzungen gegeben hat. 

 

(3) Das Landesgebührengesetz findet ergänzend Anwendung.“ 



 

 

77. § 72 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Absätze 2 und 6 Satz 3“ durch die Wörter 

„Absätze 3 und 4 sowie Absatz 8 Satz 3“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Absatz 2 Nummern 5 und 6“ durch 

die Wörter „Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nummer 2 und Satz 2 Nummer 6“ 

ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§§ 12 sowie 68 finden“ durch die 

Wörter „§ 68 findet“ ersetzt. 

 

78. § 72a wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Herkunftsstaat“ die Wörter „o-

der Herkunftsland“ eingefügt. 

 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. das Studienangebot der die Ausbildung durchführenden Ein-

richtung, soweit dieses auf einen Bachelor- oder Mastergrad 

hinführt, im Rahmen einer Akkreditierung nach Artikel 3 des 

Studienakkreditierungsstaatsvertrags akkreditiert oder unter 

Mitwirkung einer vom Akkreditierungsrat zugelassenen Agentur 

unter entsprechender Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 

des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der Rechtsver-

ordnungen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Studienakkredi-

tierungsstaatsvertrags zertifiziert ist,“ 

 



 

cc) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „des Herkunftsstaates“ die 

Wörter „oder des Herkunftslandes“ und nach dem Wort „Herkunfts-

staat“ die Wörter „oder Herkunftsland“ eingefügt. 

 

b) Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 

 

„Wird der Austritt eines Staates aus der Europäischen Union wirksam und 

ist infolgedessen nach Ablauf eines etwaigen Übergangszeitraums nach 

Maßgabe eines Abkommens nach Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags über 

die Europäische Union (konsolidierte Fassung), Amtsblatt der Europäi-

schen Union Nr. C 326 vom 26. Oktober 2012, S. 13, 43, eine bis dahin 

zulässige Tätigkeit nach Absatz 2 gemäß Satz 7 nicht mehr gestattet, 

nimmt die Einrichtung nach Satz 7 ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

des Austritts oder des Ablaufs des Übergangszeitraums in den betroffenen 

Kooperationsprogrammen keine Studienbewerberinnen oder Studienbe-

werber zur Ausbildung oder zur Abnahme von Prüfungen mehr an. Die 

Einrichtung nach Satz 7 ist verpflichtet, denjenigen Personen, die sie vor 

dem Wirksamwerden des Austritts oder Ablauf eines etwaigen Über-

gangszeitraums aufgenommen hat, die Möglichkeit zum Abschluss einzu-

räumen. Diese Tätigkeit gilt abweichend von Satz 7 als gestattet.“ 

 

c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „jährlich oder“ gestrichen. 

 

79. § 76 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

 

„(4) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsmi-

nisterium auf Antrag einer Hochschule dieser die Bauherreneigenschaft in ge-

eigneten Fällen für einzelne Bauvorhaben übertragen. Die Projekt- und Haus-

haltsverantwortung geht in diesem Fall in den Zuständigkeitsbereich des Wis-

senschaftsministeriums über.“ 

 

80. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

 

Artikel 2 



 

Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes 

 

Das Universitätsklinika-Gesetz (UKG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. 

S. 625), das zuletzt durch Artikel 26 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 

S. 99, 102) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:  

 

„Die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes (UmwG), Viertes Buch, Erster und 

Zweiter Teil (§§ 174 bis 177 UmwG) über die Vermögensübertragung (§ 1 Ab-

satz 1 Nummer 3 UmwG), in ihrer jeweils geltenden Fassung können auf eine 

Vollübertragung oder eine Teilübertragung des Vermögens der Universitäts-

Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen GmbH auf das Universitätsklinikum Frei-

burg der Universität Freiburg in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts entsprechend angewandt werden. Ein zwischen den beteiligten Rechts-

trägern hierfür zu schließender Übertragungsvertrag bedarf zu seiner rechtli-

chen Wirksamkeit der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums im Einver-

nehmen mit dem Finanzministerium.“ 

 

2. § 4 wird wie folgt geändert:  

 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „des Personals“ die Wörter 

„sowie im Wissenstransfer“ eingefügt. 

 

b)  In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „§ 5 Abs. 4 Satz 4 und 5“ durch die 

Wörter „§ 5 Absatz 4 Sätze 3 und 4“ ersetzt. 

 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze eingefügt: 

 

„Die Universität ist verpflichtet, die der klinischen Medizin zugeordneten 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und weiteren Angehörigen des 

wissenschaftlichen Personals der Universität dem Universitätsklinikum 



 

zum Zwecke der Krankenversorgung zur Verfügung zu stellen. Die der kli-

nischen Medizin zugeordneten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

und weiteren Angehörigen des wissenschaftlichen Personals sind ver-

pflichtet, an dem ihrer Universität zugeordneten Universitätsklinikum in der 

Krankenversorgung mitzuwirken. Das Universitätsklinikum ist verpflichtet, 

die Stellen der Ärztlichen Direktorinnen und Ärztlichen Direktoren aus-

schließlich mit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern dieser Univer-

sität zu besetzen und nur das der klinischen Medizin zugeordnete wissen-

schaftliche Personal zur Deckung seines Bedarfs in der Krankenversor-

gung einzusetzen. Das Universitätsklinikum unterstützt die Universität, der 

es zugeordnet ist, bei der Erfüllung ihres Auftrags in Forschung und Lehre. 

Der Forschung, Lehre und Krankenversorgung unmittelbar dienende zent-

rale Einrichtungen (Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Datenschutz, 

Hygienemanagement, biologische Sicherheit, Gebäudemanagement, 

Tierhaltung) sowie Betriebseinrichtungen (Dateninformationszentren, Bib-

liotheken, Rechenzentren, Werkstätten, Versorgungs- und Hilfsbetriebe, 

Güter und sonstige Wirtschaftsbetriebe) des Universitätsklinikums sind 

von diesem ausschließlich der Medizinischen Fakultät zur Verfügung zu 

stellen; entsprechend sind zentrale Einrichtungen und Betriebseinrichtun-

gen der Medizinischen Fakultät von dieser ausschließlich dem Universi-

tätsklinikum zur Verfügung zu stellen. Unmittelbarkeit im vorgenannten 

Sinne ist gegeben, wenn die gegenseitige Nutzung der Ausübung von Tä-

tigkeiten zu Zwecken von Forschung, Lehre und Krankenversorgung bei-

tragen.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Das Universitätsklinikum und die Universität regeln die Einzelheiten der 

Zusammenarbeit, zu der sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 und 6 verpflichtet 

sind, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag; in ihm sind die jeweiligen Beiträ-

ge, die in Forschung, Lehre und Krankenversorgung erbracht werden, so-

wie die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf Selbstkosten-

basis, zu regeln; der Vertrag bedarf der Zustimmung des Wissenschafts-

ministeriums. Darüber hinaus können Vereinbarungen insbesondere über 



 

die Ziele der Struktur- und Entwicklungsplanung sowie das Zusammenwir-

ken der Verwaltung der Universität und der Verwaltung des Universitäts-

klinikums abgeschlossen werden. Das Universitätsklinikum darf die zur Er-

füllung der Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung nach 

Absatz 1 in Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung durch die Medi-

zinische Fakultät der Universität zu erbringenden Tätigkeiten nur bei die-

ser nachfragen; die Medizinische Fakultät der Universität darf die zur Er-

füllung der Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung nach 

Absatz 1 in Verbindung mit der Kooperationsvereinbarung durch das Uni-

versitätsklinikum zu erbringenden Tätigkeiten nur bei diesem nachfragen. 

Soweit Dritte mit der Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben und Be-

fugnisse einer Universitätsklinik beliehen sind (§ 4 Absatz 5), gilt für die 

Zusammenarbeit mit der Universität Satz 3 entsprechend. Die Verpflich-

tung nach den Sätzen 3 und 4 gilt nicht, soweit und solange der Koopera-

tionspartner nicht in der Lage ist zu leisten.“ 

 

4. § 10 wird wie folgt geändert:  

 

a)  In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 4 und 9“ durch die Wörter 

„§ 17 Absätze 4 und 7“ ersetzt.  

 

b)  In Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 7 Satz 2 und 

3“ durch die Wörter „§ 18 Absatz 4 Sätze 6 und 7“ ersetzt.  

 

Artikel 3 

Änderung des Studierendenwerksgesetzes 

 

Das Studierendenwerksgesetz (StWG) in der Fassung vom 15. September 2005 

(GBl. S. 621), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. 

S. 426, 427) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 2 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 



 

„(2a) Die Studierendenwerke können auch über die Grenzen von Absatz 1 hin-

aus Kinderbetreuungseinrichtungen betreiben, insbesondere für Kinder von 

Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeitern.“ 

 

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

 

„§ 2a 

Zusammenwirken der Studierendenwerke untereinander und mit anderen Ein-

richtungen 

 

(1) Zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben haben die Studierendenwerke unter-

einander, mit den Hochschulen, dem Bund, den Ländern und den Kommunen 

zusammenzuarbeiten.  

 

(2) Die Zusammenarbeit innerhalb des Kreises der Studierendenwerke ist von 

den Studierendenwerken zur Erfüllung ihrer durch gemeinsame spezifische öf-

fentliche Interessen bestimmten Aufgaben sicherzustellen. Die Einzelheiten der 

Zusammenarbeit sind durch öffentlich-rechtliche Verträge zu regeln. Kooperati-

onsvereinbarungen sollen unbefristet oder für mindestens fünf Jahre geschlos-

sen werden, es sei denn, dies ist nach der Art der Tätigkeit unüblich. 

 

(3) Für die Zusammenarbeit der Studierendenwerke mit den Hochschulen, dem 

Bund, den Ländern und den Kommunen gilt Absatz 2 entsprechend, soweit die 

Form des öffentlich-rechtlichen Vertrags zulässig ist.“ 

 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Hat das Studierendenwerk keine Geschäftsführung und ist auch keine 

Verhinderungsvertretung bestellt (Führungslosigkeit), wird es für den Fall, 

dass ihm gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke 

zugestellt werden, durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten.“ 

 



 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Abwesenheitsvertretung“ durch das Wort 

„Verhinderungsvertretung“ ersetzt. 

 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

 

„Die Bestellung endet, 

 

1. wenn sie durch die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer 

widerrufen wird,  

 

2. durch Rücktritt oder 

 

3. durch Bestellung einer kommissarischen Geschäftsführung.“ 

 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

„(6) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird auf sechs Jahre 

bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Zur Vermeidung der Führungslosig-

keit kann unter der auflösenden Bedingung der regulären Bestellung eine 

kommissarische Geschäftsführerin oder ein kommissarischer Geschäfts-

führer bestellt werden.“ 

 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ihn“ die Wörter „und kann sie 

oder ihn nach vorheriger Anhörung mit Zweidrittelmehrheit der anwesen-

den stimmberechtigten Mitglieder vorzeitig abbestellen“ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„- die Bestellung einer Verhinderungsvertreterin oder eines Verhinde-

rungsvertreters der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers“ 



 

 

c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

 

aaa)  In Nummer 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt.  

 

bbb) In Nummer 3 wird nach dem Komma am Ende das Wort „sowie“ 

eingefügt.  

 

ccc) Nummer 4 wird aufgehoben.  

 

ddd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4.  

 

bb)  In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die Wörter „sowie eine Vertre-

terin oder ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums nehmen“ er-

setzt.  

 

d) In Absatz 4 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt gefasst: 

 

„Die Vertretungsversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats; 

für jedes gewählte Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 

zu wählen. Die studentischen Mitglieder werden auf Vorschlag der studen-

tischen Mitglieder der Vertretungsversammlung gewählt. Den Beginn und 

die Dauer der Amtszeit bestimmt die Satzung des Studierendenwerks.“ 

 

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

„(6) Die Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sowie 

die Regelung und die Beendigung ihres oder seines Beschäftigungsver-

hältnisses bedürfen der vorherigen Zustimmung des Wissenschaftsminis-

teriums.“ 

 



 

5. In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ihre Mehrheit anwesend ist“ durch 

die Wörter „mehrheitlich anwesend oder nach § 6 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 

vertreten sind“ ersetzt. 

 

6. § 8 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„(3) Neben ihren in Absatz 2 Buchstabe a genannten Vertreterinnen oder Ver-

tretern kraft Amtes entsenden Hochschulen und Studienakademien mindestens 

eine Lehrkraft und eine Studierende oder einen Studierenden in die Vertre-

tungsversammlung. Die Entsendung weiterer Vertreterinnen und Vertreter re-

gelt die Satzung, welche auch die Größe der dem Studierendenwerk zugehöri-

gen Hochschulen und Akademien im Sinne von § 1 des Akademiengesetzes 

berücksichtigt.“ 

 

7. § 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Den Beginn bestimmt die Satzung des Studierendenwerks.“ 

 

8. § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Im Falle von Kooperationsstudiengängen von mehreren durch verschiedene 

Studierendenwerke betreuten Hochschulen reduziert sich der Studierenden-

werksbeitrag an jedem der beteiligten Studierendenwerke in Baden-

Württemberg auf die Hälfte.“ 

 

9. § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 

„(5) Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Studierendenwerke des 

Landes Baden-Württemberg bilden zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Inte-

ressen eine landesweite Vertretung der Geschäftsführungen und bestimmen ei-

ne Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Näheres regelt eine Geschäftsord-

nung, die der Zustimmung von zwei Dritteln der Geschäftsführerinnen und Ge-

schäftsführer bedarf.“ 

 



 

Artikel 4 

Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes 

 

Das Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 

56), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl. S. 405, 

411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 5 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter „§§ 30 oder 32 bis 34“ durch die 

Wörter „§§ 30, 32 bis 34 und 36a“ ersetzt. 

 

2. In § 6 Absatz 6 Halbsatz 1 werden nach den Wörtern „des Bundesinnenministe-

riums“ die Wörter „am 1. Juli eines Jahres für das folgende Herbstsemester be-

ziehungsweise Wintersemester und am 1. Januar eines Jahres für das folgende 

Frühjahrssemester beziehungsweise Sommersemester“ eingefügt. 

 

3. Nach § 8 Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Sind Studierende in zwei oder mehreren unterschiedlichen Studiengängen an 

einer Hochschule des Landes und an einer Hochschule eines anderen Landes 

der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben, tritt die Gebührenpflicht für 

das Studium an einer Hochschule des Landes nach Absatz 1 mit Beginn des 

auf das Datum des ersten Abschlusszeugnisses des Studiengangs an der 

Hochschule des anderen Landes folgenden Semesters ein.“ 

 

Artikel 5  

Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes 

 

§ 1 des Qualitätssicherungsgesetzes vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 313) wird wie folgt 

geändert:  

 

1.  Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

 



 

„Abweichend von Satz 1 bestimmen sich die auf die einzelnen Hochschulen 

entfallenden Beträge nach Satz 1 in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. De-

zember 2025 auf der Basis des Studienjahres 2019.“ 

 

2. In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:  

 

„Abweichend von Satz 1 beträgt der Anteil nach Satz 1 in der Zeit vom 1. Janu-

ar 2021 bis 31. Dezember 2025 12,9404 Prozent der Mittel nach Absatz 1 Satz 

2 und wird gerundet.“ 

 

Artikel 6 

Änderung des Akademiengesetzes 

 

Das Gesetz über die Film- und die Popakademie und die Akademie für Darstellende 

Kunst Baden-Württemberg (Akademiengesetz - AkadG) vom 25. Februar 1992 (GBl. 

S. 115), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. März 2018 (GBl. S. 85, 94) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1.  In § 5a Satz 1 werden in Nummer 3 der Punkt am Ende durch ein Komma er-

setzt und folgende Nummer 4 angefügt: 

 

„4.  im Sommersemester 2020 in diesem Studiengang eingeschrieben waren, 

jedoch nicht für länger als ein Semester.“ 

 

2.  § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:  

 

„(1a) Für Studierende, die im Sommersemester 2020 in einem Studien-

gang nach Absatz 1 eingeschrieben waren, gilt eine um ein Semester ver-

längerte individuelle Dauer des Studiums nach Absatz 1. Bei beurlaubten 

Studierenden regelt die jeweilige Akademie, abhängig von den Beurlau-

bungsgründen und der Situation an dieser Akademie, ob die Verlängerung 

nach Satz 1 Anwendung findet.“ 



 

 

b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Bei der Berechnung von Fristen für die Erbringung von Studien- und Prü-

fungsleistungen nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Satz 1 wird 

bei Studierenden das Sommersemester 2020 nicht berücksichtigt, wenn 

sie in diesem Semester in diesem Studiengang eingeschrieben waren.“ 

 

Artikel 7 

Änderung des Zweiten Hochschulrechtsänderungsgesetzes 

 

Artikel 27 § 24 des Zweiten Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. Januar 2005 

(GBl. S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GBl. 

S. 677, 681) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

 

Artikel 8 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg 

 

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 9. November 2010 (GBl. 

S. 793, 826), das zuletzt durch [Artikel…des Gesetzes zur Änderung des Landesbe-

soldungsgesetzes Baden-Württemberg und anderer Rechtsvorschriften vom] geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 57 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„4. Fachschulräte an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Pä-

dagogischen Hochschulen sowie Erste Künstlerisch-technische Oberlehrer 

an den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste und an der Staatli-

chen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe,“ 

 

2. Nach § 68 wird folgender § 68a eingefügt:  

 

„§ 68a  

Prüfungsvergütung 



 

 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Sinne von § 44 Absatz 1 Num-

mer 1 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, 1) in der 

jeweils geltenden Fassung, die nach Maßgabe von § 46 Absatz 1 Nummer 7 

LHG verpflichtet sind, bei staatlichen Prüfungen mitzuwirken, durch die ein 

Hochschulstudium abgeschlossen wird, kann zur Abgeltung zusätzlicher Belas-

tungen, die durch diese Mitwirkung entstehen, eine Vergütung gewährt werden. 

Die Höhe der Vergütung ist nach der Schwierigkeit der Prüfungstätigkeit und 

dem Ausmaß der zusätzlichen Belastung festzulegen. Das für die jeweilige 

staatliche Prüfung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit dem Ministerium für Finanzen durch Rechtsverordnung die Höhe der Vergü-

tung zu bestimmen.“ 

 

3. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt geändert: 

 

a) Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 10 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach der Amtsbezeichnung „Kriminaloberkommissar“ wird folgende 

Amtsbezeichnung eingefügt: 

 

„Künstlerisch-technischer Lehrer3)5)“ 

 

bb) Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Lehrer5)“ mit Funktionszusät-

zen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen. 

 

b) Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 11 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhauptkommissar4)“ wird folgen-

de Amtsbezeichnung eingefügt: 

 

„Künstlerisch-technischer Lehrer2)“ 

 

bb) Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Oberlehrer“ mit Funktionszu-

sätzen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen. 



 

 

c) Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 12 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhauptkommissar3)“ wird folgen-

de Amtsbezeichnung eingefügt: 

 

„Künstlerisch-technischer Oberlehrer“ 

 

bb) Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Oberlehrer“ mit Funktionszu-

sätzen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen. 

 

d) Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Nach der Amtsbezeichnung „Erster Kriminalhauptkommissar“ wird 

folgende Amtsbezeichnung eingefügt: 

 

„Erster Künstlerisch-technischer Oberlehrer“ 

 

bb) Die Amtsbezeichnung „Fachschulrat1)“ mit Funktionszusätzen wird 

wie folgt gefasst: 

 

„Fachschulrat1)  

an einer Pädagogischen Hochschule“ 

 

Artikel 9 

Überleitungsvorschriften 

 

Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des Inkrafttretens dieses Artikels im 

Amt befindlichen Technischen Lehrerinnen und Technischen Lehrer, Technischen 

Oberlehrerinnen und Technischen Oberlehrer sowie Fachschulrätinnen und Fach-

schulräte, die von der Neufassung des § 52 Absatz 6 des Landeshochschulgesetzes 

betroffen sind, werden nach Maßgabe der als Anlage angeschlossenen Übersicht 

übergeleitet. Die Beamtinnen und Beamten führen die neue Amtsbezeichnung. 

 



 

Artikel 10 

Aufhebung der Hochschul-Datenschutzverordnung 

 

Die Hochschul-Datenschutzverordnung vom 28. August 1992 (GBl. S. 667), die zu-

letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Mai 2019 (GBl. S. 225) geändert worden 

ist, wird aufgehoben. 

 

Artikel 11 

Neubekanntmachung 

 

Das Wissenschaftsministerium kann den Wortlaut des Landeshochschulgesetzes in 

der im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragrafenfolge 

bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts beseitigen. 

 

Artikel 12 

Übergangsbestimmungen 

 

§ 1 

Anpassung von Grundordnungen, anderen Satzungen und sonstigen Regelwerken 

 

Die Hochschulen haben Anpassungen ihrer Grundordnungen und anderen Satzun-

gen sowie ihrer sonstigen Regelwerke, deren Erforderlichkeit sich aus diesem Ge-

setz ergibt, unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2021 vorzuneh-

men. 

 

§ 2 

Findungsverfahren und Wahlen 

 

(1) Sofern vor Inkrafttreten dieses Gesetzes das Verfahren nach § 18 Absatz 3 LHG 

in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurde, wird es nach den 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende geführt. 

 

(2) Die Besetzung von Findungskommissionen nach § 20 Absatz 4 LHG, die vor In-

krafttreten dieses Gesetzes zur Auswahl eines Mitglieds des Hochschulrats gebildet 



 

wurden, richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den vor Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes geltenden Regelungen. 

 

§ 3 

Institutionelle Unternehmenskooperationen in Forschung und Lehre 

 

§ 3 Absatz 6 LHG findet Anwendung auf Kooperationen, die nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes neu begründet, ausgebaut oder wesentlich verändert werden. 

 

§ 4 

Gleichstellung 

 

Stellenbesetzungsverfahren, bei denen ein Bewerbungs- und Personalauswahlge-

spräch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes stattgefunden hat, werden nach den vor 

Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende geführt. 

 

§ 5 

Struktur- und Entwicklungsplan 

 

Soweit dem Wissenschaftsministerium Struktur- und Entwicklungspläne gemäß § 7 

LHG vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wurden, wird das Zustimmungsver-

fahren nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende 

geführt. Dies gilt auch dann, wenn bereits beschlossene Pläne dem Wissenschafts-

ministerium nicht mehr rechtzeitig vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wur-

den. Können Struktur- und Entwicklungspläne, deren Planungsperiode in der Zeit bis 

zum 31. Juni 2021 ausläuft, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr rechtzeitig 

zu der gemäß § 7 Absatz 2 Satz 1 LHG geregelten Frist vorgelegt werden, ist die 

Einreichung beim Wissenschaftsministerium spätestens bis zum 31. Juni 2022 nach-

zuholen. 

 

§ 6 

Haushaltsführung 

 



 

Soweit Universitäten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch die kamerale Haushalts-

führung verwenden, muss die Umstellung auf die kaufmännische Haushaltsführung 

bis spätestens zum 1. Januar 2023 erfolgen. 

 

§ 7 

Stellvertretende Kanzlerinnen und Kanzler 

 

Die Rektorate haben Bestellungen, deren Erforderlichkeit sich aus § 16 Absatz 2a 

LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ergibt, bis spätes-

tens zum 31. Oktober 2021 vorzunehmen. 

 

§ 8  

Mitgliedschaft im Hochschulrat der DHBW 

 

Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung in den 

Hochschulrat der DHBW gewählt oder bestellt wurden und Duale Partner vertreten, 

können abweichend von § 20 Absatz 5 Satz 2 LHG in der nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Fassung länger als neun Jahre, längstens bis zum Ende ihrer 

Amtszeit dem Hochschulrat angehören. 

 

§ 9 

Örtliche Hochschulräte der DHBW 

 

(1) Abweichend von § 27b Absatz 4 LHG endet die Amtszeit der im Jahr 2020 und 

2021 zu wählenden Mitglieder der Örtlichen Hochschulräte nach § 27b Absatz 2 

Nummern 7 bis 9 LHG spätestens am 30. September 2023. 

 

(2) Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung in ei-

nen Örtlichen Hochschulrat gewählt wurden, können abweichend von § 27b Absatz 4 

Satz 1 LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung länger als 

neun Jahre, längstens bis zum Ende ihrer Amtszeit dem Örtlichen Hochschulrat an-

gehören. 

 

§ 10  



 

Externenprüfung 

 

§ 33 Satz 2 Nummer 2 findet bei bereits akkreditierten oder zertifizierten Vorberei-

tungskursen erstmals Anwendung, wenn nach Auslaufen der bisherigen Akkreditie-

rung oder Zertifizierung eine erneute Akkreditierung oder Zertifizierung ansteht. 

 

§ 11 

Führung von Graden des Vereinigten Königreichs 

 

Britische Hochschulgrade, die während der Mitgliedschaft des Vereinigten König-

reichs in der Europäischen Union erworben wurden, können weiterhin in der verlie-

henen Form ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden. 

 

§ 12 

Vertrauenskommission 

 

Soweit die Vertrauenskommission nach § 41a Absatz 5 LHG in der vor dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes geltenden Fassung angerufen wurde, sind die Verfahren ge-

mäß § 41a Absatz 5 LHG in der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 

Fassung durchzuführen und zu beenden. Im Übrigen sind die Vertrauenskommissio-

nen unverzüglich aufzulösen. 

 

§ 13 

Berufungen 

 

Die Besetzung von Berufungskommissionen nach § 48 Absatz 3 LHG, die vor Inkraft-

treten dieses Gesetzes zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags gebildet wurden, 

richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes geltenden Regelungen. 

 

§ 14 

Privatrechtlich beschäftigte Lehrkräfte an Akademien der Bildenden Künste und der 

Hochschule für Gestaltung 

 



 

Für die den bisherigen Technischen Lehrerinnen und Lehrern, Technischen Oberleh-

rerinnen und Oberlehrern, Fachschulrätinnen und Fachschulräten in der Vergütung 

gleichgestellten privatrechtlich beschäftigten Lehrkräfte an Akademien der Bildenden 

Künste und der Hochschule für Gestaltung im Sinne des § 52 Absatz 6 LHG in der 

Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-

setzes eingestellt wurden, finden die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-

den Regelungen weiterhin Anwendung. 

 

§ 15 

Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule 

 

Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Antrag einer nichtstaat-

lichen Bildungseinrichtung auf staatliche Anerkennung oder Verlängerung oder Er-

weiterung der staatlichen Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule eingegangen 

ist, wird das damit begonnene Verfahren auf der Grundlage der vor Inkrafttreten die-

ses Gesetzes geltenden Regelungen abgeschlossen. 

 

§ 16 

Bildung der Verwaltungsräte und der Vertretungsversammlungen der Studierenden-

werke 

 

§ 6 Absatz 4 Satz 3 StWG findet erstmals für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 

neu zu wählenden Mitglieder der Verwaltungsräte Anwendung. § 9 Absatz 2 Satz 2 

StWG findet erstmals für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu zu wählenden 

Mitglieder der Vertretungsversammlungen Anwendung. 

 

§ 17 

Verwaltungsräte der Studierendenwerke 

 

§ 7 Absatz 1 StWG findet erstmals Anwendung, nachdem die Mitglieder des Verwal-

tungsrats nach Maßgabe des § 6 Absatz 4 StWG gewählt wurden. Die vierte Vertre-

terin oder der vierten Vertreter der Studierenden nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

StWG ist nachzuwählen.  

 



 

§ 18 

Studierendenwerksbeiträge bei Kooperationsstudiengängen 

 

§ 12 Absatz 2 Satz 3 StWG findet erstmals zum dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

folgenden Semester Anwendung. 

 

§ 19  

Hochschul-Datenschutzverordnung 

 

Bis zum Erlass der Satzungen nach § 12 Absätze 3 und 6 LHG in der Fassung die-

ses Gesetzes, findet die Hochschul-Datenschutzverordnung in der Fassung vor In-

krafttreten dieses Gesetzes Anwendung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 

2021. Für das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gilt die Hochschul-

Datenschutzverordnung in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes fort, solan-

ge und soweit das KITG auf § 12 Absatz 1 Satz 4 LHG in der Fassung vor Inkrafttre-

ten des 3. Hochschulrechtsänderungsgesetzes verweist. 

 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

(2) Artikel 1 Nummern 74 bis 76 tritt zum 1. September 2022 in Kraft; dies gilt nicht 

für § 70 Absatz 8 Satz 3 LHG in der Fassung dieses Gesetzes. Artikel 1 Nummer 59, 

Artikel 8 und Artikel 9 des Gesetzes treten am ersten Tag des auf die Verkündung 

folgenden Monats in Kraft. 

 

Stuttgart, den 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:  



 

Anlage (zu Artikel 9) 

 

Überleitungsübersicht 

 

Lfd. 

Nr. 

Bisherige Amtsbezeich-

nung 

Bisherige 

Besol-

dungs-

gruppe 

Neue Amtsbezeichnung Neue Be-

soldungs-

gruppe 

1 Technischer Lehrer5)  

- an einer Staatlichen 

Akademie der Bildenden 

Künste 

A 10 

 

Künstlerisch-technischer 

Lehrer3)5) 

A 10 

 

2 Technischer Oberlehrer  

- an einer Staatlichen 

Akademie der Bildenden 

Künste 

A 11 

 

Künstlerisch-technischer 

Lehrer2) 

A 11 

 

3 Technischer Oberlehrer 

- an einer Staatlichen 

Akademie der Bildenden 

Künste als Fachbeauf-

tragter 

A 12 Künstlerisch-technischer 

Oberlehrer 

A 12 

4 Fachschulrat1) 

- an einer Kunsthoch-

schule 

A 13 

 

Erster Künstlerisch-

technischer Oberlehrer 

A 13 

 

 

  



 

Begründung 

 

I. Allgemeiner Teil 

 

1. Governance und Kooperationsfähigkeit der Hochschulen 

 

Die Entscheidungsvorgänge im Rektorat und die Verteilung der Verantwortlich-

keiten werden klarer geregelt. Die Delegation von Zuständigkeiten auf die 

Hochschulverwaltung wird in beschränktem Umfang ermöglicht, um Verwal-

tungsabläufe zu vereinfachen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass bei der 

Vergabe von Leistungsbezügen und Forschungs- und Lehrzulagen das Vier-

Augen-Prinzip beachtet wird. Zur Unterstützung der Rektorate wird die Funktion 

einer stellvertretenden Kanzlerin oder eines stellvertretenden Kanzlers einge-

führt.  

 

Um mehr Transparenz herzustellen, werden die Rektorate verpflichtet, die Zu-

ständigkeiten im Rektorat schriftlich in einer Geschäftsordnung festzulegen und 

Rektoratsbeschlüsse zu dokumentieren. Gleichzeitig werden die Gremien ver-

pflichtet, die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule über ihre Tätigkeit zu 

unterrichten, um auch innerhalb der Hochschule eine sachgerechte Transpa-

renz zu gewährleisten.  

 

Einer durch die Neuregelung des Umsatzsteuerrechts bedingten Belastung der 

Kooperationsfähigkeit der Hochschulen soll begegnet werden. Dazu werden die 

Regelungen des LHG sowie des UKG so präzisiert, dass es den Hochschulen, 

Universitätsklinika und Studierendenwerken erleichtert wird, sich bei der um-

satzsteuerlichen Bewertung von Kooperationsbeziehungen auf die Ausnahme-

tatbestände des § 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zu berufen. Eine Um-

satzsteuermehrbelastung kann durch die Gesetzesänderungen indes nicht voll-

ständig verhindert werden. Insoweit ist auch die spätere tatsächliche Ausgestal-

tung der Sachverhalte entscheidend. Außerdem wird stärker herausgearbeitet, 

dass die Hochschulen als zugleich staatliche Einrichtungen nicht nur selbst-

ständige Einrichtungen zur Pflege der Wissenschaften, sondern auch Teil des 



 

staatlichen Bildungssystems sind und als Teil einer einheitlichen Landesverwal-

tung agieren. 

 

2. Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

 

Die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern, ist ein wesentlicher Aspekt einer 

nachhaltigen Entwicklung. Aufgrund ihrer Schlüsselposition für Forschung, In-

novation und Lehre kommt dabei den Hochschulen eine besondere Verantwor-

tung und Vorbildfunktion zu. Essenziell für eine nachhaltige Sicherung der Le-

bensgrundlagen ist nicht zuletzt auch der Klimaschutz, der besonders hervor-

gehoben wird. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wird in § 2 LHG 

als Hochschulaufgabe verankert. Dies hat zur Folge, dass überall dort, wo im 

LHG auf § 2 LHG und die Hochschulaufgaben Bezug genommen wird, die 

Hochschule die Prinzipien der Nachhaltigkeit, insbesondere den Klimaschutz, 

mitdenken muss. Dies gilt beispielsweise bei der Struktur- und Entwicklungs-

planung und bei den Hochschulkooperationen. Das Gesetz macht den Klima-

schutz an den Hochschulen zur Chefsache, indem die Rektoratsverantwortlich-

keit hervorgehoben wird. 

 

Der Tierschutz in der Lehre wird ausdrücklich im Gesetz verankert. Den Hoch-

schulen wird vorgegeben, die Entwicklung von Methoden und Materialien vo-

ranzutreiben, die die Verwendung von lebenden und eigens hierfür getöteten 

Tieren verringern oder ersetzen können. In der Lehre soll auf die Verwendung 

von hierfür getöteten Tieren verzichtet werden, sofern wissenschaftlich gleich-

wertige Lehrmethoden und -materialien zur Verfügung stehen und die mit dem 

Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt. 

 

3. Sicherung von Wissenschaftsfreiheit und Qualität 

 

Der Sicherung der Wissenschaftsfreiheit, aber auch der Gewährleistung ange-

messener Standards bei der Pflege der Wissenschaften sowie bei Lehre und 

Studium dient die Neuregelung der staatlichen Anerkennung nichtstaatlicher 

Hochschulen. Nichtstaatliche Hochschulen bedürfen in allen Ländern einer 

staatlichen Anerkennung, die bislang in der Regel auf der Grundlage einer Be-



 

gutachtung durch den Wissenschaftsrat erfolgt ist. Diese Begutachtung bedarf 

vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einer 

umfassenden gesetzlichen Regelung. In der Sache orientiert sich der Entwurf 

weitgehend am Status quo der derzeitigen Anerkennungs- und Akkreditie-

rungspraxis und stellt sie nunmehr auf eine hinreichende gesetzliche Basis. 

Durch die stärkere Regelungsdichte wird das Verfahren berechenbarer und 

damit rechtssicherer. Anders als in anderen Ländern soll dem Wissenschaftsrat 

dabei die bisherige Alleinstellung als Gutachter erhalten bleiben, da ihm in der 

Wissenschaftslandschaft die höchste Autorität zukommt. 

 

Der Sicherung der Wissenschaftsfreiheit dienen auch Vorgaben für Einrichtun-

gen staatlicher Hochschulen, wenn diese in Kooperation mit Privaten betrieben 

werden. Für solche Einrichtungen gelten künftig dieselben Maßstäbe, die auch 

nichtstaatliche Hochschulen zu erfüllen haben. Dies begrenzt einerseits die Ein-

flussrechte Privater auf einen von ihnen mitfinanzierten Wissenschaftsbetrieb, 

gibt andererseits klare Spielregeln vor, in deren Rahmen ein Zusammenwirken 

Privater mit staatlichen Hochschulen erfolgen kann. 

 

4. Verbot der Gesichtsverhüllung 

 

Gesichtsverhüllungen können in Widerspruch zu Sicherheitsanforderungen, 

insbesondere in Laboren, zu prüfungsrechtlichen Vorgaben oder zu Zielen von 

Lehrveranstaltungen stehen. Daher wird den Hochschulen die Möglichkeit ein-

geräumt, eine Verhüllung des Gesichts zu untersagen. 

 

5. Bürokratieabbau 

 

Zum Zwecke des Bürokratieabbaus erfolgt eine Reduzierung verschiedener Be-

richtspflichten und Evaluationen sowie von Gremienbeteiligungen und -

sitzungen. Ein „Optionsmodell“ eröffnet die Möglichkeit, den Hochschulen die 

Bauherreneigenschaft zu übertragen. 

 

Außerdem gewinnt die Struktur- und Entwicklungsplanung an Schlagkraft. Um 

die Pläne handhabbarer zu machen, sollen sie künftig auf wesentliche Leitlinien 



 

beschränkt werden. So soll insbesondere dargestellt werden, welche (neue) 

Gesamtgewichtung im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum vor-

genommen wird. Durch eine Genehmigungsfiktion, die sechs Monate nach Ein-

reichung genehmigungsfähiger Unterlagen greift, wird eine rasche Entschei-

dung auch über die Zustimmung des Wissenschaftsministeriums garantiert. 

 

6. Chancengleichheit 

 

Die Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern wird durch 

weitere Maßnahmen vorangebracht. Hierzu werden insbesondere die Rolle der 

Gleichstellungsbeauftragten gestärkt und die Inhalte der Gleichstellungspläne 

präzisiert. 

 

7. Digitalisierung und Informationsversorgung 

 

Im Rahmen des Informationsmanagements sollen übergreifende Strukturen für 

aufeinander abgestimmte Prozesse und Dienste sorgen, klare Verantwortlich-

keiten und Rechte festlegen sowie eine geeignete Steuerung und Kontrolle im-

plementieren. Die strategische Entwicklung der Informationsversorgung, der Di-

gitalisierung und des Informationsmanagements wird deshalb als Rektoratsauf-

gabe im Gesetz verankert. Damit soll die Aufgabe zur Chefsache gemacht und 

ihr zusätzlicher Schwung verliehen werden. Zugleich werden Klarstellungen 

zum Einsatz digitaler Techniken aufgenommen. Die Hochschul-

Datenschutzverordnung wird aufgehoben, sodass sich der Datenschutz an den 

Hochschulen nun in erster Linie nach dem LHG richtet. 

 

Darüber hinaus werden zahlreiche gesetzliche Anpassungen vorgenommen, die auf 

Anregungen zurückgehen, die Anwenderinnen und Anwender der hochschulrechtli-

chen Regelungen an das Ministerium herangetragen haben. 

 

II. Einzelbegründung 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Landeshochschulgesetzes) 

 



 

Zu Nummern 1 und 2 

 

An der DHBW hat sich als gängige Praxis etabliert, anstelle von Ausbildungsstätten 

von Dualen Partnern zu sprechen. Die Legaldefinition in § 65c Absatz 1, die Begriffe 

in § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 sowie an den anderen entsprechenden Stellen 

werden angepasst. 

 

Zu Nummer 3 - § 2 (Aufgaben) 

 

Zu a) - Absatz 1 Satz 3 

 

Zu aa) - Nummer 3 

 

Die lehrerbildenden Studiengänge für das künstlerische Lehramt an Gymnasien ob-

liegen seit jeher den Kunsthochschulen. Die ausdrückliche Nennung im Gesetzestext 

stellt dies klar und bekräftigt die Bedeutung dieser Studiengänge für die Kunsthoch-

schulen. 

 

Zu bb) - Nummer 4 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung, welche Kompetenzen im Rahmen eines Studi-

ums an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften erworben werden sollen. 

 

Zu cc) - Nummer 5 

 

Durch die Ergänzung wird der gesetzliche Auftrag der Dualen Hochschule ange-

passt. Sie dient der Klarstellung, welche Kompetenzen im Rahmen eines Studiums 

an der Dualen Hochschule erworben werden sollen. Die Anpassung des Bildungsauf-

trags erfolgt im Gleichklang mit Nummer 4. 

 

Zu b) - Absatz 2 Satz 3 

 

Die Regelung des bisherigen § 2 Absatz 2 Satz 3 wird nach § 5 verschoben. 

 



 

Zu c) - Absatz 3 Satz 2 

 

Die Formulierung wird den aktuellen Begrifflichkeiten angepasst. 

 

Zu d) - Absatz 5 

 

Der neu aufgenommene Satz 2 weist auf wichtige gesellschaftliche Themen hin, die 

von den Hochschulen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben besonders zu berücksichtigen und zu fördern sind. 

 

Die Bedeutung des Tierschutzes findet sich unter anderem im bereits in Artikel 20a 

des Grundgesetzes und Artikel 3b der Verfassung des Landes Baden-Württemberg 

verankerten Staatsziel des Tierschutzes. Die Aufnahme in § 2 Absatz 5 sowie des 

neuen § 30a dient der Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg und der CDU Baden-Württemberg 2016 bis 

2021. Darin haben sich die Regierungsparteien verpflichtet, sich im Interesse der 

Versuchstiere für die konsequente Fortsetzung des erfolgreichen 3R-Prinzips (Re-

place - Vermeidung von Tierversuchen durch Alternativmethoden, Reduce - Verrin-

gerung der Anzahl von Versuchstieren, Refine - Verminderung des Leidens) einzu-

setzen. 

 

Nachhaltigkeit, worunter auch der Klimaschutz fällt, ist eine zentrale gesellschaftliche 

Aufgabe. Die Stärkung der Prinzipien der Nachhaltigkeit ist daher auch zentrales 

Element des Koalitionsvertrages zwischen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-

Württemberg und der CDU Baden-Württemberg 2016 bis 2021. Die ausdrückliche 

Nennung unter den Hochschulaufgaben trägt der herausragenden Bedeutung einer 

Kultur der Nachhaltigkeit in den Hochschulen Rechnung, die sich bereits jetzt als 

Forschungs- und Lernorte am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausrichten. Sie 

weist zudem auf die besondere Verantwortung der Hochschulen für dieses Thema 

hin. Die Hochschulen mit insgesamt mehr als 400.000 Studierenden und Beschäftig-

ten in Baden-Württemberg leisten in ihrer besonderen Verantwortung einen wichtigen 

Beitrag, um die Nachhaltigkeitsziele, insbesondere die Klimaschutzziele, zu errei-

chen, sei es durch Forschung und Beratung, in der Lehre durch Vermittlung von 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Methoden in Studium und Weiterbildung, Aktivitäten 



 

der Studierenden und die organisatorische und verfahrensmäßige Verankerung im 

Hochschulbetrieb, insbesondere der Verwaltung. 

 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes kommen die Hochschulen be-

reits vielfältig ihrer besonderen Verantwortung nach. 

 

Ein geeignetes Instrument zur Verankerung des Themas ist auch die Struktur- und 

Entwicklungsplanung der Hochschulen, bei deren Festlegungen sich die Hochschu-

len ausdrücklich an den Aufgaben nach § 2 orientieren. Ebenso ist eine Kooperation 

mit anderen Hochschulen zulässig und gegebenenfalls geboten, § 6. 

 

Die Regelung trägt auch dem Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie 

dem Netzwerk Nachhaltigkeit an Hochschulen Rechnung, bei dem die Universität 

Tübingen Projektpartner ist. Schließlich entspricht die Ergänzung im Aufgabenkata-

log der Zielrichtung der Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz vom 

6. November 2019 „Für eine Kultur der Nachhaltigkeit". 

 

Die bisherigen Sätze 3 bis 8 wurden zur Erhöhung der Lesbarkeit in einen neuen Ab-

satz 6 verschoben. 

 

Zu e) - Absatz 6 (neu) 

 

Satz 1 entspricht dem bisherigen Absatz 5 Satz 3. Mit der Erweiterung wird einem 

Bedürfnis aus der Praxis Rechnung getragen. Die übrigen Sätze wurden dem bishe-

rigen Absatz 5 unverändert entnommen. Lediglich die Verweise in den Sätzen 3 und 

4 (neu) wurden angepasst. 

 

Zu Nummer 4 - § 3 Absatz 6 (neu) 

 

Bei institutionellen Kooperationen mit Dritten soll die Wissenschaftsfreiheit durch ge-

setzliche Vorgaben gesichert werden. Dazu wird auf die Regelungen zurückgegriffen, 

die auch bei nichtstaatlichen Hochschulen der Sicherung der Wissenschaftsfreiheit 

dienen. Damit gelten für staatliche und nichtstaatliche Hochschulen insoweit diesel-

ben Regeln. 



 

 

Zu Nummer 5 - § 4 (Chancengleichheit von Frauen und Männern; Gleichstellungsbe-

auftragte) 

 

Die Chancengleichheit von Frauen und Männern war und ist ein wichtiges Anliegen. 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit und damit der Anwenderfreundlichkeit des Geset-

zes wird § 4 neu gegliedert. Dabei wurden Inhalte teilweise in einen neuen § 4a über-

führt, soweit diese sich nicht auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern, 

sondern auf die Bekämpfung von sexueller Belästigung und auf Antidiskriminierung 

beziehen. 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 wird unverändert übernommen. 

 

Zu Absatz 2 Satz 1 

 

Die Änderung dient der Klarstellung. Wegen § 44 Absatz 3 war das künstlerische 

Personal auch bislang von den Regelungen des § 4 erfasst. Die Gleichstellungsbe-

auftragte muss dem Personenkreis des wissenschaftlichen und künstlerischen Per-

sonals angehören. Die Formulierung „in der Regel“ lässt es im Ausnahmefall zu, 

Männer zu bestellen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 wurde zur Erhöhung der Lesbarkeit aufgeteilt. Die Regelungen der Sätze 6 

bis 8 finden sich nun in Absatz 4, die Regelungen der Sätze 9 und 10 in Absatz 5. 

 

Zu Satz 1 

 

Mit der Änderung wird die Chancengleichheitsförderung an Hochschulen noch stär-

ker als Leitungsaufgabe verankert. 

 



 

Die Änderung hinsichtlich der künstlerisch tätigen Frauen dient der Klarstellung (sie-

he auch bei § 4 Absatz 2). 

 

Zu Absatz 4  

 

Sätze 1 bis 3 entsprechen dem bisherigen Absatz 3 Sätze 6 bis 8. Satz 4 wurde dem 

bisherigen Absatz 6 entnommen. Dabei wurde die Regelung verbindlicher gefasst. In 

Satz 1 Halbsatz 2 wurde der Personenkreis, der zur Vertretung herangezogen wer-

den kann, klarstellend eingegrenzt. Bei der Auswahl von Mitgliedern und Angehöri-

gen der Hochschulen soll darauf geachtet werden, dass im Interesse der Datenspar-

samkeit und des Schutzes der betroffenen Personen möglichst wenige unterschiedli-

che Personen für die Stellvertretung benannt werden. Sätze 5 und 6 wurden neu 

aufgenommen. Satz 5 dient der Klarstellung, welche Aufgaben die Gleichstellungs-

kommission hat. 

 

Zu Absatz 5 

  

Die Regelung des Satzes 1 wurde dem bisherigen Absatz 3 Sätze 9 und 10 ent-

nommen. Das Recht zur Teilnahme an Bewerbungs- und Personalauswahlgesprä-

chen wurde zum Regelfall erweitert. Dadurch soll die Bedeutung der Chancengleich-

heit von Frauen und Männern mehr in den Fokus von Bewerbungs- und Personal-

auswahlgesprächen gerückt werden. Die Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftrag-

ten für Stellenbesetzungen des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals so-

wie Satz 2 wurden neu aufgenommen und dienen der Klarstellung. 

 

Zu Absatz 6 

 

Absatz 6 entspricht dem bisherigen Absatz 4. 

 

Zu Absatz 7 

 

Zu Satz 1 

 



 

Ergänzt wird, welchem Zweck der Gleichstellungsplan dient. Zugleich ergeben sich 

hieraus erste Inhalte des Gleichstellungsplans. 

 

Zu Satz 2 

 

Die Einführung des Begriffs der Steigerungsziele dient der Klarstellung. Infolge die-

ses neu eingeführten Begriffs ist die ausdrückliche Bezugnahme auf unterrepräsen-

tierte Bereiche nicht mehr erforderlich, da sich diese denknotwendig aus dem Begriff 

der Steigerungsziele ergibt. 

 

Zu Satz 3 

 

Das bereits bislang in Satz 3 verankerte Kaskadenmodell wird verbindlicher und kla-

rer gefasst. Das Kaskadenmodell kommt unabhängig von der Hochschulart zur An-

wendung. Ist die vorangegangene Qualifizierungsstufe an der jeweiligen Hochschule 

nicht vorhanden, ist auf typischerweise zu erwartende Quoten zurückzugreifen. Im 

Übrigen dienen die Änderungen der Klarstellung (siehe auch bei Satz 2 und bei Ab-

satz 2). 

 

Zu Satz 4 

 

Durch die Auseinandersetzung mit dem Vorgängerplan und den Fortschritten im Be-

reich der Chancengleichheit soll erkennbar werden, wo Fortschritte erreicht werden 

und wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 

 

Zu Satz 6 

 

Durch die Veröffentlichung sollen die Gleichstellungspläne der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden. Dies dient der Transparenz und der Diskussion über die The-

men Chancengleichheit und Gleichstellung. Bei der Veröffentlichung sind die sich 

aus anderen Regelungen ergebenden Anforderungen, insbesondere zum Daten-

schutz, zu beachten. Personenbezogene Daten müssen für die Veröffentlichung her-

ausgenommen oder geschwärzt werden. 

 



 

Zu Absatz 6 (alt) 

 

Die Regelung findet sich nun in Absatz 4 Satz 4. 

 

Zu Absatz 8 

 

Absatz 8 entspricht dem bisherigen Absatz 7. 

 

Zu Absatz 9 

 

Klarstellung (siehe auch bei § 4 Absatz 2) und Korrektur einer Verweisung. Im Übri-

gen entspricht Absatz 9 dem bisherigen Absatz 8. 

 

Zu Nummer 6 - § 4a neu (Ansprechpersonen für Fragen im Zusammenhang mit se-

xueller Belästigung und für Antidiskriminierung)  

 

Die Regelungen zur Bekämpfung von sexueller Belästigung und zur Antidiskriminie-

rung werden in einen eigenen Paragrafen verschoben. Dadurch soll dieser Bereich 

mehr in den Fokus gerückt und zugleich eine bessere Lesbarkeit und höhere An-

wenderfreundlichkeit des Gesetzes erzielt werden. 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Regelung wurde dem bisherigen § 4 Absatz 9 entnommen.  

 

Da die Hochschulen nach § 9 Absatz 4 Satz 2 durch Grundordnung weitere Perso-

nen zu Angehörigen bestimmen können, haben sie die Möglichkeit, selbst zu be-

stimmen, ob sie die Zuständigkeit der Ansprechperson für Fragen im Zusammen-

hang mit sexueller Belästigung auf weitere Personen, beispielsweise auf Schülerin-

nen und Schüler, die nach § 64 Absatz 2 an Lehrveranstaltungen teilnehmen, erwei-

tern. 

 

Die Aufgabe, Mitglieder und Angehörige der Hochschule vor sexueller Belästigung zu 

schützen, war bislang der Ansprechperson zugewiesen. Sie ist nun der Hochschule 



 

übertragen, da diese in der besseren Position zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist. 

Zugleich wird die Rolle der Ansprechperson als Anlaufstelle für die Angehörigen und 

Mitglieder klarer abgegrenzt. 

 

Die Ansprechperson soll den maßgeblichen Stellen der Hochschule, also insbeson-

dere der Hochschulleitung und dem Senat, regelmäßig, beispielsweise semesterwei-

se oder jährlich, in anonymisierter Form über ihre Arbeit berichten. Insbesondere sol-

len diese Stellen über die Zahl der Personen, die sich an die Ansprechperson ge-

wandt haben, sowie über weitere statistische Größen informiert werden. 

 

Die Regelung, Informationen über Betroffene nur mit deren Einverständnis weiterzu-

geben oder zu verwerten, wurde in § 12 Absatz 4 neu gefasst. 

 

Zu Absatz 2 

 

Die Regelung wurde dem bisherigen § 4 Absatz 10 entnommen. 

 

Die Aufgabe, Mitglieder und Angehörige der Hochschule vor Diskriminierungen zu 

schützen, war bislang der Ansprechperson zugewiesen. Sie ist nun der Hochschule 

übertragen, da diese in der besseren Position zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist. 

Zugleich wird die Rolle der Ansprechperson als Anlaufstelle für die Angehörigen und 

Mitglieder klarer abgegrenzt. 

 

Die Regelungen des bisherigen § 4 Absatz 10 Satz 5 wurden in den § 4a Absatz 3 

überführt. 

 

Die Ansprechperson soll den maßgeblichen Stellen der Hochschule, also insbeson-

dere der Hochschulleitung und dem Senat, regelmäßig, beispielsweise semesterwei-

se oder jährlich, in anonymisierter Form über ihre Arbeit berichten. Insbesondere sol-

len diese Stellen über die Zahl der Personen, die sich an die Ansprechperson ge-

wandt haben, sowie über weitere statistische Größen informiert werden. 

 

Die Regelung, Informationen über Betroffene nur mit deren Einverständnis weiterzu-

geben oder zu verwerten, wurde in § 12 Absatz 4 neu gefasst. 



 

 

Zu Absatz 3 

 

Die Regelung wurde dem bisherigen § 4 Absatz 10 Satz 5 entnommen und um die 

Verbindung mit weiteren Beauftragtenämtern erweitert. Nicht verbunden werden soll 

die Funktion der Ansprechpersonen mit einer Tätigkeit in der Hochschulleitung. Mit 

der Funktion der oder des Datenschutzbeauftragten darf sie nicht verbunden werden. 

 

Zu Absatz 4 

 

Die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, die bislang nur für 

Beschäftigte der Hochschule gelten, werden für andere Mitglieder und Angehörige 

der Hochschule für entsprechend anwendbar erklärt. Damit wird der dahingehende 

Beschluss der Amtschefkonferenz der Kultusministerkonferenz vom 11. Februar 

2016 umgesetzt. 

 

Zu Nummer 7 - § 5 (Qualitätssicherung) 

 

Zu a) - Überschrift 

 

§ 5 regelt nicht allein die Evaluation, sondern die Qualitätssicherung insgesamt. Da-

her wird die Überschrift entsprechend angepasst. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau. 

 

Zur Durchsetzung der Chancengleichheit ist bislang zusätzlich zum Gleichstellungs-

plan noch eine Eigen- oder Fremdevaluation durchzuführen. Durch dieses Nebenei-

nander von Gleichstellungsplan und Evaluation sind innerhalb von fünf Jahren zwei 

Berichte zu erstellen. Auf dieses Nebeneinander soll künftig verzichtet werden. 

 

Zu c) - Absätze 3 und 4 (neu) 

 



 

Zu Absatz 3  

 

Satz 1 wurde dem bisherigen § 2 Absatz 2 Satz 2 entnommen und zugleich ange-

passt und konkretisiert. Klargestellt wurde, dass die Dokumentation und Verfolgung 

von Studien- und Qualifizierungsverläufen der Qualitätssicherung, dem sachgerech-

ten Einsatz von Haushaltsmitteln sowie der Hochschulplanung dient. Die Datenerhe-

bung und -verarbeitung zu diesen Zwecken ist jedoch auf erforderliche äußere Ver-

laufsdaten der Studienverläufe beschränkt (insbesondere Studiendauer, Wechsel 

von Studiengang und Studienort, Semester des Wechsels sowie Studiengang und 

Studienort, zu dem gewechselt wird). Demgegenüber dürfen Einzelnoten und andere 

Einzelbewertungen der oder des einzelnen Studierenden nicht zu Qualitätssiche-

rungszwecken verarbeitet werden. Über die von Absatz 3 erfassten Daten hinausge-

hende Daten zur Qualitätssicherung, beispielsweise zu persönlichen Beweggründen 

von Studierenden, dürfen nur aufgrund einer Einwilligung der betroffenen Person 

verarbeitet werden. 

 

Zur Verwirklichung der in Satz 1 genannten Zwecke stellt unter anderem die Hoch-

schulstatistik ein wichtiges Instrument dar. Daher sind die Hochschulen nach Satz 2 

verpflichtet, hieran mitzuwirken. 

 

Darüber hinaus beinhaltet Satz 3 einen Verweis auf das Hochschulstatistikgesetz. 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Daten nach dem Hochschulstatistikge-

setz im Grundsatz zur Verwirklichung der Zwecke nach Satz 1 erforderlich sind. Der 

Gesetzgeber geht außerdem davon aus, dass die Daten der Personalstatistik nach 

dem Hochschulstatistikgesetz an den Hochschulen in den Personalakten vorhanden 

sind. 

 

Eine Verarbeitung von Daten ohne Personenbezug unterfällt keinen datenschutz-

rechtlichen Anforderungen. Damit ist eine Überprüfung von Durchschnitt, Notenver-

teilung, Nichtbestehensquote und Ähnlichem in anonymer Form uneingeschränkt 

möglich. 

 

Bei der Verarbeitung von Daten nach § 5 Absatz 3 sind die Grundsätze der Daten-

sparsamkeit und der Speicherbegrenzung soweit wie möglich zu beachten. Daten 



 

dürfen nur solange gespeichert und genutzt werden, wie dies erforderlich und ange-

messen ist. 

 

Zu Absatz 4  

 

Satz 1 dient der Qualitätssicherung. Ehemalige Studienbewerberinnen und Studien-

bewerber sind Personen, die zum Studium an einer Hochschule zugelassen wurden, 

die sich letztlich aber nicht immatrikuliert haben. Bei deren äußeren Verlaufsdaten 

handelt es sich insbesondere um den Studiengang, für den die Bewerbung erfolgt ist, 

das Bewerbungsdatum, Art und Datum der Hochschulzugangsberechtigung sowie 

ggf. vorangegangene Studienabschlüsse. Die Hochschulen sollen die Möglichkeit 

haben, auch diese Daten zu nutzen, um zur Qualitätssicherung und -erhöhung erfra-

gen zu können, warum eine Immatrikulation nicht erfolgt ist. Aus dieser Regelung 

ergibt sich keine Pflicht der Studienbewerberinnen und Studienbewerber, an Befra-

gungen oder Ähnlichem der Hochschule teilzunehmen (siehe dazu auch bei § 12 Ab-

satz 6). Die betroffenen Personen sind über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 

 

Satz 2 begrenzt die maximale Speicher- und Verarbeitungsdauer von Kontakt- und 

Verlaufsdaten ehemaliger Studienbewerberinnen und Studienbewerber. Erfolgt eine 

Bewerbung beispielsweise zum Wintersemester, sind die Daten spätestens am Ende 

des darauffolgenden Sommersemesters zu löschen. 

 

Zu d) - Absatz 5 (neu) / Absatz 3 (alt) 

 

Zu aa) - Absatz 3 Satz 1 (alt) 

 

Die Datenverarbeitung wird umfassend durch die Neufassung des § 12 geregelt. In-

folge dessen stellt die bisherige Regelung in Absatz 3 Satz 1 (alt) eine Dopplung dar 

und wird daher aufgehoben. 

 

Zu bb) - Absatz 5 Satz 1 (neu) / Absatz 3 Satz 2 (alt) 

 

Die Ergänzung des neuen Satzes 1 um den Verweis auf die Aufgaben stellt eine 

Folgeänderung der Streichung des bisherigen Absatzes 3 Satz 1 dar, der bislang 



 

diesen Verweis enthalten hat. Die Angabepflicht für auch personenbezogene Daten 

ergibt sich nun ebenfalls aus § 12. 

 

Zu cc) - Sätze 3 und 4 (neu) 

 

In Satz 3 wurde eine Regelung zur Teilnahmeanonymität aufgenommen. Eine Aus-

nahme von der Teilnahmeanonymität ist danach nur möglich, um Befragungen elekt-

ronisch, also insbesondere online, durchzuführen. 

 

Bei der Durchsetzung der Verpflichtung nach Satz 1 ist der Verhältnismäßigkeits-

grundsatz zu wahren. Daher wurde in Satz 4 geregelt, dass die Nichtteilnahme an 

Befragungen nicht zu Nachteilen führen darf. Damit wird der Berufsfreiheit nach Arti-

kel 12 des Grundgesetzes Rechnung getragen, auf die sich verschiedene Gruppen 

von Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule, insbesondere Studierende, beru-

fen können.  

 

Zu dd) - Satz 5 

 

Folgeänderung.  

 

Zu ee) - Satz 6 (neu) 

 

Es wird eine originäre Verpflichtung zur Anhörung der Datenschutzbeauftragten der 

Hochschulen begründet. 

 

Zu Nummer 8 - § 6 (Zusammenwirken der Hochschulen untereinander und mit ande-

ren Einrichtungen) 

 

Zu a) - Absatz 1  

 

Zu Satz 1  

 

Forschung und Lehre sind auf Wissensaustausch und Kooperation angewiesen.  

 



 

Zu Satz 2 

 

Die Ergänzung in Satz 2 dient gerade auch im Hinblick auf die umsatzsteuerrechtli-

che Bewertung der Klarstellung, dass eine Kooperation zwischen Hochschulen im 

Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage und in Verfol-

gung gemeinsamer spezifischer Interessen erfolgt und sich die Hochschulen zur nä-

heren Regelung eines öffentlich-rechtlichen Vertrags bedienen können.  

 

Zu Satz 3 

 

Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 2 Halbsatz 2. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Folgeänderung.  

 

Zu c) - Absatz 4 

 

Satz 4 dient der Klarstellung. Schools of Education können unter den Voraussetzun-

gen des Satzes 1 auch als gemeinsame Einrichtungen mehrerer Hochschulen errich-

tet werden.  

 

Zu d) - Absatz 5 

 

Folgeänderung.  

 

Zu Nummer 9 - § 7 (Struktur- und Entwicklungsplanung) 

 

Mit der Neufassung soll die Struktur- und Entwicklungsplanung modernisiert werden. 

Die Aufstellung der Pläne muss für die strategische und organisatorische Entwick-

lung der Hochschulen ein attraktives Instrument sein. Gleichzeitig muss die Planung 

Hand in Hand mit landespolitischen Zielen und Vereinbarungen mit den Hochschulen 

gehen, um den gewünschten Fortschritt zu erreichen. 

 



 

Zu Absatz 1 

 

Die Struktur- und Entwicklungsplanung bleibt als bottom-up ausgestalteter Prozess 

durch die Hochschulen erhalten. Um die Pläne handhabbarer zu machen, sollen sie 

künftig auf wesentliche Leitlinien beschränkt werden. Es soll dargestellt werden, wel-

che (neue) Gesamtgewichtung im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeit-

raum vorgenommen wird. Die beispielsweise für die Hochschulfinanzierung festge-

legten Ziele und Vereinbarungen sollen bei der Planung berücksichtigt und am Profil 

der Hochschule orientiert im Einzelnen ausgestaltet werden. Der Gleichstellungsplan 

bleibt Teil des Struktur- und Entwicklungsplans. 

 

Zu Absatz 2 

 

Der Zustimmungsvorbehalt des Wissenschaftsministeriums bleibt bestehen, damit 

das Land die Möglichkeit hat, überhaupt planerisch einzuwirken. Es wird jedoch eine 

Genehmigungsfiktion für den Fall eingeführt, dass das Wissenschaftsministerium 

nicht innerhalb von sechs Monaten eine Entscheidung in der Sache trifft. Gleichzeitig 

werden die Hochschulen dazu verpflichtet, die Pläne spätestens sechs Monate vor 

Beginn des neuen Planungszeitraums vorzulegen. Dem Verfahren wird so die nötige 

Dynamik verliehen und den Hochschulen die Sicherheit gewährt, dass das Planungs-

instrument zu Planungsbeginn tatsächlich genutzt werden kann. 

 

Zu Nummer 10 - § 8 Absatz 1 Satz 1 

 

Klarstellung einer bereits bestehenden Rechtslage. 

 

Konsequenz der Charakterisierung der Hochschulen als rechtsfähige Körperschaften 

des öffentlichen Rechts und „zugleich“ staatliche Einrichtung ist von jeher insbeson-

dere, dass sie im Rahmen des Haushaltrechts in ihrem jeweiligen Haushaltskapitel 

wie Einrichtungen der unmittelbaren Staatsverwaltung handeln können und bei der 

Mittelbereitstellung nicht wie Dritte behandelt werden müssen. Die Regelung korres-

pondiert mit § 13 Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 5. 

 

Zu Nummer 11 



 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Nummer 12 - § 9 (Mitgliedschaft und Mitwirkung; Wahlen) 

 

Zu a) - Absatz 1a (neu) 

 

Die Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche 

Einrichtungen. Sie sind grundrechtsgebunden. Absatz 1a Satz 1 bekräftigt dies für 

die Anwendungslage, in der die Hochschule aus zwingenden Gründen Vorgaben für 

ihre Mitglieder und Angehörigen macht. Unter besonderen, in Satz 2 geregelten Vo-

raussetzungen kann die Hochschule insoweit die Glaubensfreiheit ihrer Mitglieder 

und Angehörigen einschränken. 

 

Sicherheitsaspekte, prüfungsrechtliche Vorgaben oder besondere Anforderungen 

einzelner konkreter Lehrveranstaltungen können es erforderlich machen, eine Ver-

hüllung des Gesichts auszuschließen. Gleichzeitig bleiben aber Vorgaben für Infekti-

onsschutzmaßnahmen oder Schutzbekleidung unberührt. 

 

Es gehört zu den Pflichten der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule, sich an 

einem offenen Wissens- und Meinungsaustausch zu beteiligen. Wirksame Kommuni-

kation zwischen Lehrenden und Lernenden und der Lernenden untereinander setzt 

ein offenes Gegenübertreten voraus. Dies kann in besonderer Weise bei Lehrveran-

staltungen mit einer kleinen Gruppengröße (Seminare) eine Rolle spielen, die in be-

sonderem Maße auf einen Diskurs ausgerichtet sind. Mimik und Gestik sind Teil des 

kommunikativen Miteinanders und geben Anhaltspunkte über den Erfolg der Wis-

sensvermittlung. 

 

Es obliegt der Hochschule, die für ein Verbot in Betracht kommenden Fallgestaltun-

gen durch Satzung näher zu konkretisieren und die Zuständigkeiten, ein solches 

Verbot im Einzelfall auszusprechen, näher festzulegen. 

 

Zu b) - Absatz 2  

 



 

Zu aa) und bb) - Sätze 1 und 5 (neu) 

 

Der in Satz 1 angefügte Halbsatz und der angefügte Satz 5 dienen der Klarstellung. 

 

Zu bb) - Sätze 6 bis 8 (neu) 

 

Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner sind nicht Mitglieder der Hochschule 

und daher nicht von der Amtsfortführungspflicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 erfasst. 

Einem Bedürfnis aus der Praxis entsprechend ist eine solche künftig in Analogie zu § 

9 Absatz 2 Satz 4 vorgesehen. Da sie persönlich nicht in einem Mitgliedschaftsver-

hältnis zur Hochschule stehen, wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, die Amtsfort-

führung abzulehnen.  

 

Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn die Mitgliedschaft des Dualen Partners an 

der Hochschule endet, weil beispielsweise kein Studierender an der DHBW immatri-

kuliert ist, der in einem Ausbildungsverhältnis zur Ausbildungsstätte steht, oder die 

Zulassung der Ausbildungsstätte widerrufen wird und bei keiner anderen Studien-

akademie eine Zulassung besteht. Die Amtsfortführungspflicht endet auch dann, 

wenn die Vertreterin oder der Vertreter nicht mehr beim Dualen Partner beschäftigt 

ist. 

Es wird aber klargestellt, dass für die Zugehörigkeit zu einem Gremium die Wählbar-

keit zum Zeitpunkt der Wahl entscheidend ist. Eine Mitgliedschaft in einem Gremium 

bleibt also auch dann bestehen, wenn die Voraussetzungen für die Wählbarkeit wäh-

rend der laufenden Amtszeit entfallen. Dies betrifft die Fälle, in denen die Vertreterin 

oder der Vertreter eines Dualen Partners beispielsweise ihren oder seinen Arbeitge-

ber wechselt oder ein Dualer Partner vorübergehend keine Studierenden hat (vgl. § 

65c Absatz 2 Satz 1). 

 

Zu c) - Absatz 7 Satz 3 

 

Künftig sollen die Studierenden selbst beurteilen und entscheiden können, ob sie in 

der Lage sind, während ihres Praxissemesters den Pflichten eines Selbstverwal-

tungsamtes adäquat nachzukommen. 

 



 

Zu d) - Absatz 8 

 

Zu aa) - Satz 2 (neu) 

 

Der neue Satz 2 stellt klar, dass Wahlen mit elektronischen Mitteln, insbesondere 

Online-Wahlen, bei entsprechender Ausgestaltung den Anforderungen des Satzes 1 

entsprechen und damit – wie bislang schon – hochschulrechtlich zulässig sein kön-

nen. Anforderungen, die sich aus anderen Regelungen ergeben, sind zu beachten. 

Insbesondere sind die Wahlrechtsprinzipien zu wahren, die auch bei Wahlen in prä-

senter Form gelten. Sie müssen bei Wahlen in elektronischer Form durch geeignete 

informationstechnische und organisatorische Vorkehrungen abgesichert werden. 

 

Zu bb) - Satz 8 (neu) 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

 

Zu Nummer 13 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung des Verweises auf § 10 Absatz 1 

Satz 2 Halbsatz 1, soweit eine bestimmte Nummer dieser Vorschrift in Bezug ge-

nommen wird. 

 

Zu Nummer 14 - § 10 (Gremien; Verfahrensregelungen) 

 

Zu a) - Absatz 1  

 

Zu aa) - Satz 2 Halbsatz 1 Nummern 1 bis 5 

 

Mit der Einführung der Gruppenbezeichnungen wird einem Wunsch der Hochschulen 

Rechnung getragen.  

 

Zu bbb) - Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 2 

 



 

Die Bedeutung von Lehrbeauftragten ist für Musikhochschulen eine grundsätzlich 

andere als an anderen Hochschularten. Dies zeigt sich insbesondere in § 9 Absatz 4 

und § 56 Satz 2, die bereits spezielle Regeln für die Lehrbeauftragten an Musikhoch-

schulen enthalten. Bisher waren die Lehrbeauftragten an Musikhochschulen in Gre-

mien der Mitgliedergruppe der sonstigen Mitarbeiter nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halb-

satz 1 Nummer 5 zugeordnet. Jedoch liegen die Lehrbeauftragten der Musikhoch-

schulen und die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inhaltlich enger bei-

einander, weshalb die Lehrbeauftragten an Musikhochschulen nun der Mitglieder-

gruppe nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 2 zugeordnet werden. 

 

Zu bb) - Satz 8 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu b) - Absatz 4 

 

Zu aa) - Satz 4  

 

Eine geheime Abstimmung dient nicht zuletzt dem Schutz der Unbefangenheit bei 

der Stimmabgabe. Dieser Gesichtspunkt mag bei Routinefällen und bei Auswahlent-

scheidungen über externe Bewerbungen in der Praxis oftmals in den Hintergrund 

treten. Gleichwohl ist es immer die Entscheidung der Abstimmenden, ob sie der Ver-

fahrensvereinfachung Vorrang einräumen wollen oder dem Schutz der Unbefangen-

heit aller an der Abstimmung Beteiligten. 

 

Zu bb) - Sätze 5 und 6 (neu) 

 

Zur Gewährleistung einer sachgerechten Transparenz innerhalb der Hochschule ist 

sicherzustellen, dass ihre Mitglieder und Angehörigen in angemessenem Umfang 

über die Tätigkeit von Senat und Fakultätsräten unterrichtet werden. Es liegt in der 

Autonomie der Hochschule durch Satzung nähere Regelungen vorzunehmen.  

 

Zu c) - Absatz 7 

 



 

Die Änderung ermöglicht den Hochschulen mehr Flexibilität. Satz 1 wird zu einer Auf-

fangregelung herabgestuft. Die Hochschulen können nicht zuletzt auch mit Blick auf 

unterschiedliche Vorlesungszeiträume abweichende Amtszeitbeginne festlegen. Sie 

können auch je nach Gremium unterschiedliche Regelungen treffen. Dies wird durch 

die Wörter „jeweils“ und „soweit“ zum Ausdruck gebracht. Mit Blick auf die unter-

schiedlichen Semesterzeiten an den Hochschulen überlässt Satz 1 es den Hoch-

schulen, den Amtszeitbeginn der gewählten Gremienmitglieder in der Grundordnung 

festzulegen. Satz 2 enthält eine Klarstellung, dass bei gremieneinheitlich festgeleg-

ten Amtszeiten ein verspäteter Amtsantritt das Amtszeitende nicht berührt. 

 

Zu Nummer 15 - § 11 Absatz 5 Satz 4 

 

Folgeänderung. 

 

Zu Nummer 16 - § 12 (Datenschutz) 

 

§ 12 wird vollständig neu gefasst. Seit 25. Mai 2018 gilt die Verordnung (EU) 

2016/679, die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union. 

Infolgedessen ist das gesamte Datenschutzrecht des Landes zu überarbeiten. Ge-

mäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung) in Verbindung mit der jeweiligen Aufgabennorm 

stellt die Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt einen Erlaubnistatbestand für eine Datenverarbeitung dar. Somit 

bilden die im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben den Anknüpfungspunkt für 

eine Datenverarbeitung. 

 

In diesem Zusammenhang wird auch die Hochschul-Datenschutzverordnung aufge-

hoben (siehe Artikel 10). Eine katalogmäßige Bestimmung der personenbezogenen 

Daten, die verarbeitet werden dürfen, ist nicht mehr erforderlich. Sie ist auch nicht 

sachgerecht, um jeden denkbaren Datenverarbeitungsvorgang abzubilden, der an 

den Hochschulen vorkommen kann. 

 

Mit dieser Aufhebung geht jedoch keine Absenkung des Datenschutzniveaus einher. 

Der sich aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ergebende Schutz 



 

personenbezogener Daten ist auch an den Hochschulen zu gewährleisten. Dabei ist 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit anderen grundrechtlich ge-

schützten Rechten und Verfassungsgütern in Einklang zu bringen. Dazu gehören 

auch das Interesse an der Qualitätssicherung von Forschung und Lehre (BVerfG, 

Beschluss vom 17. Februar 2016 – 1 BvL 8/10 –, Rn. 58) und das Interesse an ei-

nem zweckgerichteten und ressourcenschonenden Einsatz staatlicher Haushaltsmit-

tel. 

 

Daher ist es vom Einzelfall abhängig, in welchem Maße Daten zu schützen sind und 

in welchem Maße sie verarbeitet werden dürfen. Diese Einzelfallprüfung ist von den 

Hochschulen stets vor jeder Datenverarbeitung, einschließlich der Datenerhebung, 

der Datennutzung und Datenweitergabe, durchzuführen. 

 

Über die Anforderungen des § 12 hinaus sind zum Schutz personenbezogener Daten 

und bei der Einzelfallprüfung die weiteren sich aus der Verordnung (EU) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung) ergebenden Anforderungen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes zu beachten. Insbesondere gilt dies für die Grundsätze für die Verar-

beitung personenbezogener Daten nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung). Zu diesen gehört etwa der Grundsatz der Daten-

sparsamkeit und der Grundsatz der Zweckbindung der Daten. 

 

Auch die Bedeutung der datenschutzrechtstypischen Begrifflichkeiten richtet sich 

nach der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Dies gilt ins-

besondere für den Begriff der personenbezogenen Daten nach Artikel 4 Nummer 1 

der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und den Begriff der 

Verarbeitung nach Artikel 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung). 

 

Zu Absatz 1 

 

Zu Satz 1 

 

Satz 1 begründet eine Zuständigkeit der Hochschulen für die bei ihnen erforderlichen 

Verarbeitungsvorgänge und konkretisiert damit die Regelungen des Landesdaten-



 

schutzgesetzes. Auf sie können Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit allen 

gesetzlich normierten Aufgaben der Hochschulen gestützt werden. Solche Aufgaben 

sind beispielsweise Aufgaben nach § 2 LHG, nach dem Hochschulzulassungsgesetz 

und nach dem Landeshochschulgebührengesetz. 

 

Zu Satz 2 

 

Satz 2 ermöglicht die Kontaktpflege zu Absolventinnen und Absolventen der Hoch-

schule. Diese Aufgabe der Alumni-Arbeit ist den Hochschulen in § 2 Absatz 2 Satz 4 

zugewiesen. Die neben den Kontaktdaten genannten Daten nach Nummern 2 und 3 

sind erforderlich, um veranstaltungsspezifisch einladen zu können. 

 

Zu Absatz 2 

 

Gesundheitsdaten und Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeu-

gungen hervorgehen, gehören zu den besonders geschützten Daten nach Artikel 9 

der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Sie dürfen daher 

nur unter den engen Voraussetzungen des Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet werden. 

 

Die Ermächtigung nach Satz 1 Nummer 1 zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

stützt sich auf die Buchstaben b und g des Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Gesundheitliche Einschränkungen und 

Behinderungen können zu Ausnahmen, Befreiungen und Nachteilsausgleichen für 

die betroffenen Studierenden führen. Um über deren Gewährung entscheiden zu 

können, muss die Hochschule berechtigt sein, Gesundheitsdaten zu verarbeiten. 

Auch der Prüfungsrücktritt stellt eine Maßnahme zur Herstellung der Chancengleich-

heit bei Prüfungen dar. Auch Daten über gesundheitliche Einschränkungen und Be-

hinderungen von Dritten, insbesondere von Angehörigen von Studierenden, können 

Satz 1 Nummer 1 unterfallen. Beispielsweise können Prüfungsfristen für Studierende 

mit pflegebedürftigen Angehörigen verlängert werden. 

 

Die Ermächtigung nach Satz 2 Nummer 1 zur Verarbeitung von Daten, aus denen 

religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorgehen, stützt sich auf Buch-



 

staben g des Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung). Zwar stehen Studiengänge im Bereich der Theologie und der Re-

ligionswissenschaften allen Studierenden unabhängig von ihrer religiösen oder welt-

anschaulichen Überzeugung offen. Zur Durchführung von kirchlichen Prüfungen sind 

jedoch nur die Studierenden der entsprechenden religiösen und konfessionellen Zu-

gehörigkeit berechtigt. Daher ist es erforderlich, dass die Hochschule entsprechende 

Daten verarbeiten kann. Ebenso ist dies erforderlich, um über Anträge entscheiden 

zu können, die sich auf Befreiungen und Ausnahmen wegen religiöser Feiertage rich-

ten. 

 

Die Ermächtigung nach Satz 2 Nummer 2 zur Verarbeitung von Daten, aus denen die 

politische Meinung hervorgeht, stützt sich auf Buchstaben g des Artikels 9 Absatz 2 

der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Bei der Durchfüh-

rung von Hochschulwahlen lassen sich aus der Zugehörigkeit von Wahlkandidatin-

nen und -kandidaten zu bestimmten Wahlvorschlägen oder -listen Rückschlüsse auf 

deren politische Meinung ziehen. Dies ist als Ausprägung des Wahlrechts im Rah-

men des Selbstverwaltungsrechts der Hochschule nicht zu vermeiden. 

 

Weitere Verarbeitungen von besonders geschützten Daten nach Artikel 9 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) sind nur aufgrund einer 

Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung) möglich. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung 

von Daten in Beratungssituationen, beispielsweise bei der Studienberatung nach § 2 

Absatz 2, bei der Gleichstellungsbeauftragten, bei der Ansprechperson für Fragen im 

Zusammenhang mit sexueller Belästigung, bei der Ansprechperson für Antidiskrimi-

nierung und bei der oder dem Beauftragten für Studierende mit Behinderungen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Zur Regelung des Datenschutzes erlassen die Hochschulen Satzungen. 

 

Darin regeln sie das „Wie“ der Datenverarbeitung sowie das „Ob“ bei Eingriffen, die 

aufgrund ihrer Intensität nicht allein auf die Ermächtigungen gemäß Absätze 1 und 2 

gestützt werden können. Zur Bestimmung der Intensität sind insbesondere die Art 



 

der Daten, der Umfang, in dem sie gespeichert und verarbeitet werden, das Interesse 

der betroffenen Person am Schutz des Inhalts dieser Daten sowie der Einfluss des 

Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Die Satzung 

dient unter anderem dazu, bei Eingriffen in das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung die Verhältnismäßigkeit herzustellen. 

 

Das „Ob“ der Datenverarbeitung bedarf auch bei intensiveren Eingriffen keiner Rege-

lung durch Satzung, wenn eine wirksame Einwilligung der betroffenen Person vor-

liegt. 

 

Die Satzungsregelung der Datenverarbeitung richtet sich nach § 5 Absatz 5 Sätze 5 

und 6. 

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 stellt klar, dass die Gleichstellungsbeauftragte, die Ansprechperson für Fra-

gen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, die Ansprechperson für Antidis-

kriminierung und die oder der Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder 

chronischen Erkrankungen sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu Still-

schweigen verpflichtet sind. Die Regelung wurde an § 18 Absatz 6 des Chancen-

gleichheitsgesetzes angelehnt. Personen, die sich vertrauensvoll an die genannten 

Beauftragten wenden, sollen einen geschützten Rahmen vorfinden können.  

 

Deswegen wird durch Satz 3 auch die Datenweitergabe durch die Beauftragten ein-

geschränkt. Die Ausnahme der rechtlichen Verpflichtung besteht insbesondere bei 

Zeugenpflichten. 

 

Verantwortlicher im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung) für die Datenverarbeitung durch die in Absatz 4 genannten Per-

son ist die Hochschule. 

 

Zu Absatz 5 

 



 

Die Regelung wurde dem bisherigen § 12 Absatz 2 Satz 2 entnommen und dahinge-

hend geändert, dass auch das Masterstudium einbezogen ist. Der bisherige § 12 Ab-

satz 2 Satz 1 wurde aufgehoben. Die Nutzung von Daten zu anderen Zwecken sowie 

eine Datenübermittlung richtet sich nach den allgemeinen Regeln der Verordnung 

(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Eine gesonderte Regelung im LHG 

wird hierzu nicht mehr für erforderlich gehalten. Der bisherige § 12 Absatz 2 Satz 3 

wurde nach Absatz 11 verschoben. 

 

Künftig soll von Studienvertrag anstelle von Ausbildungsvertrag gesprochen werden, 

um die Akademisierung des Studiums an der DHBW zu betonen. Darüber hinaus 

siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Absatz 6 

 

Sätze 1 bis 6 regeln die Pflicht zur Angabe von Daten, die zur Wahrnehmung des 

jeweiligen konkreten Verhältnisses zur Hochschule, also etwa zur Durchführung des 

Studiums, erforderlich sind. Dies beinhaltet auch die Verpflichtung, Änderungen die-

ser Daten mitzuteilen, soweit diese noch zur Durchführung des jeweiligen konkreten 

Verhältnisses erforderlich sind. Nicht umfasst werden insbesondere Daten zur Quali-

tätssicherung der Hochschule. Insoweit wird auf § 5 Absatz 5 verwiesen. 

 

Doktorandinnen und Doktoranden sind im Regelfall entweder Studierende nach 

Satz 1 oder Beschäftigte nach Absatz 10. Allerdings sind sie dies nicht am KIT sowie 

ggf. infolge des Artikels 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hoch-

schulrechts vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), sodass mit Satz 4 eine Regelung für 

diese Doktorandinnen und Doktoranden getroffen wird. 

 

Sätze 7 und 8 geben eine Umsetzung durch Satzung vor. Die Angabepflicht nach 

den Sätzen 1 bis 6 besteht nur, solange und soweit eine Satzung nach den Sätzen 7 

und 8 erlassen wurde.  

 

Zu Absatz 7 

 



 

Mit der Ergänzung wird explizit klargestellt, dass die Datenübermittlung neben ande-

ren Angaben auch die Religionszugehörigkeit umfasst, sobald und soweit diese für 

die Aufgabenwahrnehmung durch die Hochschule erforderlich ist. 

 

Zu Absatz 8 

 

Der neue Absatz 8 wurde dem bisherigen § 12 der Hochschul-

Datenschutzverordnung entnommen und angepasst. Die Aufbewahrungspflicht soll 

den Absolventinnen und Absolventen der Hochschule die Möglichkeit geben, sich 

Bescheinigungen und Zeugnisse erneut ausstellen zu lassen, wenn diese abhanden-

kommen sollten. Die langfristige Aufbewahrung der genannten Daten stellt somit eine 

Service-Leistung ausschließlich zum Vorteil der Absolventinnen und Absolventen 

dar. Daher ist die Aufbewahrung nur mit Einwilligung der Absolventinnen und Absol-

venten möglich. Die Aufbewahrungspflicht nach Satz 4 entsteht folglich nur auf ihren 

Wunsch hin. Die Hochschule weist die Absolventinnen und Absolventen auf die Mög-

lichkeit der langfristigen Aufbewahrung hin und ermöglicht eine niedrigschwellige Äu-

ßerung des Wunsches und Erteilung der Einwilligung. Der Hinweis ist aber wichtig, 

weil mit einer Löschung eine wesentliche Rekonstruktionsmöglichkeit für verlorenge-

gangene Nachweise entfiele. 

 

Zu Absatz 9 

 

Im Bereich der Forschungstätigkeit der Hochschulen richtet sich die Verarbeitung von 

Daten nach § 13 Landesdatenschutzgesetz. 

 

Zu Absatz 10 

 

Satz 1 nennt Regelungen zum Personaldatenschutz, die im Übrigen gelten.  

 

Satz 2 enthält eine hiervon abweichende Regelung, um den Erfordernissen bei För-

der- und Drittmitteln gerecht zu werden. Andere Daten als Personaldaten richten sich 

auch im Rahmen von Förder- und Drittmitteln nach Absatz 1. 

 



 

Satz 3 entspricht § 85 Absatz 1 Nummer 10 am Ende des Landesbeamtengesetzes 

und dient dem Schutz der betroffenen Personen. 

 

Zu Absatz 11 

 

Absatz 11 dient der Klarstellung. Das Landesdatenschutzgesetz findet Anwendung, 

soweit das LHG keine spezielleren Regelungen trifft. 

 

Zu Nummer 17 - § 13 (Finanz- und Berichtswesen) 

 

Zu a) - Absatz 1 Satz 1 

 

Mit dem neu eingefügten zweiten Teilsatz wird deutlich gemacht, dass die Hochschu-

len, indem sie über Mittel des Staatshaushaltsplans verfügen, – innerhalb ihres 

Haushaltskapitels – mit unmittelbarer Wirkung für und gegen den Landeshaushalt 

agieren. Dies entspricht der Charakterisierung der Hochschulen als Körperschaften 

des öffentlichen Rechts und „zugleich“ staatlichen Einrichtungen und der dazu in § 8 

Absatz 1 Satz 1 eingefügten Klarstellung. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Die Ausführungen im LHG zur Hochschulfinanzierung stimmen nicht mehr mit den 

mittlerweile praktizierten Finanzierungsmodalitäten überein. Beispielsweise ruht die 

leistungsorientierte Mittelverteilung (LoMV). An dem Ziel, für einen mehrjährigen Zeit-

raum Planungssicherheit zu vermitteln, wird aber festgehalten. 

 

Zu c) - Absatz 3 Satz 4 

 

Inzwischen haben zahlreiche Hochschulen von der Kameralistik auf eine kaufmänni-

sche Buchführung umgestellt. Die Begrifflichkeit „Bewirtschaftung der Einnahmen 

und Ausgaben“ trifft auf diese Hochschulen nicht mehr zu. Bei ihnen findet das Be-

griffspaar „Aufwendungen“ und „Erträge“ Anwendung. 

 

Zu d) - Absatz 4 



 

 

Mit der Neuregelung soll die kaufmännische Buchführung für die Universitäten des 

Landes verbindlich festgeschrieben werden. Die Umstellung von der kameralisti-

schen auf die kaufmännische Haushaltsführung (Doppik) ist bereits bei nahezu allen 

Universitäten des Landes erfolgt. Den nichtuniversitären Hochschulen bleibt die Ent-

scheidung vorbehalten. Entscheiden sie sich für die Einführung der Doppik, soll dem 

entsprochen werden. 

 

Zu e) - Absatz 9 Satz 3 (neu) 

 

Die Begrifflichkeit „Jahresbericht“ trifft nicht auf Hochschulen mit kaufmännischer 

Wirtschaftsführung zu. Zur Regelung der Berichtspflicht dieser Hochschulen wird 

Satz 3 neu eingefügt. 

 

Zu f) - Absatz 10 (neu) 

 

Die Hochschulen werden verpflichtet, ein Flächenmanagementsystem einzurichten, 

mit dem die Flächennutzung und Raumbelegung zentral organisiert werden kann. 

Zugleich sollen die daraus gewonnenen Daten als Grundlage für die Entwicklung ei-

nes Kennzahlensystems dienen, das die Belegungs- und Auslastungsstrukturen im 

Zeitverlauf abbildet und auch standortübergreifende Betrachtungen ermöglicht. 

 

Zu Nummer 18 - § 13a Absatz 5 Satz 2 

 

Folgeänderung.  

 

Zu Nummer 19 - § 14 Absatz 5 Satz 2 (neu) 

 

Die Prüfung der Rechnung über das Körperschaftsvermögen soll allein in die Ver-

antwortung des Hochschulrats fallen. 

 

Zu Nummer 20 - § 15 (Organe und Organisationseinheiten) 

 

Zu a) - Absatz 2 Satz 2 



 

 

Da die Bezeichnung „Kanzlerin“ oder „Kanzler“ für das für den Bereich der Wirt-

schafts- und Personalverwaltung zuständige hauptamtliche Rektoratsmitglied gesetz-

lich vorgegeben wird (siehe dazu unten, Nummer 21), entfällt die Ermächtigungs-

grundlage für eine entsprechende Grundordnungsregelung. 

 

Zu b) - Absatz 3  

 

Zu aa) und bb) - Sätze 5 und 6 (neu) 

 

Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau.  

 

Mit dem Verzicht auf eine Grundordnungsregelung über die Einrichtung einzelner 

Hochschuleinrichtungen wird einem Bedürfnis aus der Praxis Rechnung getragen. 

Bisher regelt die Grundordnung die weitere Untergliederung unterhalb der Fakultät in 

wissenschaftliche und künstlerische Einrichtungen und Betriebseinrichtungen (§ 15 

Absatz 3 Satz 6). Dies führt zu häufigen Anpassungen der Grundordnungen. Gliede-

rungen unterhalb der Fakultätsebene sollen deshalb künftig durch einfachen Gremi-

enbeschluss errichtet werden. Damit auch künftig für Hochschulmitglieder und -

angehörige sowie Außenstehende sichtbar ist, welche wissenschaftlichen und künst-

lerischen Einrichtungen und Betriebseinrichtungen es an einer Hochschule gibt, wird 

das Rektorat verpflichtet, die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu informieren. Siehe 

dazu unten Begründung zu c) bb). 

 

Zu cc) - Satz 7 (neu) 

 

Mit der Regelung wird eine institutionelle Innovation ermöglicht, wie sie im Falle der 

Hochschule Aalen auf der Grundlage der Weiterentwicklungsklausel 2015 eingeführt 

wurde. Durch die fakultätsinterne Gliederung in Studienbereiche wurden zentrale An-

sprechpartner für Studierende und verwaltungsintern geschaffen und Synergieeffekte 

realisiert. Gerade bei großen Fakultäten mit über 1.000 Studierenden kann eine Zu-

sammenfassung inhaltlich ähnlicher Bachelor- und Masterstudiengänge zu Studien-

bereichen Vorteile haben. So können Ressourcen für solche Studiengänge gemein-

sam betrachtet und bewirtschaftet werden (Professuren, Labore). 



 

 

Zu c) - Absatz 7 

 

Zu bb) - Satz 4 (neu) 

 

Damit auch künftig für Hochschulmitglieder und -angehörige sowie Außenstehende 

sichtbar ist, welche wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen und Be-

triebseinrichtungen es an einer Hochschule gibt, wird das Rektorat verpflichtet, die 

Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu informieren. Die konkrete Form bleibt der Hoch-

schule überlassen. Die Einrichtungen können beispielsweise in einer auf der Inter-

netseite der Hochschule aufrufbaren Liste aufgelistet oder in einer Grafik dargestellt 

werden. 

 

Zu Nummer 21 - § 16 (Rektorat) 

 

Zu a) - Absatz 1 

 

Mit der Erhöhung der Anzahl der möglichen nebenamtlichen oder nebenberuflichen 

Rektoratsmitglieder wird einem Bedürfnis aus der Praxis Rechnung getragen. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Satz 1 wird neu strukturiert. Darüber hinaus wird durch die Ergänzungen klargestellt, 

dass sich das Rektorat eine Geschäftsordnung geben muss, in der neben dem Ver-

fahren auch die Geschäftsverteilung und die Vertretung der Rektoratsmitglieder aus-

drücklich zu regeln sind. Die nunmehr zwingend erforderliche Schriftform dient zum 

einen der Transparenz, macht zum anderen aber auch deutlich, wie wichtig die ent-

sprechenden Regelungen für eine effiziente Hochschulleitung sind. 

 

Insbesondere durch klare Zuständigkeitsregelungen in der Geschäftsordnung kön-

nen Zuständigkeitsfragen und Abgrenzungsschwierigkeiten vermieden und Hand-

lungsabläufe an der Hochschule vereinfacht und optimiert werden. 

 



 

Klargestellt wird auch, dass die Rektoratsmitglieder die ihnen zugewiesenen Aufga-

ben der Hochschulverwaltung zur Erledigung übertragen können. Dies betrifft in der 

Regel nicht nur, aber insbesondere den Zuständigkeitsbereich der Kanzlerin oder 

des Kanzlers. Die Übertragungsmöglichkeit auf die Hochschulverwaltung entlässt 

das zuständige Rektoratsmitglied nicht aus der Verantwortung, da die Aufsicht bei 

diesem verbleibt. Auch diese Übertragungsoption ermöglicht es, Handlungsabläufe 

zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. 

 

Geschäfte der laufenden Verwaltung können insbesondere dann vorliegen, wenn das 

Rektorat als Kollegialorgan für bestimmte Verwaltungsvorgänge Richtlinien vorgibt, 

sodass die Ausführung der Vorgaben dann als laufende Verwaltung zu qualifizieren 

wären. Vgl. dazu VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 9. April 1991 - 9 S 421/90 -, 

juris Rn. 18, wonach es namentlich darauf ankommt, ob hinsichtlich einzelner Ge-

schäfte ein weiter Handlungs- und Gestaltungsspielraum besteht oder sie bereits 

durch Rechtsvorschriften und Richtlinien determiniert sind (siehe dazu auch unten zu 

Absatz 3 Satz 2 Nummer 15 (neu)). 

 

Wird in der Geschäftsordnung keine Regelung getroffen, ist die Kanzlerin oder der 

Kanzler die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Rektorin oder des 

Rektors.  

 

Um mehr Transparenz herzustellen, werden die Rektorate verpflichtet, Rektoratsbe-

schlüsse zu dokumentieren. Für Beschlüsse, die im Rahmen von Sitzungen gefasst 

werden, macht das Gesetz durch einen Verweis auf das Landesverwaltungsverfah-

rensgesetz konkrete Vorgaben zum Umfang der Dokumentation. Die Niederschrift 

muss insbesondere Angaben zum Datum, den anwesenden Personen und den ge-

fassten Beschlüssen enthalten. Für Beschlüsse im schriftlichen Verfahren können die 

Rektorate selbst Regelungen zum Verfahren und zur Dokumentation treffen. Die 

Rektorate sind darüber hinaus verpflichtet, die Beschlussfähigkeit und das Zustande-

kommen von Beschlüssen zu regeln. 

 

Das Beanstandungsrecht und die Beanstandungspflicht der Kanzlerin oder des 

Kanzlers bezieht sich nicht nur auf haushaltsrechtlich rechtswidrige, sondern auf ge-

nerell rechtswidrige oder wirtschaftlich nicht vertretbare Beschlüsse. Da es in der 



 

Regel um die unterschiedliche Beurteilung einer Rechtsfrage geht, erfolgt die Vorla-

ge - anders als bisher - beim Wissenschaftsministerium und nicht beim Hochschulrat. 

Die Rektorin oder der Rektor informiert den Hochschulrat über den Vorgang. Bestä-

tigt das Wissenschaftsministerium die Durchführung der Maßnahme, kann die Rekto-

rin oder der Rektor durch schriftliche Weisung den Vollzug anordnen. 

 

Zu c) - Absatz 2a (neu) 

 

Aufgrund der insbesondere für den reibungslosen Ablauf der Verwaltung wichtigen 

Funktion der Kanzlerin oder des Kanzlers wird das Rektorat verpflichtet, aus dem 

Kreis der Beschäftigten der Hochschulverwaltung eine Vertreterin oder einen Vertre-

ter für die Kanzlerin oder den Kanzler zu bestellen, die oder der im Falle der Verhin-

derung der Kanzlerin oder des Kanzlers deren oder dessen Aufgaben und Funktio-

nen wahrnimmt.  

 

Da die Vertreterin oder der Vertreter die Kanzlerin oder den Kanzler auch im Rektorat 

und in den Gremien vertritt, in denen sie oder er aufgrund ihres oder seines Amtes 

Amtsmitglied ist, muss vor der Bestellung das Benehmen mit dem Senat und dem 

Hochschulrat hergestellt werden.  

 

Es ist selbstverständlich möglich, von Wahlämtern zurückzutreten. Mit der Feststel-

lung eines Rücktrittsrechts soll klargestellt werden, dass dies auch für die lediglich 

als Zusatzaufgabe ausgestaltete Stellvertretung gilt. 

 

Das Gesetz räumt der stellvertretenden Kanzlerin oder dem stellvertretenden Kanzler 

umfassende Befugnisse im Verhinderungsfall ein. Korrespondierend dazu wird die 

Möglichkeit eröffnet, die stellvertretende Kanzlerin oder den stellvertretenden Kanzler 

abzuberufen. Insgesamt gibt es drei Wege, die zu einer Abberufung führen können: 

Zum einen kann das Rektorat selbst die stellvertretende Kanzlerin oder den stellver-

tretenden Kanzler nach Anhörung des Senats und des Hochschulrats abberufen. 

Zum anderen können Senat und Hochschulrat die Abberufung durch das Rektorat 

gemeinschaftlich verlangen. Hierfür sind in beiden Gremien jeweils Beschlüsse mit 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich. Schließlich können die 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ohne Beteiligung anderer Mitgliedergrup-



 

pen in einem Verfahren nach § 18a für die Abberufung durch das Rektorat votieren. 

Im Falle der Abberufung nimmt die stellvertretende Kanzlerin oder der stellvertreten-

de Kanzler weiterhin andere Aufgaben in der Hochschulverwaltung wahr. 

 

Zu d) - Absatz 3 

 

Zu aa) - Satz 1 

 

Mit der Ergänzung wird klargestellt, dass gesetzliche Zuständigkeitsregelungen der 

Auffangzuständigkeit vorgehen. Dies bedeutet insbesondere, dass gesetzliche Auf-

gabenzuweisungen nicht durch untergesetzliche Regelungen (zum Beispiel in der 

Grundordnung) außer Kraft gesetzt werden können. 

 

Zu bb) - Satz 2  

 

Zu bbb) - Nummer 12  

 

Klarstellende Ergänzung. 

 

Zu ccc) - Nummern 15 (neu) bis 17 (neu) 

 

Zu Nummer 15 (neu) 

 

Mit der Aufnahme der neuen Nummer 15 wird klargestellt, dass auch die Festsetzung 

von leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen grundsätzlich in die Zuständigkeit des 

Rektorats fällt. Soweit es sich bei der Festsetzung von leistungsbezogenen Entgelt-

bestandteilen im Einzelfall um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, fällt 

sie in den Zuständigkeitsbereich der Kanzlerin oder des Kanzlers, die oder der für 

den Bereich Wirtschafts- und Personalverwaltung zuständig ist (§ 16 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 2). Um der laufenden Verwaltung zu unterfallen, muss es sich um „Routine-

angelegenheiten“ handeln. Das heißt, es muss sich um Geschäfte handeln, die auf-

grund ihrer Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu den üblichen Aufgaben der Verwaltung 

gehören und keine grundsätzliche und weitreichende Bedeutung entfalten (vgl. Hag-

mann, in: BeckOK Hochschulrecht Baden-Württemberg, Stand 1. August 2020 § 16 



 

LHG Rn. 9). Wann die Gewährung von beispielsweise Tarifzulagen hierunter gefasst 

werden kann, ist eine Frage des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Volumens 

und der Häufigkeit entsprechender Entscheidungen. Geschäfte der laufenden Ver-

waltung können insbesondere dann vorliegen, wenn das Rektorat als Kollegialorgan 

Richtlinien zur Vergabe von leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen erlassen hat 

und die Kanzlerin oder der Kanzler diese im Einzelfall - ohne oder mit nur geringem 

Handlungsspielraum - nur zu vollziehen hat, da es dann um schlichte Subsumtion 

unter klar definierte Tatbestände geht. Vgl. dazu VGH Baden-Württemberg, Urteil 

vom 9. April 1991 - 9 S 421/90 -, juris Rn. 18, wonach es namentlich darauf an-

kommt, ob hinsichtlich einzelner Geschäfte ein weiter Handlungs- und Gestaltungs-

spielraum besteht oder diese bereits durch Rechtsvorschriften und Richtlinien deter-

miniert sind. 

 

Zu Nummer 16 (neu) 

 

Angesichts der Bedeutung der Informationsversorgung (siehe dazu § 28 Absatz 1) ist 

diese gemeinsam mit der Digitalisierung und dem Informationsmanagement strate-

gisch weiterzuentwickeln. Um dabei eine zentrale, übergeordnete Betrachtung zu 

gewährleisten, wird diese Aufgabe dem Rektorat zugewiesen. 

 

Zu Nummer 17 (neu) 

 

Die Gewährleistung des Klimaschutzes, insbesondere die Erreichung international 

und national geltender Klimaschutzziele, erfordert Anstrengungen in vielfältigen Be-

reichen und ein strategisches Zusammenwirken.  

 

Nach dem Klimaschutzgesetz des Landes, aber auch dem Klimaschutzgesetz des 

Bundes kommt der öffentlichen Hand hier eine Vorbildfunktion zu. Dies gilt insbeson-

dere für das Ziel einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung nach § 7 des Klima-

schutzgesetzes des Landes beziehungsweise § 15 des Bundes-

Klimaschutzgesetzes. Hiervon sind auch die Hochschulen des Landes erfasst. Die 

strukturelle, organisatorische und verfahrensmäßige Verankerung des Klimaschutzes 

zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, insbesondere einer klimaneutralen Verwal-

tung, obliegt im Geschäftsbereich einer Hochschule dem Rektorat. Die neue Num-



 

mer 17 greift dies auf. Das Gelingen der Aufgabe erfordert angesichts ihrer Bedeu-

tung und Herausforderung eine zentrale, klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten. 

Wie die strukturelle Verankerung im Einzelnen erfolgt, obliegt dem Rektorat entspre-

chend den Gegebenheiten und Erfordernissen der jeweiligen Hochschule. Die Rekto-

ratsverantwortung soll auch die Vernetzung unterschiedlicher Aktivitäten innerhalb 

der Hochschule, aber auch die Kooperationen der Hochschulen untereinander oder 

mit anderen Einrichtungen fördern.  

 

Die Aufgabe des Klimaschutzes an den Hochschulen als Institution ist als wichtige, 

die Hochschule und ihre Verwaltung betreffende Angelegenheit von der Berichts-

pflicht an den Senat, dessen beschließende Ausschüsse sowie an den Hochschulrat 

nach § 16 Absatz 6 erfasst. Soweit der Klimaschutz innerhalb der Hochschulen in 

Erfüllung der Aufgabe nach § 2 auch Gegenstand der Struktur- und Entwicklungspla-

nung ist, ist er von der Zustimmungspflicht des Senats erfasst. 

 

Zu ddd) - Nummern 18 bis 20 (neu)/Nummer 15 bis 17 (alt) 

 

Folgeänderungen. 

 

Zu cc) - Sätze 4 bis 6 (neu) 

 

Es wird fingiert, dass die Festsetzung von Leistungsbezügen und Forschungs- und 

Lehrzulagen niemals Geschäft der laufenden Verwaltung sein kann. Dadurch soll 

sichergestellt werden, dass Leistungsbezüge und Forschungs- und Lehrzulagen nie 

durch eine Einzelperson festgesetzt werden können. Gleichzeitig wird die Möglichkeit 

geschaffen, die Festsetzung von Leistungsbezügen und Forschungs- und Lehrzula-

gen zu delegieren. Dies entspricht einem Bedürfnis aus der Praxis und soll die Hoch-

schulleitungen entlasten, die immer neue Aufgaben zu bewältigen haben. Gleichzei-

tig stellt die Regelung, die mindestens ein Vier-Augen-Prinzip und die Beteiligung der 

Kanzlerin oder des Kanzlers vorsieht, Kontrolle und Professionalität sicher. Die Re-

gelung stellt eine Spezialregelung dar, die für andere Delegationen (etwa an Einzel-

personen) weder innerhalb noch außerhalb des Rektorats Raum lässt. Auch eine 

Delegation an die Kanzlerin oder den Kanzler im Rahmen der Geschäfte der laufen-

den Verwaltung ist ausgeschlossen. Das Rektorat kann - als abgebendes Organ - die 



 

Zuständigkeit für die Vergabe der Zulagen und Leistungsbezüge jederzeit ins Rekto-

rat zurückholen. 

 

Zu dd) und ee) - Sätze 7 und 8 (neu) 

 

Auch im Bereich der Medizinischen Fakultäten werden durch die Neuregelung, die 

ein Vier-Augen-Prinzip und die Beteiligung der Kanzlerin oder des Kanzlers vorsieht, 

Kontrolle und Professionalität sichergestellt. Im Übrigen Folgeänderung. 

 

Zu e)  

 

Folgeänderung. 

 

Zu Nummer 22 - § 17 Absatz 5 

 

Folgeänderung und Klarstellung. 

 

Zu Nummer 23 - § 18 (Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder; vorzeitige Be-

endigung der Amtszeit; nebenamtliche und nebenberufliche Rektoratsmitglieder) 

 

Zu a) und b) - Absätze 2 und 3 

 

Die Änderung dient dem Bürokratieabbau. 

 

Ist eine Wahl hauptamtlicher Rektoratsmitglieder auch im dritten Wahlgang nicht er-

folgt, geht bis jetzt nach § 18 Absatz 2 Satz 6 in Verbindung mit Absatz 3 das aktive 

Wahlrecht auf ein Wahlpersonengremium über. Künftig soll dieses Wahlperso-

nengremium jedoch entfallen, um das Verfahren abzukürzen. 

 

Zu e) bb) - Absatz 6 (neu) Satz 5 (neu) 

 

Es soll eine Regelungslücke geschlossen und klargestellt werden, dass der Perso-

nalausschuss des Hochschulrats die Vergütung (im Sinne einer Aufwandsentschädi-

gung) nebenberuflicher Rektoratsmitglieder festsetzt. 



 

 

Zu Nummer 24 - § 18a Absatz 4 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

 

Zu Nummer 25 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Nummer 26 - § 19 (Senat) 

 

Zu a) - Absatz 1  

 

Zu aa)  

 

Folgeänderungen. 

 

Zu bb) - Satz 8 (alt) 

 

Der bisherige Satz 8 wird im Rahmen des Bürokratieabbaus ersatzlos gestrichen. Die 

teilweise zeitaufwendigen Vorlagenprozesse können oft nicht eingehalten werden. 

Sollte der Hochschulrat der DHBW das Einvernehmen nicht erteilen beziehungswei-

se nicht zustimmen, muss ohnehin eine nochmalige Befassung im Senat erfolgen. 

Die Reihenfolge der Beteiligung hat in der Praxis eine untergeordnete Bedeutung. 

 

Zu b) - Absatz 2  

 

Zu aa) - Satz 5 Nummer 1 

 

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass kooptierte Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer der eigenen Hochschule nur einmal zum Senat wählen können. 

 

Zu bb) - Satz 8 Halbsatz 2 

 



 

Folgeänderung. 

 

Zu Nummer 27 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Nummer 28 - § 20 (Hochschulrat) 

 

Zu a) - Absatz 1 Satz 4  

 

Zu cc) - Nummer 6 

 

Folgeänderung der Streichung des bisherigen § 13 Absatz 2 Sätze 2 bis 8. 

 

Zu dd) - Nummer 10 

 

Nimmt der Hochschulrat erst nach Beschlussfassung des Senats über die Grundord-

nung Stellung, geht die Stellungnahme ins Leere. Durch die Ergänzung wird klarge-

stellt, dass der Hochschulrat seine Stellungnahme zum Entwurf der Grundordnung 

abgibt und der Senat erst danach abschließend entscheidet. 

 

Zu ee) - Nummer 11 

 

Künftig wird der Hochschulrat dem Senat in der gemeinsamen Sitzung zur Erörterung 

über den Jahresbericht der Rektorin oder des Rektors über die Erfüllung seiner Auf-

gaben berichten. Der Rechenschaftsbericht gegenüber dem Wissenschaftsministeri-

um, der auch dem Senat zur Kenntnis gegeben wurde, ist entfallen. Siehe Begrün-

dung zu Absatz 6. 

 

Zu ff) - Nummer 13 

 

Mit der Änderung in Nummer 13 wird hervorgehoben, dass das Studium an der 

DHBW sowohl in der Hochschule als auch beim Dualen Partner stattfindet. 

 



 

Zu gg) - Nummer 14 

 

Mit der Änderung in Nummer 14 soll die strategische Funktion des Aufsichtsrats der 

DHBW betont und dieser von rein operativen Aufgaben entlastet werden. Wie bei 

den anderen Hochschularten auch, obliegt die Beschlussfassung über Studien- und 

Prüfungsordnungen nun ausschließlich dem Senat der DHBW. 

 

Zu hh) - Nummer 15 

 

Mit der Änderung in Nummer 15 soll betont werden, dass es sich um ein duales Stu-

dium handelt. 

 

Zu b) - Absatz 2 Satz 1 

 

Die Neufassung dient dem Bürokratieabbau. In der Praxis hat sich gezeigt, dass drei 

Sitzungen im Jahr oftmals ausreichen. 

 

Zu c) - Absatz 4  

 

Zu aa) - Satz 2 

 

Durch die Teilnahme der Gleichstellungsbeauftragten in der Findungskommission zur 

Auswahl der Hochschulratsmitglieder soll die Chancengleichheit von Frauen und 

Männern gerade auch in den herausgehobenen Positionen der Hochschulen in den 

Blick genommen werden. 

 

Dem Senat steht es weiterhin offen, die Gleichstellungsbeauftragte als Vertreterin 

des Senats in die Findungskommission zu entsenden. Die stimmberechtigte Teil-

nahme geht der beratenden Teilnahme vor. 

 

Zu d) - Absatz 5 Satz 2  

 

Mit dem neuen Halbsatz 2 soll erreicht werden, dass für den Hochschulratsvorsitz 

bereits bewährte Hochschulratsmitglieder gewonnen werden können und diese ggfs. 



 

eine zweite Amtszeit als Vorsitzende oder Vorsitzender übernehmen können. Um die 

Legitimation sicherzustellen und die Kontrollmöglichkeiten des Senats zu erhalten, 

bleibt die längstmögliche Amtszeit – wie bislang – auf neun Jahre begrenzt. Zugelas-

sen ist im Ausnahmefall nur eine Wiederwahl bis zu einer Gesamtamtsdauer von 

zwölf Jahren. 

 

Zu e) - Absatz 6 

 

Zu aa) - Satz 5 

 

Die Streichung dient dem Bürokratieabbau. 

 

Zu cc) - Satz 7 (neu) 

 

Die Neufassung ermöglicht mehr Flexibilität. In der Praxis hat sich gezeigt, dass drei 

Sitzungen im Jahr oftmals ausreichen. 

 

Zu f) - Absatz 8 Satz 4 (neu) 

 

Der neue Satz 4 dient der Klarstellung. (Co-)Vorsitzende oder (Co-)Vorsitzender als 

Vertreterin oder Vertreter der Ausbildungsstätten (künftig „Duale Partner“) können 

weiterhin sowohl die nach Absatz 4 durch die Findungskommission ausgewählten 

und durch den Senat der DHBW bestätigten Mitglieder des Hochschulrats als auch 

die Vorsitzenden der Örtlichen Hochschulräte sein. Durch die Streichung des bisheri-

gen Satzes 4 gilt die Amtszeitbegrenzung nun ausnahmslos auch bei der DHBW. 

 

Zu Nummer 29 - § 20a Absatz 4  

 

Zu a) - Satz 2  

 

Die bisher in Halbsatz 2 geregelte Zusammensetzung der Qualitätssicherungskom-

mission wird jetzt im neuen Satz 3 geregelt. 

 

Zu b) - Satz 3 (neu) 



 

 

Mit der Neuregelung zur Zusammensetzung der Qualitätssicherungskommission wird 

die Arbeitsbelastung einzelner Vertretergruppen verringert und die Beschlussfähig-

keit des Gremiums verbessert. 

 

Zu c) - Satz 5  

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum neuen Satz 3, durch die die paritätische 

Besetzung der Qualitätssicherungskommission und der Fachkommissionen gewähr-

leistet wird. 

 

Zu Nummer 30 

 

Folgeänderungen zu Nummer 23 b).  

 

Zu Nummer 31 - § 24a Absatz 4 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

 

Zu Nummer 32 - § 25 Absatz 3 

 

Die Hochschule entscheidet selbst durch eine Regelung in der Grundordnung, ob die 

Großen Fakultätsräte in der Grundordnung festgelegt werden oder eine Grundord-

nungsregelung beispielsweise den Fakultätsrat ermächtigt, die Einrichtung eines 

Großen Fakultätsrats zu beschließen. 

 

Zu Nummer 33 - § 26 Absatz 1 

 

Zu a) - Satz 1 

 

Die Ergänzung in Satz 1 dient der Sicherstellung der Legitimation der studentischen 

Mitglieder durch die Studierenden, die der Bestellung durch den Fakultätsrat voraus-

geht. 

 



 

Gleichzeitig wird klargestellt, dass pro Fakultät auch mehrere Studienkommissionen 

bestellt werden können. 

 

Zu b) - Satz 5 

 

Korrektur eines Druckfehlers. 

 

Zu Nummer 34 - § 27 (Medizinische Fakultät) 

 

Zu a) - Absatz 2 

 

Die Ergänzung in Satz 2 dient der Konkretisierung, Klarstellung und Abgrenzung zur 

noch eher grob gehaltenen, frühzeitigen Entwurfsfassung des Wirtschaftsplans, die 

Teil des Haushaltsentwurfs ist. 

 

Der Ausschluss eines Fehlbetrags in Satz 3 dient der Klarstellung der Anforderungen 

des Haushaltsrechts, welches einen Fehlbetrag in der Planung nicht zulässt.  

 

Zu b) - Absatz 5 

 

Anpassung an die Regelung zur Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer in den Senaten und den übrigen Fakultätsräten. Die Änderung ermöglicht es 

beispielsweise auch Juniorprofessorinnen und -professoren, Mitglied im Fakultätsrat 

zu werden. Gleichzeitig gelten weiterhin die speziellen Vorgaben zur Zusammenset-

zung hinsichtlich der Fachrichtungen und Abteilungsleitungen. 

 

Zu Nummern 35 und 36 a)  

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. Im Übrigen Folgeänderung. 

 

Zu Nummer 36 - § 27b (Örtlicher Hochschulrat) 

 

Zu b) - Absatz 4  

 



 

Zu aa) - Satz 2 

 

Die Streichung des zweiten Halbsatzes von Satz 2 ist eine Folgeänderung des Weg-

falls von § 20 Absatz 8 Satz 4 (alt). Auch an der DHBW soll nun durchgängig im 

Hochschulrat wie auch den Örtlichen Hochschulräten der Studienakademien die 

Amtszeitbegrenzung greifen.  

 

Zu bb) - Satz 3 

 

Durch das Hochschulrechtsweiterentwicklungsgesetz (HRWeitEG) vom 13. März 

2018 (GBl. S. 85) wurde § 10 Absatz 6 Satz 2 neu geregelt. Die Vertretungsregelun-

gen für den Örtlichen Hochschulrat in Satz 3 sowie für den Örtlichen Senat sind ent-

sprechend anzupassen. 

 

Zu cc) - Sätze 4 und 5 (alt) 

 

Die Aufhebung der Sätze 4 und 5 ist eine Folgeänderung von § 10 Absatz 7. Die Fle-

xibilisierung erfasst nun alle Mitglieder in allen Gremien. Die spezielle Regelung zum 

Örtlichen Hochschulrat kann daher entfallen. 

 

Zu Nummer 37 - § 27c Absatz 3  

 

Zu a) - Satz 3 

 

Durch das HRWeitEG wurde § 10 Absatz 6 Satz 2 neu geregelt. Die Vertretungsre-

gelungen für den Örtlichen Senat in Satz 3 und den Örtlichen Hochschulrat sind ent-

sprechend anzupassen. 

 

Zu b) - Sätze 4 und 5 (alt) 

 

Die Streichung der Sätze 4 und 5 ist eine Folgeänderung von § 10 Absatz 7. Die Fle-

xibilisierung erfasst nun alle Mitglieder in allen Gremien. Die spezielle Regelung zum 

Örtlichen Senat kann daher entfallen. 

 



 

Zu Nummer 38 - § 27e Absatz 4 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung. 

 

Zu Nummer 40 - § 28 (Informationsversorgung) 

 

Die Informationsversorgung ist an den Hochschulen von zentraler Bedeutung für 

Forschung, Lehre und Verwaltung. Alle Mitglieder und Angehörigen aller Hochschul-

bereiche sind auf die ständige und zuverlässige Versorgung mit Informationen ange-

wiesen (zur Definition des Begriffs siehe § 28 Absatz 2). 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 begründet die Aufgabe der Hochschule, die Informationsversorgung sicher-

zustellen. Hierbei spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Aus ihr ergeben sich 

neue technische Möglichkeiten. Zugleich ergeben sich daraus aber auch Möglichkei-

ten, Inhalte, Methoden und Prozesse neu zu denken und zu gestalten. Im Rahmen 

des Informationsmanagements sollen übergreifende Strukturen für aufeinander ab-

gestimmte Prozesse und Dienste sorgen, klare Verantwortlichkeiten und Rechte fest-

legen sowie eine geeignete Steuerung und Kontrolle implementieren. Die strategi-

sche Weiterentwicklung von Informationsversorgung, Digitalisierung und Informati-

onsmanagement ist dem Rektorat zugewiesen (siehe § 16 Absatz 3 Satz 2 Num-

mer 16). 

 

Bei der Informationsversorgung sind die Belange von Hochschulmitgliedern und -

angehörigen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Insbesondere sollen Informatio-

nen auch barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. 

 

Zu Absatz 2 

 

Die Definition des Begriffs „Informationsversorgung“ orientiert sich an der bisherigen 

Regelung. Ergänzt wurden Systeme und Dienste als Arten von Informationen, da 

diese, etwa in Form von Datenbanken, eine wesentliche Bedeutung erlangt haben. 

 



 

Zu Absatz 3 

 

Zu Satz 1 

 

Die Informationsversorgung an Hochschulen kann als einheitliches Informationszent-

rum oder über eine koordinierte Struktur aus Bibliothek und Rechenzentrum organi-

siert werden. 

 

Unter einer koordinierten Struktur ist ein kooperatives Zusammenwirken zur Erfüllung 

der Aufgaben der informationsversorgenden Einrichtungen an einer Hochschule zu 

verstehen. In die koordinierte Struktur können neben Bibliothek und Rechenzentrum 

weitere Einrichtungen einbezogen werden. 

 

Zu Satz 2 

 

Hinsichtlich des Informationszentrums entspricht die Regelung der bisherigen, die 

nun auf die Bibliothek und das Rechenzentrum erweitert wurde. 

 

Zu Satz 3 

 

Satz 1 weist die Informationsversorgung dem Informationszentrum beziehungsweise 

der Struktur aus Bibliothek und Rechenzentrum zu. Satz 3 ermöglicht es dem Rekto-

rat, hiervon in begründeten Einzelfällen abzuweichen und eine andere Zuweisung 

vorzunehmen. 

 

Zu Absatz 4 

 

§ 28 Absatz 4 Satz 1 benennt explizit das Bibliotheksservicezentrum als einen fak-

tisch wichtigen Dienstleister für wissenschaftliche Bibliotheken. Es unterstützt die 

Bibliotheken des Landes mit hochschulübergreifenden Diensten und ist dem Ge-

schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums zugeordnet. Mit § 28 Absatz 4 Sät-

ze 2 und 3 wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die beiden Landesbibliothe-

ken in Karlsruhe und Stuttgart zur Literaturversorgung der Universitäten und Hoch-

schulen beitragen und Aufgaben von Hochschulbibliotheken erfüllen. 



 

 

Für die barrierefreie Informationsversorgung können hochschulübergreifende Kom-

petenzzentren eingerichtet werden. 

 

Neben § 28 Absatz 4 kann eine Zusammenarbeit der Hochschule mit anderen Hoch-

schulen oder Einrichtungen auch auf § 6 gestützt werden. 

 

Zu Absatz 5 

 

Keine Neuregelung; bisher in § 28 Absatz 3. 

 

Unter dem Begriff „Repositorien“ sind an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen 

betriebene Dokumentenserver zu verstehen, auf denen wissenschaftliche Materialien 

archiviert und weltweit entgeltfrei (Open Access) zugänglich gemacht werden. 

 

Zu Nummer 41 - § 29 Absatz 5 Satz 2 und § 30 Absatz 5 Satz 1 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Nummer 42 - § 29 Absatz 3a 

 

Die Änderung stellt sicher, dass die mit Gesetz zur Änderung des Landeshochschul-

gesetzes und des Studierendenwerksgesetzes vom 29. Juni 2020 (GBl. S. 426) um 

ein Semester verlängerte individuelle Regelstudienzeit für alle im Sommersemester 

2020 in einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden gilt, einschließlich der 

Studierenden von Staatsexamensstudiengängen.  

 

Zu Nummer 43 - § 30a (neu) 

 

Mit dem neuen § 30a sollen die Hochschulen entsprechend dem in Artikel 20a des 

Grundgesetzes verankerten Staatsziel des Tierschutzes sowie aufgrund der in Arti-

kel 3b der Verfassung des Landes Baden-Württemberg getroffenen Zielsetzung, Tie-

re als Lebewesen und Mitgeschöpfe im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

zu achten und zu schützen und in Ausführung des § 2 Absatz 5 verpflichtet werden, 



 

dieses Ziel auch in der Lehre, insbesondere bei der Erstellung von Studien- und Prü-

fungsordnungen zu beachten.  

 

Ausnahmen vom Grundsatz nach Absatz 1 sind beispielsweise begründete Fälle, in 

denen Tierkörper oder Organe und Gewebe aus der Tierhaltung oder anderweitiger 

Verwendung genutzt werden, wenn die Tiere aus anderen Gründen getötet wurden 

und für die ansonsten keine weitere Verwendung vorgesehen ist, wie etwa aus der 

Zucht genommene Tiere. 

 

Sofern gleichwertige Lehrmethoden und -materialien wie etwa Computersimulationen 

zur Verfügung stehen und die angestrebte Berufsbefähigung dies zulässt, sind diese 

als Alternativen zu der Verwendung eigens getöteter Tiere in der Lehre vorzusehen.  

 

Absatz 2 stellt eine Konkretisierung des allgemeinen Förderauftrags der Hochschulen 

in § 2 Absatz 5 dar. 

 

Absatz 3 bezieht sich speziell auf die Ausgestaltung von Studiengängen. Diese sind 

zwingend so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veran-

schaulichung von biologischen, chemischen und physikalischen Vorgängen nicht 

verwendet werden, wenn und soweit wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur 

Verfügung stehen. Verstößt eine Studien- oder Prüfungsordnung gegen Satz 1, hat 

die Rektorin oder der Rektor die Zustimmung gemäß § 32 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 

zu versagen. Bestehende Prüfungs- und Studienordnungen, die der Vorgabe des 

Satz 1 nicht entsprechen, müssen geändert werden. Es ist Aufgabe der Studiende-

kanin oder des Studiendekans, entsprechende Beschlussfassungen vorzubereiten 

(§ 26 Absatz 4 Satz 3). Die Studierenden haben gemäß § 26 Absatz 5 Satz 1 das 

Recht, die Studiendekanin oder den Studiendekan auf Missstände hinzuweisen und 

eine Erörterung in der Studienkommission, in der die Studierenden vertreten sind, zu 

beantragen (§ 26 Absatz 5).  

 

In Satz 2 wird den Studierenden ein individueller Anspruch auf Zulassung zur Ab-

schlussprüfung unter Vorlage von Leistungsnachweisen, die auf der Grundlage ent-

sprechender wissenschaftlich gleichwertiger Methoden erbracht wurden, gewährt. 

Damit wird dem Grundsatz in § 35 Absatz 1, dass Studien- und Prüfungsleistungen 



 

anerkannt werden, die hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen keinen wesentli-

chen Unterschied gegenüber denjenigen Leistungen aufweisen, die ersetzt werden 

sollen, mit Blick auf den Tierschutz Rechnung getragen. Er kommt insbesondere bei 

Studiengangs- oder Hochschulwechslern zum Tragen, die in einem anderen Studi-

engang oder an einer anderen Hochschule vergleichbare Studien- und Prüfungsleis-

tungen erbracht haben.  

 

Satz 3 enthält einen vorbehaltlosen Anspruch auf Zulassung zur Abschlussprüfung in 

einem Studiengang, der nicht den Anforderungen des Satzes 1 entsprechend ausge-

staltet ist. In diesem Fall sind die Studierenden ohne die Leistungsnachweise, zu de-

ren Erbringung entgegen Satz 1 Tiere verwendet werden müssten, zur Abschlussprü-

fung zuzulassen. Alternative Leistungsnachweise können verlangt werden, wenn die 

Hochschule entsprechende Lehrveranstaltungen oder Prüfungen anbietet. Damit 

dient der Anspruch indirekt der Durchsetzung der in Satz 1 genannten objektivrechtli-

chen Anforderungen an die Ausgestaltung von Studiengängen. 

 

Die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes bleiben unberührt. 

 

Zu Nummer 44 - § 32  

 

Zu a) - Absatz 3 

 

Die Formulierung wird den aktuellen Begrifflichkeiten angepasst. 

 

Zu b) - Absatz 4 Nummer 5 

 

Die Regelung zum Nachteilsausgleich in Prüfungsordnungen wird erweitert. Zum ei-

nen wird ein größerer Personenkreis einbezogen. Eine abschließende Aufzählung 

erscheint hier nicht sachgerecht, um den individuellen Lebensrealitäten der Studie-

renden gerecht zu werden. Daher wurde mit dem unbestimmten Begriff der besonde-

ren Lebenslagen eine offene Formulierung gewählt. Zum anderen werden die mögli-

chen Maßnahmen zur Gewährung des Nachteilsausgleichs erweitert. Diese sind ab-

hängig von der individuellen Lebenslage der jeweiligen oder des jeweiligen Studie-

renden auszuwählen. Dabei können je nach Einzelfall und soweit im Rahmen der 



 

Chancengerechtigkeit als Nachteilsausgleich möglich und zulässig weiterhin Verlän-

gerungen von Prüfungsfristen gewährt werden, aber beispielsweise auch eine höhe-

re Anzahl von Fehlstunden, eine andere Form der Prüfungsleistung, die Nutzung von 

Hilfsmitteln oder Hilfspersonen, eine höhere Anzahl von Wiederholungsversuchen 

oder ähnliches. 

 

Zu Nummer 45 a) - § 33 Satz 2 Nummer 2 

 

Der Akkreditierungsrat dient der Akkreditierung von Studiengängen und von hoch-

schulinternen Qualitätssicherungssystemen an den deutschen Hochschulen (Artikel 3 

Absatz 5 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags, § 2 Nummer 1 des Akkreditie-

rungsratsgesetzes Nordrhein-Westfalen). Mit der Neuregelung wird klargestellt, dass 

der Akkreditierungsrat auch befugt ist, im Wege der Organleihe mit Wirkung für das 

Land Baden-Württemberg Akkreditierungen von Externenprüfungen in Verbindung 

mit den jeweiligen Vorbereitungsprogrammen durchzuführen. 

 

Zu Nummer 46 - § 37 Absatz 4 Satz 1 

 

Die Änderung dient der Klarstellung. Äquivalenzabkommen und Vereinbarungen der 

Kultusministerkonferenz (KMK) erleichtern zwar die Führung des Grades. Sie lassen 

aber die Voraussetzung unberührt, dass der Grad „auf Grund eines tatsächlich ab-

solvierten und durch Prüfung abgeschlossenen Studiums ordnungsgemäß verliehen“ 

worden sein muss. 

 

Zu Nummer 47 - § 38 Absatz 6 Satz 1 

 

Die DHBW soll mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, deren Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer bereits nach geltender Rechtslage assoziiert 

werden können, gleichgestellt werden. 

 

Zu Nummer 48 - § 39 Absatz 4 

 

Zu Satz 2 (neu) 

 



 

Es soll bei der Führung der Bezeichnung nicht mehr zwischen den einzelnen Arten 

von Professuren differenziert werden. Dies entspricht einer eingeführten, bis dato 

aber nicht gesetzlich abgesicherten Praxis. 

 

Zu Satz 3 (neu) 

 

Die Ergänzung dient der Klarstellung: Mit der Verleihung ist das Recht zur Führung 

der Bezeichnung verbunden, wenn die Person in ihrem Fachgebiet Lehrveranstal-

tungen von mindestens zwei Semesterwochenstunden abhält. Auch durch diese Be-

rechtigung wird kein Beamten- oder Arbeitsverhältnis und keine Anwartschaft auf 

Ernennung zur Hochschullehrerin oder zum Hochschullehrer oder zur Einstellung als 

Akademische Mitarbeiterin oder Akademischer Mitarbeiter begründet. 

 

Nach § 8 Absatz 4 gibt sich die Hochschule eine Grundordnung nach Maßgabe des 

LHG. Die Grundordnungen enthalten Regelungen, insbesondere zum Verfahren, zur 

Vorlage externer Gutachten und zum Erlöschen oder zum Widerruf der Befugnis zum 

Führen der Bezeichnung. 

 

Zu Nummer 49 - § 41a (Transparenz der Drittmittelforschung) 

 

Zu a) - Absatz 3 Satz 2 

 

Der Berichtszeitraum für das Vorhabenregister wird von einem auf zwei Jahre ver-

längert. Diese Maßnahme dient dem Bürokratieabbau. Die Auskunftsansprüche des 

Senats gemäß § 41a Absatz 4 bleiben unverändert bestehen. 

 

Zu b) und c) - Absatz 4 und Absatz 5 

 

Da die Zustimmung der öffentlichen Stellen vor der Auskunftserteilung einzuholen ist, 

wird klarstellend der Begriff „Zustimmung“ durch den Begriff „Einwilligung“ ersetzt. 

 

Die Vertrauenskommission wird abgeschafft. Zur Wahrung von schutzwürdigen Inte-

ressen der von einer Auskunft betroffenen Personen, Drittmittelgeber oder Stellen an 

der Ablehnung eines Auskunftsbegehrens wird das Verfahren nach § 8 des Landes-



 

informationsfreiheitsgesetzes (LIFG) nachgebildet. § 2 Absatz 3 Nummer 2 LIFG 

bleibt unberührt. 

 

Zu Nummer 50 - § 44 Absatz 2 (Personal) 

 

Die Einfügung der Nummer 4 ist wegen der Erweiterung des § 55 durch die Senior-

professorin und den Seniorprofessor erforderlich.  

 

Im Übrigen Folgeänderung.  

 

Zu Nummer 51 - § 45 (Anwendung der beamtenrechtlichen Vorschriften) 

 

Zu a) - Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 

 

Korrektur. 

 

Zu b) - Absatz 6 

 

Zu aa) ccc) - Satz 2 Nummer 6 (neu) 

 

Mit der Einfügung der Nummer 6, die sich an § 2 Absatz 1 Satz 6 des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetzes orientiert, wird der Vereinbarkeit von Beruf beziehungs-

weise Wissenschaft und Behinderung der gleiche Rang eingeräumt wie der Verein-

barkeit von Wissenschaft und Familie (Betreuung, Pflege) und eigener Gesundheit 

(Beschäftigungsverbot), wie sie aktuell in der Nummer 5 berücksichtigt werden. Mit 

der Ausweitung der zeitlichen Höchstfristen für diese Personengruppe wird dem aus 

den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention abgeleiteten gleichberechtigten 

Zugang zu beruflicher Qualifizierung entsprochen. 

 

Zu bb) - Satz 6 

 

Mit der Ergänzung in Satz 6 wird der Obergrenze Rechnung getragen. 

 

Zu c) - Absatz 6a 



 

 

Vorbild für § 45 Absatz 6a LHG war § 7 Absatz 3 Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 

Mit dieser Vorschrift wurde die Möglichkeit geschaffen, befristete Arbeitsverträge mit 

wissenschaftlichem oder künstlerischem Personal um bis zu sechs Monate zu ver-

längern, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. Sep-

tember 2020 bestand. § 45 Absatz 6a LHG übertrug diese Bestimmung auf die im 

Landeshochschulgesetz geregelten befristeten Dienstverhältnisse der Juniorprofes-

sorinnen und Juniorprofessoren, Juniordozentinnen und Juniordozenten, Akademi-

schen Rätinnen und Räte auf Zeit sowie Akademischen Oberrätinnen und Oberräte 

auf Zeit. 

 

Am 1. Oktober 2020 trat nun die Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Befristungsdauer-

Verlängerungsverordnung in Kraft. Mit ihr wurde die Verlängerungsmöglichkeit auf 

bis zu zwölf Monate erweitert, der Bezugszeitraum auf den 31. März 2021 ausge-

dehnt. Mit der Änderung soll der Gleichlauf zwischen Wissenschaftszeitvertragsge-

setz und Landeshochschulgesetz auch weiterhin sichergestellt werden.   

 

Zu d) - Absatz 7 

 

Die Änderung dient der Gleichstellung der privatrechtlich Beschäftigten mit den Be-

amten. 

 

Zu Nummer 52 - § 46 (Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-

rer) 

 

Zu a) - Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 und Satz 8 

 

Folgeänderung zu Nummer 3 (§ 2).  

 

Zu b) - Absatz 3 Satz 4 

 

Die Abschaffung des Zustimmungsvorbehalts für unveränderte Funktionsbeschrei-

bungen dient dem Bürokratieabbau. Es wird der Hochschule dadurch ermöglicht, die 



 

Stelle, einen der Beschreibung entsprechenden Bedarf vorausgesetzt, ohne Beteili-

gung des Ministeriums neu auszuschreiben. 

 

Zu c) - Absatz 7 (neu) 

 

Die Ergänzung trägt der Sonderstellung der Studienakademien Rechnung, die weder 

eigenständige Hochschulen noch Fakultäten sind. Der Rechnungshof hat angeregt, 

eine Rechtsgrundlage zu schaffen, um ggf. eine Nebentätigkeit gesetzlich zu ermög-

lichen. Diese Möglichkeit kommt erst in Betracht, wenn die oder der Lehrende nach 

Erschöpfung des Lehrdeputats nach der Lehrverpflichtungsverordnung nicht ver-

pflichtet werden kann, an einer anderen Studienakademie Lehre anzubieten, und die 

anzubietende Lehre erforderlich ist, um das Lehrangebot sicherzustellen. 

 

Zu Nummer 53 - § 47 Absatz 3 (Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und 

Professoren) 

 

Zu a) - Satz 2 

 

Die Änderung in Satz 2 ist redaktioneller Natur. 

 

Zu b) - Satz 4 

 

Die Neuregelung in Satz 4 erleichtert die Personalgewinnung für Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften und die Duale Hochschule, die bei der Berufung von 

Professorinnen und Professoren besondere Eignungsmerkmale voraussetzen, wie 

zum Beispiel außerhochschulische Berufspraxis. Auf diese Weise wird in Abwei-

chung von dem Grundsatz des Satzes 2 und in Alternative zur Ausnahme nach 

Satz 3 eine Nachqualifizierung ermöglicht, um bestimmte Anforderungen des Absat-

zes 1 zu erfüllen. Die Verbindung von Berufstätigkeit an der Hochschule und bei Drit-

ten begründet eine sogenannte Tandem-Professur. 

 

Zu Nummer 54 - § 48 (Berufung von Professorinnen und Professoren) 

 

Zu a) - Absatz 2 



 

 

Zu aa) - Satz 1  

 

Folgeänderung zu Absatz 3. 

 

Zu bb) und cc) - Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 3 (neu) 

 

Durch die Anzeigepflicht wird die notwendige Transparenz über den Berufungsvor-

gang an der Hochschule hergestellt, wenn es der Erteilung des Einvernehmens des 

Wissenschaftsministeriums nicht bedurfte. 

 

Zu dd) - Satz 6  

 

Folgeänderung.  

 

Zu b) - Absatz 3 

 

Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1 wurde aufgenommen, da unter den fachkundigen Mit-

gliedern der Berufungskommission beide Geschlechter vertreten sein sollen. Fach-

kundige Personen können, müssen aber nicht professorale Mitglieder der Kommissi-

on sein. Die Personen gemäß § 48 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1 sind keine zusätzli-

chen Mitglieder der Berufungskommission. Vielmehr können unter den Personen 

nach § 48 Absatz 3 Satz 2 zwei fachkundige Frauen und zwei fachkundige Männer 

sein. Nur falls dies nicht gegeben ist, sind zusätzliche Personen zur Erfüllung der 

Voraussetzungen des § 48 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1 als Mitglieder zu bestellen. 

 

Unabhängig von Satz 3 Halbsatz 1 soll die Berufungskommission geschlechtsparitä-

tisch besetzt sein. Auf diese Vorgabe wird nun in Satz 3 Halbsatz 2 ausdrücklich Be-

zug genommen. Zur Verwirklichung dieser Ziele und zur Gewährleistung der Compli-

ance ist auf die Vorgaben aus Satz 3 in geeigneter Weise hinzuweisen. Geeignet ist 

insbesondere ein Hinweis in einem Berufungsleitfaden. 

 

Zu c) - Absatz 3a (neu) 

 



 

Um den Frauenanteil unter den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu er-

höhen, sollen die Berufungskommissionen Maßnahmen ergreifen, um Frauen für die 

entsprechenden Positionen zu gewinnen. Solche Maßnahmen können zum Beispiel 

eine gezielte Suche und Ansprache von Frauen sein. 

 

Zu Nummer 55 - § 48a (neu) (Gemeinsame Berufungen) 

 

Das LHG enthielt bislang keine Regelungen zu gemeinsamen Berufungen von Hoch-

schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Regelungen in § 48a 

Absätze 1 und 2 sollen künftig als gesetzliche Anknüpfungspunkte für eine steuer-

rechtliche Würdigung von gemeinsamen Berufungen dienen. Die Berufung, die Zu-

weisung von Dienstaufgaben sowie die Regelung der Versorgung im Falle der Ver-

beamtung als wesentliche Vertragspflichten im Rahmen der gemeinsamen Berufung 

sind als öffentlich-rechtliche Pflichten zu qualifizieren, sodass eine Ausgestaltung 

durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erfolgt. 

 

Zu Nummer 56 - § 49 (Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren) 

 

Zu a) - Absatz 2 Satz 7 

 

Das Junktim zwischen Professur und hauptberuflicher Beschäftigung kommt bereits 

dadurch zur Geltung, dass unterhälftig beschäftigte Professorinnen und Professoren 

in einem hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis außerhalb des Hochschulbe-

reichs stehen müssen (Satz 8) und dass das Beschäftigungsverhältnis als Professo-

rin oder Professor ausläuft, wenn das hauptberufliche Beschäftigungsverhältnis en-

det (Satz 9). Einer zusätzlichen Befristung bedarf es dazu nicht. Die Neuregelung 

dient damit auch dem Bürokratieabbau. 

 

Zu b) - Absatz 2a (neu) 

 

Die Gleichrangigkeit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung und deren ein-

heitlicher Zusammenhang werden durch die neue Regelung sichergestellt. Professo-

rinnen und Professoren der Hochschulmedizin nehmen in Personalunion die Aufga-

ben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung und die entsprechende Verantwor-



 

tung wahr. Die Einstellung von Professorinnen und Professoren, die Aufgaben in der 

Krankenversorgung in einem Universitätsklinikum wahrnehmen, in der Regel in ei-

nem befristeten oder unbefristeten privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis, hat 

den Zweck, dass die Beschäftigungsverhältnisse in der Medizinischen Fakultät und 

im Universitätsklinikum dauerhaft miteinander verknüpft sind und unter Berücksichti-

gung des § 53 Absatz 1 Satz 2 (neu) eine vergleichbare rechtliche Handhabung der 

beiden Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht wird. Mit der Änderung folgt Baden-

Württemberg dem Beispiel anderer Länder, die besondere Regelungen getroffen ha-

ben (Nordrhein-Westfalen, Thüringen). Ausnahmen sind beispielsweise bei bereits 

bestehenden Beamtenverhältnissen möglich. 

 

Zu c) - Absatz 6 

 

Die Fortführung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ soll künftig auch er-

möglicht werden, wenn eine Professorin oder ein Professor weiterhin an der Hoch-

schule beschäftigt, die Professur aber ausgelaufen ist. Bislang ist dies nur möglich, 

wenn die oder der Betreffende ganz aus der Hochschule ausgeschieden ist. 

 

Zu d) - Absatz 7 Sätze 1 und 6 

 

Durch die Berücksichtigung von Lehrvorhaben wird die Gleichwertigkeit von Lehre 

und Forschung unterstrichen. Die Hochschule soll über die Ergebnisse unterrichtet 

werden. 

 

Zu Nummer 57 - § 51  

 

Zu a)  Absatz 5 Satz 1 

 

Die Änderung dient der Vereinheitlichung der Regelungen zur Berufung von Profes-

sorinnen und Professoren. 

 

Zu b) Absatz 7 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 45 Absatz 6a.  



 

 

Die Ergänzung in § 51 Absatz 7 Satz 4 Halbsatz 2 dient der Klarstellung, dass die 

Regelung den Zweck hat, „Kettenberufungen“ auf Juniorprofessuren zu unterbinden. 

Diese entsprächen nicht der Funktion der Juniorprofessur, mittelfristig (bis zu sechs 

Jahre) die wissenschaftliche Qualifizierung zu ermöglichen. In der Praxis können Si-

tuationen auftreten, in denen Juniorprofessoren, die auf eine Stelle ohne Tenure 

Track berufen wurden, sich auf eine andere, insbesondere mit Tenure Track ausge-

stattete Qualifikationsstelle bewerben. Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber 

soll nicht von Chancen auf eine berufliche Veränderung zu ihren oder seinen Guns-

ten nach den Grundsätzen der Bestenauslese ausgeschlossen werden.  

 

Zu c) - Absatz 9  

 

Bisher kann die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Profes-

sor“ widerrufen werden, wenn sich die frühere Juniorprofessorin oder der frühere Ju-

niorprofessor „ihrer als nicht würdig erweist“. Gleichzeitig ist die Bezeichnung der 

„außerplanmäßigen Professorin“ beziehungsweise des „außerplanmäßigen Profes-

sors“ in § 39 geregelt. Entsprechend besteht auch nach § 51 Absatz 9 Satz 1 Halb-

satz 1 die Verpflichtung zur Titellehre. Deren Nichterfüllung ist ein Grund, die Befug-

nis zu widerrufen, den Titel zu führen. Daher ist es konsequent, die Satzungskompe-

tenz der Hochschule auch insoweit zu aktivieren und eine Regelung in der Grund-

ordnung oder in der Habilitationsordnung einzufordern. 

 

Zu Nummer 58 - § 51a Absatz 3 (Dozentinnen und Dozenten) 

 

Zu a) - Satz 5  

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 45 Absatz 6a.  

 

Zu b) – Satz 9  

 

Redaktionelle Korrektur.  

 

Zu Nummer 59 - § 52 Absatz 6 (neu) 



 

 

Die Änderung dient der Flexibilisierung der Zugangsregelungen für Akademische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Akademien und der Hochschule für Gestaltung, 

weil ansonsten trotz vorhandener Qualifikation nach geltendem Recht Neueinstellun-

gen nicht in dem erforderlichen Umfang möglich sind. Künftig wird es eine Laufbahn 

des gehobenen Künstlerisch-technischen Dienstes an Kunsthochschulen geben, die 

mit einem Amt der Besoldungsgruppe A 10 beginnt und mit einem Amt der Besol-

dungsgruppe A 13 endet. Zu dieser Laufbahn sollen – unter weiteren Voraussetzun-

gen – sowohl Meister als auch Bachelorabsolventen Zugang haben. Das Nähere 

wird in der Laufbahnverordnung des Wissenschaftsministeriums geregelt. Die Aus-

dehnung des Bewerberkreises auf Bachelorabsolventen soll helfen, den Personalbe-

darf der Kunsthochschulen in diesem Bereich zu decken. 

 

Zu Nummer 60 - § 53 Absatz 1 

 

Der Ergänzung bedarf es, weil Professorinnen und Professoren in der Krankenver-

sorgung nach § 49 Absatz 2a (neu) in der Regel nicht in einem Beamtenverhältnis 

beschäftigt sind und ihr Dienstverhältnis damit nicht gesetzlich gestaltet werden 

kann. Weil das Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 49 Absatz 2a (neu) zwi-

schen der Hochschule einerseits und der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber 

andererseits besteht, bedarf es für das Rechtsverhältnis zwischen Universitätsklini-

kum einerseits und der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber andererseits eines 

eigenen Vertrags. Dieser richtet sich nach denselben Maßstäben wie der Vertrag für 

das privatrechtliche Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 49 Absatz 2a und hängt 

von dessen Wirksamkeit ab. 

 

Zu Nummer 61 - § 55 (Honorarprofessur; Gastprofessur; Seniorprofessur) 

 

Zu b) - Absatz 1 

 

Zu aa) - Sätze 1 und 2 

 

Neu ist die Anforderung einer mehrjährigen selbstständigen Lehre an einer Hoch-

schule. Dies liegt darin begründet, dass sich die Honorarprofessorin oder der Hono-



 

rarprofessor von den Lehrbeauftragten nach § 56 abhebt. Sowohl § 55 Absatz 1 als 

auch § 56 Absatz 2 verweisen auf die pädagogische Eignung, die nach § 47 Ab-

satz 1 Nummer 2 erforderlich ist. In der herausgehobenen Stellung der Honorarpro-

fessorin oder des Honorarprofessors kommt die langjährige, sich in mindestens drei 

Jahren selbständiger Lehre widerspiegelnde Verbundenheit mit dem Hochschulbe-

trieb zum Ausdruck, die in erster Linie in der Lehre gelebt wird.  

 

Zu cc) - Satz 4 

 

Wie bei den außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren soll bei der Führung 

der Bezeichnung nicht mehr zwischen den einzelnen Arten von Professuren differen-

ziert werden. Dies entspricht einer eingeführten, bis dato aber nicht gesetzlich abge-

sicherten Praxis. 

 

Zu dd) - Satz 7 (neu) 

 

Die Berichtspflicht dient der Herstellung von Transparenz.  

Zu c) - Absatz 3 (neu) 

 

Mit dem Instrument der „Seniorprofessur“ können die Hochschulen Professorinnen 

und Professoren im Ruhestand auf besondere Weise einbinden. Damit wird eine 

Rechtsgrundlage für eine Maßnahme geschaffen, wie sie schon jetzt zur Gestaltung 

des Verhältnisses zu Professorinnen und Professoren im Ruhestand eingesetzt wird. 

Die Vergütung für einen Lehrauftrag ist nach § 56 möglich. Die mitgliedschaftliche 

Stellung von Ruhestandsprofessorinnen und Ruhestandsprofessoren nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 2 bleibt von der Seniorprofessur grundsätzlich unberührt; soweit eine Ru-

hestandsprofessorin oder ein Ruhestandsprofessor an einer anderen als der eigenen 

Hochschule Seniorprofessorin oder Seniorprofessor wird, ist sie oder er dort Angehö-

rige oder Angehöriger im Sinne des § 9 Absatz 4 Satz 1. 

 

Zu Nummer 62 - § 58 (Zugang zu grundständigen Studiengängen) 

 

Die Änderung trägt bundesweiten Entwicklungen Rechnung. 

 



 

Zu Nummer 63 

 

Anpassung der Begrifflichkeiten.  

 

Zu Nummer 64 - § 60 (Immatrikulation) 

 

Zu a) - Absatz 1 Satz 8 (neu)  

 

Die Immatrikulation soll die Beteiligung der Hochschulen widerspiegeln. Ein Beispiel 

für solche Kooperationen stellen die Schools of Education dar, in denen oftmals Uni-

versitäten mit Pädagogischen Hochschulen gemeinsam Masterstudiengänge für das 

Lehramt anbieten. Betroffen sind aber auch Kooperationen zwischen Pädagogischen 

Hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei Studiengängen 

für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen. 

 

Zu b) - Absatz 2 Nummer 7 

 

Durch die Änderung wird klargestellt, dass es sich um Bachelorstudiengänge han-

delt, da es nur hier einen Studienvertrag im eigentlichen Sinne gibt. Im Übrigen siehe 

Begründung zu Nummer 1.  

 

Zu c) - Absatz 3 Nummer 3 

 

Siehe Begründung zu Nummern 1 und 2. 

 

Zu Nummer 65  

 

Siehe Begründung zu Nummer 1 und 2.  

 

Zu Nummern 66 und 67 - § 62 (Exmatrikulation) und § 62a (Ordnungsverstöße, Ord-

nungsverfahren) 

 

Mit der neuen Vorschrift (§ 62a) wird mit Blick auf die zunehmende Gewaltbereit-

schaft in der Gesellschaft ein hochschulisches Ordnungsrecht eingeführt. Das baden-



 

württembergische Hochschulrecht kannte ein derartiges, umfangreiches Ordnungs-

recht bis zum Jahr 2005. Mit dem seinerzeit erfolgten Inkrafttreten des Landeshoch-

schulgesetzes wurde es abgeschafft; es blieb lediglich die Exmatrikulationsmöglich-

keit wegen sexueller Belästigung nach § 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 alt. 

 

Seit der Abschaffung des Ordnungsrechts vor 15 Jahren hat sich jedoch herausge-

stellt, dass es an den Hochschulen in Einzelfällen durchaus Gewalttaten gegeben 

hat, die sich gegen einzelne Mitglieder und Angehörige der Hochschule gerichtet o-

der die den Hochschulbetrieb gestört haben. Die Hochschulen sollen daher wieder 

die Möglichkeit erhalten, mit den Situationen angepassten und verhältnismäßigen 

Ordnungsmaßnahmen zu reagieren.  

 

Mit Blick auf den Umstand, dass es sich bei der Exmatrikulation um ein unflexibles 

und hoch grundrechtssensibles Instrument handelt, enthält die neue Ordnungsvor-

schrift auch mildere Ordnungsmaßnahmen wie den Ausschluss von einzelnen Lehr-

veranstaltungen. Sie gibt sowohl auf der Tatbestandsseite hinsichtlich des störenden 

Verhaltens als auch auf der Rechtsfolgenseite hinsichtlich der zulässigen Sanktionen 

eine hinreichende Flexibilität und schafft damit die Voraussetzungen, dass von der 

Vorschrift ein rechtsstaatlich belastbarer und ein den Grundrechtseingriff minimieren-

der und verhältnismäßiger Gebrauch gemacht werden kann. 

 

Im gesamten Ordnungsrecht gilt das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprin-

zip. Die Behinderung oder Störung etwa des Studienbetriebs muss daher umso er-

heblicher sein, desto stärker die Ordnungsmaßnahme in das Berufsgrundrecht der 

oder des störenden Studierenden eingreift. Eine geringfügige Störung rechtfertigt 

mithin keineswegs eine Exmatrikulation. 

 

Zu Nummer 67 - § 62a (Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren) 

 

Zu Absatz 1 

 

Der Ordnungstatbestand des § 62a Absatz 1 Nummer 1 entspricht dem bis zum Jahr 

2005 geltenden Recht. Er – und die weiteren Tatbestände – wurden allerdings zum 

Schutz der Angehörigen der Hochschule auf diese ausgedehnt. 



 

 

Mit dem Tatbestand des § 62a Absatz 1 Nummer 2 sollen Fälle von strafbarer Gewalt 

gegen Mitglieder oder Angehörige der Hochschule und Fälle strafbarer Nachstellung 

adressiert werden. 

 

Der Ordnungstatbestand des § 62a Absatz 1 Nummer 3 entspricht dem bisherigen 

Exmatrikulationsgrund wegen sexueller Belästigung (§ 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 

alt), der aus systematischen Gründen in den neuen § 62a integriert wird. 

 

Zu Absatz 2 

 

§ 62a Absatz 2 regelt das abgestufte System der ordnungsrechtlichen Sanktionen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Durch die Bildung eines Ordnungsausschusses wird gewährleistet, dass eine Ord-

nungsmaßnahme nicht von einer Einzelperson verhängt wird. In dem Ordnungsaus-

schuss ist zwingend ein studentisches Mitglied der Hochschule mit Stimmrecht vor-

zusehen. Durch die Regelung soll den Studierenden Einfluss auf die Entscheidung 

gegeben und die Akzeptanz der Studierenden für solche Maßnahmen gefördert wer-

den. Die Regelung des Verfahrens zur Verhängung einer Ordnungsmaßnahme wird 

der Hochschule im Rahmen ihrer Hochschulautonomie überlassen. Die Genehmi-

gungsbedürftigkeit durch das Rektorat dient einer Überprüfung der Satzung im Hin-

blick auf deren rechtssichere Ausgestaltung, insbesondere der Wahrung der Rechte 

der Betroffenen. Satz 2 entspricht dem bisherigen § 62 Absatz 3 Satz 2. 

 

Zu Nummer 68 - § 63 

 

Das Vorverfahren wird zur Beschleunigung der Verfahren über die Verhängung von 

Ordnungsmaßnahmen ausgeschlossen. Dies dient einer schnellen gerichtlichen 

Überprüfbarkeit insbesondere einer Exmatrikulation und einer weiteren Verschlan-

kung des Verfahrens. 

 

Zu Nummer 69 - § 65a 



 

 

Zu a) – Absatz 1 Satz 2 

 

Folgeänderung. 

 

Zu b) - Absatz 3 

 

Das Kollegialorgan der Studierendenschaft ist in parlamentarischen Strukturen zu 

organisieren. Dies findet Ausdruck in einem Studierendenparlament. Eine Entsen-

dung aus anderen Organen, wie beispielsweise aus Fachschaften ist weiterhin mög-

lich. 

 

Für Studierendenschaften an kleinen Hochschulen wird als alternative Ausgestaltung 

für das Kollegialorgan die Vollversammlung ermöglicht. 

 

Zu c) - Absatz 5 

 

Den Studierendenschaften wird die Möglichkeit eingeräumt, die Abgaben-, Kassen- 

und Rechnungsgeschäfte von der Hochschule erledigen zu lassen. Grundlage ist 

eine Vereinbarung zwischen Studierendenschaft und Hochschule. Die Hochschule 

unterliegt bei der Ausführung der Angelegenheiten und Geschäfte den Beschlüssen 

der Studierendenschaft. Zur Deckung der bei der Hochschule hierfür anfallenden 

Kosten, können Studierendenschaft und Hochschule in der Vereinbarung einen Fi-

nanzierungsbeitrag durch die Studierendenschaft vorsehen. 

 

Zu Nummer 70 - § 65b  

 

Zu a) - Absatz 2 Satz 4 

 

Folgeänderungen. 

 

Zu b) - Absatz 3 Sätze 4 und 5 (neu) 

 



 

Die Verfasste Studierendenschaft hat gemäß § 65b Absatz 1 Satz 1 LHG in Verbin-

dung mit §§ 105 und 110 LHO einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan aufzustellen 

und zu veröffentlichen (§ 65b Absatz 1 Satz 1 LHG in Verbindung mit § 1 Satz 2, 

§ 13 Absatz 4 LHO). Über ihre Haushaltsführung hat sie gemäß § 65b Absatz 1 

Satz 1 LHG in Verbindung mit § 109 LHO Rechnung zu legen. Diese wird gemäß 

§ 65b Absatz 3 geprüft; die Entlastung erteilt das Rektorat. Zukünftig ist das exekuti-

ve Organ der Verfassten Studierendenschaft darüber hinaus verpflichtet, nach Ab-

schluss der Rechnungslegung die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermäch-

tigungen hochschulöffentlich bekanntzumachen. Führt die Studierendenschaft einen 

Wirtschaftsplan, ist der Jahresabschluss hochschulöffentlich bekanntzumachen. Dies 

dient der Transparenz der Beitragsverwendung insbesondere gegenüber den Studie-

renden als Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. 

 

Zu Nummer 71 - § 65c (Begriff; Aufgabe; Zulassung) 

 

Zu a) - Absatz 1 

 

An der DHBW hat sich als gängige Praxis etabliert, anstelle von Ausbildungsstätten 

von Dualen Partnern zu sprechen. Die Legaldefinition in Absatz 1 wird entsprechend 

angepasst. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Zu aa) und bb) 

 

Folgeänderung zu Absatz 1. 

 

Zu cc) Satz 3 

 

Satz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen Satz 3 und wurde sprachlich an die neue 

Terminologie angepasst. Halbsatz 2 stellt sicher, dass Duale Partner, die an einer 

oder mehreren Studienakademien und am CAS zugelassen sind, ihre gesetzlichen 

und durch Grundordnung vorgesehenen Mitwirkungsrechte am CAS und an den Stu-

dienakademien wahrnehmen können. 



 

 

Zu c) - Absatz 3 

 

Anpassung der Terminologie. 

 

Zu Nummer 72 - § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 

 

Folgeänderung.  

 

Zu Nummer 73 - § 69 (Besondere Regelungen für die Hochschulen für den öffentli-

chen Dienst) 

 

Zu a) und b) - Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 10 (neu) 

 

Die Hochschulen für den öffentlichen Dienst sollen vorbehaltlich der entsprechenden 

Ermächtigung in der jeweiligen Errichtungsverordnung die Möglichkeit erhalten, in 

der Weiterbildung einzelne Masterstudiengänge im Bereich der europäischen oder 

internationalen Zusammenarbeit einzurichten, die nicht ausschließlich auf eine Tätig-

keit im öffentlichen Dienst ausgerichtet sind, sondern darüber hinaus gleichzeitig auf 

eine Tätigkeit außerhalb dessen. Diese Studiengänge dürfen auch zukünftig nicht nur 

auf eine Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgerichtet sein. Damit wird 

gewährleistet, dass das Profil dieser Hochschulen als besondere Hochschulen für 

den öffentlichen Dienst erhalten bleibt. Ermöglicht werden Studiengänge, die Kennt-

nisse entweder für eine europäische Zusammenarbeit oder für eine internationale 

Zusammenarbeit oder gleichzeitig für eine europäische und internationale Zusam-

menarbeit vermitteln. Mit der Erweiterung der Aufgaben wird einem praktischen Be-

darf entsprochen. 

 

Zu b) bb) - Absatz 2 Satz 3 

 

Anpassung an die Terminologie der Hochschule für Polizei sowie Folgeänderung. 

 

Zu c) - Absatz 4 Satz 3 (neu) 

 



 

Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung im Bereich des 

Datenschutzes ist erforderlich, weil Hochschulen ohne Rechtsfähigkeit selbst keine 

Satzung nach § 12 Absätze 3 und 6 erlassen können.  

 

Zu Nummer 74 - § 70 (Staatliche Anerkennung) 

 

Zu Absatz 1 

 

Mit der Neufassung von Absatz 1 sind keine inhaltlichen Veränderungen gegenüber 

dem bisherigen Rechtszustand verbunden. Von den in Satz 2 umschriebenen Aus-

nahmen abgesehen, ist nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen ein Hochschulbetrieb 

verboten, solange sie nicht über eine staatliche Anerkennung verfügen.  

 

Die staatliche Anerkennung setzt – wie bisher – einen Antrag des Trägers (vgl. Le-

galdefinition in Absatz 2) voraus. Die Entscheidung trifft das Wissenschaftsministeri-

um. Eine vorherige Entscheidung der Landesregierung entfällt angesichts des nun 

aufgrund der sehr umfassenden gesetzlichen Normierung sehr eingeschränkten Er-

messensspielraums. Über eine nachträgliche Änderung der staatlichen Anerkennung 

entscheidet das Wissenschaftsministerium.  

 

Die Anerkennung bleibt – wie bisher – eine Ermessensentscheidung. Das Nähere 

regelt Absatz 3. 

 

Im Regelfall erfolgt die staatliche Anerkennung in Form eines Verwaltungsakts, der 

mit Nebenbestimmungen versehen sein kann. Er kann insbesondere Auflagen, Be-

fristungen und Widerrufsvorbehalte enthalten, soweit dies nicht durch vorrangiges 

Recht ausgeschlossen ist.  

 

Das bislang in Satz 5 verankerte Akkreditierungsverfahren als Voraussetzung für die 

staatliche Anerkennung ist nun in § 70a Absatz 2 geregelt. Die bislang in Satz 6 be-

gründete Kostenlast für den Antragsteller findet sich nun als Kostenlast des Trägers 

in § 71a Absatz 2. 

 

Zu Absatz 2  



 

 

Absatz 2 enthält Legaldefinitionen und dient damit der Rechtsklarheit. Die Unter-

scheidung zwischen der Bildungseinrichtung und den sie rechtlich tragenden bezie-

hungsweise. wirtschaftlich beherrschenden Personen oder Einrichtungen erfolgt, weil 

mit diesen Funktionen unterschiedliche inhaltliche und finanzielle Interessen verbun-

den sind, die bei einer der Wissenschaftsfreiheit verpflichteten Einrichtung im Einzel-

fall zu Zielkonflikten führen können.  

 

Möglich und gebräuchlich ist eine Rechtsträgerschaft durch eine gGmbH oder 

GmbH, eine Stiftung, einen Verein oder auch eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts oder des Kirchenrechts. Im Rahmen des rechtlich Möglichen können dabei 

durch Modifizierung zum Beispiel gesellschaftsrechtlicher Regelungen Hochschulor-

gane nachgebildet werden (Einheitsmodell), oder es werden neben dem Rechtsträ-

ger eigenständige Hochschulstrukturen aufgebaut (Trennungsmodell), die mit den 

Organen des selbstständigen Rechtsträgers zusammenwirken. 

 

Betreiber ist nicht jeder, der zur Finanzierung einer Bildungseinrichtung in der einen 

oder anderen Form beiträgt. Als Betreiber ist nur zu bezeichnen, wer durch einen 

wesentlichen Finanzierungsbeitrag ggfs. verbunden mit rechtlich gesicherten Ein-

flussmöglichkeiten alleine oder zusammen mit anderen Betreibern die Einrichtung 

wirtschaftlich beherrscht. 

 

Zu Absatz 3  

 

Absatz 3 definiert die Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung. Er orientiert 

sich dabei zu großen Teilen an der bisherigen Entscheidungspraxis des Wissen-

schaftsrats bei der institutionellen Akkreditierung. Die bei Vorliegen der Tatbestands-

voraussetzungen eröffnete Ermessensentscheidung hat den durch Artikel 5 Absatz 3 

Satz 1, Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes 

geschützten Belangen von Hochschule, Träger und Betreibern, aber auch der objek-

tiven Wertentscheidung des Grundgesetzes für eine Wissenschaftsfreiheit und eine 

qualitätsgeleitete Wissenschaft sowie eine anschlussfähige Hochschulausbildung 

Rechnung zu tragen. Bildungseinrichtungen, die ein Promotions- oder Habilitations-

recht anstreben, müssen darüber hinaus die Voraussetzungen von Absatz 4 erfüllen. 



 

 

Zu Satz 1 

 

Um als nichtstaatliche Hochschule anerkannt zu werden, sind Lehre, Studium und 

Forschung oder Kunstausübung auf Hochschulniveau Grundvoraussetzungen. Dazu 

müssen die erbrachten Leistungen in diesen Bereichen anerkannten wissenschaftli-

chen Maßstäben entsprechen.  

 

Zu Halbsatz 2  

 

Zu Nummer 1 

 

Die Klausel entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. 

 

Zu Nummer 2 

 

Die Klausel entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 5. 

 

Zu Nummer 3 

 

Die Klausel stellt eine Neuregelung dar, die funktionell den bisherigen Absatz 2 

Satz 1 Nummer 2 ablöst. Sie trägt der durch den Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

veränderten Rechtslage Rechnung. Die Konzeption der Studiengänge und die Stu-

dierbarkeit werden nun im Rahmen der Studiengangakkreditierung abschließend ge-

prüft. Dazu ist der Akkreditierungsrat im Zuge des Studienakkreditierungsstaatsver-

trags zu einer staatlichen Behörde ausgestaltet worden, dessen Entscheidungen in-

soweit präjudiziell wirken. Dies schließt freilich nicht aus, dass die Lehre im Rahmen 

der institutionellen Akkreditierung in einer strategischen Gesamtschau bewertet wer-

den kann, insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Forschungsbasiertheit. 

 

Zu Nummer 4 

 

Die Klausel entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. 

 



 

Zu Satz 2 

 

Satz 2 dient zusammen mit Satz 3 der Sicherung der Wissenschaftsfreiheit im Ver-

hältnis zum Träger und zu den Betreibern der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung. 

Er löst damit den bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 ab.  

 

Die Neuregelung setzt tendenziell etwas stärker als die Vorgängerregelung auf ver-

bindliche und transparente Regelungen in der Autonomie der Beteiligten. Gleichwohl 

bestehen auch bei nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen Machtgefälle zu Unguns-

ten der dort beschäftigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Gesetzge-

ber muss und kann deshalb auch bei nichtstaatlichen Hochschulen gewisse Festle-

gungen treffen, die der Sicherung der inneren Wissenschaftsfreiheit dienen. Immer-

hin ist Artikel 5 Absatz 3 GG, wenn auch nicht als subjektives Recht der Beschäftig-

ten gegenüber dem Hochschulträger, so doch als objektive Wertentscheidung des 

Verfassungsgebers zu beachten. Im Hinblick darauf hat das Bundesverfassungsge-

richt in seinem Beschluss vom 7. Februar 1990 – 1 BvR 26/84, BVerfGE 81, 242 

(255) festgestellt, dass dort, „wo es an einem annähernden Kräftegleichgewicht der 

Beteiligten fehlt“, „mit den Mitteln des Vertragsrechts allein kein sachgerechter Aus-

gleich der Interessen zu gewährleisten“ ist. „Wenn bei einer solchen Sachlage über 

grundrechtlich verbürgte Positionen verfügt“ werde, „müssen staatliche Regelungen 

ausgleichend eingreifen, um den Grundrechtsschutz zu sichern.“  

 

Zu Nummer 1 

 

Die Klausel fordert von den Beteiligten, in Eigeninitiative einen fairen Interessenaus-

gleich „unter Trennung ihrer Aufgabenbereiche“ „verbindlich“ abzusichern. Ob dies 

gelungen ist, ist im Lichte der vom Verfassungsgeber getroffenen Wertentscheidun-

gen in einer Gesamtschau zu beurteilen. Sie verlangt keine Orientierung an den 

Strukturen staatlicher Hochschulen. Sie lässt Raum für eigenständige Lösungen, vo-

rausgesetzt, es kommt im Gesamtgefüge zu keinem Machtungleichgewicht. Teil-

satz 2 hebt ausdrücklich hervor, dass dabei die Sonderrechte bekenntnisgebundener 

Träger und Betreiber zu wahren sind. Eine entsprechende Regelung war auch bis-

lang schon in § 70 Absatz 2 Satz 2 (alt) enthalten. 

 



 

Zu Nummer 2 

 

Die Klausel entspricht der bisherigen Entscheidungspraxis des Wissenschaftsrats. 

Sie dient der Vermeidung von Rollenkonflikten. 

 

Zu Nummer 3 

 

Die Klausel dient der Rechtsklarheit bei allen Beteiligten. Sie ist aber auch notwen-

dig, um die Entscheidungsgrundlage für die staatliche Anerkennung eindeutig be-

stimmen zu können. 

 

Zu Nummer 4 

 

Das Recht, eigenverantwortlich Lehre und Forschung betreiben zu können, stellt den 

Kernbereich der individuellen Wissenschaftsfreiheit dar. Dass Formate und Gegen-

stände der Lehre sich auch in ein von Trägern und Betreibern abgestimmtes Portfolio 

einfügen müssen, steht dem nicht entgegen. 

 

Zu Nummer 5 

 

Diese Klausel macht den Beteiligten zur Vorgabe, bei der autonomen Ausgestaltung 

der Hochschulgovernance jedenfalls eine „angemessene Berücksichtigung der ver-

schiedenen Beteiligten“ vorzusehen. 

 

Zu Nummer 6 

 

Während Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 alter Fassung neben einer rechtlichen Absiche-

rung auch eine wirtschaftliche Absicherung verlangt hat, reduziert sich die Betrach-

tungsweise nunmehr auf die rechtliche Absicherung.  

 

Zu Satz 3 

 

Während die Regelungen in Satz 2 keinerlei Ausnahmen zulassen, sind die Rege-

lungen in Satz 3 Soll-Vorschriften. Auch sie sind verbindlich. Das Wissenschaftsmi-



 

nisterium kann aber bei völlig atypischer Fallkonstellation im Einzelfall Ausnahmen 

zulassen, wenn das dahinterstehende Regelungsinteresse in anderer Weise sicher-

gestellt werden kann.  

 

Zu Nummer 1 

 

Die Regelung soll die Möglichkeit einer unbefangenen Beschlussfassung der Hoch-

schulgremien im akademischen Kernbereich sicherstellen. 

 

Zu Nummer 2 

 

Die Klausel dient der periodischen Erneuerung der Legitimation für die Leitungsäm-

ter. In welcher Form diese erfolgt, bestimmt sich nach dem vertraglichen Regelwerk 

der Hochschule. Dieses muss nach Satz 2 Nummer 1 einen „gegenseitigen Interes-

senausgleich“ sicherstellen. Entsprechend der bisherigen Formulierung in § 70 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 7 Teilsatz 2 (alt) muss der akademischen Selbstverwaltung 

dazu ein „maßgeblicher Einfluss auf die Bestellung und Abberufung der Hochschul-

leitung“ eingeräumt werden. 

 

Zu Sätzen 4 und 5 

 

Mit Satz 4 soll gewährleistet werden, dass nichtstaatliche Hochschulen verglichen mit 

den staatlichen Hochschulen in den Bereichen Personal, sächliche Ausstattung so-

wie finanzielle Mittel einen Mindeststandard einhalten. Dies ist schon deshalb erfor-

derlich, weil die Abschlüsse der nichtstaatlichen Hochschulen durch die staatliche 

Anerkennung denjenigen der staatlichen Hochschulen gleichgestellt werden und da-

mit ein nahtloser Übergang von der einen zur anderen Art von Hochschule möglich 

ist. Art und Umfang des Mindeststandards bemisst sich nach der erforderlichen Auf-

gabenwahrnehmung nach Absatz 3 Satz 5 Nummer 1. Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 

definiert die konkreten Bereiche, in denen Mindeststandards gelten. 

 

Zu Satz 5 

 

Zu Nummer 1 



 

 

Es wird davon ausgegangen, dass es an den nichtstaatlichen Hochschulen je nach 

Hochschulart und fachlichem Profil unterschiedliche Arten von Lehrenden in unter-

schiedlichen Anteilen gibt. Dazu gehören Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

(einschließlich Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren), Lehrbeauftragte, tech-

nische und künstlerische Lehrende, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiten-

de sowie sonstiges Lehrpersonal. Entscheidend ist, dass ein angemessener Teil der 

an der nichtstaatlichen Hochschule erbrachten Lehre durch Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer erbracht wird. Die Angemessenheit richtet sich nach Hoch-

schulart und fachlichem Profil der jeweiligen Hochschule. Aus dieser Anforderung 

folgt auch, dass an einer nichtstaatlichen Hochschule eine Mindestzahl an angemes-

sen qualifizierten Hochschullehrerinnen und -lehrern beschäftigt sein muss. Die Vor-

gabe, dass die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mit mindestens der Hälfte 

ihrer Arbeitszeit, also hauptberuflich, an der Hochschule beschäftigt sein müssen, 

beruht darauf, dass nur dann eine qualitativ hochwertige Lehre sichergestellt werden 

kann, bei der die Studierenden sachgerecht betreut werden, dass nur so die ver-

schiedenen Aufgaben in einer für die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

zumutbaren Weise bewältigt werden können und dass nur so die Vergabe des Pro-

fessorentitels gerechtfertigt werden kann. 

 

Zu Nummer 2 

 

Der Bedarf an hauptamtlichen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bestimmt 

sich nicht nur nach der im konkreten Fall erforderlichen Lehrabdeckung, sondern 

auch nach den sonstigen professoralen Aufgaben an einer Hochschule, wie Prü-

fungsdurchführung, Mitwirkung an Berufungsverfahren, Mitwirkung an akademischen 

Gremien etc. 

 

Zu Nummer 3 

 

Ziel ist es, die für einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Diskurs in einer 

Hochschule erforderliche Zeit, räumliche Nähe, finanzielle Mittel, Literaturausstat-

tung, gegebenenfalls technische oder künstlerische Ausstattung und auch die ent-

sprechenden satzungsmäßigen Rahmenbedingungen zu sichern. Darüber hinaus ist 



 

erforderlich, dass die an der Hochschule vertretenen Fächer in der erforderlichen 

Breite vertreten sind. Und schließlich soll ermöglicht werden, dass dieser wissen-

schaftliche oder künstlerische Diskurs anschlussfähig ist an andere Hochschulen und 

wissenschaftliche Einrichtungen. 

 

Zu Nummer 4 

 

Eine nichtstaatliche Hochschule benötigt nicht nur eine bestimmte Ausstattung mit 

wissenschaftlichem Personal, sondern auch eine zuverlässige Finanzierung, für die 

Zwecke der jeweiligen Hochschule geeignete Räumlichkeiten mit entsprechender 

Ausstattung sowie insbesondere den Zugang zu der erforderlichen Literatur. 

 

Zu Satz 6 

 

Mit Satz 6 soll deutlich gemacht werden, dass nichtstaatliche Hochschulen eine Ver-

antwortung gegenüber ihren Studierenden übernehmen, der sie dadurch gerecht 

werden müssen, dass sie auch im Falle eines Scheiterns der Hochschule in geeigne-

ter Weise den Studierenden eine Beendigung ihres Studiums ermöglichen. Dafür gibt 

es eine Vielzahl von Möglichkeiten: eine finanzielle Absicherung, eine Übernahme-

vereinbarung mit einer anderen Hochschule, eine (rechtlich abgesicherte) Patronats-

erklärung des Betreibers etc. 

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 enthält Festlegungen zu den inhaltlichen Kriterien, die zusätzlich zu den in 

Absatz 3 genannten inhaltlichen Kriterien bei Verfahren für die Verleihung des Pro-

motions- und Habilitationsrechts an nichtstaatliche Hochschulen angewandt werden. 

Diese zusätzlichen Kriterien dienen der Qualitätssicherung der Promotionsverfahren 

und der wissenschaftlichen Qualität der betreuenden Hochschule als Voraussetzung 

für die Verleihung des Promotionsrechts. 

 

Zu Nummer 1 

 



 

Mit der Anschlussfähigkeit des wissenschaftlichen Profils der nichtstaatlichen Hoch-

schule an andere Hochschulen wird gewährleistet, dass die Promovenden einer 

nichtstaatlichen Hochschule nach ihrer Promotion ihre wissenschaftliche Laufbahn an 

anderen Hochschulen weiterverfolgen können.  

 

Zu Nummer 2 

 

Die Qualität der an der nichtstaatlichen Hochschule erbrachten Forschungsleistun-

gen bemisst sich nach den an staatlichen Hochschulen üblichen Maßstäben. Erfor-

derlich ist, dass die Leistungen im Wesentlichen denen an staatlichen Hochschulen 

entsprechen. In die Ermittlung der Qualität der an der nichtstaatlichen Hochschule 

erbrachten Forschungsleistungen werden die gängigen Parameter mit einbezogen: 

Publikationen, je nach Fach in peer-reviewed journals, wettbewerbsmäßige Einwer-

bung von Drittmitteln, Wissenschaftstransfer, Etablierung von Forschungsschwer-

punkten etc. 

 

Zu Nummer 3 

 

Die Vorgabe dient der Transparenz und der Qualitätssicherung. 

 

Zu Absatz 5 (neu) 

 

Der neue Absatz 5 entspricht weitgehend dem bisherigen Absatz 3. 

 

Zu Absatz 6 (neu) 

 

Unveränderte Übernahme des bisherigen Absatzes 4. 

 

Zu Absatz 7 (neu) 

 

Unveränderte Übernahme des bisherigen Absatzes 5. 

 

Zu Absatz 8 (neu) 

 



 

Übernahme mit Anpassung der Darstellung in Satz 3 des bisherigen Absatzes 6. 

 

Der Zustimmungsvorbehalt ist ein angemessenes Instrument, das der Rechtsaufsicht 

nach § 72 Absatz 1 in Verbindung mit § 70 Absatz 8 Satz 3 dient, um die rechtzeitige 

Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der Entscheidung über die Verleihung der Be-

zeichnung sicherzustellen. 

 

Zu Absatz 9 (neu) 

 

Übernahme aus dem bisherigen Absatz 7 Sätze 2 und 3.  

 

Zu Absatz 10 (neu) 

 

Der bisherige Absatz 8 wird im Text unverändert als Absatz 10 übernommen. Abwei-

chende spezialgesetzliche Regelungen werden hiervon nicht berührt. Ebenso bleiben 

Freiwilligkeitsleistungen auch weiterhin möglich. 

 

Zu Absatz 11 (neu) 

 

Übernahme des bisherigen Absatzes 9 mit redaktioneller Anpassung.  

 

Zu Absatz 12 (neu) 

 

Unveränderte Übernahme des bisherigen Absatzes 10. 

 

Zu Nummer 75 - § 70a (Verfahrensregeln) 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 enthält die Festlegung der verschiedenen Verfahren der institutionellen 

Qualitätssicherung im Bereich der nichtstaatlichen Hochschulen. Diese sind in den 

Sätzen 1 bis 4 legaldefiniert als Konzeptprüfung, institutionelle Akkreditierung oder 

Reakkreditierung und als Promotionsrechtsverfahren.  

 



 

Als „Konzeptprüfung“ wird die erstmalige Begutachtung bezeichnet, die, weil typi-

scherweise vor Aufnahme des Hochschulbetriebs durchgeführt, noch ohne Befunde 

zur gelebten Hochschulpraxis dieser Bildungseinrichtung auskommen muss. „Institu-

tionelle Akkreditierung“ ist die erste Begutachtung, die nach Aufnahme des Hoch-

schulbetriebs erfolgt und damit erstmals auch auf die gelebte Hochschulpraxis dieser 

Bildungseinrichtung zurückgreifen kann. „Reakkreditierung“ ist eine erneute Begut-

achtung, mit der das Ergebnis der Akkreditierung im Lichte der zwischenzeitlichen 

Weiterentwicklung der Hochschule überprüft wird. 

 

Ziel des jeweiligen Verfahrens ist eine gutachterliche Stellungnahme, nicht wie bei 

der Programm-, System- und alternativen Akkreditierung eine eigene rechtlich bin-

dende Verwaltungsentscheidung. Damit bleibt die Letztverantwortung beim Wissen-

schaftsministerium. Als Akkreditierungsstelle wird landesrechtlich nur der Wissen-

schaftsrat zugelassen. 

 

Zu Absatz 2 

 

Das Verfahren beim Wissenschaftsrat unterliegt nicht dem unmittelbaren Zugriff des 

Landesgesetzgebers. Der Gesetzentwurf beschränkt sich deshalb darauf, an das 

Wissenschaftsministerium gerichtete Maßgaben zu formulieren, von deren Erfüllung 

die Beauftragung des Wissenschaftsrats abhängig zu machen ist.  

 

Das vorgesehene Verfahren entspricht den Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts für Qualitätssicherungsverfahren im Hochschulbereich, die dieses in seinem 

Urteil vom 17. Februar 2016 - 1 BvL 8/10 - für die Programmakkreditierung von Stu-

diengängen formuliert hat. Die institutionelle Akkreditierung von Hochschulen ist zwar 

vom Gegenstand der Untersuchung her etwas Anderes. Die Maßstäbe sind aber in 

der Sache gleichwohl übertragbar.  

 

Zu den zitierten Vorgaben gehört, dass das Gremium, das die Begutachtung durch-

führt, mehrheitlich mit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern besetzt sein 

muss. Diese müssen fachlich einschlägig qualifiziert sein. Um die Besonderheiten 

der nichtstaatlichen Hochschulen in der konkreten Begutachtung angemessen zu 

berücksichtigen, ist vorgesehen, dass immer eine Hochschullehrerin oder ein Hoch-



 

schullehrer einer nichtstaatlichen Hochschule Mitglied der Gutachterkommission ist. 

In Einklang mit Punkt 2.4 der Revised European Standards and Guidelines for Quali-

ty Assurance in the European Higher Education Area (Revised ESG, Ministerbe-

schluss Eriwan 2015) ist auch ein studentisches Mitglied in den begutachtenden 

Gremien vorgesehen. 

 

Abweichend vom bisherigen Verfahren ist eine Anhörung der Beteiligten durch den 

Wissenschaftsrat nunmehr zweimal gefordert: einmal nach Erstellung des Bewer-

tungsberichts zu den dort getroffenen tatsächlichen Feststellungen sowie ein zweites 

Mal nach Verabschiedung des Gutachtens zu dem zur Veröffentlichung vorgesehe-

nen Text. Gegenstand der Anhörung sind dann nicht die Bewertung durch den Wis-

senschaftsrat, sondern welche Fassung mit welchen Details veröffentlicht wird. Die 

Beteiligten haben damit insbesondere die Möglichkeit, zu wahrende Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse geltend zu machen. 

 

Zu Absatz 3 

 

In Absatz 3 wird deutlich gemacht, was das Wesen der institutionellen Akkreditie-

rungsverfahren für die Wissenschaftsbehörde ist, nämlich die Abgabe einer gut-

achterlichen Stellungnahme zu der Frage, ob eine Einrichtung (oder das Konzept 

einer Einrichtung) die gesetzlich festgelegten Mindestkriterien für eine nichtstaatliche 

Hochschule vollständig erfüllt beziehungsweise in welchen Punkten sie sie noch nicht 

erfüllt. Ebenso wird hier aber auch deutlich, dass die Akkreditierungsverfahren eigen-

ständige Verfahren sind und dass die Akkreditierungseinrichtung unabhängig von 

den staatlichen Handlungen wie Anerkennung, Verlängerung der Anerkennung und 

Verleihung des Promotionsrechts mit der Akkreditierung ein eigenständiges Quali-

tätssiegel vergibt, nämlich die Akkreditierung, die sie mit Bedingungen versehen und 

befristen kann.  

 

Zu Absatz 4 

 

Dieser Absatz dient der ausdrücklichen Klarstellung, dass die Verfahren der instituti-

onellen Akkreditierung anders geregelt sind als die Programmakkreditierungsverfah-

ren und getrennt von den staatlichen Verfahren laufen. Das Wissenschaftsministeri-



 

um trifft die Entscheidung über die staatliche Anerkennung beziehungsweise die Ver-

leihung des Promotionsrechts unter Einbeziehung der Akkreditierungsergebnisse, ist 

dabei aber nicht an das Ergebnis der Akkreditierung gebunden. Das gilt auch für die 

Bedingungen, mit denen die Akkreditierung gegebenenfalls versehen ist, und für die 

Akkreditierungsfrist. 

 

Zu Nummer 76 - § 71a (Gebühren; Kosten der institutionellen Akkreditierung) 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Kosten des Akkreditierungsverfahrens einschließlich eventuell anfallender Um-

satzsteuer werden in die für die staatliche Anerkennung vom Träger der Bildungsein-

richtung zu bezahlende Verwaltungsgebühr mit einberechnet. Auch bislang trafen die 

Kosten des Akkreditierungsverfahrens gemäß § 70 Absatz 1 Satz 6 (alt) den Träger 

der Bildungseinrichtung. Damit ändert sich nur die Art und Weise, in der die Kosten 

dem Träger gegenüber geltend gemacht werden.  

 

Der Gebührenrahmen wird vom Wissenschaftsministerium durch Rechtsverordnung 

nach § 4 Absatz 2 des Landesgebührengesetzes (LGebG) festgelegt. Es ist geplant, 

hierzu die Anlage zur Gebührenverordnung Wissenschaftsministerium zeitnah zu 

ändern. 

 

Zu Absatz 2 

 

Durch Absatz 2 wird eine Gebührenschuldnerschaft nicht nur bei Antragstellung be-

gründet, sondern auch für Fälle, in denen die letzte Akkreditierung veraltet ist oder 

die nichtstaatliche Bildungseinrichtung Anlass zu einer Überprüfung gegeben hat. 

Absatz 2 konkretisiert damit spezialgesetzlich die ansonsten in § 5 Absatz 1 Num-

mer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 LGebG definierte Kostenträgerschaft für indivi-

duell zurechenbar veranlasste Behördenleistungen. 

 

Zu Absatz 3 

 



 

In Absatz 3 wird klargestellt, dass, soweit im LHG keine Sonderregelungen getroffen 

werden, ergänzend auf das LGebG zurückzugreifen ist. Dieses ermöglicht es zum 

Beispiel auch, Vorschüsse und Sicherheitsleistungen zu verlangen (§ 19 Absatz 1 

LGebG). 

 

Zu Nummer 77 - § 72 (Aufsicht) 

 

Folgeänderungen.  

 

Zu Nummer 78 - § 72a (Sonstige Einrichtungen) 

 

Zu a) - Absatz 2 Satz 2  

 

Zu aa) - Nummer 1 

 

Redaktionelle Änderung. 

 

Zu bb) - Nummer 2 (neu) 

 

Die Regelung dient dem Bürokratieabbau. 

 

Nach § 19 Satz 1 Studienakkreditierungsverordnung vom 18. April 2018 (GBl. 

S. 157) und der entsprechenden Regelungen in den Studienakkreditierungsverord-

nungen der anderen Länder ist eine inländische Hochschule, die einen Studiengang 

in Kooperation mit einer nichthochschulischen Bildungseinrichtung durchführt, für die 

Einhaltung sowohl der formalen als auch der fachlich-inhaltlichen Kriterien verant-

wortlich. Damit werden die Rahmenbedingungen beim Kooperationspartner ebenfalls 

zum Gegenstand der Akkreditierung des Studiengangs der Hochschule. Liegt eine 

Akkreditierung des Studiengangs durch den Akkreditierungsrat vor, ist eine erneute 

Überprüfung dieser Rahmenbedingungen in einem gesonderten Zertifizierungsver-

fahren entbehrlich. Dies würde nur dann nicht gelten, wenn sich die Akkreditierung im 

Einzelfall nicht auf das Angebot der kooperierenden nichthochschulischen Einrich-

tung erstreckt. In diesen Fällen ist daher nach wie vor eine gesonderte Zertifizierung 

des Studienangebots der nichthochschulischen Bildungseinrichtung erforderlich. 



 

 

Zu b) - Absatz 3 Sätze 8 bis 10 (neu) 

 

Die Regelung dient dem Schutz derjenigen Personen, die an einer baden-

württembergischen nicht-hochschulischen Bildungseinrichtung eine Ausbildung be-

gonnen haben, die diese Einrichtung aufgrund einer Kooperation mit einer ausländi-

schen Hochschule aus einem Staat durchführt, der die Europäische Union verlässt. 

Durch die Übergangsregelung wird gewährleistet, dass diese Personen ihre Ausbil-

dung, sofern sie diese vor dem Wirksamwerden des Austritts des Staates aus der 

Europäischen Union begonnen haben, ordnungsgemäß beenden können. Im Falle, 

dass – wie beim Brexit – der aus der Union austretende Staat aufgrund eines Ab-

kommens nach Maßgabe des Artikels 50 Absatz 2 des Vertrages über die Europäi-

sche Union für einen Überganszeitraum weiterhin als Mitgliedstaat gilt, wird auf den 

Ablauf des Übergangszeitraums abgestellt. 

 

Zu c) - Absatz 6 Satz 1 

 

Die Regelung dient dem Bürokratieabbau. Auf die routinemäßige jährliche Berichts-

pflicht der Niederlassungen und Einrichtungen wird verzichtet. Die Anzeigepflicht bei 

wesentlichen Änderungen der Einrichtungen oder deren Angeboten wird als ausrei-

chend angesehen und soll bestehen bleiben. Gleiches gilt für die Berichtspflicht auf 

Verlangen des Wissenschaftsministeriums. 

 

Zu Nummer 79 - § 76 Absatz 4 (neu) 

 

Auf der Grundlage einer zwischen dem Wissenschaftsministerium und dem Finanz-

ministerium vereinbarten Regelung über die Zusammenarbeit bei Bauangelegenhei-

ten der Universitäten wird künftig in begründeten Fällen die Übertragung der Bauher-

reneigenschaft für einzelne Bauvorhaben auch auf nichtuniversitäre Hochschulen 

ermöglicht, sofern diese über den geeigneten baulichen Sachverstand sowie die er-

forderlichen Personalressourcen verfügen. Näheres hierzu, insbesondere die konkre-

ten Voraussetzungen für eine Übertragung, wird in einer Vereinbarung zwischen dem 

Finanzministerium und dem Wissenschaftsministerium geregelt. Um eine Ausrich-

tung an den baulichen Standards des Landes sicherzustellen, erhalten Hochschulen, 



 

denen im Einzelfall die Bauherreneigenschaft übertragen wird, die Möglichkeit, sich 

von der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung im Rahmen der vorhande-

nen Kapazitäten gegen Erstattung des Personal- und Sachaufwands fachlich beraten 

zu lassen. 

 

Zu Nummer 80 (Inhaltsübersicht) 

 

Folgeänderung.  

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4  

 

Aufgrund der Ausgestaltung der Universitätsklinika in Baden-Württemberg als rechts-

fähige Anstalten des öffentlichen Rechts besteht bei einer angedachten Integration 

von Einrichtungen anderer, privatrechtlich organisierter Rechtsträger derzeit nur die 

Möglichkeit, diese im Wege der so genannten Einzelrechtsnachfolge zu vollziehen. 

Dies erfordert unter anderem, dass für einen Übergang des (Klinik-)Betriebes bezüg-

lich aller von dem bisherigen Rechtsträger eingegangen Vertragsbeziehungen die 

Zustimmung der jeweiligen Vertragspartner einzuholen ist sowie sämtliche Vermö-

gensgegenstände grundsätzlich zivilrechtlich „einzeln“ auf den aufnehmenden 

Rechtsträger übertragen werden müssen. Dies ist äußerst aufwändig. 

 

Allerdings eröffnet der Bundesgesetzgeber in § 1 Absatz 2 des Umwandlungsgeset-

zes die Möglichkeit einer abweichenden Regelung durch entsprechende landesrecht-

liche Vorschriften. Diese Möglichkeit soll nun für eine Vollübertragung oder eine Teil-

übertragung des Vermögens der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen 

GmbH auf das Universitätsklinikum Freiburg der Universität Freiburg genutzt werden. 

 

Zu Nummer 2 - § 4  

 

Zu a) - Absatz 1 

 

Klarstellung, dass der Auftrag des Klinikums auch den Wissenstransfer beinhaltet. 



 

 

Zu b) - Absatz 4 

 

Folgeänderung. 

 

Zu Nummer 3 - § 7 (Zusammenarbeit mit der Universität) 

 

Zu a) - Absatz 1 Sätze 2 bis 7 (neu) 

 

Die Gestellung von wissenschaftlichem Personal im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 2 

Halbsatz 1 Nummern 1 und 2 LHG für Zwecke von Forschung und Lehre wird als 

unmittelbar dem Gesetz zu entnehmende gesetzliche Verpflichtung ausgestaltet. Sie 

dient den in gemeinsamer Verantwortung wahrzunehmenden Aufgaben in diesen 

Bereichen. Die Bereitstellung des Personals erfolgt von Seiten der Universität im Auf-

trag des Landes, das als Träger der Universitäten und – mittelbar – auch der Univer-

sitätsklinika damit einrichtungsübergreifend seiner Verantwortung für Forschung und 

Lehre nachkommt. 

 

Um Kooperationen auch im Bereich der Sachmittel- und Raumüberlassung sowie 

gegenseitige Dienstleistungserbringungen zu fördern, wurden diese in Satz 6 in das 

Gesetz aufgenommen. Durch die Legaldefinitionen in Satz 6 ist überdies klargestellt, 

welche Tätigkeitsfelder im Regelfall Kooperationsgegenstand sind. Die Legaldefiniti-

on der Betriebseinrichtungen orientiert sich an jener im LHG, ist jedoch vor dem Hin-

tergrund der Geltung auch für Universitätsklinika weiter zu verstehen. Ausreichend ist 

bereits ein Fördern im Sinne des Erleichterns der Wahrnehmung von Forschungs-, 

Lehr- und Krankenversorgungszwecken. 

  

Zu b) - Absatz 2 (neu) 

 

Die Kooperationspflicht hinsichtlich der gegenseitigen Überlassung wissenschaftli-

chen Personals für die Aufgabenerfüllung von Forschung und Lehre ist durch den 

neuen § 7 Absatz 1 Satz 2 gesetzlich begründet. Selbiges ergibt sich hinsichtlich der 

Übernahme der Personal- und Wirtschaftsverwaltung der Medizinischen Fakultät 



 

durch das Universitätsklinikum aus dem bereits bestehenden § 4 Absatz 3. Nur De-

tailregelungen sind insoweit noch durch Vertrag möglich. 

 

Die Formenwahl von Universitäten und Universitätsklinika wird – auch unter umsatz-

steuerlichen Gesichtspunkten – auf die Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 

eingeschränkt. Diese Form trägt in besonderer Weise dem Umstand Rechnung, dass 

Forschung und Lehre beziehungsweise deren Unterstützung sowohl für die medizin-

führenden Universitäten als auch für ihre Universitätsklinika als hoheitliche Aufgaben 

ausgestaltet sind und bei den Vereinbarungen die Freiheit von Forschung und Lehre 

(Artikel 5 Absatz 3 GG) zu berücksichtigen ist. 

 

Dies zu Grunde gelegt regelt der neue § 7 Absatz 2 Satz 3, dass die weiteren Tätig-

keiten, die nicht die Gestellung wissenschaftlichen Personals betreffen (zum Beispiel 

die gegenseitige Sachmittel- und Raumüberlassung und in diesem Rahmen die ge-

genseitige Personalüberlassung nichtwissenschaftlichen Personals), im Rahmen des 

Kooperationsverhältnisses zwischen Medizinischer Fakultät der Universität und Uni-

versitätsklinikum im Umfang des anschließend vertraglich Vereinbarten nur beim Ko-

operationspartner nachgefragt werden dürfen. 

 

Satz 4 stellt die entsprechende Anwendung der Kooperationspflicht des neuen Sat-

zes 3 auf das Kooperationsverhältnis zwischen Beliehenen im Sinne von § 4 Absatz 

5 und der Universität sicher. Auch bei Zusammenarbeit mit Beliehenen soll die Ko-

operationspflicht dem Umfang nach vertraglich geregelt werden können. 

 

Zu Nummer 4 - § 10 Absätze 4 und 5  

 

Folgeänderungen.  

 

Zu Artikel 3 (Änderung des Studierendenwerksgesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 2 Absatz 2a (neu) (Zusammenwirken der Studierendenwerke un-

tereinander und mit anderen Einrichtungen) 

 



 

Absatz 2a ermöglicht es den Studierendenwerken, ihr Betätigungsfeld unter Wah-

rung ihrer Gemeinnützigkeit (§ 2 Absatz 6) moderat zu erweitern. Dass zur Finanzie-

rung solcher zusätzlichen Aufgaben keine Beiträge der Studierenden herangezogen 

werden dürfen, ergibt sich aus der Zweckbindung gemäß § 12 Absatz 1. 

 

Zu Nummer 2 - § 2a (Zusammenwirken der Studierendenwerke untereinander und 

mit anderen Einrichtungen) 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 betont die Kooperationspflichten der Studierendenwerke. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 dient der Klarstellung, dass eine Kooperation zwischen den Studierenden-

werken im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage er-

folgt und als die Verfolgung gemeinsamer spezifischer Interessen im Sinne von § 2b 

Absatz 3 Nummer 2 UStG zu werten ist. Die Formenwahl wird auf die Form eines 

öffentlich-rechtlichen Vertrags eingeschränkt. Diese Form trägt in besonderer Weise 

dem Umstand Rechnung, dass die soziale Betreuung der Studierenden eine öffentli-

che Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge darstellt. 

 

Zu Absatz 3  

 

Die Formulierung in Absatz 3 berücksichtigt mit ihren Einschränkungen, dass auch 

mit Partnern zusammengearbeitet werden soll, die nicht Hoheitsträger sind und mit 

denen deshalb ein koordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag nicht abge-

schlossen werden kann. 

 

Zu Nummer 3 - § 5 (Geschäftsführerin oder Geschäftsführer) 

 

Zu a) - Absatz 3 Satz 3 (neu) 

 



 

Es entspricht dem aktuellen Stand der gesetzlichen Regelungen für Kapitalgesell-

schaften, an die das Studierendenwerksgesetz angelehnt wurde (vgl. etwa LT-

Drs. 12/3970, S. 1, 24 ff.), dass im Falle der Führungslosigkeit zumindest die Passiv-

vertretung gewährleistet wird.  

 

Zu b) - Absatz 4 

 

Zu aa) - Satz 1 

 

Dass in Absatz 4 Satz 1 nicht mehr von einer „Abwesenheitsvertretung“, sondern von 

einer „Verhinderungsvertretung“ gesprochen wird, macht deutlich, dass ein Vertre-

tungsfall auch dann vorliegt, wenn die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 

aus Rechtsgründen an der Ausübung ihres oder seines Amtes gehindert ist. Damit ist 

der Begriff der Verhinderungsvertretung weiter gefasst als der Begriff der Abwesen-

heitsvertretung. Durch das Abstellen auf eine „Verhinderung“ wird zugleich innerhalb 

des Studierendenwerksgesetzes eine einheitliche Terminologie hergestellt (vgl. § 9 

Absatz 1 Satz 4 und § 10 Absatz 4 Satz 2). 

 

Zu bb) - Satz 3 (neu) 

 

Satz 3 Nummer 1 macht deutlich, dass die Geschäftsführung die Bestellung ihrer 

Verhinderungsvertretung jederzeit widerrufen kann. Grund hierfür ist, dass zwischen 

Geschäftsführung und Verhinderungsvertretung ein Vertrauensverhältnis bestehen 

muss.  

 

Satz 3 Nummer 2 stellt klar, dass die Bestellung auch durch Rücktritt der bestellten 

Person enden kann. Tritt eine Vakanz in der Geschäftsführung auf, findet § 5 Ab-

satz 3 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 StWG Anwendung. 

 

Nach Satz 3 Nummer 3 endet mit der Bestellung einer kommissarischen Geschäfts-

führung die Bestellung der Verhinderungsvertretung, weil diese Geschäftsführung an 

die Stelle der alten tritt und sie selbst eine Verhinderungsvertretung bestellt. 

 

Zu c) - Absatz 6 



 

 

Der bisherige Satz 1 wird gestrichen. Da die notwendigen Erfahrungen und Kennt-

nisse auch nicht in sinnvoller Weise allgemeingültig konkretisiert werden können, soll 

auf eine entsprechende Regelung ganz verzichtet werden. Dass keine Person zur 

Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer bestellt wird, die ihrem Amt mit Blick auf 

ihre Erfahrungen nicht gewachsen erscheint, ist durch die gebotene sachliche Aus-

wahlentscheidung des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung von Artikel 33 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes und das Zustimmungserfordernis des Wissenschaftsminis-

teriums hinreichend gewährleistet. 

 

Der bisherige Satz 2 wird in sprachlich angepasster Form zu Satz 1, Satz 3 wird 

Satz 2. 

 

Angefügt wird ein neuer Satz 3: Satz 3 (neu) ermöglicht es, bei einem vorzeitigen 

Ausscheiden der Geschäftsführung, ganz gleich ob dies durch Abbestellung oder aus 

einem anderen Grund eintritt, eine kommissarische Geschäftsführung zu bestellen. 

Ihre Amtszeit ist auf die Zeit bis zur Bestellung einer neuen Geschäftsführung be-

schränkt und endet dann automatisch. 

 

Abgesehen von der auflösenden Bedingung unterscheiden sich die Bestellung und 

Stellung der kommissarischen Geschäftsführung nicht von der regulär auf sechs Jah-

re bestellten Geschäftsführung. Das heißt, auch sie kann durch den Verwaltungsrat 

mit qualifizierter Mehrheit vorzeitig beendet werden, sie hat dieselben Kompetenzen 

wie die reguläre Geschäftsführung und kann ihrerseits für die Dauer ihres Amtes eine 

Verhinderungsvertretung bestellen. 

 

Zu Nummer 4 - § 6 (Verwaltungsrat) 

 

Zu a) - Absatz 1 

 

Die Ergänzung des Satzes 1 dient der Klarstellung. Eine vorzeitige Abbestellung ist 

bereits jetzt möglich. Um die Abberufung auf besondere Fälle zu begrenzen, wird 

eine qualifizierte Mehrheit der Stimmen vorausgesetzt. Die Zweidrittelmehrheit be-

zieht sich auf die in der Sitzung stimmberechtigten Mitglieder. Dass die Geschäfts-



 

führung vor einer Abwahl anzuhören ist, entspricht allgemeinen rechtsstaatlichen 

Grundsätzen; die Aufnahme in den Gesetzestext erfolgt lediglich zur Klarstellung. 

 

Zu b) - Absatz 2 

 

Folgeanpassung der Änderung des § 5 Absatz 4 (Verhinderungsvertretung statt Ab-

wesenheitsvertretung). 

 

Zu c) - Absatz 3 

 

Eine Vollmitgliedschaft einer Vertreterin oder eines Vertreters des Wissenschaftsmi-

nisteriums ist im Verwaltungsrat als einem Hauptorgan des Studierendenwerks nicht 

erforderlich. Im Vergleich zu den Studierendenwerken anderer Länder ist sie die 

Ausnahme. Durch die Umstellung auf Teilnahme mit beratender Stimme wird die 

Funktion des Ministeriums als Rechtsaufsicht betont. Diese konnte und kann durch 

das Mitwirken im Verwaltungsrat nicht ersetzt werden. 

 

Zu d) - Absatz 4 

 

Zu Satz 1 (neu)  

 

Die derzeitige Praxis sieht vor, dass verhinderte Verwaltungsratsmitglieder eine 

Stimmbotschaft abgeben können. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass 

dies zu Problemen bei der Beschlussfassung führen kann (weil zum Beispiel entwe-

der die Stimmbotschaft als „anwesendes Mitglied“ gewertet wird oder die Stimmbot-

schaft berücksichtigt wird, obwohl sich der Beschlussvorschlag nach Diskussion ge-

ändert hat). Um diese Rechtsunsicherheit auszuschließen, soll nunmehr in Satz 1 – 

entsprechend der bereits vorhandenen Regelung für die Vertretungsversammlung – 

eine Stellvertretungsregelung auch für den Verwaltungsrat aufgenommen werden. 

Die stellvertretende Person muss dabei die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie 

die originäre Vertreterin oder der originäre Vertreter.  

 

Zu Satz 2 (neu) 

 



 

Satz 1 Halbsatz 2 wird zu Satz 2 und sprachlich angepasst.  

 

Zu Satz 3 (neu) 

 

Der neue Satz 3 überlässt die Bestimmung des Beginns und der Dauer der Amtszeit 

dem Satzungsgeber. Der im aktuellen StWG vorgegebene Beginn der Amtszeit zum 

15. Oktober hat sich in der Praxis aufgrund der in der Regel im Oktober beziehungs-

weise November stattfindenden Sitzungstermine von Vertretungsversammlung be-

ziehungsweise Verwaltungsrat als problematisch erwiesen. Zu den sich daraus erge-

benden frühen Zeitpunkten haben sich die Verfassten Studierendenschaften für das 

laufende Wintersemester häufig noch gar nicht konstituiert. Zusätzlich soll nunmehr 

noch eine Verpflichtung zur Regelung der Dauer der Amtszeit in die Satzung aufge-

nommen werden.  

 

Zu d) - Absatz 6 (neu) 

 

Der Begriff der „Entlassung“ war unklar, da er sowohl auf die Bestellung als Amtswal-

ter als auch auf die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bezogen werden 

konnte. Er wird daher ersetzt, indem nunmehr ausdrücklich ein Zustimmungserfor-

dernis sowohl für die Abbestellung als Organwalter als auch für die Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses vorgesehen wird. Der Begriff der Beendigung umfasst 

dabei sowohl die einvernehmliche Aufhebung als auch die einseitige Kündigung 

durch das Studierendenwerk. Im letzteren Fall kann das Zustimmungserfordernis mit 

Blick auf die für Kündigungen aus wichtigem Grund geltende Frist von zwei Wochen 

gemäß § 626 Absatz 2 BGB die praktische Handhabung zwar erschweren. Gleich-

wohl erscheint es geboten, auch insoweit die Zustimmung des Wissenschaftsministe-

riums zwingend beizubehalten, zumal eine Kündigung des Beschäftigungsverhältnis-

ses ohne gleichzeitigen Widerruf der Organstellung ohnehin nicht sinnvoll wäre.  

 

Zu Nummer 5 - § 7 Absatz 1 

 

Folgeregelung des neuen § 6 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2. 

 

Zu Nummer 6 - § 8 Absatz 3 (neu) 



 

 

Der neue Satz 2 ermöglicht es, lokale Besonderheiten zu berücksichtigen. Daher soll 

die Zusammensetzung der Vertretungsversammlung dem Satzungsgeber überlassen 

werden. Dieser kann dann entsprechend der Hochschulstrukturen und Studieren-

denzahlen vor Ort eine angepasste Lösung erarbeiten und regeln. 

 

Zu Nummer 7 - § 9 Absatz 2 Satz 2 (neu) 

 

Siehe Begründung zu § 6 Absatz 4 Satz 3 neu. 

 

Zu Nummer 8 - § 12 Absatz 2 Satz 3 (neu) 

 

Der neu angefügte Satz 3 soll eine gesetzliche Regelung bei Kooperationsstudien-

gängen treffen, bei denen die Studierenden an mehr als einer Hochschule einge-

schrieben und verschiedene Studierendenwerke zuständig sind. Aufgrund der Immat-

rikulation werden im Regelfall der Studierendenwerksbeitrag und der Beitrag zum 

Studierenden- beziehungsweise Semester-Ticket fällig. Gleichzeitig ist zu berück-

sichtigen, dass Studierende von Kombinationsstudiengängen ohnehin aufgrund des-

sen, dass sie an mehreren Standorten studieren, einer höheren Belastung ausge-

setzt sind. 

 

Es wird daher geregelt, dass jeweils nur 50 Prozent des jeweiligen Studierenden-

werksbeitrags zu leisten sind. Bei grenzüberschreitenden Kooperationsstudiengän-

gen erfasst die Regelung nur das Studierendenwerk in Baden-Württemberg. Für den 

Fall, dass die Kooperationsstudiengänge von Hochschulen im Zuständigkeitsbereich 

eines Studierendenwerks angeboten werden, regelt das Studierendenwerk die Bei-

tragshöhe in eigener Zuständigkeit. 

 

Nicht geregelt wird der Beitrag zum Studierenden- beziehungsweise Semester-

Ticket, da sich dieser aufgrund vertraglicher Regelung von Studierendenwerk und 

jeweiligem Verkehrsverbund ergibt. 

 

Zu Nummer 9 - § 13 Absatz 5 (neu) 

 



 

Es soll – angelehnt an die Regelung zur Landesstudierendenvertretung im LHG 

(§ 65a Absatz 8 LHG) – eine Regelung zur Bildung einer Vertretung der Geschäfts-

führerinnen und Geschäftsführer der Studierendenwerke in das StWG aufgenommen 

werden. Die Vertretung wird eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner für 

das Wissenschaftsministerium für übergreifende Themen sein, ohne dass dadurch 

der Kontakt mit den einzelnen Studierendenwerken eingeschränkt wird. 

 

Zu Artikel 4 (Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 5 Absatz 1 

 

Der Ausnahmetatbestand des § 5 Absatz 1 Nummer 6 ist § 8 Absatz 2 Nummer 2 

BAföG nachgebildet, um einen weitgehenden Gleichklang zwischen der Förderbe-

rechtigung nach dem BAföG und dem Gebührenrecht herzustellen. Diese Vorschrift 

war 2018 wegen einer Änderung der §§ 32, 36a AufenthG geändert worden, um die 

Förderung von Personen sicherzustellen, die im Rahmen des Familiennachzugs zu 

subsidiär Schutzberechtigten einen Aufenthaltstitel erhielten. Um den Gleichlauf mit 

dem BAföG sicherzustellen, ist § 5 Absatz 1 Nummer 6 entsprechend anzupassen. 

Eine Inkompatibilität mit dem BAföG wird dadurch ausgeschlossen. 

 

Zu Nummer 2 - § 6 Absatz 6 

 

Die Stichtagsregelung dient dem Vertrauensschutz und der Planungssicherheit für 

Studierende unmittelbar vor dem Beginn des Semesters und ab einem Zeitpunkt, zu 

dem die Hochschulen über eine Befreiung zu entscheiden haben. Die Frage der Ge-

bührenpflicht kann für die Bewerberin oder den Bewerber wesentlich sein, wenn sie 

oder er sich für die Aufnahme oder Fortsetzung eines Studiums in Baden-

Württemberg entscheidet. Der konkrete Zeitpunkt der Entscheidung über die Befrei-

ung von der Gebührenpflicht variiert jedoch je nach Bewerbungsfrist, Bewerberlage, 

Auswahlverfahren und Auslastung in einzelnen Studiengängen.  

 

Mit dem Stichtag wird 

- studieninteressierten Personen mit einer Aufenthaltsgestattung bei der Beant-

wortung der Frage, ob sie sich um einen Studienplatz bewerben, und  



 

- den Hochschulen zur Beantwortung der Frage, ob von der Gebührenpflicht zu 

befreien ist, insbesondere im Zeitpunkt der Entscheidung über den Gebühren-

bescheid, 

rechtzeitig eine verlässliche Entscheidungsgrundlage vermittelt.  

 

Der Antrag auf Befreiung ist jedenfalls vor dem Beginn der Vorlesungszeit zu stellen, 

§ 10 Absatz 3 Satz 2. Sollte die Liste der Staaten nach dem Stichtag für das folgende 

Semester erweitert werden, bleibt es der Studienbewerberin oder dem Studienbe-

werber möglich, einen Antrag auf Befreiung zu stellen. 

 

Dem Staatshaushalt entgehen durch die Regelung keine Einnahmen: Die Befreiung 

wird nur semesterweise gewährt, das heißt, im Falle einer für Studierende nachteili-

gen Veränderung der Liste greift die Gebührenpflicht ab dem folgenden Semester. 

Eine Nacherhebung nach zunächst ausgesprochener Befreiung wäre zwar nicht 

ausgeschlossen. Allerdings erfordert dies die Betätigung des Ermessens nach § 48 

Absätze 1 und 2 sowie § 40 LVwVfG; dabei spricht mehr gegen die Rücknahme der 

Befreiung. Gleichzeitig ist ohne die Stichtagsregelung zu besorgen, dass die Hoch-

schule eine Befreiungsentscheidung trifft, die möglicherweise im Nachhinein rechts-

widrig wird, oder die mit der Bedingung verknüpft werden müsste, dass die Liste zum 

Zeitpunkt des Beginns des Semesters unverändert ist. 

 

Zu Nummer 3 - § 8 Absatz 5 

 

Die Änderung dient der Klarstellung. Auch Studierende, die parallel an einer Hoch-

schule des Landes und an einer Hochschule eines anderen Landes der Bundesre-

publik Deutschland eingeschrieben sind, werden, sobald sie einen ersten berufsqua-

lifizierenden Hochschulabschluss erreicht haben, an den Kosten für das noch laufen-

de zweite Studium beteiligt, wenn es sich dabei um das Studium an einer Hochschu-

le des Landes Baden-Württemberg handelt. Die Regelung gilt nur für diejenigen, die 

sich nach dem Inkrafttreten der Änderung des LHGebG durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 9. Mai 2017 (GBl. 245) an zwei Hochschulen eingeschrieben haben (vgl. § 20 

Absatz 1 Satz 1 LHGebG). 

 

Zu Artikel 5 (Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes)  



 

 

Zu Nummer 1 - § 1 Absatz 1  

 

Im Rahmen des Hochschulfinanzierungsvertrags (HoFV I) wurden die Qualitätssiche-

rungsmittel bei allen Hochschularten (mit Ausnahme der Musikhochschulen) in die 

Grundfinanzierung überführt. Für die Musikhochschulen findet die Überführung zum 

1. Januar 2021 statt.  

 

Die vollständige Überführung wird zum Anlass genommen, eine gesetzliche Anpas-

sung vorzunehmen, die dem Grundfinanzierungscharakter Rechnung trägt. Die über-

führten Qualitätssicherungsmittel nehmen in Form eines erhöhten Festbetrags an der 

in der Hochschulfinanzierungsvereinbarung (HoFV II) vorgesehenen Dynamisierung 

der Grundfinanzierung teil. Die Festschreibung der Mittel in der Grundfinanzierung 

erfolgt für die Laufzeit der HoFVII (Haushaltsjahre 2021-2025) auf Basis des Studien-

jahres 2019.  

 

Zu Nummer 2 - § 1 Absatz 2  

 

Die Regelungen für das Beteiligungsverfahren und die Mittelverwendung des Studie-

rendenvorschlagsbudgets bleiben vollumfänglich erhalten. Damit das Studierenden-

vorschlagsbudget auch an der in der HoFV II vereinbarten Dynamisierung der Grund-

finanzierung partizipiert, wird dieses zum 1. Januar 2021 einmalig um zehn Prozent 

erhöht und gerundet. Die Fortführung als Festbetrag für die Laufzeit der HoFV II soll 

die Planungssicherheit für die Hochschulen und Studierendenschaften erhöhen. 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Akademiengesetzes) 

 

Zu Nummer 1 - § 5a (Beurlaubung) 

 

Satz 1wird ergänzt, um sicherzustellen, dass es den Studierenden möglich ist, ihr 

Studium im vorgesehenen Zyklus fortzusetzen. Eine Beurlaubung wird nach § 6 Ab-

satz 1a Satz 2 berücksichtigt. Hintergrund ist, dass die enumerativen Gründe für eine 

Beurlaubung nach dem Akademiengesetz enger gefasst sind als § 61 LHG, der ohne 

weitere inhaltliche Vorgabe einen wichtigen Grund genügen lässt. Damit erhalten 



 

betroffene Studierende die Gestaltungsmöglichkeiten für den Umgang mit den Fol-

gen der Covid-19-Pandemie, die Studierende an staatlichen Hochschulen im Sinne 

des LHG haben. 

 

Zu Nummer 2 - § 6 (Studium, Prüfungen, Abschlüsse)  

 

Die Fristen zur Erbringung von fachsemestergebundenen Studien- und Prüfungsleis-

tungen für die im Sommersemester 2020 immatrikulierten Studierenden an der Film-

akademie, der Popakademie und der Akademie für Darstellende Kunst werden um 

ein Semester verlängert. So sollen die außergewöhnlichen Belastungen abgemildert 

werden, die pandemiebedingt in dem genannten Semester aufgetreten sind und we-

gen des Entfallens von Lehrveranstaltungen und Möglichkeiten zur Nutzung von Ein-

richtungen der Akademien auch über dieses Semester hinauswirken. 

 

Zu a) - Absatz 1  

 

Die in § 6 Absatz 1 angelegte „Regelstudienzeit“ ist eine Referenzgröße, auch für die 

Prüfungsverordnung nach § 6 Absatz 5. Hier ist, wie für staatliche Hochschulen nach 

§ 29 Absatz 3a LHG, vorzusehen, dass das Sommersemester 2020 nicht mitgezählt 

wird. Dies ist auch deshalb beachtlich, weil § 1 der Prüfungsverordnung der jeweili-

gen Akademie die Regelstudienzeit nach § 6 Absatz 1 aufgreift.  

 

Zu b) – Absatz 5 

 

Die Nichtberücksichtigung des Sommersemesters 2020 nach § 6 Absatz 1a muss 

auch auf der Anwendungsebene abgebildet werden. Die Prüfungsverordnung auf der 

Grundlage des § 6 Absatz 5 regelt Prüfungsfristen für das Grund- und das Projekt-

studium sowie das Erlöschen des Prüfungsanspruchs nach einer bestimmten Zeit, es 

sei denn, die oder der Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten; die 

Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss. Für das Sommersemester 2020, 

in dem Präsenzveranstaltungen generell nicht stattfanden, Einrichtungen nicht zu-

gänglich waren und auch weitere Tätigkeiten zu Gunsten des Studienfortschrittes 

unterbleiben mussten, wären Einzelfallentscheidungen unangemessen.  

 



 

Einer Änderung der Prüfungsverordnungen bedarf es nicht; die erlassenen Prü-

fungsverordnungen sind im Lichte der Verordnungsermächtigung und deren Maßga-

ben auszulegen und anzuwenden, das heißt, bei der Anwendung der Prüfungsver-

ordnung und entsprechenden Fristberechnungen wird das Sommersemester 2020 

nicht mitgezählt (§ 6 Absatz 5 Satz 5), wenn die oder der Studierende zu diesem 

Zeitpunkt in diesem Studiengang eingeschrieben war.  

 

Zu Artikel 7 (Änderung des Zweiten Hochschulrechtsänderungsgesetzes) 

 

Die Aufhebung dient der Rechtsbereinigung. Das in den 1960er-Jahren gegründete 

Institut für Museumskunde wurde bereits vor geraumer Zeit in das Institut für Konser-

vierungswissenschaft überführt. 

 

Zu Artikel 8 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg) 

 

Zu Nummern 1 und 3 - § 57 Absatz 1 Nummer 4 und Anlage 1 (Landesbesoldungs-

ordnung A) 

 

Es handelt sich um besoldungsrechtliche Folgeänderungen aufgrund der Änderung 

des § 52 Absatz 6 LHG durch Artikel 1 Nummer 59 des Gesetzes. Künftig wird es 

eine Laufbahn des gehobenen Künstlerisch-technischen Dienstes an Kunsthoch-

schulen geben, die mit einem Amt der Besoldungsgruppe A 10 beginnt und mit ei-

nem Amt der Besoldungsgruppe A 13 endet. Zu dieser Laufbahn sollen – unter wei-

teren Voraussetzungen – sowohl Meister als auch Bachelorabsolventen Zugang ha-

ben. Das Nähere wird in der Laufbahnverordnung des Wissenschaftsministeriums 

geregelt. Die Ausdehnung des Bewerberkreises auf Bachelorabsolventen soll helfen, 

den Personalbedarf der Kunsthochschulen in diesem Bereich zu decken. 

 

Zu Nummer 2 - § 68a (neu) 

 

Der neu eingefügte § 68a ist eine Verordnungsermächtigung für das für eine staatli-

che Prüfung zuständige Ministerium, um für die von ihm verwaltete staatliche Prüfung 

eine Vergütung für die Mitwirkung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 

zu regeln. Die Gewährung einer zusätzlichen Vergütung neben dem Grundgehalt 



 

bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die hiermit geschaffen werden soll. Ob eine 

Vergütung gewährt wird, hängt von Schwierigkeit und Ausmaß der jeweiligen Staats-

prüfung in ihrer individuellen Ausgestaltung ab und soll daher in das Ermessen des 

zuständigen Ministeriums gestellt werden. Die Mitwirkung an einer außerhalb der 

Hochschule organisierten Staatsprüfung kann im Einzelfall mit höheren Belastungen 

einhergehen, die mit der Vergütung ausgeglichen werden soll. Diese höheren Belas-

tungen können etwa in einer umfangreichen Korrektur auch von Studierenden ande-

rer Hochschulen bestehen (landesweite Korrektur). 

 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind nach § 46 Absatz 1 Nummer 7 LHG-

BW verpflichtet, bei staatlichen Prüfungen mitzuwirken, durch die ein Hochschulstu-

dium abgeschlossen wurde. Bis zur Einführung der W-Besoldung im Jahr 2002 be-

stand die Möglichkeit, den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern für diese 

Mitwirkung eine gesonderte Vergütung zu gewähren. Rechtsgrundlage war seinerzeit 

Vorbemerkung 4 Absatz 4 der Bundesbesoldungsordnung C. Mit Einführung der W-

Besoldung ist diese Möglichkeit ersatzlos entfallen. Mit der sog. „Föderalismusre-

form“ im Jahr 2006 ist die Gesetzgebungskompetenz für das Besoldungsrecht auf die 

Länder übergegangen. Seither haben einige Länder die Möglichkeit zur Vergütung 

von Prüfungstätigkeiten wieder geschaffen, sodass in der Mehrheit der Länder eine 

gesonderte Vergütung für Prüfungsleistungen in Staatsprüfungen (wieder) gewährt 

wird. 

 

Ein Bedarf für die zusätzliche Vergütung besteht insbesondere bei Staatsprüfungen 

mit einer im Vergleich zu anderen Studiengängen sehr hohen Anzahl von Absolven-

ten und umfangreichen Prüfungsleistungen. So werden bereits heute in Staatsprü-

fungen, etwa in der Ersten juristischen Prüfung, zum überwiegenden Teil nebenamt-

liche Prüferinnen und Prüfer vor allem aus der Justiz eingesetzt, um die Prüfung 

durchführen zu können. Die Beteiligung von Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern ist dabei unter anderem aufgrund der sonstigen Prüfungsbelastung durch den 

von den juristischen Fakultäten selbst verantworteten universitären Teil der Ersten 

juristischen Prüfung über die Jahre hinweg immer weiter zurückgegangen. Um die 

Qualität und die Wissenschaftlichkeit zu gewährleisten, sollten jedoch staatliche Prü-

fungen, die ein Hochschulstudium abschließen, auch im Wesentlichen durch Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer abgenommen werden. Die Wiedereinführung 



 

einer gesonderten Vergütung für die Mitwirkung an den staatlichen Prüfungen kann 

dabei helfen, den Umfang der Mitwirkung durch Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer zu sichern und zu erweitern. Im Übrigen wird dadurch ein Standortnach-

teil für die Gewinnung qualifizierten wissenschaftlichen Personals beseitigt. 

 

Zu Artikel 9 (Überleitungsvorschriften) 

 

Aus Gründen der Rechtsklarheit und zur eindeutigen Regelung des Ämterwechsels 

sollen die betreffenden Beamtinnen und Beamten übergeleitet werden. 

 

Zu Artikel 10 (Aufhebung der Hochschul-Datenschutzverordnung) 

 

Infolge der Anwendbarkeit der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung), der Neufassung des § 12 LHG und der Überarbeitung des Da-

tenschutzrechts des Landeshochschulgesetzes insgesamt ist eine katalogmäßige 

Bestimmung der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden dürfen, nicht 

mehr erforderlich. Daher wird die Hochschul-Datenschutzverordnung aufgehoben. 

 

Zu Artikel 12 (Übergangsbestimmungen) 

 

Zu § 1 (Anpassung von Grundordnungen, anderen Satzungen und sonstigen Regel-

werken) 

 

Bei Widersprüchen zwischen Regelwerken der Hochschulen und Gesetz gehen die 

gesetzlichen Regelungen vor. Zur Beseitigung des Rechtsscheins, der sich aus wi-

dersprechenden Regelwerken der Hochschulen ergibt, sind diese an die gesetzliche 

Rechtslage anzupassen. 

 

Diese Anpassungspflicht bezieht sich insbesondere auf die Grundordnung, Prü-

fungsordnungen und Geschäftsordnungen des Rektorats, aber auch auf jede andere 

Satzung und sonstige Regelwerke. 

 

Zu § 3 (Institutionelle Unternehmenskooperationen in Forschung und Lehre) 

 



 

Mit der Übergangsregelung wird eine Rückwirkung der Neuregelung ausgeschlos-

sen. Allerdings gelten auch jetzt schon für solche institutionellen Kooperationen Bin-

dungen, soweit sich diese aus anderen Vorschriften des Hochschulrechts oder dem 

Verfassungsrecht ableiten lassen. 

 

Zu § 4 (Gleichstellung) 

 

Um die Gleichbehandlung der Bewerberinnen und Bewerber zu gewährleisten, wird 

der Teilnehmerkreis von Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen nicht mehr 

verändert, wenn ein erstes Gespräch bereits stattgefunden hat. 

 

Zu § 5 (Struktur- und Entwicklungsplan) 

 

§ 5 stellt klar, dass die Neuregelung für alle Struktur- und Entwicklungspläne gilt, die 

dem Wissenschaftsministerium ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Zustimmung 

vorgelegt werden und dass für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgeleg-

ten, aber noch nicht genehmigten Pläne keine Frist nach § 7 Absatz 2 LHG zu laufen 

beginnt und die Genehmigungsfiktion nicht greift. Dies gilt auch für vom Hochschulrat 

bereits beschlossene Pläne, die dem Wissenschaftsministerium nicht mehr rechtzei-

tig vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wurden. Das Zustimmungsverfahren 

wird dann nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen durch-

geführt. Für Pläne, für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Vorlagefrist von 

sechs Monaten vor Beginn der neuen Planungsperiode nicht eingehalten werden 

kann, ist die Einreichung beim Wissenschaftsministerium spätestens bis zum 31. Juni 

2022 nachzuholen. 

 

Die Regelung schließt die Gleichstellungspläne mit ein, da diese gemäß § 7 Absatz 1 

Satz 2 LHG Teil der Struktur- und Entwicklungspläne sind. 

 

Zu § 6 (Haushaltsführung) 

 

Der zweijährige Vorlauf gibt hinreichend Zeit für die notwendigen Umstellungsmaß-

nahmen. 

 



 

Zu § 8 (Mitgliedschaft im Hochschulrat der DHBW) 

 

Die Übergangsregelung bewirkt, dass Amtsmitglieder oder die nach § 20 Absatz 4 

ausgewählten Mitglieder, die derzeit schon Ausbildungsstätten (künftig „Duale Part-

ner“) vertreten und dem Hochschulrat der DHBW in Summe bereits länger als neun 

Jahre angehörten oder in der laufenden Amtszeit angehören werden, die aktuelle 

Amtszeit dennoch zu Ende führen können. 

 

Zu § 9 (Örtliche Hochschulräte der DHBW) 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 ermöglicht es der DHBW, einen Gleichlauf der Amtszeiten der Örtlichen 

Hochschulräte mit denen der Örtlichen Senate und des zentralen Senates zu errei-

chen. Sie hat dadurch künftig bei der Durchführung von Wahlen einen erheblich ge-

ringeren organisatorischen Aufwand. 

 

Zu Absatz 2 

 

Für den Fall, dass Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsstätten (künftig „Dua-

le Partner“) dem Örtlichen Hochschulrat in Summe bereits länger als neun Jahre an-

gehören oder in der laufenden Amtszeit angehören werden, stellt Absatz 2 klar, dass 

sie die aktuelle Amtszeit dennoch zu Ende führen können. 

 

Zu § 10 (Externenprüfung) 

 

Die Regelung dient dem Vertrauensschutz und gewährleistet einen hinreichenden 

zeitlichen Vorlauf für notwendige Anpassungen. 

 

Zu § 11 (Führung von Graden des Vereinigten Königreichs) 

 

§ 11 stellt klar, dass akademische Grade, die während der Mitgliedschaft des Verei-

nigten Königreichs in der Europäischen Union, also in einer Zeit, in der EU-Standards 



 

galten, im Vereinigten Königreich erworben wurden, weiterhin in der verliehenen 

Form ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden können. 

 

Zu § 15 (Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule) 

 

§ 15 stellt eine einheitliche Rechtsanwendung während des laufenden Verfahrens 

sicher. 

 

Zu § 16 (Bildung der Verwaltungsräte und der Vertretungsversammlungen der Stu-

dierendenwerke) 

 

Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden Mit-

glieder des Verwaltungsrats und der Vertretungsversammlung bleibt von der Ände-

rung des Gesetzes unberührt. Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Verwal-

tungsrats dauert so lange, wie es die Satzung derzeit bestimmt. Die Lehrkräfte, die 

derzeit Mitglieder der Vertretungsversammlung sind, haben eine Amtszeit bis längs-

tens 14. Oktober 2022, die Studierenden bis längstens 14. Oktober 2021. 

 

Zu § 17 (Verwaltungsräte der Studierendenwerke) 

 

§ 7 Absatz 1 StWG bindet die nach § 6 Absatz 4 StWG vorgesehenen stellvertreten-

den Mitglieder des Verwaltungsrats ein. Dies kann erst gelingen, wenn die Vertre-

tungsversammlung entsprechend gewählt hat.  

 

Zu § 18 (Studierendenwerksbeiträge bei Kooperationsstudiengängen) 

 

Die Regelung dient der Klarstellung, dass der Beitrag für das bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes laufende Wintersemester 2020/2021 nicht ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens dieses Gesetzes aufgeteilt wird. 

 

Zu § 19 (Hochschul-Datenschutzverordnung) 

 

Zu Satz 1 

 



 

Um den Hochschulen hinreichend Zeit für den Erlass der notwendigen Satzungen zu 

lassen, wird eine vorübergehende und zudem mit einer Höchstdauer versehene 

Fortgeltung der Hochschul-Datenschutzverordnung angeordnet.  

 

Zu Satz 2 

 

Da der das Hochschuldatenschutzrecht regelnde § 12 LHG i.d.F. 4. HRÄG auf das 

KIT keine Anwendung findet, muss für das KIT weiterhin die Hochschul-

Datenschutzverordnung Anwendung finden.  

 

Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 

 

Zu Absatz 2 

 

Mit dem hinausgeschobenen Inkrafttreten wird den Trägern und Betreibern nicht-

staatlicher Hochschulen die Möglichkeit gegeben, sich auf die geänderte Rechtslage 

einzustellen. Dies gilt nicht für § 70 Absatz 8 Satz 3 LHG: Die Bestellung von Hono-

rarprofessorinnen und Honorarprofessoren bedarf mit Inkrafttreten des Gesetzes der 

Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. 

 

III. Zusammenfassung der Anhörungsergebnisse  

 

1. Angehörte Einrichtungen, Institutionen und Verbände  

 

Das Wissenschaftsministerium hat den Entwurf des Vierten Hochschulrechtsänderungs-

gesetzes den Hochschulen in Baden-Württemberg, den Universitätskliniken, dem Präsi-

dium der Landesstudierendenvertretung, den Studierendenwerken in Baden-

Württemberg, der Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke in Baden-Württemberg, 

dem Hauptpersonalrat beim Wissenschaftsministerium, den Landesrektorenkonferenzen 

der Universitäten, der Pädagogischen Hochschulen, der Kunst- und Musikhochschulen 

und der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Geschäftsstelle der Landes-

rektorenkonferenz Baden-Württemberg und des HAW e.V., dem Präsidenten der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg sowie folgenden Institutionen und Verbänden zur Stel-

lungnahme zugeleitet:  

 



 

- Deutscher Hochschulverband (DHV) - Landesverband Baden-Württemberg 

- Verband Hochschule und Wissenschaft Baden-Württemberg e.V. (vhw) im Beamten-

bund Baden-Württemberg 

- Hochschullehrerbund e.V. (hlb) - Landesverband Baden-Württemberg 

- Landesvertretung Akademischer Mittelbau (LAM-BW) 

- Deutscher Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Baden-Württemberg (DGB) 

- ver.di - Landesbezirk Baden-Württemberg (Ver.di) 

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - Landesverband Baden-Württemberg 

(GEW) 

- Christlicher Gewerkschaftsbund - Landesverband Baden-Württemberg 

- Berufsverband für Studien- und Laufbahnberatung, Orientierung und Information an 

Hochschulen in BW e.V. (BS) 

- Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) 

- DGWF Landesgruppe BW, Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung 

- Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht Baden-Württemberg im Deutschen Anwalt-

Verein 

- Baden-Württembergischer Handwerkstag (BWHT) 

- Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie (LVI) 

- Baden-Württembergischer Industrie - und Handelskammertag (IHKT) 

- Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V. (Landes-

vereinigung der Arbeitgeberverbände) 

- Servicestelle HochschuleWirtschaft 

- Gemeindetag Baden-Württemberg  

- Landkreistag Baden-Württemberg 

- Städtetag Baden-Württemberg 

- Verband der Privaten Hochschulen e.V. (VPH) 

- Wissenschaftsrat (WR)  

- Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) 

- Leibniz Gemeinschaft  

- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

- Helmholtz-Gemeinschaft 

- Deutscher Tierschutzbund - Landesverband BW e.V. (Landestierschutzverband Ba-

den-Württemberg e.V.) 

- PETA Deutschland e.V. (PETA) 

- Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. / Geschäftsstelle BW 

- Landesbeauftragte für Tierschutz 



 

- Menschen für Tierrechte BW e.V. 

- Hochschulniederlassungen und Bildungseinrichtungen gemäß § 72a LHG 

- Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen (BKLM) 

- Deutsche Orchestervereinigung (DOV) 

- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. 

 

Der Anhörungsentwurf war seit dem 31. Juli 2020 auch im Beteiligungsportal des Landes 

veröffentlicht. Weiterhin wurde der Anhörungsentwurf dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), dem Normenkontrollrat, dem Normen-

prüfungsausschuss, dem Rechnungshof, den evangelischen Landeskirchen in Baden 

und Württemberg, dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, dem Bischöflichen Ordina-

riat Rottenburg-Stuttgart, dem Katholischen Kommissariat der Bischöfe in Baden-

Württemberg, dem Beauftragten der Evangelischen Landeskirchen in Baden und Würt-

temberg bei Landtag und Landesregierung, dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, den Wissenschaftsressorts der anderen Länder, der Kultusministerkonferenz 

(KMK), der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, der Hochschulrektorenkonferenz, 

dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e.V., dem Centrum für Hochschulent-

wicklung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), dem Dachverband der 

Studierendenvertretungen, den Schools of Education in Baden-Württemberg, dem Lan-

desfrauenrat, dem Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen e.V., der 

Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den wissenschaftlichen Hochschu-

len Baden-Württembergs (LaKoG), der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftrag-

ten an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg (LaKof BW), der Beauftragten der Landesregierung für die Belange für 

Menschen mit Behinderungen, der Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-

Württemberg, dem Deutschen Krebsforschungszentrum, dem Zentralinstitut für Seeli-

sche Gesundheit, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, der 

Evaluationsagentur Baden-Württemberg sowie den übrigen Landesressorts zur Kenntnis 

gegeben. 

 

Darüber hinaus haben sich die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten Ba-

den-Württemberg, ein Professor der Universität Ulm, der DoktorandInnen-Konvent der 

Universität Stuttgart (DoKUS), die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart 

(stuvus), der freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften e.V. (fsz), das Deutsche 

Studentenwerk (DSW), der Marburger Bund Landesverband Baden-Württemberg (Mar-

burger Bund), die Studiendekane der Biologischen Fachbereiche an den Universitäten 



 

Baden-Württembergs sowie die TTI - Technologie-Transfer-Initiative GmbH an der Uni-

versität Stuttgart zusätzlich zu den angehörten Stellen geäußert.  

 

Die Stellungnahmen werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt. Dabei werden 

ähnliche und inhaltlich in die gleiche Richtung zielende Äußerungen aus Darstellungs-

gründen und aus Gründen der Übersichtlichkeit gebündelt wiedergegeben. Insgesamt 

sind 65 Stellungnahmen sowie weitere Stellungnahmen über das Beteiligungsportal ein-

gegangen. 

 

2. Stellungnahmen zum Anhörungsentwurf im Allgemeinen  

 

2.1 Hochschulen 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Universitäten (LRK-Universitäten) erkennt die Absicht 

der Landesregierung an, die Handlungs- und Kooperationsfähigkeit des Hochschulsys-

tems zu verbessern. Sie begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf die Entbürokratisierung 

vorangetrieben werde und das Land „eine Reihe von sinnvollen Vorschlägen der Univer-

sitäten“ aufgreife. Dies gelte insbesondere für die Option, bei einzelnen Bauprojekten die 

Bauherreneigenschaft in Eigenverantwortung wahrzunehmen. Sie sieht allerdings einen 

Überarbeitungsbedarf bei den Regelungen zum Klimaschutz, der tierschutzgerechten 

Lehre, dem Schutz vor Diskriminierung, zur vertraglichen Ausgestaltung von Hoch-

schulkooperationen, zur wissenschaftsgerechten Struktur der Rektorate, zum Ordnungs-

recht, zu den Akkreditierungsverfahren, der Qualitätssicherung und dem Datenschutz. 

Die LRK-Universitäten macht geltend, die geplante Regelung zu den Hochschulkoopera-

tionen werde die zukünftige Mehrbelastung des Leistungsaustausches durch § 2b Um-

satzsteuergesetz (UStG) nicht abwenden.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Einschätzung, dass sich im Hinblick auf die drohende Umsatz-

steuerbelastung durch Präzisierungen im Hochschulrecht überhaupt nichts erreichen 

lässt, wird nicht geteilt. Die Einflussmöglichkeiten des Landesgesetzgebers sind sicher-

lich eingeschränkt. Auch lässt sich nicht mit letzter Sicherheit abschätzen, in welchem 

Umfang sie Wirkungen entfalten werden. Dies kann aber nicht dazu führen, dass keine 

diesbezüglichen Bemühungen unternommen werden. Wegen der Einzelheiten hierzu 

sowie zu den übrigen, von den Hochschulen angesprochenen Kritikpunkten wird auf die 

Ausführungen zu den Einzelbestimmungen verwiesen. 

 



 

Die Medizinischen Fakultäten und die Universitätsklinika des Landes Baden-

Württemberg begrüßen die anvisierten Änderungen. Einige Punkte, die die Medizini-

schen Fakultäten in ihrer besonderen Stellung und Struktur sowie ihrem Verhältnis zu 

den Universitätsklinika beträfen, würden allerdings als problematisch empfunden. Die 

Medizinischen Fakultäten drücken die Sorge aus, dass infolge der Änderung des Um-

satzsteuerrechts spätestens mit Auslaufen der Übergangsfrist zum 1. Januar 2023 eine 

erhebliche Steuerbelastung drohe. Um diese abzuwenden, machen die Medizinischen 

Fakultäten und die Universitätsklinika eine Reihe von Vorschlägen, die von der LRK-

Universitäten und den medizinführenden Universitäten des Landes unterstützt werden. 

Sie zielen vor allem darauf ab, zwischen den Universitäten und den Universitätsklinika 

monopolistische Leistungsbeziehungen (§ 2b Absatz 3 Nr. 1 UStG) zu begründen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Der von den Medizinischen Fakultäten und den Universitätsklinika 

verfolgte Leitgedanke wurde aufgenommen. Der Landesgesetzgeber ist bei der Begrün-

dung von Monopolbeziehungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

aber nicht völlig frei. Die Rahmenbedingungen an den Hochschulen erfordern es, die 

Wissenschaftsfreiheit mit im Auge zu behalten. Außerdem muss die mit den unionsrecht-

lichen Vorgaben bezweckte Wettbewerbsneutralität berücksichtigt werden. 

 

Die Landesrektorenkonferenzen praktisch aller Hochschularten wenden sich fast durch-

gängig und nachdrücklich gegen die Forderung, im Falle, dass die Kanzlerin oder der 

Kanzler kein Jurist ist, juristischen Sachverstand bei der Kanzlerstellvertretung zur Vo-

raussetzung zu machen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es wird darauf verzichtet, für Kanzlerin oder Kanzler bzw. deren 

oder dessen Stellvertretung eine juristische Qualifikation gesetzlich zur Voraussetzung 

zu machen. Es ist auch eine andere Verortung juristischen Sachverstands an einer 

Hochschule möglich. 

 

Verschiedene Landesrektorenkonferenzen sehen durch den Gesetzentwurf die Einheits-

verwaltung der Hochschulen gefährdet und eine Aufspaltung der Verwaltung vorgege-

ben. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der lediglich neu gegliederte Normtext trifft keine Aussage über die 

Binnenstruktur der Verwaltung. Er regelt ausschließlich die Arbeitsweise und die Verant-

wortlichkeiten der Rektoratsmitglieder in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Dabei 



 

wird die herkömmliche Trennung zwischen einer Gesamtverantwortung des Kollegialor-

gans für Grundsatzentscheidungen und den Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglie-

der für Routineaufgaben geringerer Bedeutung beibehalten. 

 

Den Pädagogischen Hochschulen ist insbesondere eine Umsatzsteuerfreiheit von Aus-

tauschbeziehungen zwischen den Hochschulen des Landes ein wichtiges Ziel. 

 

Hierzu wird bemerkt: Dieses Ziel liegt auch dem vorliegenden Gesetzentwurf zugrunde.   

 

Zentrales Anliegen ist für sie aber eine gesetzliche Verankerung der in jüngster Zeit über 

verschiedene nationale und länderspezifische Initiativen und Förderprogramme unter der 

neuen Bezeichnung „School of Education“ geschaffenen Einrichtungen für Lehrerbil-

dung.  

 

Hierzu wird bemerkt: Dieses Anliegen enthält mehrere Teilaspekte, die auch nicht in je-

dem Fall gesetzlicher Regelung bedürfen. Diese Teilaspekte werden an verschiedener 

Stelle teils im Gesetzentwurf selbst, teils in der Gesetzesbegründung aufgenommen. 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Musikhochschulen sieht in der vorlegten Entwurfsfas-

sung „viele sinnvolle und präzisierende Regelungen“.   

 

Die Landesrektorenkonferenz der Kunsthochschulen begrüßt viele der geplanten Ände-

rungen ausdrücklich. Im Mittelpunkt ihrer Stellungnahme stehen die im Anhörungsent-

wurf vorgesehenen neuen Künstlerisch-technischen Assistentinnen und Assistenten und 

Oberassistentinnen und Oberassistenten. Den vorgesehenen Amtsbezeichnungen sei 

die Bezeichnung „Künstlerisch-technischer Lehrer/innen“ bzw. „Oberlehrer/innen“ vorzu-

ziehen. Die für sie vorgesehene Einstellungsvoraussetzung „Meisterprüfung in einem 

technischen Beruf“ verhalte sich kontraproduktiv zur beabsichtigten Flexibilisierung der 

Zugangsregelung. In zahlreichen Aufgabengebieten der Kunsthochschulen sei keine 

Meisterprüfung in einem technischen Beruf, sondern im künstlerischen oder handwerkli-

chen Bereich notwendig.  

 

Hierzu wird bemerkt: Den Vorschlägen wird gefolgt. 

 

Der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. (HAW e.V.) 

nimmt erfreut zur Kenntnis, dass viele der von ihm im Vorfeld unterbreiteten Vorschläge 



 

sich im Entwurf wiederfänden. An mehreren Stellen würde durch die Novellierung außer-

dem eine Verfahrensvereinfachung herbeigeführt (beispielsweise durch Streichung des 

Zustimmungserfordernisses bei unveränderter Funktionsbeschreibung und durch Ab-

schaffung der Vertrauenskommission). Allerdings würde die positive Wirkung dieser Ver-

besserungen auf die Arbeitsbelastung der Hochschulen bedauerlicherweise an anderen 

Stellen wieder dadurch zunichtegemacht, dass andere Neuerungen mit Mehraufwand 

verbunden seien. So falle auf, dass es der Entwurf an vielen Stellen erfordere, neue Sat-

zungen zu erlassen, neue Aufgaben zu erfüllen und zusätzliche Prozesse an den Hoch-

schulen zu implementieren. 

 

Hierzu wird bemerkt: Selbstorganisation und Herstellung von Transparenz bedeuten si-

cherlich Aufwand, haben aber auch einen Eigenwert.  

 

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) begrüßt insbesondere die Regelun-

gen zum Datenschutz und zu Kooperationen der Hochschulen, die Rechtsgrundlage für 

Nebentätigkeit an anderen Studienakademien und die Klärung der Zweitstudiengebüh-

renpflicht im Fall der „Beteiligung“ von Hochschulen verschiedener Bundesländer. Sie 

bedankt sich ausdrücklich, dass ihrem Wunsch nachgekommen werde, die Begriffe 

„Ausbildungsstätte“ und „Ausbildungsvertrag“ durchgängig im gesamten Gesetz durch 

„Dualer Partner“ und „Studienvertrag“ zu ersetzen. Diese Begriffe seien hochschuladä-

quat und unterstrichen die Dualität des Studiums. Auch werde durch den neuen Aus-

druck das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Hochschule und Unternehmen bzw. 

Betrieben deutlich. Allerdings fänden sich im Anhörungsentwurf nur wenige der Anre-

gungen wieder, die durch die Hochschulen in Baden-Württemberg u.a. im Rahmen der 

Arbeitsgruppe Bürokratieabbau gemacht worden seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Nicht alle Vorschläge bezogen sich auf die hier verfahrensgegen-

ständlichen Gesetze. Zudem dienen manche als bürokratisch kritisierte Vorgaben auch 

der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben, deren Verletzung gegebenenfalls nachträglich 

nicht mehr korrigiert werden könnte oder jedenfalls mit weitergehendem Aufwand ver-

bunden wäre. 

 

Hinsichtlich der nichtstaatlichen Hochschulen wird primär auf die Stellungnahmen der 

Kirchen und des Verbandes Privater Hochschulen e.V. (VPH) verwiesen. Außerdem lie-

gen gesonderte Stellungnahmen der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung 

gGmbH und der SRH Hochschule Heidelberg vor. 



 

 

Die nichtstaatliche Hochschule für Kommunikation und Gestaltung gGmbH sieht eine 

„Tendenz der Novelle, private Hochschulen mit zusätzlichen Lasten und Restriktionen 

einzuschränken“ und befürchtet, „dass gerade kleinere Hochschulen massiv in ihrer 

Existenz gefährdet“ würden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die vorgeschlagene Neufassung der Regelungen über die staatli-

che Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen beschränkt sich im Wesentlichen auf 

eine Konkretisierung der bisherigen Rechtslage. Zwar wird die Regelungsdichte im Inte-

resse der Bestimmtheit des Gesetzes erhöht, in der Sache werden die Vorgaben aber 

reduziert. 

 

Die SRH-Hochschule Heidelberg hat Einzelaspekte angesprochen, die im Rahmen der 

Einzelbegründung berücksichtigt werden. 

 

2.2 Studierendenwerke 

 

Aus Sicht des Deutschen Studentenwerks (DSW) sei das Interesse von Hochschulen 

und Hochschulbeschäftigten, ebenfalls in gewissem Umfang die Kinderbetreuungsein-

richtungen der Studierendenwerke zu nutzen, nachvollziehbar. Die dazu vorgeschlagene 

Gesetzesformulierung erscheine allerdings insbesondere vor dem Hintergrund gemein-

nützigkeitsrechtlicher Anforderungen weder notwendig noch sinnvoll: Die vorgesehene 

Neuregelung könnte auch so verstanden werden, dass gesonderte Kinderbetreuungsein-

richtungen für Kinder von Hochschulbeschäftigten betrieben werden. Dies wären dann 

nicht gemeinnützige, sog. Betriebskindergärten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Diese Einschätzung wird geteilt. Die Studierendenwerke sind auf 

den Bereich gemeinnütziger Tätigkeiten beschränkt und können auch nach einer Neure-

gelung nur im Rahmen des gemeinnützigkeitsrechtlich Zulässigen Dritte zur Nutzung 

ihrer Kinderbetreuungseinrichtungen zulassen und dies auch nur unter der Vorausset-

zung, dass keine Quersubventionierung aus Beiträgen der Studierenden oder der staatli-

chen Finanzhilfe erfolgt. Gleichwohl hängt es von den finanziellen Rahmenbedingungen 

und insbesondere den Zuschüssen der Kommune oder Dritter ab, ob und inwieweit im 

Einzelfall eine vorsichtige Öffnung sinnvoll ist. 

 



 

Nach Auffassung des DSW sei es nachvollziehbar, wenn durch die Regelung – wie es in 

der Begründung zu dem Anhörungsentwurf heiße – vor dem Hintergrund der umsatz-

steuerlichen Anforderungen die Praxis auch in der gesetzlichen Normierung abgebildet 

werden solle. Kritisiert wird aber die Verpflichtung, dass die Geschäftsführerinnen und 

Geschäftsführer der Studierendenwerke des Landes zur Wahrnehmung ihrer Interessen 

eine landesweite Vertretung bilden. Dazu bedürfe es keines gesetzlichen Zwanges zur 

institutionalisierten Zusammenarbeit. Eine Vertretung durch die Verwaltungsratsvorsit-

zende oder den Verwaltungsratsvorsitzenden im Falle einer „Führungslosigkeit“ hält das 

DSW genauso wenig für notwendig wie eine Verhinderungsvertretung.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verhinderungsvertretung umfasst – anders als eine Abwesen-

heitsvertretung – auch den Fall, dass der Geschäftsführer nach §§ 20, 21 Landesverwal-

tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) von einem Verfahren ausgeschlossen ist. Die Passiv-

vertretung durch die oder den Verwaltungsratsvorsitzenden gibt diesem keine Entschei-

dungsbefugnisse und Handlungspflichten, sondern sichert nur, dass Entscheidungen 

dem Studierendenwerk auch zugehen können, wenn keine Geschäftsführung besteht. 

Sie belastet die oder den Verwaltungsratsvorsitzenden nicht spürbar, sichert aber die 

Funktionsfähigkeit des Studierendenwerks. 

 

Den zur Streichung vorgesehenen Satz „Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 

muss über ausreichende Erfahrung auf wirtschaftlichem, sozialem oder rechtlichem Ge-

biet verfügen.“ möchte das DSW beibehalten, auch wenn in der Gesetzesbegründung 

davon ausgegangen wird, dass die Beurteilung der Eignung den an der Wahl Beteiligten 

überlassen bleiben könne. Das DSW begrüßt aber, dass durch die geplante Neufassung 

des § 28 Absatz 1 LHG festgeschrieben werde, dass die Hochschulen bei der Informati-

onsversorgung die Belange ihrer Mitglieder und Angehörigen mit Behinderungen berück-

sichtigen müssten. Die geplanten Änderungen des Landeshochschulgebührengesetzes 

nimmt das DSW zum Anlass, eine Abschaffung der Studiengebühren für Internationale 

Studierende zu fordern. 

 

2.3 Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden 

 

Die Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) und der freie Zusammenschluss von Stu-

dentInnenschaften e.V. (fzs) wenden sich entschieden gegen das neu vorgesehene 

Ordnungsrecht für Studierende. Die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart 

(stuvus) zeigt zwar ein gewisses Verständnis für die Neuregelung – schließlich komme 



 

es immer wieder zu schwierigen Auseinandersetzungen, bei denen die Hochschulen nur 

selten wirksame Reaktionsmöglichkeiten hätten –, sieht die Regelung in der aktuellen 

Form gleichwohl sehr kritisch. 

 

Die LaStuVe fordert Rechtssicherheit für Studierendenräte. Es existierten durchaus Stu-

dierendenschaften, deren Studierendenrat sich ausschließlich aus Vertreterinnen und 

Vertreter der Fachbereichsvertretungen zusammensetzte. Dieses Modell, welches 

schließlich im Rahmen der konstituierenden Satzungsgebung von den Studierenden 

selbst gewählt worden sei, würde mit dem Gesetzentwurf zum allenfalls geduldeten 

Sonderfall degradiert werden. In diesem Sinne äußerte sich auch der fzs. 

 

Die LaStuVe lehnt auch die Einführung von § 65a Absatz 5 Satz 5 Nummer 1 LHG ab, 

weil sie befürchtet, für den bislang kostenlosen Einzug von Studierendenschaftsbeiträ-

gen künftig einen Finanzierungsbeitrag an die Hochschule leisten zu müssen.  

 

Der DoktorandInnen-Konvent (DoKUS) der Universität Stuttgart begrüßt die Zielsetzung 

des Vierten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (4. HRÄG), insbesondere die Absichten 

Verantwortlichkeiten zu präzisieren, Datenschutz, Steuerungsmöglichkeiten und Trans-

parenz zu stärken sowie Nachhaltigkeit als Hochschulaufgabe zu verankern, sieht aber 

gleichwohl im Detail Änderungsbedarf. 

 

2.4 Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Die Landesvertretung Akademischer Mittelbau an den Universitäten in Baden-

Württemberg (LAM-BW) begrüßt ausdrücklich, dass sich die Landesregierung in der No-

velle des LHG um eine zeitgemäße Gestaltung der Regelungen in den verschiedenen 

Hochschulformen des Landes bemüht. Lobend hervorzuheben sei in diesem Zusam-

menhang auch die nun geplante Abschaffung der Führung der Zusätze „apl.“ und „Hon.“ 

für Professor*innen, die diesen Titel alleine aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistung 

verliehen bekommen haben. Es sei bedauerlich, dass nach dem Anhörungsentwurf die 

Dozentinnen und Dozenten als Personalkategorie wegfielen, wenngleich sie in der Tat 

von den Hochschulen wie auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs gleichermaßen als 

nicht attraktiv empfunden würden. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Aufhebung der Personalkategorie der Dozentinnen und Dozen-

ten wird zurückgestellt, weil eine Landesuniversität geltend gemacht hat, diese Perso-

nalkategorie weiterhin nutzen zu wollen. 

 

Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) und die Bundeskonferenz der Lehrbeauftrag-

ten an Musikhochschulen (BKLM) kann nicht nachvollziehen, welche Motive das Ministe-

rium geleitet hätten, um zu dem Schluss zu gelangen, es gebe eine engere inhaltliche 

Verbindung zwischen den Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits 

und den Lehrbeauftragten an Musikhochschulen andererseits. Vor dem Hintergrund des-

sen, was die Lehrbeauftragten an Musikhochschulen inhaltlich und umfangsmäßig leis-

ten, müsste eine Verankerung innerhalb der für die Professorinnen und Professoren de-

finierten Gruppe erfolgen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Unmittelbar aus dem Verfassungsrecht resultiert das Erfordernis, 

ein besonderes Augenmerk auf die Gruppenhomogenität speziell bei den Hochschulleh-

rerinnen und Hochschullehrern zu legen. Diese Gruppe zeichnet sich durch die hohen 

Anforderungen bei der Berufung einerseits und durch die statusbedingt hohen Freiheits-

grade bei Forschung, Kunstausübung und Lehre andererseits aus. Dadurch setzt sie 

sich gerade von anderen Gruppen an der Hochschule deutlich ab. Ihr muss bei der Ent-

scheidungsfindung an der Hochschule in Fragen von Forschung, Kunstausübung und 

Lehre nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung dementsprechend besonderes 

Gewicht eingeräumt werden.  

 

2.5 Wissenschaftsverbände und Gewerkschaften 

 

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) – Landesverband Baden-Württemberg – beur-

teilt den Gesetzentwurf in vielen Punkten als positiv, da durch entsprechende Regelun-

gen – z.B. bei Fragen der Unternehmenskooperationen, des Zusammenwirkens mit an-

deren Einrichtungen und der gemeinsamen Berufungen sowie der Berufungen in der 

Medizin – vor dem Hintergrund der Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG Rechtssicher-

heit geschaffen werde. Außerdem würden gesellschaftliche Themen wie Digitalisierung, 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz im Gesetz verankert. Auch die gesetzliche 

Aufnahme der Seniorprofessur und die Schaffung der Möglichkeit von Freistellungen bei 

bestimmten Lehrvorhaben und die neuen Exmatrikulations- und Ordnungsvorschriften 

bei Fehlverhalten von Studierenden seien positiv zu beurteilen. Leider seien aber trotz 

zahlreicher Änderungen bei der Struktur und Aufgabenverteilung innerhalb der Gremien 



 

der Hochschule nach wie vor die weiter ansteigende Machtfülle der Rektorate – ohne 

entsprechende Kontrollmöglichkeiten – und hier besonders der defizitäre Katalog von 

Beschlussfassungsgegenständen des Senats (z.B. Struktur- und Entwicklungsplan, 

Hochschulverträge, Zielvereinbarungen) und die nicht umgesetzte „ausschlaggebende 

Mitwirkung“ des Senats bei Wahl und Abwahl des Rektorats und Abwahl der Dekane zu 

kritisieren. Kritisch sieht der DHV die vorgesehene Möglichkeit, nichtstaatlichen Bil-

dungseinrichtungen ein Promotions- und Habilitationsrecht verleihen zu können, aber 

auch die Versuche, mittels erheblicher Zugangserleichterungen mehr Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Dua-

le Hochschule und für Kunsthochschulen zu gewinnen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es gibt auch bislang schon promotionsberechtigte nichtstaatliche 

Hochschulen. An dieser Rechtslage wird nichts geändert. 

 

Der Verband der Mitarbeiter der Dualen Hochschule (VMDH) als Untergliederung des 

Deutschen Beamtenbundes vermisst ein klares Bekenntnis zur DHBW als „vollwertiger 

Hochschule“. Er bemängelt, es sei nicht geregelt, in welchem Umfang Gremien der aka-

demischen Selbstverwaltung bei der Erstellung der Struktur- und Entwicklungspläne zu 

beteiligen seien. Er sieht eine „Stärkung der Rektorate“ als einen der Eckpunkte der No-

velle und kritisiert dies. Auch wünschte er sich eine verbindliche Einbindung des Senats 

bei der Vergabe leistungsabhängiger Vergütungsbestandteile. Mit der Aufgabe der Digi-

talisierung in den Rektoraten verbindet er einen potenziellen Eingriff in die Freiheit der 

Lehre. 

 

Der VPH begrüßt es grundsätzlich, dass die Länder nunmehr nach Abschluss der Bera-

tungen in der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe [der KMK] eine gemeinsame gesetzliche 

Regelung für die Rahmenbedingungen der institutionellen Akkreditierung gefunden hät-

ten, die sich für Baden-Württemberg in dem neu eingeführten § 70a LHG konkretisiere. 

Er sieht eine Vielzahl von positiven Veränderungen. Er lobt die Klarstellung, dass die 

gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats nur eine Erkenntnisquelle für die 

Entscheidung über die staatliche Anerkennung sei und dass eine Klarstellung des Prü-

fungsumfangs der institutionellen Anerkennung aufgenommen werden solle, sowie die 

Möglichkeit, im Vorfeld des Abschlusses der gutachterlichen Stellungnahme allen Ver-

fahrensbeteiligten ein Stellungnahmerecht einzuräumen. Seines Erachtens bleibe insge-

samt aber der Umstand unberücksichtigt, dass die privaten Hochschulen im Privateigen-

tum stünden, in privaten Rechtsformen verfasst seien und aus diesem Grund neben dem 



 

Hochschulrecht auch dem Zivilrecht unterlägen. Dies müsse sich in besonderen Best-

immungen für private Hochschulen niederschlagen. Der VPH sieht aufseiten der nicht-

staatlichen Hochschulen und ihrer Träger einen höheren Erfüllungsaufwand im Hinblick 

auf die vorgesehene stärkere Überwachung der Vergabe von Honorarprofessuren, die 

Reakkreditierungsverfahren und die erforderlichen Anpassungen hochschuleigener Re-

gelungen und bittet, diesen Aufwand im Vorblatt entsprechend darzustellen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Kosten im Rahmen der Überwachung der Vergabe von Hono-

rarprofessuren sowie für die Anpassung hochschuleigener Regelungen werden in die 

Darstellung des Erfüllungsaufwandes einbezogen. Eine periodische Reakkreditierung 

war aber bereits bislang Standard, so dass die Neuregelung keinen Mehraufwand be-

wirkt. 

 

Auch für den DGB Baden-Württemberg (DGB) sind Hochschulen und Universitäten ein 

wichtiger Teil des gesellschaftlichen Fortschritts. Dies gehe aber deutlich weiter, als die 

im Entwurf aufgezählten Themenfelder Innovation, Nachhaltigkeit und Tierschutz. Er 

plädiert für eine viertelparitätische Zusammensetzung aller Gremien. Er fordert, dass 

auch Beschäftigte mit einem Beschäftigungsumfang von weniger als der Hälfte der re-

gelmäßigen Dienstzeit sich an der akademischen Selbstverwaltung beteiligen können. 

Für den Austausch zwischen Gesellschaft und Hochschulen sollen anstelle von Hoch-

schulräten neue, plural zusammengesetzte Kuratorien für jede Hochschule eingesetzt 

werden. Die Kuratorien sollten die Hochschulen in allen strategischen Fragen beraten, 

aber keine Letztentscheidungskompetenzen haben. In den neuen Vorgaben für die Ver-

fasste Studierendenschaft sieht der DGB den Versuch, alternative legitime demokrati-

sche Organisationsformen, wie. z.B. die Studierendenräte, für unwirksam zu erklären. 

Für den DGB gibt es keinen Anlass und keine Notwendigkeit in Baden-Württemberg ein 

gesetzliches Verhüllungsverbot an Hochschulen und Universitäten einzuführen. 

 

Die GEW macht sich dafür stark, Schools of Education nicht nur als zentrale wissen-

schaftliche Einrichtungen dauerhaft unter unmittelbarer Verantwortung der Rektorate zu 

verankern, sondern sie auch mit Mitwirkungsrechten im Berufungsverfahren und Ent-

scheidungs-, Steuerungs- und Ressourcenkompetenzen in Studium und Lehre sowie für 

die Forschung und Nachwuchsförderung auszustatten. Sie unterstützt die Forderung der 

Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den wissenschaftlichen Hochschu-

len Baden-Württembergs (LaKoG), eine Fakultätsgleichstellungsbeauftragte zu ernen-

nen. Die GEW kritisiert die Einschränkung auf Akademische Mitarbeiterinnen und Mitar-



 

beiter bezüglich der Förderung in die berufliche Selbstständigkeit. Sie hebt positiv her-

vor, dass die Funktionen der Gleichstellungsbeauftragten zusammen mit anderen An-

sprechpersonen für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung und für Anti-

diskriminierung verbunden werden können, so dass Kompetenzzentren an Hochschulen 

entstehen. Die GEW bittet den Landtag darauf hinwirken, dass die Kooperation zwischen 

den Hochschulen (auch unterschiedlicher Hochschularten) gestärkt werde und erfolgrei-

che Modelle wechselseitig umgesetzt werden können. Sie begrüßt, dass die Struktur- 

und Entwicklungspläne nach sechs Monaten als genehmigt gelten. Die GEW lehnt das 

Verbot einer Verhüllung des Gesichts „zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrver-

anstaltung“ ab, weil es zu viel Spielraum lasse und willkürlich ausgelegt werden könne. 

Sie kritisiert die ersatzlose Streichung der Hochschuldatenschutzverordnung von 1992 

und die Verpflichtung für jede Hochschule, eine eigene Ordnung zu erlassen, weil dies 

eher Aufgabe der Landesregierung sei. Die Transparenz in der Drittmittelforschung sollte 

weiterhin gewahrt bleiben. Insbesondere bei großen und forschungsstarken Hochschu-

len sei eine Verlängerung der Berichtspflicht unangebracht. Die Wiedereinführung des 

Ordnungsrechts wird von der GEW abgelehnt. Sie unterstützt die neuen Regelungen für 

die Anerkennung von nichtstaatlichen Hochschulen sehr. Die Übertragung der Bauher-

reneigenschaft auf die Hochschulen sei ambivalent zu betrachten. Kleine Hochschulen 

seien regelmäßig hierzu nicht in der Lage, da Stellen und Expertise fehlten. Die GEW 

begrüßt grundsätzlich die Änderungen des Studierendenwerksgesetzes. Jedoch fordert 

sie eine Beteiligung der Beschäftigten sowohl im Verwaltungsrat als auch in der Vertre-

terversammlung. 

 

Ver.di kritisiert, es sei enttäuschend, dass die gegebene Chance erneut nicht wahrge-

nommen worden sei, das Wahlrecht der sog. unterhälftig Beschäftigten auf eine diskri-

minierungsfreie Basis zu stellen. Es sei gut, dass zukünftig die Lehrbeauftragten an den 

Musikhochschulen mit der Neuregelung zur Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und nicht mehr zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 LHG gehörten. Das Verhüllungsverbot sieht Ver.di 

nicht im Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung zu diesem Thema. Eine Abschaffung 

des unbeliebten Dozent*innenbegriffs, wertet Ver.di als „Weiterentwicklung der Hoch-

schule“. In der Neufassung des § 65a Absatz 3 LHG, der die Organisationsstruktur der 

Studierendenschaft regelt, sieht Ver.di einen weiteren Rückschritt und keine Weiterent-

wicklung. Die Wiedereinführung des Ordnungsrechts werde „wie eine Drohkulisse“ emp-

funden. Immer noch nicht umgesetzt sei die Frage von paritätischer Mitwirkung in den 

Gremien der Hochschulen. Dazu sei eine viertelparitätische Zusammensetzung in allen 



 

Gremien erforderlich. Eine Ausweitung von Kita-Angeboten der Studierendenwerke auf 

Kinder von Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeitern wird befürwortet. Dass Koopera-

tionen von Studierendenwerken mit Dritten tragfähige Lösungen sein können, wird von 

Ver.di bezweifelt. 

 

Der Marburger Bund fordert die Einführung einer oder eines Fakultätsgleichstellungsbe-

auftragten. Zur Sicherung der Entgelttransparenz, einer gleichwertigen Ausstattung und 

der Verfahrensqualität sollte die Gleichstellungsbeauftragte an den weiteren Berufungs- 

und Bleibeverhandlungen beteiligt werden. Das Universitätsklinikum soll nach Auffas-

sung des Marburger Bundes gesetzlich verpflichtet werden, durch geeignete Maßnah-

men der Haushalts- und Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens sicherzustellen, 

dass die Mittel für Forschung und Lehre zweckentsprechend verwendet würden. Eine 

Professur solle auch durch herausragende Lehrleistungen oder durch herausragende 

Leistungen in der Krankenversorgung erreichbar sein. § 7 Absatz 1 Universitätsklinika-

Gesetz (UKG) hält der Marburger Bund für konkretisierungsbedürftig. Er fürchtet, dass 

zukünftig das Klinikum kein eigenes wissenschaftliches Personal mehr einstellen dürfe, 

welches nicht der Universität zugeordnet sei und sieht darin ein großes Konfliktpotential. 

Der Marburger Bund spricht sich dafür aus, die grundsätzlich vorgesehenen privatrechtli-

chen Beschäftigungsverhältnisse von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die 

Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen, unbefristet abzuschließen, es sei 

denn, es wäre der ausdrücklichen Wunsch einer Professorin oder eines Professors hier 

eine anderweitige Regelung zu treffen. Eine rein befristete Beschäftigung senke die At-

traktivität der medizinischen Professuren mit Aufgaben in der Krankenversorgung an 

baden-württembergischen Universitätskliniken erheblich und mindere die Chancen im 

Wettbewerb um die Gewinnung der besten Köpfe. 

 

2.6 Wissenschaftsorganisationen 

 

Der Wissenschaftsrat begrüßt es, dass sich die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Re-

gelungen zur staatlichen Anerkennung nichtstaatlicher Hochschulen in Baden-

Württemberg eng an den am 13. Februar 2020 von der Amtschefkonferenz der Kultus-

ministerkonferenz beschlossenen Musterparagraphen für landesrechtliche Regelungen 

der Verfahren der institutionellen Akkreditierung orientieren. Damit werde eine wichtige 

Grundlage geschaffen, um zu einer länderübergreifend möglichst einheitlichen Regelung 

der wesentlichen Anforderungen für die staatliche Anerkennung nichtstaatlicher Hoch-

schulen zu gelangen. 



 

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) betont, in lebenswissenschaftlichen Stu-

dienfächern spiele der Einsatz von Tieren in der Lehre eine wichtige Rolle, um Wissen 

zu Lebensvorgängen, Umweltanpassungen, Krankheiten, wissenschaftlichen und medi-

zinischen Methoden sowie den korrekten Umgang mit (Versuchs-)Tieren zu vermitteln. 

Bereits jetzt griffen für die Lehre das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-

Versuchstierverordnung; in beiden sei das 3R-Prinzip als Grundprinzip verankert, wel-

ches explizit zur Vermeidung von Tierversuchen, zur Verringerung der Tierzahlen und 

zur Verbesserung der tierexperimentellen Methoden verpflichte. Die DFG begrüßt die 

Auseinandersetzung des Landes Baden-Württemberg mit dieser Thematik und unter-

stützt grundsätzlich die inhaltliche Zielrichtung. So sei der Auftrag an Hochschulen, sich 

in der Entwicklung alternativer Lehrmethoden zu engagieren, ein wichtiges Signal. In-

wieweit die Akzentuierung des Tierschutzes in der Lehre im LHG verankert werden kön-

ne und solle, erscheine jedoch in verfassungsrechtlicher Hinsicht klärungsbedürftig. Eine 

Gesetzgebungskompetenz der Länder für zusätzliche Anforderungen an den Tierschutz 

in der Lehre, die in der Sache über das Tierschutzgesetz hinausgehen, sei anzuzweifeln. 

Für das Tierschutzrecht habe der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungs-

kompetenz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 Grundgesetz (GG) mit Sperrwirkung für 

das Land nach Artikel 72 Absatz 1 GG abschließend Gebrauch gemacht. Dies erfasse 

auch den Tierschutz im Rahmen von Forschung und Lehre. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Entwicklung alternativer Lehrmethoden und die Ausgestaltung 

von Studiengängen sowie des Prüfungsrechts ist nicht Gegenstand des bundesgesetzli-

chen Tierschutzrechts. Tierversuche in der Lehre und in der Forschung werden von der 

neuen Regelung nicht umfasst. Die Geltung des Tierschutzgesetzes wird durch die neu-

en Regelungen nicht in Frage gestellt. 

 

Die MPG begrüßt nachdrücklich die geplanten Regelungen zum Wegfall der Differenzie-

rung in der Titelführung bei außerplanmäßigen Professuren und Honorarprofessuren. 

Damit werde in der Tat „eine bislang gelebte, aber nicht gesetzlich abgesicherte Praxis“ 

in Recht gegossen und für die Wissenschaftler*innen Rechtssicherheit geschaffen. Auch 

die geplante Ergänzung des LHG zu gemeinsamen Berufungen von Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen begrüßt die MPG ausdrücklich. Mit der 

Etablierung dieser Vorschrift werde zum einen eine Klarstellung zu diesem Themenkom-

plex geschaffen. Zum anderen sei sie auch geeignet, Rechtsunsicherheiten der Partner 

im Hinblick auf beispielsweise steuerrechtliche Fragestellungen zu mindern. Dadurch 



 

würden das Instrument der gemeinsamen Berufungen und die Zusammenarbeit zwi-

schen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Forschung und 

Lehre außerordentlich gestärkt und gewürdigt. 

 

2.7 Kirchen 

 

Die Erzdiözese Freiburg, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Evangelische Landeskir-

che in Baden und die Evangelische Landeskirche in Württemberg haben in Absprache 

mit ihren kirchlichen Hochschulen in einer gemeinsamen Stellungnahme lediglich ergän-

zend darauf gedrängt, bei den nichtstaatlichen Hochschulen auch in den neu gefassten 

Regelungen begrifflich zwischen kirchlichen und privaten Hochschulen zu unterscheiden, 

wie dies in der Altfassung schon erfolgt sei. Im Übrigen haben sie keine Einwendungen 

geltend gemacht. 

 

2.8 Wirtschaftsverbände 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände trägt vor, die in § 2 Absatz 5 Satz 2 

LHG (neu) exemplarisch genannten Fördergebote „Innovation“, „Nachhaltigkeit“ und 

„Tierschutz“ erschienen im LHG systemfremd. Sie begrüßt es, dass mit § 2 Absatz 6 

Satz 1 LHG (neu) eine Rechtsgrundlage für eine zeitlich erweiterte Förderung von Exis-

tenzgründungen an Hochschulen gegeben werde. Bei § 3 Absatz 6 LHG (neu) stelle sich 

die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer landesgesetzlichen Regelung 

zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit (Artikel 5 Absatz 3 GG) bei Kooperationen zwi-

schen staatlichen Hochschulen mit Unternehmen. Demgegenüber werde die Neurege-

lung zur Datenerhebung (§ 5 Absatz 3 LHG (neu)) begrüßt. Sie ermögliche eine Studien-

verlaufsstatistik, die wichtige Anhaltspunkte zu Studienabbruch und Studienwechsel so-

wie zu strukturellen Wechselbewegungen zwischen Studienfächern sichtbar machen 

könne. Begrüßt werden auch die Regelungen zu Kooperationen von Hochschulen mit 

anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, mit der öffentlichen Hand und mit der Wirt-

schaft, aber auch mit dem Bund, den Ländern und Kommunen und deren Einrichtungen 

(§ 6 Absatz 1 Satz 1 LHG (neu)). Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände hält 

die 2014 eingeführte Transparenz von Forschungsprojekten für alle Statusgruppen einer 

Hochschule für nicht sachgerecht, da diese nicht den Bedürfnissen der Unternehmen, 

die ihre Forschung nicht gegenüber Mitbewerbern öffentlich machen wollten, entspräche. 

Die Neustrukturierung der Struktur- und Entwicklungsplanung (StEP) werde begrüßt. Die 

in § 7 Absatz 1 Satz 2 LHG (neu) vorgesehene inhaltliche Beschränkung der StEP auf 



 

die für die Profilbildung sowie strategische und organisatorische Entwicklung wesentli-

chen Leitlinien im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum sowie den Gleich-

stellungsplan dürfte die Wirkkraft des Planungsinstruments StEP stärken. Die neu vorge-

sehene, nach sechs Monaten Bearbeitungsdauer eintretende Genehmigungsfiktion gebe 

zusammen mit der vorgesehenen Einführung einer Vorlagefrist für die Hochschulen dem 

Prozess der StEP die notwendige Dynamik. Durch die LHG-Novelle würden allerdings 

zahlreiche neue Daueraufgaben der Hochschulen geschaffen, deren Erfüllung die Im-

plementierung zusätzlicher Prozesse mit entsprechendem Verwaltungsaufwand notwen-

dig mache. Ein besonders hoher Verwaltungsaufwand und ein unverhältnismäßiges Be-

richtswesen der Hochschulen würde die in § 10 Absatz 4 Satz 5 LHG (neu) vorgesehene 

Verpflichtung der Hochschulen auslösen, alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschu-

le über die Tätigkeit aller Hochschulgremien zu unterrichten. Die Besetzungsregeln für 

Gremien der DHBW werden begrüßt, da sie die strukturelle Verzahnung der verschiede-

nen Lernorte verstärkten. Begrüßt wird die in § 20 Absatz 5 Satz 2 LHG (neu) vorgese-

hene Möglichkeit, dass der Vorsitzende des Hochschulrats dem Hochschulrat insgesamt 

zwölf Jahre angehören dürfe. Dies eröffne die Chance, Kompetenz vor allem der exter-

nen Hochschulräte für eine längere Zeit zu erhalten und die Bereitschaft zur Einarbeitung 

in ein solches Amt zu erhöhen. Die in § 47 Absatz 3 Satz 4 LHG (neu) vorgesehene Ein-

führung von „Tandem-Professuren“ werde ebenfalls begrüßt. Zu beachten sei allerdings, 

dass einer flexiblen Aufteilung der Tätigkeit in einem Unternehmen und als Hochschul-

lehrer in der Qualifikationsphase noch zahlreiche Erschwernisse im Weg stünden. Kriti-

siert werde eine nach ihrer Auffassung durch 48 Absatz 3 Satz 3 LHG (neu) verpflichtend 

vorgeschriebene geschlechtsparitätische Besetzung der Berufungskommission. Die im 

Rahmen der Weiterentwicklungsklausel (§ 76 Absatz 4 LHG (neu)) vorgesehene optio-

nale Bauherreneigenschaft der Hochschulen werde dagegen ausdrücklich begrüßt. 

 

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (IHKT) betont die Be-

deutung der Partnerschaft der Universitäten und Hochschulen des Landes. Er sieht in 

mehreren Neuregelungen jedoch eine Schwächung der für die Partnerschaft wichtigen 

Hochschulräte. Hinweise auf einen beabsichtigten Bürokratieabbau überzeugten nicht. 

 

Hierzu wird bemerkt: Eine Schwächung der Hochschulräte ist nicht beabsichtigt und wird 

durch die Neuregelungen auch nicht bewirkt. Die Reduzierung von Berichtspflichten ver-

ringert unmittelbar den Aufwand bei Gremien und Verwaltung. 

 

2.9 Gleichstellungsbeauftragte 



 

 

Die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den Wissenschaftlichen Hoch-

schulen (LaKoG) begrüßt grundsätzlich die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen 

zur Erweiterung der Handlungs- und Kooperationsfähigkeit der Hochschulen. Aus ihrer 

Sicht entscheidend sei dabei, den grundgesetzlichen Auftrag zur Verbesserung der 

Chancen aller Geschlechter zu integrieren und deshalb die Auswirkungen auf alle Ge-

schlechter zu prüfen und somit vorab eine Gesetzesfolgenabschätzung durchzuführen.  

 

Die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (LaKof BW) 

begrüßt es, dass im 4. HRÄG explizit die Gendergerechtigkeit gestärkt werde. Gleichzei-

tig würde sie es aber sehr begrüßen, wenn sie als Vertreterin aller Gleichstellungsbeauf-

tragten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der DHBW auch im 

LHG als eine solche Institution erwähnt würde.  

 

2.10 Tierschutzverbände 

 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. beklagt, je nach Hochschule sei-

en Studierende und Auszubildende immer noch gezwungen, - unabhängig davon, wel-

chen beruflichen Weg sie später einschlagen wollten - schon bei der Grundausbildung 

/im Grundstudium/ im Bachelorstudiengang Versuche an lebenden Tieren bzw. deren 

Körperteile durchzuführen oder Tiere, die zu Ausbildungszwecken getötet würden, zu 

sezieren. Für viele Studierende führe das zu großen Gewissenskonflikten oder trage 

maßgeblich dazu bei, diesen Ausbildungsweg wegen ethischer Bedenken erst gar nicht 

einzuschlagen. Die neuen Regelungen zum Tierschutz im 4. HRÄG sieht der Landestier-

schutzverband Baden-Württemberg e.V. deshalb nicht nur aus Tierschutzgründen, son-

dern auch aus gesamtökologischer Sicht als wichtigen Schritt in die richtige Richtung an. 

Über den neu eingefügten § 30a - „Tierschutz in der Lehre“ würde das Ziel „Förderung 

des Tierschutzes“ künftig näher definiert. Dem Landestierschutzverband Baden-

Württemberg e.V. fehle aber eine Klarstellung dahingehend, dass letztendlich nicht doch 

allein die Hochschule über „die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung“ ent-

scheide und Lehrinhalte unter Verwendung von lebenden und zuvor getöteten Tieren als 

„alternativlose und unerlässliche“ Pflichtveranstaltung für ihr Studienangebot vorschrei-

be. Stattdessen sollten die Studierenden entsprechend ihrer späteren Berufsorientierung 

selbst entscheiden können, ob sie - falls keine gleichwertigen Alternativen zur Verfügung 



 

stünden - Untersuchungen an Tieren durchführten oder sich daran beteiligen wollten 

(„Wahl- statt Pflichtveranstaltung“). 

 

Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert die Verwendung des Terms „soll […] verzich-

tet werden”, weil dies rechtliche Möglichkeiten offenlasse, dies in Ausnahmefällen den-

noch nicht zu tun. Die Verwendung des Terms „von hierfür getöteten Tieren“ verringere 

die Bedeutung der Dringlichkeit, den Respekt vor Tieren zu wahren, Tiere als empfind-

same Lebewesen zu achten und auf die Verwendung tierfreier Methoden hinzuarbeiten.  

Die Verwendung des Terms “[…] die Verwendung von getöteten Tieren […]” schließe 

Versuche an lebenden Tieren nicht ein. PETA plädiert dafür, nach Vorbild des § 17 Ab-

satz 4 des Hessischen Hochschulgesetzes folgende Formulierung zu verwenden: „Die 

Hochschulen entwickeln nachweislich Lehrmethoden und -materialien, um die Verwen-

dung von Tieren weiter zu vermeiden und zu verringern und veröffentlichen die Entwick-

lungen in jährlichem Abstand.“ PETA begrüßt es, dass im Gesetzentwurf aufgezeigt 

werde, unter welchen Gesichtspunkten Studierende die Möglichkeit haben sollten, das 

Studium ohne die Verwendung von lebenden oder getöteten Tieren erfolgreich abzu-

schließen. PETA sieht es aber als notwendig an, dies wie folgt zu ergänzen: „Genügt ein 

Studiengang nicht den Anforderungen von Satz 1, sind die Studierenden zur Abschluss-

prüfung zuzulassen, ohne dass sie Studien- und Prüfungsleistungen erbringen müssen, 

bei denen Tiere zur Einübung von Fertigkeiten oder zur Veranschaulichung von biologi-

schen, chemischen und physikalischen Vorgängen verwendet werden.“ 

 

2.11 Landestierschutzbeauftragte 

 

Die Landestierschutzbeauftragte plädiert dafür, neben der eigentlichen Tötung von Tie-

ren auch sonst – soweit möglich – auf Tierversuche zu verzichten. Zudem sollte eine 

Berichtspflicht der oder des Tierschutzbeauftragten der Hochschule an den Senat in 

§ 30a LHG aufgenommen werden. Da die baden-württembergischen Hochschulen be-

reits über Tierschutzbeauftragte verfügten, müssten diese nicht neu bestellt werden, 

sondern es käme nur eine jährliche Berichtspflicht an den Senat hinzu. 

 

2.12 Beteiligungsportal 

 

Im Beteiligungsportal gab es mehrere singuläre Stellungnahmen, die wenig Unterstützer 

und auch wenig Befürworter mobilisieren konnten. Mehr Aufmerksamkeit fanden zwei 

Beiträge, die gegen das neue Ordnungsrecht gerichtet waren. Kontrovers wurde ein Bei-



 

trag diskutiert, der die Möglichkeiten zu Online-Sitzungen eingeschränkt wissen wollte 

und mehr Öffentlichkeit einforderte. Ebenfalls kontrovers war die Diskussion um einen 

Beitrag, in dem eine regelmäßige Evaluation auch der Verwaltungsqualität der Hoch-

schulen gewünscht wurde. Am meisten Zuspruch fand die Forderung, außerplanmäßige 

Professorinnen und Professoren, obwohl statusmäßig oft dem Mittelbau zugehörig, kor-

porationsrechtlich der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zuzurech-

nen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Bei der korporationsrechtlichen Zurechnung ist der Landesgesetz-

geber nicht frei. Er muss den von der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung entwi-

ckelten Homogenitätsgrundsatz beachten und kann deshalb nur Personen mit einbezie-

hen, die auch tatsächlich von ihrer Qualifikation und ihren Aufgaben mit Professorinnen 

oder Professoren vergleichbare Positionen ausfüllen. 

 

2.13 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) 

 

Der LfDI hält es für problematisch, dass durch die großzügigen Vertretungsregelungen 

für die Gleichstellungsbeauftragte Personalvorgänge einem weiten Personenkreis inner-

halb der Hochschule bekannt werden könnten. Unter datenschutzrechtlichen Aspekten 

wirft er die Frage auf, welche konkrete Aufgabe Ansprechpersonen für Fragen im Zu-

sammenhang mit sexueller Belästigung und für Antidiskriminierung zukommen soll. Der 

Begriff der „Qualitätssicherung“ bedürfe der näheren Eingrenzung. Es müsse weiterhin 

(auch unter dem Aspekt der Datenverfügbarkeit, vgl. Artikel 32 Datenschutz-

Grundverordnung) gesetzlich dafür Vorsorge getroffen werden, dass Absolventinnen und 

Absolventen und andere Ehemalige auch dann Ihre Verweildauer an der Hochschule 

und die erreichten Qualifikationen und Abschlüsse nachweisen könnten, wenn sie selbst 

die entsprechenden Dokumente (etwa durch Brand, Überschwemmung, Krieg oder an-

dere Umstände) verloren hätten. Er sieht keinen Grund, der Datenverarbeitung zur Kon-

taktpflege rechtfertigen könnte. Eine entsprechende Verarbeitung „zur Pflege der Ver-

bindung“ könnte daher allenfalls auf eine Einwilligung der Betroffenen gestützt werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Den Anliegen wurde weitgehend Rechnung getragen. Im Einzelnen 

hierzu wird auf Abschnitt III. 3 verwiesen.  

 

2.14 Statistisches Landesamt 

 



 

Das Statistische Landesamt fordert eine Rechtsgrundlage ein, um die Hochschulstatistik 

mit allen vom Statistischen Bundesamt nachgefragten Datensätzen beliefern zu können. 

 

Hierzu wird bemerkt: In § 5 Absatz 3 Satz 2 LHG wird verpflichtend die Erhebung und 

Verarbeitung der Daten nach dem Hochschulstatistikgesetz festgelegt. Hierbei handelt 

es sich um eine Aufgabe der Hochschule, an der mitzuwirken Mitglieder und Angehörige 

der Hochschule verpflichtet sind. 

 

2.15 Hauptpersonalrat beim Wissenschaftsministerium 

 

Der Hauptpersonalrat beim Wissenschaftsministerium fordert eine bessere Ressourcen-

ausstattung der Hochschulen als Konsequenz der verlängerten Gründerförderung. Er 

begrüßt es, dass die Lehrbeauftragten an den Musikhochschulen für die Wahrnehmung 

von akademischen Mitwirkungsrechten der Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zugeordnet werden, möchte dies aber nur als Zwischenschritt hin zu ei-

ner eigenen Gruppe verstanden wissen. 

 

2.16 Normenprüfungsausschuss 

 

Der Normenprüfungsausschuss hat einige redaktionelle und sprachliche Vorschläge 

unterbreitet. Sie wurden weitgehend in den Gesetzentwurf eingearbeitet. 

 

2.17 Normenkontrollrat 

 

Der Normenkontrollrat hat im Rahmen seines Regierungsauftrags keine Einwände 

gegen die Darstellung der Regelungsfolgen erhoben. 

 

Generell gab es von vielen Seiten Kritik am Zeitpunkt und der Dauer der Anhörung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Zeitpunkt und die Dauer der Anhörung sind dem Erfordernis 

geschuldet, das Gesetzgebungsvorhaben zeitnah zum Abschluss zu bringen. Schon al-

lein beim Thema Steuer benötigen alle Regelungen einen zeitlichen Vorlauf für weitere 

Abklärungen mit der Finanzverwaltung, die ihrerseits Klarheit über die künftigen hoch-

schulrechtlichen Rahmenbedingungen voraussetzen. Dies gilt auch, wenn inzwischen 

die Übergangsfrist für die Anpassung an die neuen umsatzsteuerlichen Regelungen für 

die juristischen Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31. Dezember 2022 verlängert 



 

worden ist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass abhängig von der weiteren Abklä-

rung anschließende Überprüfungen und Anpassungen von Vertragswerken sowie gege-

benenfalls auch weitere gesetzliche Anpassungen erforderlich werden können.  

 

Hinsichtlich der Bewertung der Einzelregelungen wird auf Abschnitt III. verwiesen. 

 

3. Zu den einzelnen Vorschriften 

 

Die wesentlichen Stellungnahmen zu den im Regierungsentwurf vorgesehenen 

Regelungen können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

3.1 Zu Artikel 1 – Änderung des Landeshochschulgesetzes  

 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 

 

Der HAW e.V. begrüßt die Anpassung der Aufgabenbeschreibung in § 2 Absatz 1 

Satz 3 Nummer 4 sehr. 

 

Der Berufsverband für Studien- und Laufbahnberatung (BS) plädiert dafür, den Be-

griff „Ausbildung“ bei allen Studiengängen des tertiären Bereichs durch „Studium“ zu 

ersetzen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Begriff „Ausbildung“ ist ein Oberbegriff, 

der auch hochschulische Ausbildung umfasst. 

 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 

 

Die DHBW schlägt vor, ihr, ebenso wie den Hochschulen für Angewandte Wissen-

schaften, die Aufgabe der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse gesetz-

lich zuzuweisen. Die dualen Masterstudiengänge des Center for Advanced Studies 

würden sonst in Frage gestellt. In einem differenzierten Hochschulsystem übernäh-

men die verschiedenen Hochschularten unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedli-

chen Gewichtungen. Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass durch die Beschreibung 

der Aufgaben der verschiedenen Hochschularten die akademische Natur ihrer Ab-

schlüsse in Frage gestellt würde.   



 

 

Der BBW vermisst ein klares Commitment zur DHBW als vollwertige Hochschule. Er 

bittet um die Konkretisierung der Forschungsmöglichkeiten an der DHBW. 

 

Den Anliegen wird durch Anpassung des gesetzlichen Auftrags der Hochschulart 

entgegengekommen. 

 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 2 ergänzend 

 

Die LaKoG, der Verband Baden-Württembergischer Wissenschaftlerinnen e.V 

(VBWW) und die GEW fordern die Verankerung von Frauen- und Geschlechterfor-

schung als neuen § 2 Absatz 1 Satz 2. Die Erforderlichkeit einer solchen Regelung 

zur Bekämpfung struktureller Ungleichheiten sei durch die Eindämmungsmaßnah-

men gegen die Ausbreitung von Covid-19 besonders deutlich geworden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine solche Regelung wird als nicht zielfüh-

rend für die Reduzierung struktureller Ungleichheiten und für die  Förderung von 

Frauen erachtet. 

 

Zu § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 ergänzend 

 

Die Tübingen School of Education der Universität Tübingen plädiert dafür, die Lehr-

amtsausbildung an den Universitäten in deren gesetzlichen Auftrag zum Ausdruck zu 

bringen. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 2 Absatz 2 ergänzend 

 

Der BS spricht sich für eine umfassende Neufassung der Regelungen über die Stu-

dienberatung aus. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 



 

Zu § 2 Absatz 5 Satz 2 

 

Von der Universität Heidelberg wird der Förderauftrag im Grundsatz begrüßt. 

 

Nach Auffassung der LRK-Universitäten, der Universitäten Heidelberg, Mannheim, 

Stuttgart und Ulm sowie des HAW e.V. und des fzs ist es nicht ausreichend, die neu-

en Aufgaben festzuschreiben. Die LRK-Universitäten und die Universität Stuttgart 

regen dazu nachdrücklich an, das Konnexitätsprinzip in Anlehnung an Artikel 71 Ab-

satz 3 der Landesverfassung in das LHG zu übernehmen und die Finanzierung von 

neuen Aufgaben zu regeln. Nach Ansicht der Universität Mannheim und des HAW 

e.V. wäre es vorzugswürdig, ergänzende Förderprogramme aufzusetzen und die 

Hochschulen finanziell zu unterstützen. Seitens der Landesrektorenkonferenz der 

Pädagogischen Hochschulen Baden-Württemberg (LRK-PH) wird ebenfalls gefordert, 

die Hochschulen in den bereits bestehenden Aktivitäten finanziell zu unterstützen 

und entsprechende Förderbestimmungen aufzusetzen. Die Landesvereinigung der 

Arbeitgeberverbände fordert, in den genannten Themenbereichen über spezielle 

Förderprogramme wirksame Anreize für eine entsprechende Forschung zu setzen. 

Auch der DHV fordert entsprechende Mittel für nachhaltigere Lösungen, z.B. im Be-

reich Bauenergie, Ressourcenschutz durch Kreisläufe sowie Mobilität und Campus-

gestaltung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Finanzierungsfragen sind nicht Gegenstand des Gesetzge-

bungsverfahrens. 

 

Seitens der LRK-Universitäten, der Universität Mannheim und des HAW e.V. wird 

außerdem kritisiert, dass dem Aspekt des Klimaschutzes von Seiten des Staates als 

Eigentümer der Hochschulgebäude nicht immer hinreichend Rechnung getragen 

werde. Daher müssten auch dort die in § 2 Absatz 5 festgelegten Prinzipen zur Vor-

gabe gemacht werden, damit die Ziele erreicht werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, da er nicht Gegenstand 

des Gesetzgebungsverfahrens ist. 

 



 

Nach Auffassung der Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten Baden-

Württemberg führt die geplante Änderung zu einer weiteren Verschärfung bei der 

Durchführung von Tierversuchen und damit einer Behinderung der Forschung.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die neuen Tierschutzregelungen in der Lehre (§ 30a) stellen ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen dem grundgesetzlich verankerten Tierschutz und 

der Wissenschaftsfreiheit her. Der Forschungsbereich ist davon nicht betroffen. 

 

Der HAW e.V. hält die Verankerung des Fördergebots nicht für zielführend, weil die 

Hochschulen sich bereits heute von ethischen Grundsätzen leiten lassen und die gel-

tenden Umwelt- und Tierschutzgesetze beachteten. § 2 sollte der Aufzählung der 

Kernaufgaben der Hochschulen vorbehalten bleiben, die die Rolle der Hochschulen 

in der Öffentlichkeit prägen. 

 

Nach Ansicht der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände ist die exemplarische 

Ergänzung der Fördergebote entbehrlich, da die genannten Themenbereiche hinrei-

chend vom bestehenden Auftrag, zum gesellschaftlichen Fortschrift beizutragen, (§ 2 

Absatz 5 Satz 1) mitumfasst sei. 

 

Hierzu wird bemerkt: Mit der Ergänzung wird der bestehende Auftrag der Hochschu-

len, zum gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen, durch Heraushebung besonders 

wichtiger Themenfelder konkretisiert. Diese werden zugleich hervorgehoben. 

 

Die GEW begrüßt die Änderungen ausdrücklich. 

 

Auch die LaStuVe, die stuvus und der fzs begrüßen die Änderung, insbesondere die 

Aufnahme der Nachhaltigkeit in den Förderauftrag der Hochschulen. Die LaStuVe 

und die stuvus weisen in diesem Zusammenhang auf die verantwortungsvolle Rolle 

der Hochschulen sowohl als Bildungs- als auch Forschungseinrichtungen wie auch 

als Betriebe mit dem größten Energieverbrauch unter den Landeseinrichtungen hin. 

Ver.di ordnet den Hochschulen eine wichtige Rolle bezüglich der Förderung von 

Nachhaltigkeit, Innovation und Tierschutz zu. 

 



 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. begrüßt den Zusatz „Förde-

rung des Tierschutzes“ ausdrücklich, da Tierversuche im Bereich der Ausbildung 

immer noch stattfänden, beziehungsweise Tiere zu Ausbildungszwecken getötet 

würden. 

 

Der IHKT begrüßt, dass u.a. die Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit als 

Hochschulaufgabe formuliert wird und verbindet damit die Hoffnung, dass aus der 

gesteigerten strategischen Bedeutung dieser Bereiche zukünftig verstärkt praxisori-

entierte Umsetzungen erwachsen werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Hoffnung wird geteilt. 

 

Der DHV begrüßt, dass der Tierschutz als gesellschaftliches Thema der Hochschu-

len aufgenommen worden ist, betont aber, dass mit der Staatszielbestimmung Tier-

schutz die fundamentale Grundrechtgarantie der Wissenschaftsfreiheit abzuwägen 

sei. Gleiches gelte für die Nachhaltigkeit als Aufgabe der Hochschulen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die neuen Tierschutzregelungen im LHG stellen ein ausgewo-

genes Verhältnis zwischen dem grundgesetzlich verankerten Tierschutz und der 

Wissenschaftsfreiheit her. Die Wissenschaftsfreiheit bleibt auch beim Auftrag der 

Hochschulen, die Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Aufgaben zu fördern, unberührt. 

 

Die LaKoG begrüßt die Erweiterung der Handlungs- und Kooperationsfähigkeit der 

Hochschulen grundsätzlich. Es sei aus ihrer Sicht entscheidend, den grundgesetzli-

chen Auftrag zur Verbesserung der Chancen aller Geschlechter zu integrieren. Die 

nachhaltigen Entwicklungsziele der United Nations, zu der auch die Geschlech-

tergleichheit gehöre, seien mit den Klimazielen bis hin zur Digitalisierungsoffensive 

zu verbinden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung aller Aufgaben 

die Chancengleichheit und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Die 

geschlechterspezifischen Auswirkungen sind bei allen Aufgaben und Entscheidun-

gen zu beachten (§ 4 Absatz 1). Dies gilt auch für die in § 2 Absatz 5 Satz 2 genann-

ten Aufgaben. 



 

 

Der VBWW schlägt hierzu vor, die Ergänzung weiter zu konkretisieren und schlägt 

dazu folgende Formulierung vor: „Innovation, nachhaltige Entwicklung, insbesondere 

im Hinblick auf den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und einem gerechten 

Zugang zu knappen Ressourcen der Bevölkerung des globalen Südens wie auch des 

Nordens, …“. 

 

Dem vhw erscheint eine Beschränkung auf den Tierschutz sehr einengend und 

schlägt vor, diesen um den Umwelt- und Naturschutz zu erweitern. 

 

Aus Sicht des DGB sollte die Aufzählung der Themenfelder mindestens um die Punk-

te Soziale Gerechtigkeit und Frieden ergänzt werden, da diese auch zum gesell-

schaftlichen Fortschritt zählten. Nach Ansicht des BS sei zu überlegen, ob weitere 

soziale Aspekte der sogenannten Third Mission, etwa Widening Participation aufge-

nommen werden, um das demokratische Fundament baden-württembergischer 

Hochschulen zu untermauern. Der fzs kritisiert, dass andere relevante Begriffe uner-

wähnt blieben, so etwa das Thema gesellschaftliche Verantwortung. 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen, weil in einer Aufgabennorm notgedrungen 

nur wenige Themenfelder spezifisch hervorgehoben werden können. Die Auswahl 

beschränkt sich deshalb auf Anliegen, die in einem besonders engen Bezug zu den 

Aufgaben der Hochschulen stehen. Dies heißt aber nicht, dass die anderen genann-

ten Aufgaben gesamtgesellschaftlich weniger wichtig wären. 

 

Zu § 3 Absatz 6 

 

Die Universitäten Heidelberg, Mannheim, Ulm und der HAW e.V. heben hervor, es 

könne nur ein Verweis auf § 70 Absatz 3 Satz 2 (neu) gemeint sein. Der HAW e.V. 

und die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände stellen zudem die Frage, was 

mit einem Verweis auf die in § 70 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 genannten „Unterneh-

menskooperationen“ gemeint sei. Die Universität Mannheim bittet klarzustellen, dass 

reine Drittmittelprojekte nicht erfasst würden. Für die Universität Konstanz ist unklar, 

ob die Regelung nur für langfristige Kooperationen mit Unternehmen gilt oder auch 

bei der Zusammenarbeit in Projekten der Auftragsforschung. Der HAW e.V. stellt die 



 

Frage, ob auch Funktionen im Rahmen genehmigter Nebentätigkeiten und auch sol-

che im Bereich Transfer ausgeschlossen seien. Die Hochschule Nürtingen-

Geislingen favorisiert eine nur allgemein gehaltene Verpflichtung der Hochschulen 

zur Einhaltung der Wissenschaftsfreiheit („Die Hochschulen sichern im Rahmen von 

Kooperationen mit Unternehmen die Wissenschaftsfreiheit.“). 

 

Dem Vorschlag einer Konkretisierung wird weitgehend entsprochen. Drittmittelprojek-

te werden nicht erfasst, nur institutionelle Kooperationen. Die gewünschten Klarstel-

lungen erfolgen durch eine Neufassung der Regelung und durch Hinweise in der 

amtlichen Begründung. In § 70 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 wird zudem klargestellt, 

dass nur Interessenkollisionen in Leitungsämtern und -funktionen institutionell ver-

selbstständigter Einrichtungen ausgeschlossen werden sollen. Der von der Universi-

tät Freiburg geforderte vollständige Verzicht ist nicht möglich, da die Hochschulen 

auch bei ausgegliederten, gemeinsam mit Dritten betriebenen oder von Dritten insti-

tutionell geförderten Hochschuleinrichtungen grundrechtsgebunden sind. Grund-

rechtskonflikte zu regeln bleibt aber dem parlamentarischen Gesetzgeber vorbehal-

ten. 

 

Zu § 4 

 

Der fzs meint, dass die Änderungen in § 4 in die richtige Richtung gehen.  

 

Der DHV begrüßt das Ziel, mehr Chancengleichheit für Frauen und Männer in den 

Hochschulen zu erreichen. Allerdings dienten die meisten Änderungen lediglich der 

Klarstellung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Änderungen dienen nicht lediglich der Klarstellung, sondern 

bringen auch wesentliche inhaltliche Änderungen, beispielsweise die verbindlichere 

Fassung des Kaskadenmodells und der Gleichstellungskommission oder die Erweite-

rung des Teilnahmerechts der Gleichstellungsbeauftragten bei Stellenbesetzungen. 

 

Die LaStuVe, der fzs und der BBW fordern die Anpassung des § 4 hinsichtlich der 

Berücksichtigung von Menschen jeden und nicht-binären Geschlechts. 

 



 

Der Vorschlag wird im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

Die LaKoG und der VBWW fordern die gesetzliche Verankerung der Landeskonfe-

renzen der Gleichstellungsbeauftragten. Die sei erforderlich zum Aufbau und zur Si-

cherung von verlässlichen Gleichstellungsstrukturen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine gesetzliche Verankerung erscheint nicht 

erforderlich. 

 

Zu § 4 Absatz 2 Satz 1 

 

Der vhw fordert, dass zumindest die Stellvertretung der Gleichstellungsbeauftragten 

auch durch einen Mann möglich sein sollte. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ganz überwiegend sind immer noch Frauen 

unterrepräsentiert. Es ist daher sachgerecht, dass auch die Stellvertretung der 

Gleichstellungsbeauftragten von einer Frau wahrgenommen wird. Die Ausübung des 

Amtes sowie der Stellvertretung durch einen männlichen Gleichstellungsbeauftragten 

ist nach der jetzigen Gesetzeslage bereits möglich und wird in Einzelfällen praktiziert 

(beispielsweise, wenn sich keine geeignete Frau zur Übernahme des Amtes bereit 

erklärt). Da überwiegend Frauen unterrepräsentiert sind, soll an der weiblichen 

Gleichstellungsbeauftragten als Regelfall festgehalten werden. 

 

Zu § 4 Absatz 3 Satz 1 

 

Die DHBW begrüßt die deutlichere Charakterisierung der Gleichstellungsförderung 

als Leitungsaufgabe. Dies setze ein positives Zeichen für die Gleichstellungsarbeit. 

Die LaKof begrüßt die explizite Nennung der Hochschulleitung und dass die Verant-

wortung für die Gleichstellungsarbeit an der Hochschule beim Rektorat liegt. 

 

Die GEW kritisiert, dass die Formulierung „unterstützt“ die Gleichstellungsbeauftragte 

schwächen würde. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 



 

 

Zu § 4 Absatz 3 

 

Die LaKoG, der VBWW, die GEW und der Marburger Bund fordern die gesetzliche 

Einführung einer Fakultätsgleichstellungsbeauftragten. Dies sei für die dezentrale 

Wirksamkeit von nachhaltiger Gleichstellungsarbeit erforderlich. Dem Vorschlag 

wird nicht entsprochen. Fakultätsgleichstellungsbeauftragte können von den Hoch-

schulen und Fakultäten selbstständig eingerichtet werden. Eine gesetzliche Veranke-

rung wird nicht für erforderlich gehalten. 

 

Zu § 4 Absatz 4 

 

Der BBW fordert ein Stimmrecht der Gleichstellungsbeauftragten in allen Gremien. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ein Stimmrecht der Gleichstellungsbeauftrag-

ten in allen Gremien wird als zu weitgehend erachtet. Auch würden sich hierdurch die 

Mehrheitsverhältnisse verschieben, worauf gegebenenfalls reagiert werden müsste. 

Dadurch würden gerade kleinere Gremien unverhältnismäßig vergrößert werden. 

 

Der LfDI kritisiert, dass die Vertretungsmöglichkeit durch Mitglieder und Angehörige 

der Hochschule dazu führe, dass ein großer Kreis an Personen Einblick in mit der 

Arbeit verbundene personenbezogene Daten erlange. Er erkennt aber an, dass eine 

Erweiterung der Vertretungsmöglichkeiten angesichts des Arbeitsumfangs erforder-

lich sei. Dennoch regt er an, dass die maximale Zahl an vertretenden Personen nach 

§ 4 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 durch die Hochschule selbst in der Grundordnung 

begrenzt werden sollte. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Alle Personen, die an Personalauswahlver-

fahren teilnehmen, sind zum vertraulichen Umgang mit den Unterlagen unter Beach-

tung des Datenschutzes verpflichtet. 

 

Zu § 4 Absatz 4 Satz 1 

 



 

Die LRK der Musikhochschulen trägt vor, dass die Vertretung der Gleichstellungsbe-

auftragten durch Hochschulangehörige arbeitsrechtlich bedenklich sei. Hierdurch 

würden Lehrbeauftragte sehr stark in die Selbstverwaltung eingebunden. Gegebe-

nenfalls entstünde der Bedarf, Hochschulangehörige vorab zu schulen. Eine Vertre-

tungsmöglichkeit durch Hochschulmitglieder sei ausreichend. 

 

Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Vertretung durch Hochschulangehörige war 

schon bislang möglich.  

 

Zu § 4 Absatz 4 Sätze 2 und 3  

 

Die DHBW wünscht, dass die örtlichen Gleichstellungsbeauftragten in den Sitzungen 

der Örtlichen Hochschulräte und der Örtlichen Senate ein Stimmrecht erhalten. Auch 

die LaKof fordert ein Stimmrecht für die örtliche Gleichstellungsbeauftragte im Örtli-

chen Hochschulrat und Örtlichen Senat. 

 

Der Vorschlag wird im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft.  

 

Zu § 4 Absatz 4 Satz 4 

 

Die DHBW begrüßt die verbindliche Einrichtung einer Gleichstellungskommission. 

 

Der HAW e.V. und die LRK der Musikhochschulen tragen vor, dass die verbindliche 

Einrichtung einer Gleichstellungskommission viele kleinere Hochschulen überfordere. 

Die Belastung mit zusätzlichen Aufgaben in den Ausschüssen von Gremien mindere 

die Attraktivität der Selbstverwaltungsaufgaben und mache es schwierig, dass sich 

ausreichend Mitglieder in die Gremienarbeit einbringen. Eine Kann-Regelung sei 

ausreichend. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen.  

 

Zu § 4 Absatz 5 

 



 

Die Universitäten Heidelberg und Mannheim, die Landesrektorenkonferenzen der 

Universitäten und der Pädagogischen Hochschulen sowie die Dekane der Medizini-

schen Fakultäten weisen darauf hin, dass die Erweiterung des Rechts der Gleichstel-

lungsbeauftragten auf Teilnahme an Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen 

einen erheblichen Mehraufwand verursache und zu Bürokratieaufbau führe. 

 

Die GEW fordert, die personelle Ausstattung und die Stellen der Gleichstellungsbe-

auftragten zu erweitern oder Fakultätsgleichstellungsbeauftragte einzurichten, um 

einem Mehraufwand durch das Teilnahmerecht zu begegnen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Mögliche Mehraufwände durch die Erweiterung des Teilnahme-

rechts werden durch die Gleichstellungsbeauftragtenentlastungsverordnung (GEVO) 

bereits hinreichend abgedeckt. 

 

Die Universität Heidelberg bittet um Klarstellung, dass das Teilnahmerecht der 

Gleichstellungsbeauftragten sich lediglich auf Unterrepräsentanzbereiche beziehe. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Das Teilnahmerecht wurde dahingehend er-

weitert, dass es auch dann besteht, wenn keine Unterrepräsentanz gegeben ist. 

 

Die Landesrektorenkonferenzen der Universitäten und der Pädagogischen Hoch-

schulen weisen darauf hin, dass sich der Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-

beauftragten auf das wissenschaftliche Personal beschränke. Dies müsse auch für 

das Teilnahmerecht bei Stellenbesetzungen gelten. Sie bittet um entsprechende 

Klarstellung. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Der LfDI trägt vor, dass sich nicht erschließe, warum eine Teilnahme der Gleichstel-

lungsbeauftragten an Auswahlverfahren vorgesehen werde, wenn in Bezug auf die 

zu besetzende Stelle keine Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt und wenn nur 

Bewerber(innen) eines Geschlechts teilnehmen. Aus diesem umfassenden Teilnah-

merecht ergäbe sich eine weitreichende, nicht erforderliche Verarbeitung personen-

bezogener Daten. 



 

 

Hierzu wird bemerkt: Alle Personen, die an Personalauswahlverfahren teilnehmen, 

sind zum vertraulichen Umgang mit den Unterlagen unter Beachtung des Daten-

schutzes verpflichtet. Durch die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten an Aus-

wahlverfahren soll die Bedeutung der Chancengleichheit von Männern und Frauen 

an Hochschulen betont werden. 

 

Zu § 4 Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 2 

 

Die LaKof und der VBWW halten es aufgrund des Arbeitsumfangs für sachgerechter, 

auch die Entlastung der Stellvertreterinnen der Gleichstellungsbeauftragten verpflich-

tend vorzusehen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Regelung wurde nicht geändert; eine 

optionale Entlastung wird nach wie vor für ausreichend erachtet. 

 

Der BBW erachtet die Regelung zur Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten als 

nicht ausreichend. Insbesondere müssten die Entlastungen unabhängig von der 

Hochschulart sein, da die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten an allen Hoch-

schularten dieselbe sei. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. In der Gleichstellungsbeauftragtenentlas-

tungsverordnung wurden differenzierte Regelungen getroffen, die die nach Hoch-

schulart differenzierten Lehrdeputate berücksichtigen. 

 

Zu § 4 Absatz 7 

 

Die DHBW begrüßt die verbindlichere und klarere Fassung der Regelungen, die die 

Gleichstellungsarbeit befördern. Die Dekane der Medizinischen Fakultäten weisen 

darauf hin, dass eine bereits gängige Praxis aufgegriffen wird. 

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten befürchten, dass die Zustimmungsbedürf-

tigkeit durch das Wissenschaftsministerium zum Gleichstellungsplan zu nicht er-

reichbaren Zielvorgaben führen könnte. 



 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Zustimmungsbedürftigkeit durch das Wissenschaftsministe-

rium wird nicht neu aufgenommen. Sie war bereits bislang in § 7 verankert und wird 

nun lediglich in § 4 Absatz 7 erwähnt. Daher ergeben sich keine Änderungen für die 

Hochschulen. 

 

Die LaKof begrüßt, dass im Gleichstellungplan Steigerungsziele zu benennen sind. 

Sie empfiehlt von „konkreten Steigerungszielen“ zu sprechen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzentwurf spricht in Satz 2 von konkreten Steige-

rungszielen.  

 

Die GEW begrüßt die Nennung von Steigerungszielen, fordert aber eine entspre-

chende Ausstattung der Hochschulen sowie rechtliche Möglichkeiten zur Umsetzung. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Ausstattung der Hochschulen sowie die 

rechtlichen Möglichkeiten werden in diesem Bereich als ausreichend erachtet. 

 

Der BBW begrüßt die Einführung von Steigerungszielen, fragt aber nach Konse-

quenzen, wenn Steigerungsziele nicht erfüllt werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Steigerungsziele werden nicht neu eingeführt. Ziel- und Zeitvor-

gaben sind in den Gleichstellungsplänen auch bislang zu definieren. Aufgrund der 

heterogenen Ausgangssituation an den Hochschulen wird auf eine Sanktionierung 

mit finanziellen Konsequenzen verzichtet.  

 

Zu § 4 Absatz 7 Satz 2 

 

Der BS fordert, dass die Steigerungsziele der Gleichstellungspläne sowohl für Frau-

en als auch für Männer gelten. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ganz überwiegend sind immer noch Frauen 

unterrepräsentiert. Es ist daher sachgerecht, die Steigerungsziele in den Gleichstel-

lungsplänen auf sie auszurichten. 



 

 

Der vhw trägt vor, dass die bisherige Formulierung geeigneter gewesen sei, da sie 

regelte, dass das Ziel nicht einfach die Beibehaltung des Status Quo sein könne. 

Außerdem sei das Kaskadenmodell an den Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften zu schwammig, da diese in der Regel ihren eigenen Nachwuchs nicht aus-

bilden könnten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Wort „Steigerung“ erlaubt es nicht, als Ziel den Status Quo 

beizubehalten. Vielmehr ist eine Erhöhung des Frauenanteils zu erreichen. Zur An-

wendung des Kaskadenmodells an den Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten wird auf die Begründung zu § 4 Absatz 7 Satz 3 verwiesen. 

 

Zu § 4 Absatz 7 Satz 6 

 

Der HAW e.V. befürchtet einen nicht zu unterschätzenden regelmäßigen Mehrauf-

wand durch die Veröffentlichung der Gleichstellungpläne. Insbesondere die Überprü-

fung der Einhaltung des Datenschutzes könnten kleinere Hochschulen nicht leisten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Einhaltung des Datenschutzes gehört zu den allgemeinen, 

jederzeit zu erfüllenden Aufgaben der Hochschulen. Dies umfasste bereits bislang 

auch den Gleichstellungplan. Neu ist lediglich die Veröffentlichungspflicht für den Teil 

des Plans, der das wissenschaftlich tätige Personal betrifft. 

 

Der LfDI empfiehlt, personenbezogene Daten von der Veröffentlichung der Gleich-

stellungspläne auszunehmen. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 4 Absatz 9 

 

Der vhw begrüßt die Möglichkeit, die Gleichstellungsbeauftragte und die Beauftragte 

für Chancengleichheit zusammenlegen zu können. Allerdings kritisiert er fehlende 

Vorgaben zur Wahl. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Wahl der gemeinsamen Gleichstellungsbeauftragten für das 

wissenschaftliche und das nichtwissenschaftliche Personal regelt die Hochschule 

gemäß § 4 Absatz 9 Satz 2 durch ihre Grundordnung selbst. 

 

Zu § 4a Absätze 1 und 2 

 

Die Universität Ulm fordert, die Ansprechpersonen durch die Einrichtung einer exter-

nen Stelle, beispielsweise einen Vertrauensanwalt, zu ersetzen. Bei einer externen 

Stelle kämen keine Befürchtungen von Befangenheiten auf. 

 

Die LRK-Universitäten schlägt vor, dass den Hochschulen die Option eingeräumt 

werden soll, statt interner Ansprechpersonen eine externe Ansprechstelle einzufüh-

ren. Hier seien Schulung und einheitliche Verfahren vorhanden. Auch sie verweist 

auf die Befürchtung der Befangenheit. 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. Die Funktion eines externen Vertrauens-

anwalts wird derzeit eingerichtet. Dennoch werden die internen Ansprechpersonen 

beibehalten. Beide Stellen sollen sich ergänzen und so das Angebot für Betroffene 

vergrößern. 

 

Der LfDI hinterfragt, welche konkrete Aufgabe den Ansprechpersonen zukommen 

solle. Um eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu rechtfertigen, bedürfe es 

einer hinreichend bestimmten Regelung der Aufgaben. 

 

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes trägt vor, dass Aufgaben und Befugnisse 

der Ansprechperson unklar blieben, und regt eine Konkretisierung an. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Aufgaben der Ansprechpersonen ergeben sich aus dem 

Bezug ihrer Funktion sowie aus der Gesetzesbegründung, insbesondere bei Einfüh-

rung der Ansprechpersonen. Daher wird auch von einer datenschutzrechtlich ausrei-

chend konkreten Regelung ausgegangen. Im Rahmen des nächsten Gesetzge-

bungsverfahrens wird dies erneut geprüft.  

 



 

Die Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie die LRK-PH sehen die Erweite-

rung der Zuständigkeiten der Ansprechpersonen auf Dritte als deutlich zu weitge-

hend an. Es könne nicht Aufgabe der Ansprechpersonen sein, auch Zwischenfälle 

zwischen externen Besuchern in Räumlichkeiten der Hochschule zu betreuen. Auch 

Zwischenfälle zwischen einem Studierenden und einer externen Person in einem 

privaten Club seien erfasst. Zuständig seien gegebenenfalls die Strafverfolgungsbe-

hörden. Sie fordern die Beschränkung der Zuständigkeit auf Mitglieder und Angehö-

rige der Hochschule. Auch die Universität Konstanz wendet sich gegen die Erweite-

rung. Sie führe zu Abgrenzungsschwierigkeiten und sei nicht erforderlich, da es au-

ßerhalb der Hochschulen eine große Zahl von Anlaufstellen gäbe, die unter Umstän-

den sogar besser helfen könnten als die ehrenamtlichen Ansprechpersonen an den 

Hochschulen. 

 

Auch der HAW e.V. hält die Erweiterung für nicht sachgerecht. Sie passe nicht zum 

Schutzauftrag der Hochschulen nach § 4a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2. Ein 

Schutz Außenstehender könne nicht von der Hochschule und von den Ansprechper-

sonen verlangt werden. Vor dem Hintergrund der Ankündigung eines externen Ver-

trauensanwalts sei die Erweiterung erst recht nicht geboten. 

 

Auch die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände hält die Erweiterung für nicht 

sachgerecht. Der Anwendungsbereich sei mit dem Begriff „anderer Bezug“ zu weit 

gefasst und undefiniert. Für Dritte stünden bereits funktionierende und leistungsfähi-

ge Ansprechstrukturen zur Verfügung. Auch der angekündigte unabhängige Vertrau-

ensanwalt würde eine wirksame Ansprechstruktur darstellen. Sie fordern, sich beim 

Zuständigkeitsbereich der Ansprechpersonen am Zuständigkeitsbereich der Hoch-

schulen nach § 4a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 zu orientieren. 

 

Den Vorschlägen wird entsprochen. Da die Hochschulen nach § 9 Absatz 4 Satz 2 

durch Grundordnung weitere Personen zu Angehörigen bestimmen können, haben 

sie die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob sie die Zuständigkeit der Ansprechper-

son für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung auf weitere Personen, 

beispielsweise auf Schülerinnen und Schüler, die nach § 64 Absatz 2 an Lehrveran-

staltungen teilnehmen, erweitern.  

 



 

Die LaKof begrüßt die Erweiterung der Zuständigkeit, da die Hochschulen kein in 

sich abgeschlossener Ort seien, sondern immer stärker mit anderen Stellen agierten. 

Sie regt eine Berichtspflicht an die Hochschulleitung und den Senat sowie an die 

Gleichstellungsbeauftragten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Erweiterung wird aufgrund der nachvollziehbaren Hinweise 

von Hochschulseite zurückgenommen. Da die Hochschulen nach § 9 Absatz 4 Satz 2 

durch Grundordnung weitere Personen zu Angehörigen bestimmen können, haben 

sie jedoch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob sie die Zuständigkeit der An-

sprechperson für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung auf weitere 

Personen, beispielsweise auf Schülerinnen und Schüler, die nach § 64 Absatz 2 an 

Lehrveranstaltungen teilnehmen, erweitern. Verfahrensregelungen liegen in der Zu-

ständigkeit der Hochschulen, damit örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden 

können. Auf die Erforderlichkeit der Berichterstattung wird in der Begründung hinge-

wiesen.  

 

Die LRK der Kunsthochschulen schlägt vor, aufgrund der umfangreicheren Aufgaben 

eine angemessene Freistellung mit der Übernahme der Tätigkeit der Ansprechperso-

nen zu verbinden. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Für eine Freistellung wird kein Bedarf gesehen. 

 

Der BS regt an zu ergänzen, dass sich die Weisungsfreiheit nur auf die Funktion als 

Ansprechperson beziehe. Alternativ könne auch von „unabhängig“ gesprochen wer-

den. 

 

Der Vorschlag wird dahingehend aufgegriffen, dass die Weisungsfreiheit auf die 

Funktion beschränkt wird. 

 

Der LfDI bezweifelt die rechtlichen Möglichkeiten zur Verarbeitung besonders ge-

schützter personenbezogener Daten durch die Ansprechpersonen, wenn es um Da-

ten von Personen geht, über die eine mögliche betroffene Person berichtet, die also 

nicht selbst berichten und dabei einwilligen können. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Der Hinweis wird bei nächster Gelegenheit weiterverfolgt. 

 

Der LfDI regt die Einschränkung des Auskunftsanspruchs aus Artikel 15 der Daten-

schutz-Grundverordnung hinsichtlich der sexuellen Belästigung usw. Angezeigter an. 

 

Der Vorschlag wird im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

Zu § 4a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 

 

Der LfDI fordert, näher einzugrenzen, in welcher Form Regelungen zum weiteren 

Verfahren zu treffen sind. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine solche Eingrenzung wird nicht für erfor-

derlich gehalten. Die Entscheidung über die Regelungsform bleibt den Hochschulen 

vorbehalten. 

 

Zu § 4a Absatz 2 

 

Die Universität Freiburg regt an, die Aufzählung in § 4a Absatz 2 Satz 2 um die wei-

teren in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genannten Merkmale zu 

ergänzen. Die Universität Konstanz bittet, das Merkmal der sexuellen Orientierung zu 

ergänzen. Der BS wünscht, dass der Schutz auf Menschen mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung ergänzt wird. Die Antidiskriminierungsstelle des Landes regt 

eine Formulierung in Anlehnung an Artikel 21 der Europäischen Grundrechte-Charta 

an. 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. 

 

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes gibt zu bedenken, dass der Zugang zur 

Ansprechperson für Antidiskriminierung niedrigschwellig und barrierefrei ausgestaltet 

sein sollte. Es solle vorgegeben werden, die Ansprechpersonen unter den Mitglie-

dern und Angehörigen der Hochschule aktiv bekannt zu machen. Außerdem solle 

eine Beschwerdekommission eingerichtet werden. Die Ansprechperson für Antidis-

kriminierung solle mit einem Mandat ausgestattet werden, proaktiv Maßnahmen er-



 

greifen zu können, die der Prävention von Diskriminierungen dienen. Sie solle au-

ßerdem einen Anspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen haben. 

 

Die Vorschläge werden im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

§ 4a Absatz 3 

 

Der vhw begrüßt, dass durch die Möglichkeit, Funktionen zusammenzulegen, Paral-

lelstrukturen abgebaut würden. 

 

Der LfDI wirft die Frage auf, wer im Falle einer hochschulübergreifenden Stelle für die 

Datenverarbeitung dieser Stelle datenschutzrechtlich verantwortlich sein solle. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit hängt von der 

Form und Ausgestaltung der hochschulübergreifenden Stelle ab. Eine gesetzliche 

Regelung ist daher nicht sachgerecht. 

 

Der BS geht davon aus, dass die Nennung von Gleichstellungsbeauftragter und Be-

auftragter für Chancengleichheit eine Dopplung darstelle. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es handelt sich nicht um eine Dopplung. Die Gleichstellungsbe-

auftragte ist für das wissenschaftliche Personal zuständig und in § 4 geregelt. Die 

Zuständigkeit der Beauftragten für Chancengleichheit bezieht sich auf das nichtwis-

senschaftliche Personal. Sie ist im Chancengleichheitsgesetz geregelt. 

 

Die GEW weist darauf hin, dass es keine Regelungen zu Deputatsreduktionen oder 

anderen Ermäßigungen bei Zusammenlegung von Funktionen gäbe. Sie fordert eine 

entsprechende Erweiterung der GEVO. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Dahingehende Regelungen werden nicht für 

erforderlich gehalten. 

 

Zu § 4a Absatz 3 Satz 2 

 



 

Der LfDI bezweifelt die Kompatibilität bestimmter Funktionen nach § 4a Absatz 3 

Satz 2 mit der Funktion der oder des Datenschutzbeauftragten. 

 

Der Hinweis wird aufgegriffen. 

 

Zu § 4a Absatz 4 

 

Ver.di begrüßt die Einführung der Anwendbarkeit des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes. 

 

Die Universität Ulm fordert die Streichung des § 4a Absatz 4. Die Regelung des § 12 

Absätze 1 bis 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes seien für Angehörige 

und Mitglieder, die nicht Beschäftigte seien, nicht passend. Auch im Übrigen seien 

Unstimmigkeiten und Unklarheiten enthalten. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Anwendung des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes erfolgt „entsprechend“, sodass sie passend übertragen wird.  

 

Die Antidiskriminierungsstelle des Landes fordert eine Erweiterung des Verweises 

auf das Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Beispielsweise sei auch § 16 des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einzubeziehen. Auch solle klargestellt wer-

den, dass antidiskriminierungsrechtliche Vorgaben in anderen Gesetzen unberührt 

blieben. 

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen, als das Verhältnis zu anderen Gesetzen 

klargestellt wird. Im Übrigen wird der Vorschlag im Rahmen des nächsten Gesetzge-

bungsverfahrens geprüft. 

 

Zu § 5 

 

Die Universität Tübingen, die DHBW und die Landesvereinigung der Arbeitgeberver-

bände begrüßen die Änderung der Überschrift von § 5 sowie die Anerkennung der 

Bedeutung von statistischen Kennzahlen für die Qualitätssicherung. 

 



 

Die LRK-Universitäten bittet um Vereinfachung der Regelungen des § 5. Auch die 

Universität Konstanz und der vhw sehen in den Änderungen des § 5 einen unnötigen 

Aufbau von Bürokratie. 

 

Hierzu wird bemerkt: § 5 verpflichtet die Hochschulen zur Eigenevaluation im Sinne 

einer kontinuierlichen Selbstvergewisserung über ihren Leistungsstand. Maßstab bil-

den die den Hochschulen durch § 2 vorgegebenen und von ihnen im Rahmen der 

Wissenschaftsfreiheit eigenverantwortlich weiter konkretisierten Ziele. Die in Absatz 3 

geregelte Hochschulverlaufsstatistik ist dabei ein Instrument der Qualitätssicherung, 

welches zu der eher periodenscharfen Betrachtung eines Evaluationsverfahrens die 

langfristig angelegte Betrachtungsweise der Studienverlaufsstatistik hinzufügt. Nur 

für Letztere enthält Absatz 3 Vorgaben im Sinne eines Grundrechtsschutzes durch 

Verfahren. Die Änderungen dienen dem Datenschutz. Sie stellen einen Ausgleich 

zwischen dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und der Daten-

schutz-Grundverordnung auf der einen Seite und dem Interesse des Gesetzgebers 

und der Hochschulen an Qualitätssicherung und Evaluation auf der anderen Seite 

dar. 

 

Der LfDI hält es für erforderlich, den Begriff der Qualitätssicherung näher einzugren-

zen. Andernfalls sei kein vom Gesetzgeber festgelegter Zweck im Sinne der Daten-

schutz-Grundverordnung gegeben. Der LfDI hat Bedenken gegen die Systematik des 

§ 5. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Qualitätssicherung umfasst Eigen- und Fremdevaluationen, 

aber auch andere Formen der institutionalisierten Überprüfung. Auch die Hochschul-

verlaufsstatistik trägt mit ihren Daten zur Bewertung der Leistungen der Hochschule 

bei. Es sind vielfältige Qualitätssicherungsmaßnahmen denkbar, die über die in § 5 

Absatz 2 enthaltenen hinausgehen. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass Datenver-

arbeitungen erforderlich sind, die keine Evaluationen darstellen. Gegenstand der Ei-

genevaluation ist das gesamte Aufgabenspektrum der Hochschule, wie es in § 2 mit 

Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung umschrieben ist. Sie umfasst auch 

den nichtwissenschaftlichen Bereich. Soweit eine Qualitätssicherung studiengangbe-

zogen durchgeführt wird, ist die Qualität zu messen an den in § 2 definierten Aufga-

ben der Hochschule sowie die in Teil 3 enthaltenen Regelungen zu Studium, Lehre 



 

und Prüfungen. Dies ergibt sich bereits aus einer Gesamtbetrachtung des Gesetzes 

und bedarf keiner weiteren Regelung. 

 

Der LfDI bittet um Klärung des Verhältnisses von § 12 Absatz 9 und § 5 hinsichtlich 

personenbezogenen Daten von Mitarbeitern im Rahmen der Qualitätssicherung. 

 

Der Vorschlag wird aufgegriffen. 

 

Das Statistische Landesamt kritisiert, dass die Hochschulstatistik nur als Instrument 

für die Hochschulplanung und die Qualitätssicherung gesehen werde. Es befürchtet, 

dass eine aussagekräftige Studienverlaufsstatistik auf Grundlage des geänderten § 5 

Absatz 3 nicht möglich sei. Es bittet darum, dass auch die Erhebung der Hilfsmerk-

male nach § 9 des Hochschulstatistikgesetzes gesetzlich verankert wird. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzgeber ist sich der Bedeutung der Hochschulstatistik 

bewusst. Sie dient nicht nur den Hochschulen selbst, sondern wirkt auch auf Landes-

, Bundes- und internationaler Ebene. Die Begriffe Hochschulplanung und Qualitätssi-

cherung sind aber nicht auf die Hochschulen beschränkt. Beispielsweise handelt es 

sich auch bei hochschulpolitischen Maßnahmen des Landes um Hochschulplanung.  

 

Zu § 5 Absatz 2 Satz 1 

 

Die LaKoG spricht sich gegen eine Streichung der Chancengleichheit in § 5 Absatz 2 

aus. Eine Streichung widerspreche dem Gender Mainstreaming Prinzip. Bürokratie-

abbau treffe nicht zu. Es solle ein Datenmonitoring geben, das es ermögliche, die 

Hochschulen untereinander zu vergleichen. Der fzs geht davon aus, dass die Hoch-

schulen weiterhin viel an der Gleichstellungspolitik arbeiten müssten. Daher setze 

der Bürokratieabbau durch die Streichung in § 5 Absatz 2 an der falschen Stelle an. 

Auch Ver.di und der Marburger Bund halten es für sinnvoll, die Chancengleichheit 

weiterhin im Rahmen der Evaluation zu bewerten, und ein Datenmonitoring einzu-

richten. 

 



 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. Eine Evaluation der Gleichstellung erfolgt 

auch über die regelmäßige Erstellung von Gleichstellungsplänen und deren Vorlage 

beim Ministerium. Auch Kennzahlen werden bereits erhoben. 

 

Der hlb sowie ein Nutzer des Beteiligungsportals sprechen sich für eine Überarbei-

tung des § 5 Absatz 2 aus. Insbesondere bedürfe es konkreter Vorgaben zu Zeit-

räumen sowie einer Evaluation der Verwaltungsarbeit. 

 

Die Vorschläge werden im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

Zu § 5 Absatz 3 

 

Der HAW e.V. weist darauf hin, dass Aggregierung und Anonymisierung einen höhe-

ren Schutz als die Pseudonymisierung bedeute. Die Regelung solle die Pseudonymi-

sierung daher lediglich als Mindeststandard vorsehen. 

 

Die Universität Heidelberg weist darauf hin, dass eine Auswertung aggregierter Da-

ten ohne Personenbezug ein essentieller Bestandteil der Qualitätssicherung sei. Sie 

fordert, dass eine aggregierte Auswertung von Noten oder anderen Bewertungen 

über n= 5 Studierenden oder mehr weiterhin möglich sein muss. Die Universität 

Mannheim weist darauf hin, dass die Auswertung von Noten wichtig ist, etwa um zu 

prüfen, in welchen Veranstaltungen unverhältnismäßig viele Studierenden durchfal-

len. Der HAW e.V. geht davon aus, dass eine Verarbeitung von Noten und anderen 

Bewertungen in anonymer Form stets möglich sein müsse. Auch die DHBW betont 

die Bedeutung der Auswertung von Prüfungsergebnissen. Sie schlägt vor, die Erhe-

bung von Noten und anderen Bewertungen sowie eine pseudonymisierte Verarbei-

tung dieser Daten zu ermöglichen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Eine effektive Anonymisierung ist geeignet, dafür zu sorgen, 

dass ursprünglich personenbezogene Daten nicht mehr auf Einzelpersonen zurück-

geführt werden können. Durch Aggregieren hinreichend großer Datenmengen ist 

dies ebenfalls erreichbar. Ist der Personenbezug nicht mehr herstellbar, unterliegen 

die so verarbeiteten Datenbestände auch nicht mehr dem besonderen Schutz für 

personenbezogene Daten. Damit ist eine Erfassung von Durchschnitt, Notenvertei-



 

lung, Nichtbestehens-quote und Ähnlichem in anonymer Form uneingeschränkt mög-

lich. 

 

Die Universität Heidelberg sieht einen Widerspruch zwischen § 12 Absatz 1 und § 5 

Absatz 3 und bittet um Streichung der Ergänzung in § 5 Absatz 3. 

 

Dem wird nicht entsprochen. § 5 Absatz 3 geht als Lex specialis in seinem Anwen-

dungsbereich § 12 Absatz 1 vor. 

 

Der LfDI hält die Begriffe „äußere Verlaufsdaten“ sowie „dokumentieren und verfol-

gen“ für unklar. Die Universitäten Mannheim, Tübingen und Ulm bitten um eine Le-

galdefinition des Begriffs „äußere Verlaufsdaten“.  

 

Dem wird nicht entsprochen. Der Begriff in § 5 Absatz 3 Satz 1 ist durch die Begrün-

dung hinreichend konkretisiert. In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird die Begründung entspre-

chend ergänzt. Die Formulierung „dokumentieren und verfolgen“ ist dem bisherigen 

§ 2 Absatz 2 Satz 3 entnommen und ist bereits langjährig im LHG in Verwendung. 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände hebt hervor, dass die Neuregelun-

gen zur Datenerhebung eine Studienverlaufsstatistik ermöglichen, die wichtige An-

haltspunkte zu Studienabbruch und Studienwechsel sowie zu strukturellen Wechsel-

bewegungen zwischen Studienfächern sichtbar machen könne. Auf einer validen Da-

tenbasis ließen sich zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen zur Senkung der Stu-

dienabbruchquote aufsetzen. 

 

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass § 3 Absatz 1 Nummer 15 des 

Hochschulstatistikgesetzes auch die Erhebung von Prüfungserfolg und Gesamtnote 

vorsehe. Die Verarbeitung dieser Daten sei daher erforderlich und dürfe nicht ausge-

schlossen werden. Der vhw bringt vor, dass gerade Noten und andere Bewertungen 

Grundlage für die Messung des Erfolgs von Maßnahmen seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Erhebung der für die Hochschulstatistik erforderlichen Da-

ten wird durch die vorgesehenen Regelungen nicht ausgeschlossen. Anonymisierung 

und Pseudonymisierung sind Ergebnis der weiteren Datenverarbeitung. 



 

 

Die LaKof regt an, die Verlaufsdaten von Studienverläufen sowie von ehemaligen 

Studienbewerberinnen und Studienbewerbern nach Geschlechtern getrennt zu er-

fassen und zu dokumentieren. Hierdurch würde die Qualitätssicherung mit der 

Gleichstellungsarbeit eng verzahnt werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es bleibt den Hochschulen unbenommen, die Daten differen-

ziert zu erheben. Einer gesetzlichen Vorgabe bedarf es hierzu nicht. 

 

Zu § 5 Absatz 3 Satz 1 

 

Die Universität Ulm und der vhw weisen darauf hin, dass keine Verpflichtung der 

Studierenden bestehe, anzugeben, an welche Hochschule und in welchen Studien-

gang sie bei einem Studienortwechsel wechseln. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verarbeitung der äußeren Verlaufsdaten durch die Hoch-

schulen erfolgt nur insoweit, als diese Daten an der Hochschule vorhanden sind. Die 

Studierenden sollen nicht zur Angabe dieser Daten verpflichtet werden. 

 

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) regt an, in § 5 Absatz 3 Satz 1 nicht zu 

regeln, dass eine Verarbeitung in pseudonymisierter Form erfolgen müsse. Bei die-

ser Regelung handle es sich um eine Dopplung mit Satz 2. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Es wird von einem eigenen Regelungsgehalt in Satz 1 

ausgegangen. 

 

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass Daten zum Wechsel von Studien-

gang und Studienort keine Merkmale nach §§ 3 bis 5 des Hochschulstatistikgesetzes 

darstellen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Dies trifft zu. Es handelt sich trotzdem um Merkmale, die für die 

Qualitätssicherung von Bedeutung sein können. 

 

Zu § 5 Absatz 3 Satz 2 (Anhörungsentwurf), Satz 3 Regierungsentwurf 



 

 

Das KIT weist darauf hin, dass es davon ausgeht, dass eine Erhebung in pseudony-

misierter Form nicht erforderlich sei, und regt eine Klarstellung an. Die Universität 

Konstanz sowie der HAW e.V. bitten darum, dass nur die Verarbeitung der Daten in 

pseudonymisierter Form zu erfolgen hat, nicht aber die Erhebung. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Der LfDI bezweifelt, ob alle Erhebungsmerkmale der §§ 3 bis 5 Hochschulstatistikge-

setz für die Zwecke nach § 5 Absatz 3 erforderlich sind. Außerdem hält er eine Rege-

lung zur Speicherdauer für erforderlich. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzentwurf folgt der Einschätzung des Bundesgesetz-

gebers, der in §§ 3 bis 5 des Hochschulstatistikgesetzes von einer anderen Ein-

schätzung ausgeht. Die Hochschulen regeln die Aufbewahrungsdauer und Löschung 

gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 durch Satzung. 

 

Zu § 5 Absatz 3 Satz 3 (Anhörungsentwurf), Absatz 4 Satz 1 Regierungsentwurf 

 

Die Universität Freiburg regt an, in § 5 Absatz 3 Satz 3 (§ 5 Absatz 4 Satz 1 des Re-

gierungsentwurfs) die Wörter „speichern und nutzen“ durch das Wort „verarbeiten“ zu 

ersetzen. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Das Recht zur Datenverarbeitung beschränkt sich auf 

an der Hochschule vorhandene Daten und umfasst keine neuen Datenerhebungen. 

 

Das KIT regt an, in § 5 Absatz 3 Satz 3 (§ 5 Absatz 4 Satz 1 des Regierungsent-

wurfs) Doktorandinnen und Doktoranden zu ergänzen, da diese teilweise keine Mit-

glieder und Angehörigen seien. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Das Gesetz geht davon aus, dass Doktorandinnen und 

Doktoranden entweder als solche immatrikuliert sind oder in einem Beschäftigungs-

verhältnis zur Hochschule stehen, sodass sie in jedem Fall Mitglied der Hochschule 

sind. 



 

 

Der LfDI lehnt die Regelung des § 5 Absatz 3 Satz 3 (§ 5 Absatz 4 Satz 1 des Regie-

rungsentwurfs) unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes ab. Nach Beendigung 

der Beziehung zur Hochschule seien die erhobenen und verarbeiteten Daten grund-

sätzlich zu löschen. Dies gelte insbesondere für Studienbewerberinnen und Studien-

bewerber. Diese müssten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie ihre 

Daten für weitere Zwecke zur Verfügung stellen wollen. Die Speicherung und Verar-

beitung der Daten nach Beendigung der Beziehung zur Hochschule lasse sich auch 

nicht mit dem Widerspruchsrecht der betroffenen Person rechtfertigen. Dieses zeige 

vielmehr, dass eine weitere Speicherung und Nutzung der Daten aller Ehemaligen 

nicht zur Zweckerreichung erforderlich sei. Ein fehlender Widerspruch ersetze im Üb-

rigen nicht die datenschutzrechtliche Einwilligung. Der LfDI empfiehlt dringend, die 

Regelung zu streichen und eine nachträgliche Befragung Ehemaliger nur auf Einwil-

ligungsbasis zuzulassen. 

 

Die LaStuVe kritisiert, dass die Daten von Absolventinnen und Absolventen ohne 

deren Einwilligung genutzt werden könnten. Ein Opt-Out-Verfahren (d.h. das Wider-

spruchsrecht) sei für den Datenschutz nicht ausreichend. Eine über eine Einwilli-

gungslösung hinausgehende Rechtsgrundlage wird abgelehnt. Auch der DHV hält 

eine Einwilligung ehemaliger Studienbewerberinnen und Studienbewerber für erfor-

derlich. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Zur Erreichung der Zwecke nach § 3 Absatz 3 Satz 1 ist 

eine Befragung auch von ehemaligen Mitgliedern, Angehörigen und Studienbewerbe-

rinnen und Studienbewerbern erforderlich. Das Widerspruchsrecht dient dem Daten-

schutz, da die betroffene Person hierdurch gegen eine Speicherung und Nutzung 

ihrer Daten vorgehen kann. Eine Befragung allein auf Einwilligungsbasis wird nicht 

für hinreichend gehalten. 

 

Der LfDI bittet um Klarstellung, ob auch die Daten abgelehnter Studienbewerberin-

nen und Studienbewerber verarbeitet werden sollen. Die Speicherdauer der Daten 

ehemaliger Studienbewerberinnen und Studienbewerber sei zu beschränken. 

 

Beiden Vorschlägen wird entsprochen. 



 

 

Zu § 5 Absatz 4 Satz 1 (Anhörungsentwurf), § 5 Absatz 5 Satz 1 Regierungsentwurf 

 

Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass § 5 Absatz 4 Satz 1 die bisherige 

Auskunftspflicht von Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule einschränke und 

die Statistik nach dem Hochschulstatistikgesetz nicht erfasse. 

 

Hierzu wird bemerkt: In § 5 Absatz 3 Satz 2 wird verpflichtend die Erhebung und 

Verarbeitung der Daten nach dem Hochschulstatistikgesetz festgelegt. Hierbei han-

delt es sich also um eine Aufgabe der Hochschule, an der mitzuwirken Mitglieder und 

Angehörigen der Hochschule verpflichtet sind. 

 

Der LfDI hält eine Verpflichtung aller Mitglieder und Angehörigen der Hochschule zur 

Mitwirkung an Aufgaben nach § 13 Absatz 9 für zu weitreichend. 

 

Hierzu wird bemerkt: Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Eine Konkretisierung, 

welche Mitglieder- und Angehörigengruppen an welcher Teilaufgabe mitzuwirken 

haben, erscheint nicht zweckmäßig. Sie wäre auch nicht in allgemein gehaltener 

Weise möglich, weil die Ziele der Hochschule von dieser in gewissem Umfang im 

Rahmen der Wissenschaftsfreiheit konkretisiert werden können. 

 

Zu § 5 Absatz 4 Satz 2 (Anhörungsentwurf), § 5 Absatz 5 Satz 2 Regierungsentwurf 

 

Die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Konstanz, Mannheim, Tübingen und Ulm so-

wie das KIT weisen darauf hin, dass eine Teilnahmeanonymität zu Schwierigkeiten 

bei der Durchführung von TAN-basierten Online-Befragungen führt, und bittet um 

Streichung. 

 

Der Vorschlag wird insoweit aufgegriffen, als eine Ausnahme von der Teilnahmeano-

nymität für die Durchführung von Online-Befragungen vorgesehen wird. 

 

Zu § 5 Absatz 4 Satz 3 (Anhörungsentwurf), § 5 Absatz 5 Satz 5 Regierungsentwurf 

 



 

Der HAW e.V. weist darauf hin, dass eine Beteiligung der oder des Datenschutzbe-

auftragten wie in § 12 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 6 Satz 8 auch an dieser Stelle 

sinnvoll sei. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Der LfDI empfiehlt, deutlicher zum Ausdruck zu bringen, dass die Satzung nach § 5 

Absatz 4 Satz 3 datenschutzrechtlich erforderlich ist. Außerdem fragt er, warum sich 

das Satzungserfordernis nach § 5 Absatz 4 Satz 3 nicht auf § 5 Absatz 1 beziehe. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. § 5 Absatz 4 Satz 3 (§ 5 Absatz 5 Satz 5 Re-

gierungsentwurf) ist verbindlich formuliert und wurde in dieser Form vom Verwal-

tungsgerichtshof Baden-Württemberg gebilligt.  

 

Der hlb stellt die Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen in Frage. Ausreichend sei 

auch eine allgemeine Befragung zum Studienangebot. Eine Evaluation einzelner 

Lehrveranstaltungen sei ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, der auch durch eine 

Evaluationssatzung nicht zu rechtfertigen sei. Zumindest fordert er, in § 5 Absatz 4 

zu regeln, dass eine Veröffentlichung von Evaluationsergebnissen nur in anonymi-

sierter Form erfolgen darf, und dass Lehrpersonen die Möglichkeit zu geben ist, zu 

Evaluationsergebnissen Stellung zu nehmen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Eine Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen ist weit aussa-

gekräftiger als eine allgemeine Befragung zum Studienangebot. Der Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg hat die Zulässigkeit von Evaluationen an Hochschulen 

grundsätzlich bestätigt und lediglich Vorgaben für das Verfahren gemacht. 

 

Zu § 6 Absatz 1 Satz 1  

 

Während die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände und die GEW die Erweite-

rung der Kooperationspartner auf den Bund, die Länder und Kommunen und deren 

Einrichtungen begrüßen, wenden sich die Landesrektorenkonferenz der Universitä-

ten, der HAW e.V. und die Universität Mannheim gegen diese Erweiterung, da damit 

auch die Möglichkeit fachaufsichtlicher Weisungen auf derartige Kooperationen er-



 

weitert werde. Diese Regelung stelle einen „verfassungsrechtlich problematischen 

Eingriff in die Hochschulautonomie dar“, denn „insbesondere auf kommunaler Ebene“ 

könnten „die Verantwortlichkeiten von Hochschulen und die Interessenlage von 

Kommunen auseinanderfallen“. Sie schlägt deshalb vor, die Erweiterung der Koope-

rationspartner auf Bund, Länder und Kommunen zu streichen. 

 

Dem Anliegen der Hochschulen wird entsprochen. 

 

Zu § 6 Absatz 1 Satz 2 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Universitäten, der HAW e.V. und die Hochschule 

Nürtingen-Geislingen sehen in der Verpflichtung, Kooperationen durch langfristige 

öffentlich-rechtliche Verträge zu regeln, eine erhebliche Einschränkung bei der Ge-

staltung von Verträgen. Sie sei auch nicht geeignet, diese Kooperationen der Um-

satzsteuerpflicht zu entziehen. Die Universität Konstanz verweist auf Aussagen der 

Bundesfinanzverwaltung, aus denen zu schließen sei, dass die vorgeschlagenen 

Änderungen nicht zu einer Änderung der umsatzsteuerrechtlichen Bewertung führen 

würden und schlägt deshalb vor, diese Regelungen zurückzustellen und die durch 

das Corona-Steuerhilfegesetz gewonnene Zeit zu nutzen, um eine Abstimmung mit 

der Finanzverwaltung vorzunehmen. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. Gleichwohl wird klargestellt, dass die Hochschulen 

die Möglichkeit haben, sich zur Regelung von Kooperationen zwischen Stellen der 

öffentlichen Hand des Instruments eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu bedie-

nen. Die steuerrechtliche Bewertung eines solchen Vorgehens ist in der Tat derzeit 

nicht abschließend geklärt. 

 

Zu § 6 Absatz 3 ergänzend 

 

Die LRK-PH und die Universität Tübingen (Tübingen School of Education) regen an, 

in § 6 Absatz 3 folgenden Satz 3 anzufügen: „Auf Kooperationsstudiengänge gemäß 

Satz 2 findet § 60 Absatz 1 Satz 3 keine Anwendung.“ Es bedürfe einer Klarstellung, 

dass in kooperativen Studiengängen (z.B. kooperative Lehramtsstudiengänge der 

Pädagogischen Hochschulen und der Universitäten) auf der Grundlage von § 6 Ab-



 

satz 1 bzw. Absatz 4 das Verbot bzw. die Einschränkung der Immatrikulation gemäß 

§ 60 Absatz 1 Satz 3 in mehrere Hochschulen keine Anwendung finde. Dies sei zur-

zeit nicht eindeutig, insofern bestehe hier eine Regelungslücke. 

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen, als in § 60 Absatz 1 ausdrücklich veran-

kert wird, dass bei von mehreren Hochschulen gemeinsam angebotenen Studien-

gängen eine Immatrikulation bei jeder der beteiligten Hochschulen erfolgen soll. 

 

Zu § 7 Absätze 1 und 2 

 

Der HAW e.V., die DHBW, der DHV, die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbän-

de und die LaStuVe begrüßen die Modernisierung der Struktur- und Entwicklungs-

planung.  

 

Der DHV schlägt vor, in die Gesetzesvorschrift aufzunehmen, dass die jeweils gültige 

Hochschulfinanzierungsvereinbarung in die konkrete Planung einbezogen wird. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Landespolitische Ziele und die Selbstver-

pflichtungen der Hochschulen, die in der Hochschulfinanzierungsvereinbarung fest-

gelegt wurden, sind den einzelnen Struktur- und Entwicklungsplänen gemäß § 7 Ab-

satz 1 Satz 3 auch ohne die vorgeschlagene Änderung zugrunde zu legen. Der 

Hochschulfinanzierungsvertrag unterfällt den zwischen Land und Hochschulen fest-

gelegten Zielen im Rahmen von Vereinbarungen. Dies wird auch in der Begründung 

zu Absatz 1 ausgeführt. 

 

Der BBW bemängelt, dass nicht im Gesetz stehe, in welchem Umfang Gremien der 

akademischen Selbstverwaltung bei der Erstellung der Struktur- und Entwicklungs-

planung zu berücksichtigen sind. Der Hochschullehrerbund fordert eine stärkere Be-

teiligung von Fakultätsrat und Senat. Der fzs fordert eine Beteiligung der Studieren-

den bei der Erarbeitung der Pläne. Außerdem müsse die Planung zumindest hoch-

schulöffentlich bekannt gemacht werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Umfang der Beteiligung der Organe und Gremien der aka-

demischen Selbstverwaltung ergibt sich aus der allgemeinen Zuständigkeits- und 



 

Kompetenzverteilung. Auch Studierende sind in den Gremien vertreten. Die Hoch-

schulöffentlichkeit sollte über die Beschlussfassung der Pläne eingebunden sein. Ei-

ne gesetzliche Regelung wird daher nicht für erforderlich erachtet. 

 

Der BS hält eine Regelung zur Verbindlichkeit der Struktur- und Entwicklungspläne 

für sinnvoll. Die Umsetzung müsse kontrolliert werden, da sonst der Nutzen der Plä-

ne schnell in Frage gestellt werden könne. Über das Beteiligungsportal wurde vorge-

schlagen, die Genehmigung einer wesentlichen Änderung in der Grundordnung 

durch das Wissenschaftsministerium davon abhängig zu machen, ob sie im Einklang 

mit dem Struktur- und Entwicklungsplan steht. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Hochschulentwicklung als bottom-up 

ausgestaltete Planung mit einer stark ausgeprägten Eigenverantwortung der Hoch-

schulen hat sich bewährt. Sie soll als rein strategisches Instrument der Hochschulen 

beibehalten werden. 

 

Die Universität Mannheim und die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände be-

grüßen die Einführung der Genehmigungsfiktion. Der HAW e.V. sieht darin im We-

sentlichen die Forderungen der Hochschulen entsprochen. 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten Baden-Württemberg und 

der DHV äußern sich kritisch zur Vorlagepflicht sechs Monate vor Beginn der neuen 

Planungsperiode. Das Wissenschaftsministerium teile die finanziellen Eckdaten im-

mer sehr spät mit. Es sei daher nicht klar, wie dies umgesetzt werden könne. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Vorlagepflicht sechs Monate vor Beginn der neuen Pla-

nungsperiode bedeutet, dass die Hochschulen bereits rund eineinhalb Jahre, statt 

bisher ein Jahr vor Ablauf der alten Planungsperiode mit der neuen Planung begin-

nen müssen. Zu diesem Zeitpunkt mag es noch mehr Unsicherheiten bezüglich des 

neuen Planungszeitraumes geben. Jedoch gewährleistet die frühere Vorlagepflicht, 

dass die Genehmigung des Wissenschaftsministeriums rechtzeitig zu Beginn der 

neuen Planungsperiode vorliegt.  

 

Zu § 9 Absatz 1a 



 

 

Dem BBW ist die Norm zur Gesichtsverhüllung zu „weich“ formuliert.  

 

Der DHV nimmt den Entwurf mit Befriedigung zur Kenntnis. Er hält solche Verbote für 

vertretbar, wo mit der Verhüllung des Gesichts universitäre Arbeitsabläufe in For-

schung, Lehre und Prüfung nachhaltig beeinträchtigt werden. 

 

Die LaKof sieht aus Gleichstellungssicht sowohl Gründe für ein Gesichtsverhüllungs-

verbot als auch dagegen. Sie empfiehlt einen längeren Meinungsbildungsprozess zu 

diesem Thema, indem Vor- und Nachteile und Angemessenheiten diskutiert werden 

können. 

 

Die LaStuVe spricht sich grundsätzlich gegen die Festschreibung eines Verhüllungs-

verbots für Studierende an Hochschulen aus. Die stuvus sieht keinen Grund für ein 

Verhüllungsverbot im Allgemeinen, „weil manche der Einschränkungen schon durch 

Sicherheitsvorschriften gelten“. Der fzs kritisiert, die Formulierungen „unter dem Ge-

sichtspunkt der Chancengleichheit" und „zur Erreichung des Ziels einer konkreten 

Lehrveranstaltung" würden die Dozierenden dazu einladen, gänzlich willkürliche Ent-

scheidungen zu treffen. Klarere Begründungen, wie die der Sicherheit im Labor, sei-

en demgegenüber nachvollziehbar, bedürften aber auch einer Regelung, die Willkür 

verhindere.  

 

Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg gibt es keinen Anlass und keine Notwendig-

keit, in Baden-Württemberg ein gesetzliches Verhüllungsverbot an Hochschulen und 

Universitäten einzuführen. Die GEW lehnt ein Verbot einer Verhüllung des Gesichts 

„zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrveranstaltung“ ab, weil es zu viel 

Spielraum lasse und willkürlich ausgelegt werden könne. Gerade in der aktuellen La-

ge sei diese Änderung nicht nachvollziehbar, da nach der aktuellen Corona-

Verordnung in Hochschulen ein nichtmedizinischer Mund-Nasen-Schutz – z.B. Schal 

oder Tuch – getragen werden müsse und gleichzeitig die Verhüllung von Mund und 

Nase mittels eines Tuches (aus religiösen Gründen) verboten werde. 

 



 

Der BS sieht in der geplanten Regelung ein segregierendes „Sondergesetz“, welches 

Diskriminierungspotenzial habe. Ver.di sieht die Regelung nicht im Einklang mit der 

aktuellen Rechtsprechung und fordert deshalb eine Streichung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die vorgeschlagene Formulierung bewirkt einen schonenden 

Ausgleich zwischen den Grundrechten der Glaubensfreiheit, der Wissenschaftsfrei-

heit, der Berufsfreiheit und der Chancengleichheit bei Prüfungen sowie dem Anlie-

gen, die Funktionsfähigkeit der Hochschulen insgesamt zu sichern. 

 

Die Universität Mannheim schlägt vor, lediglich § 9 Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 als 

„Kann-Regelung“ auszugestalten und eine Verhüllung des Gesichts in den Fällen der 

Nummern 1 und 2 unmittelbar kraft Gesetzes zu untersagen. Für den HAW e.V. wäre 

es wünschenswert, wenn die Hochschule je nach Bedarf entscheiden kann, ob sie 

eine Satzung erlässt oder nicht. Die Universität Konstanz bittet um Klarstellung, dass 

der Arbeitsschutz gegenüber Studierenden mit Gesichtsverhüllung künftig weiterhin 

auch über Laborordnungen, Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen 

durchgesetzt werden kann, wie sich dies bisher bewährt hat. Die Universität Freiburg 

plädiert dafür, das Satzungserfordernis zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung ent-

fallen zu lassen, da die Regelung als dem Vorbehalt des Gesetzes genügend erach-

tet werde; Zuständigkeitsregelungen für die den Nummern 1 bis 3 zugrundeliegen-

den Themenbereiche bestünden ohnehin, so dass auch hier keine gesonderten Sat-

zungsregelungen erforderlich seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Alle drei Fallkonstellationen, die zu einem Verbot der Gesichts-

verhüllung berechtigen sollen, sind ausfüllungsbedürftig. Nur die Hochschulen selbst 

kennen im Detail die verschiedenen Prüfungs- und Laborsituationen, die es zu regeln 

gilt. Nur sie können deshalb entscheiden, in welchem Umfang Einschränkungen er-

forderlich sind. Gegebenenfalls können aus Sicherheitsgründen – andersartige – Ge-

sichtsverhüllungen sogar erforderlich sein (Schutzkleidung, Mund-Nasen-Bedeckung 

zum Infektionsschutz). Die Lehrfreiheit, die Vorgaben etwa für Seminarveranstaltun-

gen begründen kann, kommt dem einzelnen Lehrenden zugute. Hierauf gestützte 

Vorgaben können deshalb nur von den Lehrenden selbst oder den für die Organisa-

tion des Lehrbetriebs zuständigen Hochschulgremien getroffen werden. 

 



 

Zu § 9 Absatz 2 Satz 5 

 

Die DHBW merkt an, dass sie davon ausgeht, dass sich die Amtsfortführungspflicht 

auf die Dualen Partner nach allen Alternativen des § 10 Absatz 1 Satz 7 erstreckt 

und bittet darum, dies gesetzlich klarzustellen. 

 

Dem Vorschlag wird in dieser Form nicht entsprochen. Die Amtsfortführungspflicht 

knüpft grundsätzlich an den persönlichen Status der Amtsträgerin oder des Amtsträ-

gers an. Steht eine Person nicht in einem mitgliedschaftlichen Verhältnis zur Hoch-

schule, so hat sie im Prinzip keine Amtsfortführungspflicht und zwar auch dann nicht, 

wenn sie Amts- oder Wahlmitglied in einem Gremium der Hochschule ist. Nur die 

Dualen Partner als Institutionen werden Mitglied der Hochschule gemäß § 65c Ab-

satz 2, nicht ihre Vertreterinnen und Vertreter als Privatpersonen. Letztere stehen in 

einem Rechtsverhältnis nur zum Dualen Partner, sind selbst aber nicht Mitglied der 

Hochschule. 

 

Zu § 9 Absatz 2 Satz 6 

 

Die DHBW schlägt (alternativ) vor, dass ein Amtsfortführungsrecht für alle Vertrete-

rinnen und Vertreter von Dualen Partnern in allen Gremien der DHBW geregelt wird. 

Außerdem sollen Gremienmitglieder, die Duale Partner vertreten, deren Zulassungs-

kriterien nach § 65c Absatz 2 Satz 1 jedoch kurzzeitig nicht erfüllt sind, von einer Be-

endigung der Amtsfortführungspflicht ausgenommen werden. Bei einem Wegfall der 

Zugehörigkeit zu einem Dualen Partner soll die Nachfolge gesetzlich geregelt wer-

den. 

 

Diesem hilfsweise gemachten Vorschlag wird teilweise entsprochen. Für Vertreterin-

nen und Vertreter von Dualen Partnern wird dem Anliegen der DHBW folgend inso-

weit eine Ausnahme gemacht, als ungeachtet ihres fehlenden persönlichen Mit-

gliedsstatus analog zu Satz 4 eine Amtsfortführungspflicht gesetzlich begründet wird.  

 

Außerdem wird geregelt, dass es für die Wählbarkeit auf die Verhältnisse zum Zeit-

punkt der Wahl ankommt und nachträgliche Veränderungen während der laufenden 

Amtszeit unberücksichtigt bleiben (Stichtagsprinzip). Die Mitgliedschaft in einem 



 

Gremium bleibt also auch dann bestehen, wenn die Voraussetzungen für die Wähl-

barkeit während der laufenden Amtszeit entfallen (§ 9 Absatz 2 Satz 7 des Regie-

rungsentwurfs). Dies betrifft die Fälle, in denen beispielsweise die Vertreterin oder 

der Vertreter eines Dualen Partners ihren oder seinen Arbeitgeber wechselt oder ein 

Dualer Partner vorübergehend keine Studierenden mehr hat (vgl. § 65c Absatz 2 

Satz 1). Eine über diesen Zeitraum hinausgehende Amtsfortführung ist nicht vorge-

sehen. 

 

Zu § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 1 

 

Die DHBW möchte, dass die Angehörigen der Hochschulleitung in der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer genannt werden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

die Leitungsämter übernommen haben, bleiben ungeachtet ihrer Wahl Mitglieder der 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Angehörige der Hochschul-

leitung ohne den Status einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers kön-

nen nicht ohne Weiteres dieser Gruppe zugerechnet werden, weil sie mangels ei-

genverantwortlicher Lehr- und Forschungstätigkeit eine andere Interessenlage besit-

zen. 

 

Ein Professor der Universität Ulm möchte außerplanmäßige Professorinnen und Pro-

fessoren in der Hochschulselbstverwaltung der Gruppe der Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer zurechnen unabhängig davon, ob sie tatsächlich „überwiegend“ 

Aufgaben einer Professur wahrnehmen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ihm steht die vom Bundesverfassungsgericht 

geforderte Homogenität der Gruppen entgegen. Außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren sind zum größten Teil als Akademische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigt und typischerweise nur mit einem Teil ihrer Dienstaufgaben mit 

selbstständiger Forschung und Lehre betraut. Ihre Aufgaben und Statusinteressen 

unterscheiden sich damit maßgeblich von denen der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer. 

 



 

Der hlb wendet sich gegen das Stimmrecht, welches auch Dekaninnen und Dekanen 

nach geltender Rechtslage im Senat zukommt, wenn sie in dieses Gremium als Ver-

treterinnen oder Vertreter der Hochschullehrerschaft gewählt worden sind. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Verfassungsgerichtshof für das Land 

Baden-Württemberg hat in seinem Urteil vom 14. November 2016 – 1 VB 16/15 – 

ausgeführt, bei der Ermittlung der Mehrheitsverhältnisse im Senat seien die dort kraft 

Amtes gemäß § 19 Absatz 2 Nummer 1 Buchstaben a und b vertretenen Rektorats-

mitglieder und Dekane nicht zur Gruppe der Hochschullehrer zu zählen. Er hat sich 

jedoch nicht gegen eine Wählbarkeit dieser Amtsträger gewandt. 

 

Zu § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 2 

 

Ver.di begrüßt, dass zukünftig die Lehrbeauftragten an den Musikhochschulen mit 

der Neuregelung zur Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

nicht mehr zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 10 Ab-

satz 1 Nummer 5 gehören sollen. Perspektivisch plädiert er dafür, die Mitglieder der 

Hochschule in einem weiteren Schritt als eine eigene Gruppe gesetzlich zu veran-

kern. 

 

Zu § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 4 

 

Der Doktorandenkonvent der Universität Stuttgart wünscht sich eine Wahlmöglichkeit 

zwischen der Statusgruppe der Promovierenden und der aus der Beschäftigung re-

sultierenden Statusgruppe (zumeist die der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter nach § 52) für alle angenommenen Promovierenden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Diese Wahlmöglichkeit besteht jetzt schon. Akademische Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, die promovieren, müssen sich gemäß § 38 Absatz 5 

Satz 1 Halbsatz 2 nicht immatrikulieren, wenn sie vor Annahme als Doktorandin oder 

Doktorand schriftlich gegenüber dem Rektorat erklärt haben, dass sie nicht immatri-

kuliert werden wollen. 

 

Zu § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 5 



 

 

Es ist den Gremien und Mitgliedern der Universität Konstanz ein Herzensanliegen, 

dass die Gruppe nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 als „Gruppe der wissen-

schaftsunterstützenden Beschäftigten“ bezeichnet wird. Mit dem Begriff „Sonstige 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ identifizierten sich die Beschäftigten im wissen-

schaftsunterstützenden Bereich nicht, dieser motiviere auch nicht und trage nicht zur 

gemeinsamen Identitätsbildung in einer wissenschaftlichen Einrichtung bei. Der HAW 

e.V. plädiert für eine Umbenennung etwa in „wissenschaftsunterstützendes Perso-

nal“, „nichtwissenschaftliches Personal“ oder „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

Verwaltung und Technik“. Entsprechend hat sich auch der BS geäußert. Auch die 

Universität Ulm argumentiert entsprechend. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 10 Absatz 4 Satz 1 ergänzend 

 

Der hlb wendet sich gegen die gerade erst mit dem Gesetz zur Änderung des Lan-

deshochschulgesetzes und des Studierendenwerksgesetzes vom 24. Juni 2020 im 

LHG explizit verankerte Möglichkeit, bei einer entsprechenden Regelung durch 

Grundordnung, andere Satzung oder Geschäftsordnung auch in anderer Weise als in 

präsenter Sitzung zu tagen. Er möchte sie auf Gegenstände einfacher Art sowie auf 

Fälle von Naturkatastrophen, des Seuchenschutzes, sonstiger außergewöhnlicher 

Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-

rung ansonsten unzumutbar wäre, beschränken. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Regelung ist nicht Gegenstand dieses 

Gesetzgebungsverfahrens. Sie ist zudem auch über die vom hlb genannten Fälle 

hinaus sinnvoll, um in Eilfällen Gremienentscheidungen herbeiführen zu können und 

nicht nur auf Eilentscheidungen von Vorsitzenden angewiesen zu sein. Die Regelung 

trägt damit auch zu einer verstärkten Partizipation der Gremienmitglieder – und damit 

auch der verschiedenen Statusgruppen – an den Entscheidungsprozessen bei. 

 

Zu § 10 Absatz 4 Satz 2 ergänzend 

 



 

Die Universitäten Heidelberg und Mannheim und der HAW e.V. schlagen vor, die 

Hochschulen zu ermächtigen, in besonderen Ausnahmefällen, gerade während einer 

epidemischen Lage, aus Gründen der Sicherheit oder zum Schutz der an der Sitzung 

Teilnehmenden die Hochschulöffentlichkeit auch dort auszuschließen, wo sie aus-

nahmsweise gesetzlich vorgesehen ist. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Hochschulöffentlichkeit ist nur bei den Tätig-

keitsberichten der Rektorin oder des Rektors und der Gleichstellungsbeauftragten, 

der Beschlussfassung über die Grundordnungen sowie bei Wahlen hauptamtlicher 

Rektoratsmitglieder gesetzlich vorgeschrieben. Bei den Tätigkeitsberichten kann eine 

Hochschulöffentlichkeit durch elektronische Übertragung z.B. in einen anderen Raum 

oder ins Intranet hergestellt werden. Bei Wahlen hauptamtlicher Rektoratsmitglieder, 

bei denen die Öffentlichkeit gerade auch der Kontrolle des Wahlvorgangs dient, 

reicht dies zwar nicht aus, um eine Kontrolle durch die Öffentlichkeit sicherzustellen. 

Gleichwohl ist es dort in den genannten Fällen möglich, den Kreis der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer, die die Öffentlichkeit repräsentieren, zahlenmäßig stärker ein-

zugrenzen. 

 

Zu § 10 Absatz 4 Satz 4 

 

Der HAW e.V. wendet sich gegen eine Streichung der Möglichkeit, über Personalan-

gelegenheiten auf einstimmigen Beschluss hin auch offen abzustimmen. Dies führe 

in allen Hochschulen, in denen sich offene Abstimmungen fest etabliert hätten, zu 

Mehraufwand. Die Universität Ulm möchte es der Hochschulautonomie überantwortet 

wissen, über welche Personalangelegenheiten in geheimer Abstimmung entschieden 

werden muss. Auch die Dekane der Medizinischen Fakultäten wünschen sich für den 

Fall, dass alle Gremienmitglieder einverstanden sind, eine Möglichkeit zur offenen 

Abstimmung auch in Personalangelegenheiten. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen.  

 

Zu § 10 Absatz 4 Satz 5  

 

Der vhw und der fzs begrüßen § 10 Absatz 4 Satz 5 ausdrücklich. 



 

 

Die DHBW regt an, diese Informationspflicht auf bestimmte Gremien, wie z.B. Senat 

und Aufsichtsrat, zu beschränken. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. Die Informationspflicht wird auf den Se-

nat und die Fakultätsräte beschränkt. Für den Aufsichtsrat ergibt sich die Berichts-

pflicht aus § 20 Absatz 6 Satz 5. 

 

Der DHV schlägt vor, es den Hochschulen selbst zu überlassen, über die Hochschu-

löffentlichkeit zu entscheiden. Leider bleibe es auch in diesem neuen Gesetzentwurf 

bei der Regelung, dass nur in Einzelfällen die Hochschulöffentlichkeit zugelassen 

wird. Zumindest gehe die Regelung aber in die richtige Richtung, dass die Mitglieder 

und Angehörigen der Hochschulen nun über die Tätigkeiten der Gremien zu unter-

richten sind und die entsprechende Ausgestaltung in den Grundordnungen erfolgen 

soll.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Nichtöffentlichkeit dient nicht zuletzt da-

zu, die Vertraulichkeit des Beratungsprozesses sicherzustellen. Die Beratungsergeb-

nisse können und sollen dagegen in geeigneter Form kommuniziert werden, um da-

mit zur Transparenz beizutragen. 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände plädiert für einen Verzicht auf die 

vorgesehene Verpflichtung der Hochschulen, alle Mitglieder und Angehörigen der 

Hochschule über die Tätigkeit aller Hochschulgremien zu unterrichten. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. Die Verpflichtung wird auf Senat und Fa-

kultätsräte beschränkt. Es liegt an den Gremien selbst, den mit der Information der 

Hochschulöffentlichkeit verbundenen Aufwand etwa dadurch in Grenzen zu halten, 

dass ein Ergebnisprotokoll veröffentlicht wird. 

 

Zu § 10 Absatz 4 Satz 6 

 

Die DHBW schlägt vor, den Umfang der Informationspflicht dadurch zu konkretisie-

ren, dass ausdrücklich nur über Beschlüsse der Gremien zu informieren ist. Dies 



 

könne die Hochschule z.B. dadurch tun, dass sie die Beschlüsse in einem Register 

führe, das durch die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule jederzeit eingese-

hen werden könne. Die Art und Weise könne die Hochschule durch Satzungen re-

geln. 

 

Die Universitäten Heidelberg, Konstanz und Stuttgart sprechen sich dafür aus, den 

Hochschulen – wie auch an anderen Stellen des Gesetzes – die Möglichkeit zu er-

öffnen, Näheres nicht nur in der Grundordnung, sondern auch in einer anderen Sat-

zung zu regeln. Auch die DHBW sieht in der vorgesehenen Verpflichtung zur Infor-

mation der Hochschulöffentlichkeit über die Gremientätigkeit eine Überregulierung. 

Informationen über Gremientätigkeiten sollten nicht ausführlich in der Grundordnung 

dargestellt werden müssen. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Der LfDI sieht keine Ermächtigung, in der Grundordnung das Verarbeiten personen-

bezogener Daten zu erlauben. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. Die Information über die Gremientätigkeit setzt 

keine Weitergabe personenbezogener Daten voraus. Es soll nur eine Information 

über Beschlüsse und wesentliche Beweggründe erfolgen und nicht über Beratungs-

verläufe und Redebeiträge und erst recht nicht über vertrauliche Personalvorgänge. 

Dies wird im Gesetz klargestellt. 

 

Zu § 10 Absatz 7 

 

Die Universitäten Heidelberg und Stuttgart und die DHBW schlagen vor, für den Fall, 

dass eine Wahl nach dem Amtszeitbeginn stattfindet, etwa aufgrund zwingender äu-

ßerer Einflüsse wie einer Pandemie, die Amtszeit entsprechend zu verkürzen. Die 

DHBW möchte außerdem den Fall geregelt wissen, falls nichts in der Grundordnung 

festgelegt wird. Dann soll der 1. Oktober Beginn der Amtszeit bleiben. 

 

Den Vorschlägen wird entsprochen. 

 



 

Zu § 12 

 

Die Universität Konstanz begrüßt die Neuregelung von § 12. Sie ermögliche es den 

Hochschulen, auf Hochschulebene unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen eigenständige, auf die Verhältnisse und Strukturen vor Ort angepasste Da-

tenschutzkonzepte zu beschließen und anzuwenden. 

 

Die DHBW begrüßt die grundlegende Neufassung des § 12. Durch die Abschaffung 

der Hochschul-Datenschutzverordnung erhielten die Hochschulen mehr Flexibilität. 

Der Aufbau und Regelungsinhalt der Norm seien konsequent und strukturiert. 

 

Die Hochschule Nürtingen-Geislingen trägt vor, dass die Regelung des Datenschut-

zes durch Satzung zu einem unnötigen Bürokratieaufbau führe. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Änderungen dienen dem Datenschutz. Sie stellen einen 

Ausgleich zwischen dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und der 

Datenschutz-Grundverordnung auf der einen Seite und dem Interesse des Gesetz-

gebers und der Hochschulen an Qualitätssicherung und Evaluation auf der anderen 

Seite dar. Das Ministerium ist bereit, gemeinsam mit den Hochschulen an der Erar-

beitung einer Mustersatzung mitzuwirken.   

 

Die DHBW bittet um eine ausdrückliche Gestattung von „Online-

Datenverarbeitungen“. Dies betreffe insbesondere den Bereich des eLearning bzw. 

der Online-Hochschule, einschließlich der Durchführung von Klausuren und anderen 

Leistungsbewertungen, sowie die Entwicklung der Wissenschaften, der Forschung, 

der Weiterbildung und der Hochschulverwaltung. 

 

Auch der HAW e.V. bittet um eine entsprechende Rechtsgrundlage zur Online-Lehre 

und zu Online-Prüfungen. Für die Modalitäten dieser Datenverarbeitung schlägt er 

eine Satzung der Hochschulen vor. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es ist vorgemerkt, dies bei nächster Gelegenheit gesetzlich zu 

regeln.  

 



 

Die DHBW bittet darum, in der Begründung klarzustellen, dass auch die Durchfüh-

rung von nationalen und internationalen Kooperationen, konkret auch von Auslands-

aufenthalten, eine rechtliche Verpflichtung sei, und dass eine Datenverarbeitung, 

insbesondere eine Datenübermittlung, in diesen Fällen erforderlich und auf der 

Grundlage von § 12 rechtmäßig sei. Die Einholung einer Einwilligung scheitere im 

Kontext des Studiums teilweise an der Freiwilligkeit, wenn es um verpflichtende Aus-

landsaufenthalte gehe, ohne deren Ableistung ein Abschluss des Studiums nicht 

möglich sei. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Soweit es sich um hinreichend konkretisierte gesetzli-

che Aufgaben der Hochschule handelt, kann eine Datenübermittlung auf § 12 Ab-

satz 1 Satz 1 gestützt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass damit lediglich die 

erforderliche Rechtsgrundlage für eine Datenübermittlung gegeben sein kann (soweit 

deren Voraussetzungen vorliegen). Die darüber hinaus gehenden Bindungen der 

Datenschutz-Grundverordnung zur Datenübermittlung insbesondere nach außerhalb 

der EU/des EWR bestehen fort. Denn bei einer solchen Übermittlung besteht häufig 

kein gleichwertiger Datenschutzstandard (vgl. dazu das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs vom 16. Juli 2020, C-311/18 – Schrems II). 

 

Das Statistische Landesamt befürchtet, dass durch die Neuregelungen der §§ 5 und 

12 und die Abschaffung der Hochschul-Datenschutzverordnung Lücken bei der 

Hochschulstatistik aufkommen. Es kritisiert, dass die Hochschulstatistik gemäß 

Hochschulstatistikgesetz nicht im LHG genannt sei.  

 

Hierzu wird bemerkt: Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Vielmehr sichern die 

neuen Regelungen eine umfassende Hochschulstatistik ab und berücksichtigen zu-

gleich die Belange des Datenschutzes. Regelungen zum Hochschulstatistikgesetz 

finden sich in § 5 Absatz 3. Es ist dort ausdrücklich genannt. 

 

Der BS regt angesichts der umfassenden Regelungen zum Datenschutz die Einfüh-

rung hauptamtlicher Datenschutzbeauftragter an. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Benennung von Datenschutzbeauftragten obliegt den 

Hochschulen in eigener Verantwortung. Es ist ihnen unbenommen, hauptamtliche 

Datenschutzbeauftragte vorzusehen. 

 

Die GEW kritisiert die Verpflichtung für jede Hochschule, eigene Satzungen zum Da-

tenschutz zu erlassen. Nicht jede Hochschule sei in der Lage, solche Satzungen 

selbst zu gestalten und zu pflegen. Darüber hinaus sei es Sache des Gesetzgebers 

und nicht der Hochschulen, den Datenschutz zu regeln. Die GEW hält eine einheitli-

che Landesverordnung für zweckdienlicher und rechtssicherer. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Bedeutung des Grundrechts auf informationelle Selbstbe-

stimmung und der Datenschutz-Grundverordnung sind hoch zu bewerten. Umso 

wichtiger ist es aber, keine pauschalen Regelungen auf Landesebene vorzusehen, 

sondern den Bedürfnissen und Situationen vor Ort an den einzelnen Hochschulen 

gerecht zu werden. Dies ist nur möglich, indem der Gesetzgeber zwar rechtliche 

Rahmenbedingungen vorgibt, dieser Rahmen aber von den Hochschulen entspre-

chend ihrer jeweiligen Lage ausgestaltet werden. Zur Erleichterung der Arbeit der 

Hochschulen ist die gemeinsame Erarbeitung einer Mustersatzung nach Inkrafttreten 

des Gesetzes möglich. 

 

Die GEW empfiehlt eine Rahmendienstvereinbarung mit dem Hauptpersonalrat zum 

Datenschutz.  

 

Hierzu wird bemerkt: Eine Rahmendienstvereinbarung wird derzeit nicht für erforder-

lich gehalten. 

 

Zu § 12 Absatz 1 

 

Der LfDI hält einen Verweis auf die Aufgaben der Hochschulen nicht für ausreichend. 

Die Aufgaben seien teilweise nur vage umschrieben, sodass es an einer ausreichen-

den Zweckbestimmung fehle. Der Gesetzgeber müsse diese Aufgaben hinreichend 

normenklar umschreiben, wenn er insoweit die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu rechtfertigen beabsichtigt. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Aufgaben der 

Hochschulen im LHG und in anderen Gesetzen, beispielsweise dem Hochschulzu-

lassungsgesetz (HZG), hinreichend klar beschrieben sind. Jedenfalls sind sie durch 

langjährige Anwendung, Rechtsprechung und wissenschaftliche Diskussion hinrei-

chend konkretisiert. Die datenschutzrechtliche Zweckbestimmung ist damit gegeben. 

 

Zu § 12 Absatz 1 Satz 2 

 

Die DHBW begrüßt die Ermöglichung der Kontaktpflege zu Alumni der DHBW. 

 

Die Universität Freiburg hält die Regelung in § 12 Absatz 1 Satz 2 für zu restriktiv. 

Erforderlich seien jedenfalls Vor- und Nachname, Titel, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Matrikelnummer, Geburtsdatum, Studiengang/Fächer, Datum und Studienabschluss. 

Auch die Universität Ulm hält für die Verbindungspflege mit Absolventinnen und Ab-

solventen weitere Daten für erforderlich. Dies seien etwa Art und Zeitpunkt des Stu-

dienabschlusses oder Faches, damit eine themenorientierte Ansprache möglich sei. 

Das KIT bittet darum, auch das Geburtsdatum, das Immatrikulationsdatum, Exmatri-

kulationsdatum, Abschlussart, Fakultät und Studienfach zu ergänzen. 

 

Dem wird teilweise entsprochen. 

 

Die Universität Freiburg trägt vor, dass neben Absolventinnen und Absolventen auch 

ehemalige Mitglieder und Angehörigen sowie Doktorandinnen und Doktoranden um-

fasst werden müssten. Auch solle der Begriff „Verarbeitung“ verwendet werden an-

statt einzelne Verarbeitungstätigkeiten aufzuzählen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Er wird als zu weitgehend erachtet. Die Mög-

lichkeiten der Verbindungspflege werden aus datenschutzrechtlichen Gründen be-

schränkt. Für darüberhinausgehende Datenverarbeitungen zur Verbindungspflege 

kann die Hochschule bei den betroffenen Personen um eine Einwilligung bitten. 

 

Nach Ansicht des KIT gehört zur Alumni-Arbeit auch die Verbindungspflege zu ehe-

maligen Doktorandinnen und Doktoranden, Professorinnen und Professoren, Gast-

wissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler sowie zur Gruppe der Austauschstu-



 

dierenden. Diese Personen seien der Hochschule in der Regel eng verbunden und 

engagierten sich für die Hochschule. 

 

Dem wird nicht entsprochen. § 12 Absatz 1 Satz 2 bildet die Reichweite von § 2 Ab-

satz 1 Satz 4 ab. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verbindungspflege kann 

nicht weiterreichen als die Aufgabe der Verbindungspflege selbst. Es bleibt den 

Hochschulen unbenommen, diese Personenkreise um eine Einwilligung zur Daten-

verarbeitung zum Zwecke der Kontaktpflege zu bitten. 

 

Der LfDI geht davon aus, dass eine gesetzliche Rechtsgrundlage für die Datenverar-

beitung zur Kontaktpflege unzulässig sei. Erforderlich sei eine Einwilligung der be-

troffenen Person. Er weist darauf hin, dass die Datenschutz-Grundverordnung das 

Modell des Opt-Out bzw. Widerspruchsrecht nur in einem Falle vorsehe. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Kontaktpflege zu 

Absolventinnen und Absolventen durchaus auch im Sinne der Datenschutz-

Grundverordnung erforderlich ist. Daher ist die Eröffnung einer gesetzlichen Rechts-

grundlage zulässig. Einer Einwilligung bedarf es nur, wenn die Hochschule über den 

gesetzlich vorgegebenen Rahmen der Kontaktpflege hinausgehen möchte. Das Wi-

derspruchsrecht ist keine der Datenschutz-Grundverordnung widersprechende Form 

der Einwilligung. Mit dem Widerspruchsrecht eröffnet der Gesetzgeber den betroffe-

nen Personen die Möglichkeit, trotz gesetzlicher Rechtsgrundlage die Datenverarbei-

tung zu beenden. Damit erweitert das Widerspruchsrecht die Rechte der betroffenen 

Person und dient damit dem Datenschutz. 

 

Zu § 12 Absatz 2 

 

Die Universität Tübingen bezweifelt, dass die Verarbeitung von Daten im Rahmen 

der Sporteingangsprüfung durch § 12 Absatz 2 Nummer 1 ausreichend abgedeckt 

ist. Auch das KIT bittet um eine entsprechende Ergänzung. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen.  

 



 

Die Universität Freiburg sieht § 12 Absatz 2 als nicht ausreichend an. Erforderlich sei 

eine Ergänzung von Nummer 1 um Studienleistungen und die Teilnahme an Veran-

staltungen sowie in Nummer 2 eine Streichung der Beschränkung auf kirchliche Stu-

diengänge. 

 

Dem Vorschlag wird hinsichtlich der Gesundheitsdaten entsprochen. Hinsichtlich der 

Religionsdaten wird eine Beschränkung auf kirchliche Studiengänge für erforderlich 

gehalten. In anderen als kirchlichen Studiengänge ist die Verarbeitung von Daten, 

aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorgehen, im Rah-

men von Prüfungen nicht notwendig. 

 

Das KIT bittet um eine Klarstellung in der Begründung, dass auch die Gesundheits-

daten von Dritten, beispielsweise von Angehörigen des zu beurlaubenden Studieren-

den, verarbeitet werden dürfen. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Zu § 12 Absatz 3 

 

Die DHBW begrüßt die Erteilung der Satzungskompetenz. 

 

Die Universitäten Mannheim und Tübingen und das KIT bitten zu § 12 Absatz 3 um 

Konkretisierung und Ergänzung der Begründung, welche Inhalte die Satzung haben 

muss, insbesondere ob eine katalogmäßige Auflistung der verarbeiteten Daten not-

wendig ist. Auch die Universität Ulm bittet um eine entsprechende Klarstellung. Sie 

bevorzugt aus Gründen der Rechtssicherheit eine Regelung im Gesetzestext. 

 

Dem wird insoweit entsprochen, als eine Konkretisierung in der Begründung vorge-

nommen wird. 

 

Die Universität Freiburg und die LRK-Universitäten tragen vor, dass das Satzungser-

fordernis des § 12 Absatz 3 nicht in der Systematik des Landesdatenschutzgesetzes 

angelegt sei und daher nicht gesondert aufgenommen werden solle. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelungen des Datenschutzes im LHG sind spezieller als 

die Regelungen im Landesdatenschutzgesetz (siehe § 12 Absatz 10). Die Systematik 

des Landesdatenschutzgesetzes ist daher nicht maßgeblich für die Gestaltung des 

Datenschutzrechts im LHG. 

 

Die Universitäten Freiburg und Mannheim sowie die LRK-Universitäten sehen eine 

Diskrepanz zwischen der Regelung in Absatz 3 und der Begründung von Absatz 1, in 

dem dargelegt werde, dass keine katalogmäßige Erfassung erforderlich sei. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Gesetzgeber geht weiterhin von dem Grundsatz aus, dass 

eine katalogmäßige Aufzählung in der Regel nicht zielführend und daher zu vermei-

den ist. Dennoch kann es zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit bei entsprechender 

Eingriffstiefe erforderlich sein, Daten katalogmäßig aufzuzählen. Um hier passge-

naue Lösungen für die einzelnen Hochschulen zu ermöglichen, erlassen die Hoch-

schulen diese Aufzählungen selbst durch Satzung. 

 

Das KIT bittet um Klarstellung, dass sich die Satzungsermächtigung gemäß § 12 Ab-

satz 3 auch auf Regelungen zur Online-Lehre bezieht. 

 

Hierzu wird bemerkt: Grundrechtskonflikte können durch Satzung allein nicht geregelt 

werden. Es ist vorgemerkt, dies bei nächster Gelegenheit gesetzlich zu regeln. 

 

Die DHBW regt an, eine Regelung zu Aufbewahrungszeiten und Löschfristen gesetz-

lich zu verankern. Der vhw hält eine solche Regelung für erforderlich. Auch der DHV 

betont die Bedeutung von Löschung und Löschungsfristen. Der LfDI fordert eine ent-

sprechende Regelung zu Aufbewahrungs- und Löschfristen. Angesichts möglicher-

weise sehr langer Fristen sei eine Regelung durch Satzung nicht ausreichend. Erfor-

derlich sei eine gesetzliche Vorschrift. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Der HAW e.V. regt an, das Wort „Löschungsfristen“ durch die Wörter „Kriterien für die 

Festlegung der Aufbewahrungsfristen“ zu ersetzen. Dies biete mehr Flexibilität. 

 



 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. 

 

Die LRK der Kunsthochschulen hält eine Regelung des Datenschutzes durch Sat-

zung für problematisch. Sie bittet um eine Mustersatzung mit Minimalanforderungen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens kann keine Muster-

satzung zur Verfügung gestellt werden. Die gemeinsame Erarbeitung einer solche 

Satzung nach Inkrafttreten des Gesetzes ist möglich. 

 

Der LfDI verweist auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 

vom 19. Dezember 2019 – 9 S 838/18 –. Außerhalb des Bereichs von Forschung 

und Lehre habe der Gesetzgeber unmittelbar über vertiefte Eingriffe in Grundrechte 

zu entscheiden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen des Ver-

waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg gewahrt werden. 

 

Zu § 12 Absatz 3 Satz 2 

 

Der HAW e.V. sieht in der Regelung des § 12 Absatz 3 Satz 2 einen Widerspruch zu 

den Rechten der oder des Datenschutzbeauftragten gemäß Datenschutz-

Grundverordnung und regt an, entsprechend nachzubessern. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Zu § 12 Absatz 4 

 

Die LaKof trägt vor, dass es sich bei der Verschwiegenheitspflicht der Gleichstel-

lungsbeauftragten innerhalb und außerhalb der Hochschule um eine zu starke Ein-

schränkung handle. Berichte an die Hochschulleitung, den Senat und das Wissen-

schaftsministerium sowie ein Best-Practice-Austausch innerhalb der Landeskonfe-

renzen sei für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten erforderlich. Es wird ange-

regt, die Verschwiegenheitspflicht auf personenbezogene Daten zu beschränken. 



 

Auch der VBWW schlägt vor, die Verschwiegenheitspflicht auf personenbezogene 

Daten zu beschränken. 

 

Dem wird entsprochen. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass ein Personenbezug 

in Berichten oder bei einem Austausch auch ohne Namensnennung keinesfalls auf-

grund anderer Merkmale möglich sein darf. 

 

Der VBWW fordert, dass für Gleichstellungsbeauftragte die gleichen Verschwiegen-

heitsregelungen gelten sollen wie für alle Gremienmitglieder und Beauftragten. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Die Gleichstellungsbeauftragten haben eine besondere 

Rolle und Aufgabe an den Hochschulen, sodass auch eine separate Regelung der 

Verschwiegenheitspflicht angemessen erscheint. 

 

Der BS regt an, auch die Studienberatung in die Regelung des § 12 Absatz 4 mitein-

zubeziehen. 

 

Der Vorschlag wird im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

Der LfDI regt an, zu prüfen, ob eine förmliche Verpflichtung nach dem Verpflich-

tungsgesetz geboten ist. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Eine förmliche Verpflichtung nach dem Verpflichtungs-

gesetz wird nicht für erforderlich gehalten. 

 

Zu § 12 Absatz 5 

 

Die DHBW weist darauf hin, dass die Regelung in § 12 Absatz 5 die Datenübermitt-

lung im Rahmen von Bachelor-Studiengängen abdeckt. Sie bittet um Ergänzung hin-

sichtlich der Master-Studiengänge. 

 

Dem wird entsprochen. 

 



 

Der DGB begrüßt die Regelung der Datenübermittlung von der DHBW an den Dua-

len Partner in § 12 Absatz 5 LHG. 

 

Zu § 12 Absatz 6 

 

Die Universitäten Mannheim, Tübingen und Ulm bitten zu § 12 Absatz 6 um Konkre-

tisierung, welche Inhalte die Satzung haben muss, insbesondere ob eine katalogmä-

ßige Aufliste der verarbeiteten Daten notwendig ist. 

 

Dem wird insoweit entsprochen, als eine Konkretisierung in die Begründung aufge-

nommen wird. 

 

Der HAW e.V. schlägt vor, klarzustellen, dass in der Satzung nach § 12 Absatz 6 

Satz 7 eine Beschreibung der Kategorien der personenbezogenen Daten enthalten 

sein muss, welche von den Adressaten anzugeben sind. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Das Statistische Landesamt kritisiert, dass § 12 Absatz 6 keine Angabepflicht hin-

sichtlich der für die Hochschulstatistik erforderlichen Daten enthalte. Außerdem fehl-

ten Regelungen zur Personalstatistik. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Angabepflicht hinsichtlich dieser Daten ergibt sich aus einer 

speziellen Regelung in § 5 Absatz 5 Satz 1. Hinsichtlich der Personalstatistik wird 

davon ausgegangen, dass die erforderlichen Daten nach dem Hochschulstatistikge-

setz an den Hochschulen in den Personalakten vorhanden sind. Möglicherweise lie-

gen diese Daten nicht in elektronischer Form vor. Hierauf können sich die Hochschu-

len jedoch nicht berufen, um die Mitwirkung an der Personalstatistik abzulehnen. 

Maßgeblich ist, ob die Daten in irgendeiner Form vorhanden sind. 

 

Der LfDI trägt vor, dass deutlicher zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die 

Regelung durch Satzung erforderlich ist, um die Verpflichtung zur Angabe der Daten 

zu begründen und dass diese Verpflichtung auch nur nach Maßgabe einer solchen 

Satzung besteht. 



 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Zu § 12 Absatz 6 Satz 8 

 

Der HAW e.V. sieht in der Regelung des § 12 Absatz 6 Satz 8 (wie auch bei § 12 

Absatz 3 Satz 2) einen Widerspruch zu den Rechten der oder des Datenschutzbeauf-

tragten gemäß Datenschutz-Grundverordnung und regt an, entsprechend nachzu-

bessern. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Zu § 12 Absatz 9 

 

Die Universität Freiburg sieht § 12 Absatz 9 als zu eng an. Insbesondere seien weite-

re Ausnahmentatbestände erforderlich, um alle anfallenden Verarbeitungssituationen 

abzudecken. 

 

Dem wird nicht entsprochen. Die gegebenen Regelungen werden als ausreichend 

angesehen. 

 

Zu § 12 Absatz 2 Satz 1 in der bisherigen Fassung 

 

Die LRK-Universitäten und Universität Freiburg regen an, eine Regelung entspre-

chend dem bisherigen § 12 Absatz 2 Satz 1 aufzunehmen. Eine Regelung zur Da-

tenübermittlung im Rahmen von Hochschulkooperationen sei erforderlich. Auch die 

Universität Ulm hält eine solche Regelung für erforderlich. Beispielsweise fiele hier-

unter die Datenübermittlung im Zusammenhang mit der Eignungsprüfung (Mann-

heim) oder der Zuweisung zum Studienkolleg (Heidelberg).  

 

Dem wird nicht entsprochen. Die Vielgestaltigkeit von Hochschulkooperationen kann 

zu unterschiedlichen Zulässigkeiten von und Anforderungen an Datenübermittlungen 

führen. Dort wo die Aufgaben der Hochschulen, die eine Datenübermittlung erfor-

dern, durch den Gesetzgeber hinreichend konkretisiert sind, kann die Übermittlung 



 

auf § 12 Absatz 1 gestützt werden. Dies gilt beispielsweise für gemeinsame Studien-

gänge. Im Übrigen wird der Hinweis im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsver-

fahrens geprüft. 

 

Zu § 13 Absatz 2 

 

Der HAW e.V. und die Hochschule Nürtingen-Geislingen verweisen darauf, dass ge-

mäß der amtlichen Begründung an dem Ziel, für einen mehrjährigen Zeitraum Pla-

nungssicherheit zu gewährleisten, festgehalten werden solle. Dies sollte sich dann 

aber auch ausdrücklich im Gesetz niederschlagen. Auch der DHV sieht es kritisch, 

wenn gemäß der amtlichen Begründung aus Gründen der Planungssicherheit an 

Zielvorgaben in mehrjährigem Zeitraum zwar festgehalten werden solle, aber eine 

solche Zielvorgabe in der neuen Fassung des § 13 nicht ausdrücklich erwähnt werde. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. 

 

Ebenfalls kritisch sieht der DHV die Aussage in der amtlichen Begründung, dass die 

leistungsorientierte Mittelverteilung in Baden-Württemberg ruhe. Aus Sicht des DHV 

sei die Vergabe von Mitteln für Hochschulen nach leistungsbezogenen Kriterien, die 

sich nach bestimmten Indikatoren richteten (z.B. Parameter Lehre (Absolven-

ten/innen), Parameter Forschung (Publikationsleistung, Patente und Schutzrechte, 

Drittmitteleinnahmen) ggf. auch Internationalisierung und Parameter Gleichstellung 

(Professuren), wie dies auch in anderen Ländern (z.B. NRW) gehandhabt werde, 

grundsätzlich sinnvoll. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Streichung der diesbezüglichen Textpassagen überlässt es 

den Verhandlungen zwischen Hochschulen und Ministerium, sich im Rahmen der 

abzuschließenden mehrjährigen Vereinbarungen auf jeweils geeignete Parameter zu 

einigen. 

 

Grundsätzlich ist nach Auffassung des BS eine Reduktion gesetzlicher Vorgaben auf 

das Notwendige zu begrüßen. Allerdings sähe er es kritisch, wenn die Ausführungen 

zur Hochschulfinanzierung in Gänze gestrichen würden und damit auch Steuerungs-

funktionen zwischen Hochschulen und Land verloren gingen. Insofern wäre eine 



 

Überprüfung sinnvoll, welche Ausführungen tatsächlich noch Steuerungsfunktion und 

Ziele der Politik seien. Ggf. sei eine Neuformulierung in Betracht zu ziehen, die der 

jetzigen Handhabung entspreche. Dies sei alleine schon vor dem Hintergrund knap-

per Ressourcen und der Haushaltskonsolidierung eine Notwendigkeit. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Festlegung erfolgt mittlerweile konsensual im Rahmen der 

Hochschulfinanzierungsvereinbarung. Detailvorgaben im Gesetz wären auf diesem 

Hintergrund eine zu starke Einschränkung. 

 

Zu § 13 Absatz 4 

 

Der DHV begrüßt, dass die Ausführungen im LHG zur Hochschulfinanzierung den 

tatsächlich praktizierten Finanzierungsmodalitäten angepasst werden und dass an 

den Hochschulen in Baden-Württemberg die Umstellung von der Kameralistik auf die 

kaufmännische Buchführung weiter vorangetrieben wird, da die kaufmännische Dop-

pik den Zweck verfolge, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, voll-

ständiges Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer Hochschule abzubil-

den. 

 

Für den DGB erscheint es nicht logisch, unterschiedliche Formen der Haushaltsfüh-

rung zuzulassen. Dies mache eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Hochschulen 

nahezu unmöglich. In Baden-Württemberg sei jede Kommune mittlerweile verpflichtet 

die Doppik anzuwenden. Für den DGB gäbe es eigentlich keinen Grund, weshalb es 

für einzelne Hochschulen Ausnahme geben solle und schlägt vor, die Doppik für alle 

Hochschulen verpflichtend einzuführen. 

 

Die Universität Konstanz bittet darum, darauf zu verzichten, sie mit Mitteln der Ge-

setzgebung auf die Grundsätze des § 26 LHO (Grundsätze der kaufmännischen 

Haushaltsführung) zu verpflichten. Eine Umstellung würde erhebliche finanzielle und 

v.a. zeitliche Ressourcen in Anspruch nehmen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Umstellung von der kameralistischen auf die kaufmänni-

sche Haushaltsführung (Doppik) dient der transparenten Darstellung des Ressour-

cenverbrauchs und damit einem ökonomischen Einsatz von Haushaltsmitteln. 



 

 

Die Universität Konstanz bittet, jedenfalls einen längeren Übergangsprozess zuzuge-

stehen. Sie hält eine Übergangszeit von vier Jahren für erforderlich. 

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen, als die Übergangsfrist bis zum 1.Januar 

2023 verlängert wird. 

 

Zu § 13 Absatz 10 

 

Der HAW e.V. trägt vor, die verpflichtende Einführung eines Flächenmanagement-

systems durch Absatz 10 bedeute weiteren Aufwand für die Hochschulen. Vorrangig 

wäre die Behebung des Mangels an geeigneten Flächen. Auch der vhw sieht die Re-

gelung kritisch, da die Hochschulen meist nicht Eigentümer, sondern nur Nutzer ihrer 

Liegenschaften seien und die zusätzlichen Aufgaben ihnen keinen Nutzen für For-

schung und Lehre bringe.  

 

Die LaStuVe und der fzs sieht die Vorgabe demgegenüber eher positiv, fordert aber 

gleichzeitig eine Verbesserung der räumlichen Ausstattung. Die GEW begrüßt zwar, 

dass die knappen Flächen - insbesondere in Ballungszentren - optimal auszunutzen 

sind. Jedoch dürfe es zu keiner bloßen Betrachtung der Kennzahlen einer Raumaus-

lastung kommen, da auch weitere Aspekte wie Didaktik und Lehrabfolgen für die 

Vergabe von Räumen beachtet werden und in ein entsprechendes Monitoringsystem 

einfließen müssten.  

 

Ver.di und die LaStuVe sehen angesichts zunehmender Aufgaben beim Flächenma-

nagement einen gestiegenen Personalbedarf. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verpflichtung zum Flächenmanagement dient einer wirt-

schaftlichen, sparsamen und transparenten Nutzung der Raumressourcen. Dies trägt 

zu einer besseren Nutzung der vorhandenen räumlichen Ressourcen bei und nützt 

damit Hochschule und Landeshaushalt gleichermaßen. 

 

Zu § 13a ergänzend 

 



 

Der HAW e.V. sieht Überarbeitungsbedarf bei § 13a. 

 

Diese Regelung ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu § 15 Absatz 3 Satz 3 ergänzend 

 

Der vhw kritisiert die Möglichkeit, sich einerseits in Fakultäten (und Studienbereiche) 

zu gliedern oder andererseits in Sektionen und Fachbereiche. Ein Unterschied sei 

hierbei nicht wirklich erkennbar, außer dass das Erstgenannte nur an einer Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften genutzt werde, das Zweitgenannte nur an 

einer Universität. Es wäre aus seiner Sicht zu prüfen, ob die beiden Gliederungen 

nicht langfristig vereinheitlicht werden sollten. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu § 15 Absatz 3 Satz 6  

 

Die Änderungen in § 15 Absatz 3 Satz 6 ff. werden vom HAW e.V. befürwortet. Zum 

einen werde damit eine Verfahrensvereinfachung erreicht (Hochschuleinrichtungen 

können ohne Grundordnungsänderung erreichtet werden), zum andern werde ein in 

der Praxis erprobtes Modell für alle gesetzlich ermöglicht (Aalener Gliederung in Stu-

dienbereiche). Unklar sei aber, ob auch die zum jeweiligen Studienbereich gehören-

den Forschungsbereiche von der neuen Untergliederungsmöglichkeit in Studienbe-

reiche erfasst seien. 

 

Dazu wird bemerkt: Erfasst sind alle Untergliederungen unterhalb der Fakultätsebe-

ne, ganz gleich ob sie der Lehre, der Forschung oder anderen Hochschulaufgaben 

dienen. 

 

Zu § 15 Absatz 3 Satz 7 

 

Die Universität Ulm hält eine Gliederung in Studienbereiche für überflüssig und plä-

diert für eine Streichung. 

 



 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Keine Hochschule ist gezwungen, Studienbereiche 

einzuführen. 

 

Zu § 16 Absatz 1 Satz 3 

 

Die GEW begrüßt, dass die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Rektoratsmitglie-

der auf fünf den Hochschulen die Möglichkeit einräume, strategische Aufgaben ar-

beitsteilig zu bewältigen. Sie schlägt vor, stärker auch auf hauptamtliche Prorektorin-

nen und Prorektoren zu setzen.  

 

Der DHV steht der ständigen Erhöhung der Anzahl der Rektoratsmitglieder kritisch 

gegenüber, da es durch weiteren Machtzuwachs zur Konzentration von Entschei-

dungsmacht bei den jeweiligen Leitungsebenen führe. 

 

Hierzu wird angemerkt: Die Regelung erweitert die Handlungsmöglichkeiten der 

Hochschule. Dabei behält der Senat die Letztentscheidung über die Zahl der Prorek-

torinnen oder Prorektoren. Eine Ausweitung hängt immer davon ab, dass die Hoch-

schule eine entsprechend erhöhte Anzahl an Prorektorinnen oder Prorektoren in der 

Grundordnung zulässt oder festlegt. Und selbst in diesem Fall ist der Senat nicht ge-

zwungen, eine weitere Prorektorin oder einen weiteren Prorektor auch tatsächlich zu 

wählen. 

 

Der fzs begrüßt die Erhöhung der Anzahl der möglichen Rektoratsmitglieder. Für ei-

ne bessere Zusammenarbeit zwischen Hochschulleitung und Studierenden schlägt er 

außerdem vor, im LHG ein studentisches Rektoratsmitglied als Teil der Rektorate 

einzuführen, für das das Studierendenparlament das ausschließliche Vorschlags-

recht innehaben sollte. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Alle Rektoratsmitglieder sind Vertreterinnen oder 

Vertreter der gesamten Hochschule. Ein Entsendungsrecht einer einzelnen Status-

gruppe würde einen Fremdkörper in der Struktur der Hochschulleitung bilden. 

 

Zu § 16 Absatz 2 Satz 1 

 



 

Der DHV begrüßt es, dass durch die Verpflichtung des Rektorats, sich eine Ge-

schäftsordnung zu geben sowie „Verhinderungsvertretung“ anstatt der bisherigen 

Abwesenheitsvertretung vorzusehen, und durch die Verpflichtung, Rektoratsbe-

schlüsse zu dokumentieren, versucht werde, Transparenz herzustellen und die 

„Machtfülle“ der Rektorate zu regulieren.  

 

Hierzu wird bemerkt: Der Bewertung wird zugestimmt. Die Regelungsdichte wird ge-

genüber dem Anhörungsentwurf aber zurückgenommen und beschränkt sich jetzt auf 

die Verpflichtung, eigenverantwortlich Vertretungsregelungen zu treffen. 

 

Zu § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Universitäten hält eine gesetzliche Verpflichtung 

der Rektorate und Präsidien, sich eine Geschäftsordnung zu geben, für grundsätzlich 

sinnvoll. 

 

Die Landesrektorenkonferenzen der Universitäten und der Pädagogischen Hoch-

schulen sehen im Gesetzentwurf eine „verpflichtende Einführung des Ressortprin-

zips“. Sie plädieren dafür, den Hochschulen eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen oder 

diese Passage zu streichen. Die Universität Heidelberg befürchtet eine „Zersplitte-

rung“ der Verwaltung. Die Zuarbeit einzelner Dezernate für jeweils andere Rekto-

ratsmitglieder würde die verwaltungsinterne bereichsübergreifende Zusammenarbeit 

gefährden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung werde bislang durch die 

Leitung einer oder eines für die gesamte Verwaltung zuständigen Kanzlerin oder 

Kanzlers gewährleistet, die oder der alle Bereiche zusammenführe und die Aufga-

benverteilung innerhalb der Verwaltung entsprechend steuern könne. Die Universität 

Freiburg sieht in der Regelung sogar einen Verstoß gegen Artikel 20 der Landesver-

fassung. Auch die Universität Ulm und der HAW e.V. plädieren für eine Streichung. 

Der Absatz in der Begründung zur Einführung des „Ressortprinzips“ sei irreführend, 

da der Anhörungsentwurf keine strengen Vorgaben mache hinsichtlich der Aufteilung 

in „Ressorts“ und damit einhergehender uneingeschränkter Verantwortlichkeit jen-

seits der Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die angegriffene, im Anhörungsentwurf unter § 16 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 geführte Textpassage entspricht der geltenden Gesetzesfassung 

(§ 16 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1: „Auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors legt 

das Rektorat eine ständige Vertretung und bestimmte Geschäftsbereiche für seine 

Mitglieder fest, in denen sie die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zu-

ständigkeit erledigen; …“). Das Rektorat legt, wie bislang, bestimmte Geschäftsbe-

reiche für seine Mitglieder fest, „in denen sie die Geschäfte der laufenden Verwaltung 

in eigener Zuständigkeit erledigen.“ Bindend vorgegeben ist der Geschäftsbereich für 

die Wirtschafts- und Personalverwaltung, der zugleich mit der Funktion des Beauf-

tragten für den Haushalt verbunden und dem Kanzler zugeschrieben ist. Der Kanzle-

rin oder dem Kanzler können daneben durch Rektoratsbeschluss weitere Geschäfts-

bereiche, etwa die Leitung der Hochschulverwaltung, zugewiesen werden. Zur Ver-

waltungsorganisation hat die bisherige Gesetzesfassung keine Festlegung getroffen 

und die neue Fassung macht insoweit auch keine Vorgaben. Die Zuständigkeitsver-

teilung im Rektorat ist ohne Weiteres mit einer einheitlichen zentralen Verwaltung zu 

vereinbaren, die nur, soweit erforderlich, in fachlicher Hinsicht Weisungen von den 

zuständigen Rektoratsmitgliedern erhält. Durch den Zusatz „oder diese der Hoch-

schulverwaltung zur Erledigung übertragen“ wird lediglich klargestellt, dass Aufgaben 

der laufenden Verwaltung der Hochschulverwaltung zur Erledigung übertragen wer-

den können.  

 

Zu § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

 

Der HAW e.V. vermisst ein Vorschlagsrecht des Rektors zu seiner ständigen Vertre-

tung.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die wesentlichen Regelungen über die Struktur und Arbeitswei-

se des Rektorats werden – wie bislang – auf Vorschlag der Rektorin oder des Rek-

tors getroffen. Durch Rücknahme der Regelungsdichte wird es nun aber dem Rekto-

rat überantwortet auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors zu entscheiden, wel-

che Formen der Vertretung es vorsieht.  

 

Die Universität Freiburg hält eine ständige Vertretung der Rektorin oder des Rektors 

durch Rektoratsmitglieder nur für den Verhinderungsfall für möglich. Der Universität 



 

Ulm erscheint eine rechtliche Außenvertretung wegen Schwierigkeiten bei der Zu-

ordnung schwierig. Regelmäßig werde den nebenamtlichen Rektoratsmitgliedern 

auch die dafür erforderliche Erfahrung in verwaltungs- und haushaltsrechtlichen Not-

wendigkeiten fehlen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Eine ständige Vertretung zu bestellen, ist, zumindest soweit es 

um die Vertretung der Rektorin oder des Rektors geht, sinnvoll, um die Möglichkeit, 

die Außenvertretung der Hochschule bei Rechtsgeschäften wahrzunehmen, auf meh-

rere Personen zu verteilen. Auch eine ständige Vertretung bleibt dabei im Innenver-

hältnis an Vorgaben z.B. aus der Geschäftsverteilung gebunden. Durch Rücknahme 

der Regelungsdichte wird es nun aber der Hochschule überantwortet, zu entschei-

den, welche Formen der Vertretung sie vorsieht. Entscheidend ist, dass die Hoch-

schulen für alle Rektoratsmitglieder – mit Ausnahme der Kanzlerin oder des Kanzlers 

– sowohl hinsichtlich des Anlasses (Verhinderung, Abwesenheit etc.) wie auch hin-

sichtlich des Umfanges klare Vertretungsregelungen treffen. 

 

Zu § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 

 

Die Universität Freiburg will weitergehend in Absatz 2 Satz 1 die Nummern 1 bis 3 

und Satz 2 gestrichen haben.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Verfahrensregelungen für das Rektorat, die 

die Beschlussfähigkeit und das Zustandekommen von Beschlüssen regeln und Do-

kumentationspflichten zu den Rektoratsbeschlüssen, sind essentiell für eine transpa-

rente Verteilung der Verantwortlichkeiten. 

 

Zu § 16 Absatz 2 Satz 6 

 

Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis im Falle des Widerspruchs der Kanzle-

rin oder des Kanzlers auf das Wissenschaftsministerium erscheint aus Sicht des 

HAW e.V. sachgerecht. Nach Auffassung der Universität Freiburg greift sie dagegen 

unangemessen in die Zuständigkeiten des Hochschulrats und inneruniversitäre Kon-

fliktlösungsmöglichkeiten ein. Der DHV möchte, dass die Kanzlerin oder der Kanzler 

selbst eine Entscheidung des Wissenschaftsministeriums herbeiführen kann. 



 

 

Hierzu wird beemerkt: Es ist eine reine Zweckmäßigkeitsfrage, ob Rechtsfragen un-

mittelbar der Rechtsaufsichtsbehörde oder ob sie ihr erst vermittelt über den Hoch-

schulrat vorgelegt werden sollen. Der Entwurf präferiert den unmittelbaren Zugang. 

 

Zu § 16 Absatz 2a Satz 1 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Universitäten sowie die Universitäten Freiburg, 

Heidelberg, Konstanz, Mannheim und Stuttgart sowie der HAW e.V. schlagen vor, 

die Stellvertretung der Kanzlerin oder des Kanzlers auf Vorschlag der jeweiligen 

Kanzlerinnen oder Kanzler zu bestellen.  

 

Auf Grund der Wichtigkeit der Funktion der Kanzlerin oder des Kanzlers als Leiterin 

oder Leiter der Hochschulverwaltung macht es aus Sicht des DHV Sinn, eine Vertre-

tungsregelung für die Kanzlerin oder den Kanzler festzulegen, wobei aber die Bestel-

lung des Rektorats im Benehmen mit dem Senat und dem Hochschulrat nicht ausrei-

chend sein könne. Erforderlich sei, dass die Vertretung zumindest im Benehmen mit 

der amtierenden Kanzlerin oder dem amtierenden Kanzler vorgeschlagen wird, um 

zu gewährleisten, dass der notwendige Sachverstand auch im Vertretungsfalle ge-

währleistet sei.  

 

Den Vorschlägen wird entsprochen. Es ist nunmehr ein Vorschlagsrecht der Kanzle-

rin oder des Kanzlers vorgesehen. 

 

Dem HAW e.V. erscheint die Nennung der Alternativen des Vertretungsfalles „Abwe-

senheit“ oder „auf Weisung“ sinnvoll. 

 

Die Universität Konstanz spricht sich dafür aus, die Kanzlervertretung befristet zu 

bestellen. Denn nach dem Gesetzesentwurf ist eine Trennung ausschließlich durch 

Abberufung unter Beteiligung von Senat und Universitätsrat möglich, was eine ein-

vernehmliche Lösung erschwert. 

 

Dazu wird bemerkt: Da für die Kanzlervertretung keine Amtszeit festgelegt ist, ist das 

Rektorat frei, eine solche selbst zu bestimmen. 



 

 

Der DHBW ist es nicht ersichtlich, weshalb die Stellvertretungsposition eine so pro-

minente Stellung mit einem aufwendigen Bestellungsverfahren einnehme. Die Ver-

waltungen seien bisher auch in der Lage gewesen, erfahrene Kolleginnen und Kolle-

gen für eine Stellvertretung zu gewinnen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Bestellungsverfahren trägt dem Umstand Rechnung, dass 

die Vertretung auch in der Organfunktion erfolgen soll und Verhinderungsvertretun-

gen in Einzelfällen auch länger andauern können. 

 

Die DHBW möchte die Regelung zur Bestellung einer Kanzlerstellvertretung auf die 

Fälle beschränken, in denen die Stellvertretung im Verhinderungsfall Organstellung 

benötigt, nicht aber als Standard. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Längerfristige Vertretungsfälle, in denen eine 

Vertretung auch in der Organstellung erforderlich wird, sind oft nicht planbar und 

müssen deshalb von vornherein mitbedacht werden. 

 

Zu §16 Absatz 2a Sätze 2 und 3 

 

Die Landesrektorenkonferenzen der Universitäten und der Pädagogischen Hoch-

schulen sowie der Musikhochschulen, die DHBW und der vhw plädieren für einen 

Verzicht auf das Erfordernis einer juristischen Qualifikation bei der Kanzlerin bzw. 

dem Kanzler oder deren oder dessen Stellvertretung. Sie halten „eine besondere 

Qualifikationsanforderung an die Vertreterin/den Vertreter des Kanzlers oder der 

Kanzlerin für nicht erforderlich, da es sich im Wesentlichen um eine Verhinderungs-

vertretung handele.“ Für die Universität Stuttgart schränkt diese Regelung die Mög-

lichkeiten der Hochschule, die für diese Position am besten geeignete Person zu be-

stellen, über Gebühr ein. Die qualitative Anforderung einer Befähigung zum Richter-

amt, sollte die Kanzlerin/der Kanzler diese Befähigung nicht besitzen, ist für die Uni-

versität Ulm nicht nachvollziehbar. Die Landesrektorenkonferenz der Musikhochschu-

len plädiert für eine Kann-Regelung oder eine Ausnahme für ihre Hochschulart. Für 

den HAW e.V. ist die Forderung der „Befähigung zum Richteramt“ für den Fall, dass 

eine Nichtjuristin oder ein Nichtjurist zur Kanzlerin oder zum Kanzler berufen wurde, 



 

in der Praxis schwer zu erfüllen. Sie erscheine auch nicht zwingend erforderlich. Es 

erschließe sich nicht, warum hier eine akademische Qualifikation privilegiert werde 

und damit andere geeignete Qualifikationen pauschal und implizit diskriminiert wür-

den. Auch die DHBW empfindet die Regelung als „nicht stringent und höchst kri-

tisch“. 

 

Der DBG Baden-Württemberg, die GEW und ver.di begrüßen die Bestellung einer 

Stellvertretung für die Kanzlerin oder den Kanzler. Nach Auffassung des DGB und 

von ver.di ist es jedoch nicht nachvollziehbar, weshalb die fachlichen Voraussetzun-

gen für die Wahrnehmung der Stellvertretung so stark eingeschränkt werden. Gerade 

in kleineren Hochschulen erschwere dies die Suche nach einem passenden Kandi-

daten oder einer passenden Kandidatin unnötig. Auch wirke es seltsam bei der Stell-

vertretung hohe Anforderungen an die Qualifikation zu stellen und gleichzeitig bei 

den Voraussetzungen zur Berufung des Kanzlers bzw. der Kanzlerin die Anforderun-

gen deutlich weiter zu fassen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es wird darauf verzichtet, bei Kanzlerin oder Kanzler bzw. de-

ren oder dessen Stellvertretung eine juristische Qualifikation gesetzlich zur Voraus-

setzung zu machen. 

 

Zu § 16 Absatz 2a Sätze 4 und 5 

 

Der vhw hält die Regelungen über die Abwahl der Kanzlerstellvertretung für nicht 

nachvollziehbar. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der vhw geht von einer falschen Vorstellung über die Kanzler-

vertretung aus. Sie kann nicht nur in Einzelfällen auch längere Zeiträume überbrü-

cken, sondern soll jedenfalls künftig im Verhinderungsfalle auch in die Organstellung 

einrücken. Wenn die notwendige Vertrauensbasis nicht mehr vorhanden ist, muss 

auch die Vertretung in dieser Organstellung beendet werden können. 

 

Zu § 16 Absatz 2a ergänzend 

 



 

Nach Auffassung der Universität Konstanz, müsse jederzeit ein Rücktritt von der 

Kanzlerstellvertretung möglich sein. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Universitäten regt an, die Amtszeit der Stellvertre-

terin oder des Stellvertreters der Kanzlerin oder des Kanzlers kraft Gesetzes spätes-

tens mit Beginn der Amtszeit der Nachfolgerin oder des Nachfolgers der Kanzlerin 

oder des Kanzlers enden zu lassen. Der HAW e.V. will die Amtszeit der Stellvertre-

tung automatisch an die der Kanzlerinnen oder Kanzler koppeln. 

 

Dem Vorschlag der Landesrektorenkonferenz der Universitäten wird entsprochen.  

 

Der weitergehende Vorschlag des HAW e.V. würde demgegenüber bedeuten, dass 

bei vorzeitigem Ausscheiden der Kanzlerin oder Kanzler keine Vertretung vorhanden 

und auch nicht aus aktuellem Anlass bestellt werden könnte. 

 

Zu § 16 Absatz 3 Satz 1 

 

Die Universität Ulm hält die Regelung einer Auffangzuständigkeit für richtig, sieht 

aber Abgrenzungsschwierigkeiten zur in § 19 Absatz 1 Satz 1 geregelten Auffangzu-

ständigkeit des Senats. Da alle Aufgaben eines Rektorats letztlich einen Bezug zu 

Forschung, Lehre, Studium oder Weiterbildung haben werden, gebe es in der Praxis 

immer wieder Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Aufgaben des Rektorats 

und denen des Senats.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Auffangzuständigkeit des Rektorats erstreckt sich in der Tat 

nicht auf spezifische Fragen der Forschung und Lehre, da dort eine umfassende Auf-

fangzuständigkeit des Senats (§ 19 Absatz 1 Satz 1) und – soweit es um spezifisch 

fachliche Angelegenheiten geht – der Fakultäten (§ 22 Absatz 1) begründet ist. Fra-

gen der Außenbeziehungen oder der Hochschulfinanzierung fallen aber genauso wie 

die reine Organisation des Hochschulbetriebs („Anstaltsgewalt“) in die Zuständigkeit 

des Rektorats. Hinzu kommt, dass der Senat keine Vollzugskompetenzen hat, so 



 

dass dort, soweit nicht die Fakultät zuständig ist, die Zuständigkeit regelmäßig beim 

Rektorat liegt. 

 

Zu § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 16 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände begrüßt es, dass die strategische 

Entwicklung der Informationsversorgung, der Digitalisierung und des Informations-

managements dem Aufgabenbereich des Rektorats zugeordnet werden soll. Sie for-

dert zugleich eine bessere Mittelausstattung für diesen Aufgabenbereich. 

 

Bei der Aufgabe der Digitalisierung hält der DHV die eingeschränkten Mitwirkungs-

möglichkeiten des Senats in der neu eingefügten Nummer 16 für verfassungswidrig, 

da es sich ebenfalls um wissenschaftsrelevante Angelegenheiten handele. Während 

der Aufbau der für die Digitalisierung notwendigen Bereiche und notwendigen digita-

len Infrastrukturen in die Zuständigkeit der Hochschulleitung und IT-Führungsebene 

gehörten, seien die Digitalisierungsaktivitäten in den Bereichen Forschung sowie 

Lehren und Lernen sehr stark von den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

und den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt, so dass es 

auf die Koordination und Einflussnahme der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer (und deren Akzeptanz) ankommen müsse. 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände und der DHV fordern eine bessere 

Mittelausstattung für Digitalisierungsaufgaben. 

 

Hierzu wird bemerkt: Nummer 16 regelt nur die Aufgabenverteilung innerhalb der 

zentralen Verwaltung; Digitalisierung ist Chefsache. Die Zuständigkeiten anderer 

Hochschulorgane bleiben unberührt. Die Mittelausstattung ist nicht Gegenstand des 

Gesetzgebungsverfahrens. 

 

§ 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 17  

 

Der vhw fordert für die neu übertragene Verantwortlichkeit für den Klimaschutz zu-

sätzliche Haushaltsmittel. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Ressourcenausstattung ist nicht Gegenstand dieses Ge-

setzgebungsverfahrens. Abgesehen davon handelt es sich um eine Zuständigkeits-

norm. Sie stellt klar: Klimaschutz ist Chefsache. 

 

Die LaStuVe und stuvus begrüßen die Verankerung des Klimaschutzes sehr und be-

tonen die Notwendigkeit einer klaren zentralen Zuordnung der Verantwortlichkeit. 

Allerdings solle diese nicht allein dem Rektorat überlassen bleiben. Vielmehr solle 

eine gesonderte Zentrale Stelle, die auch dem Rektorat zugeordnet sein könne, ein-

gerichtet werden. Der Tragweite des Themas entsprechend solle im LHG ein eigener 

Paragraf mit entsprechenden Strukturen ähnlich wie bei der Chancengleichheit ge-

schaffen werden, wodurch explizit eine Auseinandersetzung mit dem Thema geför-

dert werde. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Umsetzung der strukturellen, organisato-

rischen und verfahrensmäßigen Verankerung des Themas Klimaschutz, insbesonde-

re auch der rechtlichen Vorgaben, obliegt im Geschäftsbereich einer Hochschule 

dem Rektorat. Die Regelung schafft ausreichende Umsetzungsspielräume und trägt 

damit auch den an den Hochschulen teilweise bereits vorhandenen Strukturen, zum 

Beispiel einer solchen Verwaltungsstelle, Rechnung. Sie stellt zugleich die breite 

Einbindung des Themas innerhalb der Hochschule im Sinne eines strategischen Zu-

sammenwirkens sicher. Im Übrigen ist das Thema Klimaschutz als Hochschulaufga-

be in § 2 Absatz 5 verankert, vgl. auch Begründung zu § 2 Absatz 5 und § 16 Absatz 

3 Satz 2 Nummer 17.  

 

Zu § 16 Absatz 3 Satz 4 

 

Die Universität Heidelberg und der DHV und möchten im Gesetz („im Sinne einer 

Klarstellung“) festgehalten wissen, dass für Leistungszulagen die Kanzlerin oder der 

Kanzler zuständig sei, da diese für Haushalt und Personal zuständiges Rektoratsmit-

glied und Dienstvorgesetze oder Dienstvorgesetzter aller Tarifbeschäftigten seien 

(dies nicht nur für Geschäfte der laufenden Verwaltung, sondern generell). 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Gesetzentwurf legt in § 16 Absatz 3 Satz 

4 fest, dass es sich um eine Rektoratszuständigkeit handelt. Dadurch soll gerade 



 

sichergestellt werden, dass Leistungsbezüge und Forschungs- und Lehrzulagen 

nicht durch eine Einzelperson festgesetzt werden können. Gleichzeitig wird die Mög-

lichkeit geschaffen, diese Aufgabe unter Beachtung des Vier-Augenprinzips zu dele-

gieren. Nach § 11 Absatz 5 Satz 3 ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der 

Beamtinnen oder Beamten, soweit sie nicht zur Hochschullehrerschaft gehören, die 

Rektorin oder der Rektor und nicht die Kanzlerin oder der Kanzler. 

 

Der vhw und der hlb machen geltend, die Tatsache, dass die Entscheidung über die 

Vergabe von Leistungsbezügen durch das Rektorat getroffen werde, genüge nicht 

den Anforderungen der Wissenschaftsfreiheit. Die Professorinnen und Professoren 

hätten die Aufgabe, die Geschäftsführung durch das Rektorat zu kontrollieren. Dies 

folge aus ihrem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit. Wenn die Grundrechtsträger 

im Hinblick auf die Vergabe von Leistungsbezügen vom Rektorat abhängig seien, 

könnten sie ggf. ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen. Um künftig Konfliktsituatio-

nen zu vermeiden und eine Überprüfung der Vergabe von Leistungsbezügen auf der 

Basis von objektiven und nachvollziehbaren Kriterien zu ermöglichen, regt der hlb an, 

dass die Hochschulen einen Ausschuss für die Vergabe von Leistungsbezügen ein-

richten; dies solle verbindlich vorgeschrieben werden (Mitglieder: z. B. Rektorat, Fa-

kultätsvertreter/in, Evaluationsbeauftragte/r). Darüber hinaus solle Transparenz über 

die Zuteilung von Leistungsbezügen geschaffen werden: im Jahresbericht des Rekto-

rats müssten die vergebenen Leistungsbezüge nach Fakultäten/Studiengängen auf-

geführt werden (sowie Durchschnittswerte je Professur und Besoldungsgruppe). 

 

Dazu wird angemerkt: Die Bewertung von Leistungen und deren Bonifizierung kann 

nicht den Betroffenen selbst überlassen werden. 

 

Zu § 16 Absatz 3 Satz 5 

 

Die Universität Mannheim regt an, die Gewährung von leistungsbezogenen Entgelt-

bestandteilen ebenfalls einem Rektoratsausschuss zu übertragen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Gewährung von leistungsbezogenen 

Entgeltbestandteilen nach § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 15 ist anders als die Ge-

währung von Leistungsbezügen und Zulagen nach § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummern 



 

11 bis 14 nicht zwingend Rektoratsaufgabe und kann daher, soweit es sich um Ge-

schäfte der laufenden Verwaltung handelt, von der Kanzlerin oder dem Kanzler 

übernommen werden.  

 

Zu § 16 Absatz 3 Satz 8 

 

Da die Festsetzung von Leistungsbezügen auf Mitglieder des medizinischen Deka-

nats delegierbar ist, sollte dies nach Auffassung der Universität Ulm aufgrund ver-

gleichbarer Thematik auch für leistungsbezogene Entgeltbestandteile gelten. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten, die Universität Heidelberg und die Medizi-

nische Fakultät der Universität Tübingen möchten § 16 Absatz 3 Satz 8 gestrichen 

wissen, der bei Übertragung von Entscheidungen über Leistungszulagen auf die De-

kanin oder den Dekan der Medizinischen Fakultät, deren Entscheidung einer vorhe-

rigen rechtlichen Prüfung durch die Kanzlerin oder den Kanzler bedürfe. Dieses Ver-

fahren sei systemwidrig: Die Funktion der oder des Haushaltsbeauftragten sei in den 

Medizinischen Fakultäten vollständig auf die Dekanin oder den Dekan übertragen. 

Sie schlägt vor, die Rechtmäßigkeit in diesem Fall durch die Verwaltung des Univer-

sitätsklinikums im Rahmen der Auftragsverwaltung für die Medizinische Fakultät si-

cherstellen zu lassen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. 

 

Zu § 17 Absatz 2 Satz 2 ergänzend 

 

Der HAW e.V. schlägt vor, bei der Festlegung der Amtszeit der Hochschule einen 

größeren Spielraum einzuräumen und zu formulieren: „Die Amtszeit beträgt sechs bis 

acht Jahre, bei Wiederwahl vier bis acht Jahre; …“ 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. Er bedarf einer weiteren Erörterung. 

 

Zu § 17 Absatz 5 



 

 

Vom HAW e.V. wird der Wegfall der Anforderung für die Kanzlerin oder den Kanzler 

in Absatz 5, Volljuristin oder Volljurist zu sein, begrüßt. Die Legitimation und Überprü-

fung der Geeignetheit leitete sich bei den Kanzlerinnen und Kanzlern aus dem Aus-

wahlverfahren für hauptamtliche Rektoratsmitglieder und aus dem Wahlakt ab. Aller-

dings sollte eine klarstellende Ergänzung aufgenommen werden, wonach auch den 

genannten Hochschulabschlüssen vergleichbare Abschlüsse inbegriffen sind, bei-

spielsweise Staatsexamen. 

 

Hierzu wird angemerkt: Schon bislang ist es nicht zwingende Voraussetzung für eine 

Kanzlerin oder einen Kanzler, Volljuristin oder Volljurist zu sein. Auch ein Staatsexa-

men bestätigt einen erfolgreichen Abschluss eines Hochschulstudiums. Dieses Ver-

ständnis lag schon der bisherigen Formulierung zugrunde. 

 

Ver.di betont, dass aus dortiger Sicht bei der Auswahl der Kanzlerin oder des Kanz-

lers Erfahrung in der Personal- und Wirtschaftsverwaltung mehr Bedeutung habe als 

eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Nach wie vor ist unter anderem ein Hochschulabschluss Ein-

stellungsvoraussetzung für eine Kanzlerin oder einen Kanzler. 

 

Die GEW kritisiert, die Streichung der Fachrichtung des Studienabschlusses (Wirt-

schafts-, Verwaltungswissenschaften oder Jura) für die Stelle als Kanzler*in sei nicht 

plausibel. Die benötigte Qualifikation für Kanzler*innen mit einem „Hochschulab-

schluss“ werde auch durch einen Bachelor erfüllt. Ohne die grundsätzliche Qualität 

von Bachelorstudiengängen in Frage stellen zu wollen, schlage sie für diese heraus-

gehobene Stellung vor, den Mindestabschluss auf EQR/DQR Niveau 7 (Master, Dip-

lom, 2. Staatsexamen, Magister) vorauszusetzen, insbesondere da die Eingruppie-

rung mit W2/W3 zzgl. einer Funktionsleistungszulage mit einem Bachelorabschluss 

unverhältnismäßig wirkt. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Es ist Sache der Wahlgremien, die Qualifikation 

unter Würdigung der erreichten Hochschulabschlüsse und der beruflichen Erfahrun-

gen umfassend zu würdigen. Schon bislang war aufgrund der Formulierung „oder 



 

einen anderen Hochschulabschluss“ das Vorliegen irgendeines Hochschulabschlus-

ses – neben den entsprechenden Berufserfahrungen – ausreichend. 

 

§ 17 Absatz 5 ergänzend 

 

Die Universität Heidelberg und der HAW e.V. tragen vor, dem Kanzleramt würde 

mehr Attraktivität verliehen, wenn die Rückfalloption auch auf Personen erstreckt 

würde, die sich nicht bereits bei Ernennung in einem unbefristeten Dienstverhältnis 

zum Land befunden hätten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Vorschlag wird zurückgestellt. Er bedarf einer weiteren Er-

örterung. 

 

Zu § 18 Absatz 2 Satz 6 und Absatz 3 (alt) 

 

Die Universität Mannheim begrüßt die Abschaffung des Wahlpersonengremiums. 

Vom HAW e.V. wird die Kürzung des Wahlverfahrens (Absätze 2 und 3) ohne Ein-

schränkungen befürwortet, da sie ohnehin der regelmäßigen Handhabung entspre-

che. 

 

Der IHKT sieht in der Beendigung des Wahlvorgangs nach dem 3. Wahlgang unter 

Verzicht auf die Einsetzung eines Wahlpersonengremiums eine Schwächung des 

Hochschulrats und damit letztlich der Wirtschaft.  

 

Hierzu wird bemerkt: Auch im Wahlpersonengremium hatten die externen Hochschul-

ratsmitglieder für sich allein keine Mehrheit.  

 

Die GEW begrüßt die ersatzlose Aufhebung von Absatz 3, da dadurch „Klarheit und 

Rechtssicherheit“ geschaffen werde. 

 

Zu § 18 Absatz 5 Satz 4 ergänzend 

 

Der HAW e.V. bittet um Aufhebung des Verbots für Prorektoren, während ihrer Amts-

zeit ein weiteres Wahlamt wahrzunehmen. 



 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 18 ergänzend 

 

Der DHV hält die Regelung für die Wahl der Rektorin oder des Rektors nach § 18 

des Entwurfs immer noch für verfassungsrechtlich unzureichend, da die Kreations-

rechte des Senats nicht genügend ausgeprägt seien. Es stelle sich nach wie vor die 

Frage, ob gesetzlich gewährleistet ist, dass eine Wahl nicht gegen den Willen der 

gewählten Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer im Senat stattfinden kann. 

 

Hierzu wird bemerkt: Durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Streichung von Ab-

satz 3 kann ohne eine Stimmenmehrheit im Senat kein hauptamtliches Rektoratsmit-

glied – und damit auch keine Rektorin und kein Rektor – gewählt werden. Im Senat 

nämlich ist eine Mehrheit der Sitze den Vertreterinnen und Vertretern der Hochschul-

lehrerschaft gewährleistet. 

 

Zu § 18a ergänzend 

 

Der DHV bleibt bei seiner zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Hochschulrechts geäußerten Kritik, dass er die Neuregelung zur Abwahl des Rekto-

rats für unbefriedigend halte, da sie nicht, wie vom Verfassungsgerichtshof Baden-

Württemberg verlangt, als ein effektives Kontrollinstrument für die Hochschullehrerin 

oder den Hochschullehrer ausgestaltet sei und es eines sehr komplizierten Urab-

wahlverfahrens bedürfe. 

 

Die DHBW fordert, eine Abwahl der haupt- und nebenamtlichen Rektoratsmitglieder 

durch den Senat zu ermöglichen. Der Senat als „demokratisch gewähltes und konti-

nuierliches Gremium der Träger der Wissenschaftsfreiheit“ habe keine Möglichkeit 

aus sich heraus, ein Abwahlbegehren gegen die Mitglieder des Rektorats voranzu-

treiben. Die Abwahlmöglichkeit der Gruppe der Hochschullehrer nach § 18a kompen-

siere nicht die fehlende Kompetenz im Rahmen der Organkontrolle. 

 



 

Der vhw schlägt vor, die Regelung aus Absatz 4 Satz 4 allgemein anwendbar zu ma-

chen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Rektorate mit einer denkbar knappen 

Mehrheit abgewählt werden. 

 

Für den hlb ist das im LHG verankerte Vorgehen nicht mit demokratisch-

rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar. Er kritisiert, in der ersten Stufe des Ab-

wahlverfahrens müssten sich 25 Prozent aller Professorinnen und Professoren einer 

Hochschule für die Abwahl eines Rektoratsmitglieds aussprechen, § 18a Absatz 1 

Satz 3. Die Namen dieser Professorinnen und Professoren müssten auf einer Ab-

wahlliste festgehalten werden. Es entspreche nicht demokratischen Grundsätzen, 

dass derartige politische Begehren mit Namensnennung einhergingen. Der Vorgang 

sei nicht zu vergleichen mit der Abwahl von Bürgermeistern, wie dies in manchen 

Bundesländern geregelt sei. Auch hier seien entsprechende Abwahlbegehren mit 

namentlichen Eintragungen die Voraussetzung. Im Fall eines Bürgermeisters sei die 

Abhängigkeit der Bürger aber nicht derart ausgeprägt, wie dies bei den Professorin-

nen und Professoren im Hinblick auf die Rektorin oder den Rektor der Fall sei. Hier 

bestehe eine sehr ausgeprägte Abhängigkeit vom Rektorat, z. B. bei der Gewährung 

von Ausstattungsmitteln oder Leistungsbezügen. Jeder, der sich auf einer derartigen 

Abwahlliste eintrage, müsse deshalb mit Nachteilen rechnen, wenn die Abwahl nicht 

erfolgen sollte. Über den Verbleib der auch datenschutzrechtlich höchst relevanten 

Abwahlliste nach einem Abwahlversuch fänden sich keine Regelungen im LHG. 

 

Hierzu wird bemerkt: Weder die Urabwahl noch die Abwahlkonditionen im Senat sind 

Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens. Die Änderungen unter Nummer 13 

des Anhörungsentwurfs sind allein redaktioneller Natur. Die Änderung unter Num-

mer 23 des Anhörungsentwurfs beschränkt sich auf eine Klarstellung durch Rechts-

folgenverweisung. 

 

Zu § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 (Anhörungsentwurf) 

 

Die LRK und die Universitäten Heidelberg und Tübingen halten die Begründung der 

Zuständigkeit des Senats für die Beschlussfassung über interne Studiengangsakkre-

ditierungen für nicht zwingend. Zwar sei ein enger Zusammenhang der Akkreditie-

rung mit der Einrichtung und Änderung von Studiengängen gegeben. Die vom Bun-



 

desverfassungsgericht geforderte hinreichende Beteiligung der Wissenschaft könne 

aber auch durch andere Verfahren (z.B. beratende Ausschüsse oder Gremien) ge-

währleistet werden. Daher sollte eine offenere Formulierung gewählt werden, die an-

dere Modelle nicht ausschließt. Die Universität Heidelberg plädiert deshalb für eine 

„Kann-Option“. Darüber hinaus entstünde aufwendiger Änderungsbedarf und weitere 

Belastungen der Senatsmitglieder. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die ursprünglich vorgesehene Gesetzesänderung wird zurück-

gestellt. 

 

Zu § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 und Satz 8 (Anhörungsentwurf) 

 

Der DHV hält an seiner grundlegenden Kritik an der Akkreditierung als Form der 

Qualitätssicherung von Studiengängen fest. Er hält die Verfahren weiterhin für ineffi-

zient und überteuert und schlägt vor, dass die Hochschulen durch eigene Qualitäts-

sicherungsverfahren für die Akkreditierung von Studiengängen selbst verantwortlich 

sein sollten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Durch die im Studienakkreditierungsstaatsvertrag vorgesehe-

nen alternativen Akkreditierungsverfahren und die Systemakkreditierung ist gewähr-

leistet, dass die Hochschulen ein hohes Maß an Eigenverantwortung bei der Akkredi-

tierung von Studiengängen behalten können. Die Akkreditierung der Studiengänge 

unter Einbeziehung externen Sachverstands hat sich bewährt und wurde durch die 

Länder im Studienakkreditierungsstaatsvertrag verbindlich geregelt. 

 

Zu § 19 Absatz 1 Satz 8 (Anhörungsentwurf) 

 

Die DHBW und der HAW e.V. begrüßen die Möglichkeit, beschließende Senatsaus-

schüsse für die interne Akkreditierung von Studiengängen bilden zu können, sehr, da 

sie eine Verfahrensvereinfachung bedeuten. 

 

Der fzs spricht sich gegen die Möglichkeit der Hochschulen aus, beschließende Se-

natsausschüsse für die interne Akkreditierung von Studiengängen einrichten zu kön-

nen, weil der Akkreditierungsprozess oftmals intransparent verlaufe und der Senat 



 

als Kontrollinstanz beteiligt bleiben sollte. Bereits jetzt könnten beratende Senats-

ausschüsse dafür gebildet werden, ohne dass ein nennenswerter Bürokratieaufwand 

entstünde. Alternativ sollten die Senatsausschüsse hochschulöffentlich tagen. Au-

ßerdem müssten mindestens zwei studentische Senatsmitglieder in dem beschlie-

ßenden Senatsausschuss sein und diese ein Vetorecht erhalten. 

 

Die GEW fordert, dass für die entstehenden Senatsausschüsse eine ausreichende 

studentische Beteiligung vorzusehen ist, da unmittelbar das Studium und die Stu-

dierbarkeit betroffen seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die ursprünglich vorgesehene Gesetzesänderung wird zurück-

gestellt. 

 

Zu § 19 Absatz 1 Satz 8 (alt) 

 

Die DHBW begrüßt die Streichung des bisherigen Satzes 8, der IHKT kritisiert dies. 

Beschlüsse und Entscheidungen des Senats der DHBW, die der Zustimmung oder 

des Einvernehmens des Hochschulrats bedürfen, müssten nun nicht mehr vorab dem 

Hochschulrat zur Stellungnahme zugeleitet werden. Es könne so für den Hochschul-

rat eine Zwangslage entstehen, bereits vom Senat beschlossenen Vorlagen zuzu-

stimmen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich Hochschulratsmitglieder nicht 

mehr umfassend mit dem Vorgang beschäftigen könnten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Reihenfolge der Beteiligung hat sich in der Praxis als nicht 

relevant erwiesen, so dass keine Nachteile für den Aufsichtsrat zu befürchten sind. 

 

§ 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ergänzend 

 

Der hlb wendet sich gegen die stimmberechtigte Amtsmitgliedschaft von Rektorin 

oder Rektor und Kanzlerin oder Kanzler im Senat. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens. 

 



 

Zu § 19 Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 

 

Die Universität Ulm möchte eine Auffangregelung für den Fall, dass Hochschullehre-

rinnen oder Hochschullehrer, die mehreren Fakultäten angehören, sich nicht erklärt 

haben, an welcher Fakultät sie ihre Mitgliedschaftsrechte wahrnehmen wollen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine Auffangregelung ist nicht erforderlich. 

Wenn sich die Betreffenden nicht erklären, können sie ihre Mitgliedschaftsrechte 

nicht wahrnehmen. 

 

Zu § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 11 

 

Die Universität Heidelberg beklagt, dass der Universitätsrat dem Senat in öffentlicher 

Sitzung Rechenschaft ablegen müsse, sei mit der Funktion des Universitätsrats als 

Aufsichtsgremium nicht vereinbar. Sie würde überdies dazu führen, dass das Amt als 

Hochschulratsmitglied unattraktiver werde. Externe Personen - teilweise hochrangige 

Vertreter aus Wissenschaft und Industrie -, die im Universitätsrat ehrenamtlich tätig 

sind, müssten sich vor dem Senat „rechtfertigen“. Es würde zudem ein unnötiger wei-

terer administrativer Aufwand für die Universitätsratsmitglieder entstehen, das Rekto-

rat berichte ja jeweils wechselseitig in dem jeweiligen Gremium und bilde damit die 

Kommunikationsbrücke. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung dient der Transparenz. 

 

Zu § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 13 

 

Die DHBW schlägt vor, Nummer 13 dahingehend zu präzisieren, dass der Aufsichts-

rat zur Sicherung der Qualität des Studiums an der Studienakademie und beim Dua-

len Partner Stellung nimmt. Dies diene der Klarstellung, welche konkrete Ausgestal-

tung die genannte Aufgabe habe. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Vorschrift normiert eine Allgemeinzu-

ständigkeit des Aufsichtsrats der Dualen Hochschule für die Sicherung der Qualität 

des Studiums, die nicht auf ein bloßes Recht zur Stellungnahme eingeschränkt wer-



 

den darf. Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass Maßnahmen an den verschiedenen 

Standorten und Außenstellen mit gleichen Maßstäben erfolgen (vgl. dazu die Geset-

zesbegründung zum Zweiten Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im 

Hochschulbereich, LT-Drs. 14/3390, Seite 88). 

 

Zu § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 14 

 

Die DHBW begrüßt den Wegfall der Lehrsatzungen aus dem Aufgabenspektrum des 

Aufsichtsrats sehr, bittet jedoch um Prüfung, ob § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 14 

nicht neu formuliert und sich auf einen neuen § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9a be-

ziehen könne, der ausschließlich die Regelungen an der DHBW erfasse. Es entstün-

de sonst ein Abgrenzungsaufwand und es müsse geprüft werden, welche Satzungen 

unter den Ausnahmetatbestand der Satzungen für Hochschulprüfungen fallen und 

welche nicht. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. Das Zustimmungserfordernis zu Be-

schlüssen und Regelungen des Senats nach § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 14 ist 

eine Ausgestaltung der übergreifenden Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates der 

DHBW für das Studium und seine Qualität nach Nummer 13. Eine gänzlich neue Re-

gelung kann daher nicht erfolgen. Die Ausnahme in Nummer 14 wird jedoch präzi-

siert auf „Studien- und Prüfungsordnungen“, so dass keine Abgrenzungsfragen ent-

stehen.  

 

Der IHKT kritisiert die Herausnahme der Satzungen für Hochschulprüfungen aus 

dem Aufgabengebiet des Hochschulrates der DHBW und bittet um Überprüfung. Die 

Dualen Partner würden im Hochschulrat der DHBW eine besondere Rolle einnehmen 

und nicht nur wirtschaftliche Expertise einbringen, sondern selbst auch Praxisele-

mente im Studium verantworten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Beteiligung der Dualen Partner ist durch die Gesamtver-

antwortung des Aufsichtsrats für die Qualitätssicherung des Studiums gewährleistet. 

Darüber hinaus werden die Satzungen für Hochschulprüfungen vom Senat auf Grund 

der Vorschläge der Fachkommissionen beschlossen (§ 19 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 9). Den Fachkommissionen gehören nach § 20a Absatz 3 Satz 2 gleich viele 



 

Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner an wie Professorinnen und Profes-

soren, so dass die Berücksichtigung der Praxiselemente bereits auf dieser Ebene 

paritätische Berücksichtigung findet. 

 

Zu § 20 Absatz 2 Satz 1 

 

Der IHKT trägt vor, eingedenk der Bedeutung, die das LHG den Hochschulräten bis-

her zumesse, und angesichts der umfassenden Herausforderungen, denen die 

Hochschulen in den kommenden Jahren gegenüberstünden, erscheine eine generel-

le Reduzierung des Austauschs zwischen Rektorat und Hochschulrat als der falsche 

Weg.  

 

Hierzu wird bemerkt: Reduziert wird nur die Mindestzahl an Berichten des Rektorats 

an den Hochschulrat. Es bleibt den Rektoraten unbenommen, öfters zu berichten. 

 

Zu § 20 Absatz 4 Satz 1 ergänzend 

 

Der vhw unterstellt, die Regelung, wonach die Vertretung des Ministeriums so viele 

Stimmen habe, wie alle anderen Mitglieder der Findungskommission zusammen, 

diene offensichtlich der Möglichkeit, dass das Ministerium die Wahl einer bestimmten 

Person verhindern könne. Dies führe zu der Frage, ob es nicht einfacher wäre, dem 

Ministerium einfach die Möglichkeit zu geben, eine bestimmte Person nicht zu bestel-

len. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens. Im Übrigen trägt sie der gemeinsamen Verantwortung von Hochschule und 

Land für die Weiterentwicklung der Hochschulen Rechnung. 

 

§ 20 Absatz 5 Satz 2 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände begrüßt die im neuen § 20 Absatz 5 

Satz 2 vorgesehene Möglichkeit, dass der Vorsitzende des Hochschulrats dem 

Hochschulrat insgesamt zwölf Jahre angehören darf. Dies eröffne die Chance, Kom-



 

petenz vor allem der externen Hochschulräte für eine längere Zeit zu erhalten und 

die Bereitschaft zur Einarbeitung in ein solches Amt zu erhöhen. 

 

Der BBW sieht demgegenüber eine Verlängerung der Amtszeit in den Hochschulrä-

ten auf maximal zwölf Jahre kritisch. Aus Sicht der Universität Freiburg sollte Ab-

satz 5 Satz 2 beibehalten werden und nicht um einen Halbsatz 2, der eine Amtszeit 

von bis zu zwölf Jahren für den Vorsitzenden des Hochschulrats vorsieht, ergänzt 

werden. Dies erscheine mit Blick auf die stetige Reflexion und das Einbringen neuer 

Sichtweisen vorzugswürdig, zumal sich die Frage der Rekrutierung geeigneter Mit-

glieder für den Vorsitz bislang nicht gestellt habe. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verlängerung der Amtszeit für die Vorsitzenden soll es er-

möglichen, erst Personen mit dem Vorsitz zu betrauen, die in einer ersten Amtszeit 

als einfaches Mitglied bereits Erfahrungen gesammelt haben und die wenigstens ei-

nen Teil der Hochschulratsmitglieder aus dieser ersten Amtszeit schon kennt.  

 

Der HAW e.V. und die Hochschule Nürtingen-Geislingen plädieren für eine generelle 

Ausdehnung der Höchstgrenze auf zwölf Jahre. Dies könne den Aufwand für die 

Personalsuche weiter reduzieren, da dann alle Hochschulräte seltener ausgetauscht 

werden müssten. Die GEW begrüßt eine Verlängerung der Amtszeit der oder des 

Hochschulratsvorsitzenden auf bis zu zwölf Jahre, da so Kontinuität gewahrt werden 

kann. Jedoch werde eine Person wohl erst nach einer Amtszeit zur oder zum Vorsit-

zenden des Hochschulrats gewählt. Da die durchgängige Amtszeit weiterhin auf 

neun Jahre beschränkt bleibe, würde sich keine Verbesserung einstellen. Die GEW 

lehnt die Beschränkung auf eine Amtszeit von neun Jahren ab. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Amtszeitbegrenzung auf neun Jahre ist bereits 

ein Kompromiss zwischen dem Erfordernis der personellen Erneuerung und Prakti-

kabilitätsgesichtspunkten. Bei den Vorsitzenden eine Ausnahme zu machen, recht-

fertigt sich nur aus dem Umstand, dass vor Übernahme des Vorsitzes Erfahrungen 

im Gremium gesammelt sein sollten. 

 

Der vhw trägt vor, an vielen Hochschulen zerfasere mit der Zeit die Bestellung der 

Hochschulratsmitglieder, weil Personen mitten in einer Amtsperiode ausschieden. Es 



 

wäre sinnvoll, Regelungen zu schaffen, wonach die Mitgliedschaft im Hochschulrat 

bei einem Amtsantritt mitten in einer Amtsperiode nicht in die Höchstzeit zählt, sofern 

z.B. weniger als ein Jahr bis zum Ende der ersten Amtsperiode vergangen ist. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 20 Absatz 5 Satz 3 ergänzend 

 

Der hlb macht geltend, die Erfahrung in Baden-Württemberg zeige, dass der Hoch-

schulrat seine Kontrollaufgaben nicht immer wahrnehme. Das liege an der fehlenden 

eigenen Betroffenheit von den Entscheidungen bzw. an der fehlenden eigenen 

Grundrechtsbetroffenheit. Im Sinne struktureller Absicherung der Gewährleistungen 

der Wissenschaftsfreiheit sei der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern deshalb ein maßgeblicher Einfluss im Hochschulrat einzuräumen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Aufgaben des Hochschulrats sind primär strategischer Na-

tur. Insbesondere geht es um eine aufgabengerechte Weiterentwicklung ihrer Ange-

bote. Dieser Aufgabenzuschnitt erfordert keine Hochschullehrermehrheit. 

 

Zu § 20 Absatz 6 Satz 1 

 

Mit Sicht auf Nachhaltigkeit stellt sich dem BBW die Frage, warum der Hochschulrat 

in präsenter Sitzung tagen muss. Hier halte er eine Abschwächung durch „i.d.R." für 

sinnvoll. Denn grundsätzlich sollten alle Gremien auch online tagen dürfen (§ 10 Ab-

satz 4), um Fahrtzeiten und Fahrtkosten zu sparen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens. Im Übrigen geben die bestehenden Regelungen den Hochschulen und ihren 

Gremien den Spielraum, selbst zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie in 

anderer Form als in präsenter Sitzung tagen und entscheiden wollen. 

 

Zu § 20 Absatz 6 Satz 5 (alt) 

 



 

Aus der Sicht der Universität Heidelberg ist der Wegfall der Berichtspflicht des Uni-

versitätsrats an das Wissenschaftsministerium in Bezug auf die Erfüllung seiner Auf-

gaben zu begrüßen. 

 

Nach Auffassung des BS sollte der Hochschulrat getreu der demokratischen Grund-

regel „Checks and Balances“ auch weiterhin gegenüber Senat und Ministerium Re-

chenschaft ablegen, gerade auch vor dem Hintergrund der Vielzahl an externen Mit-

gliedern des Rates. Bei der Abwägung von erstens Bürokratieabbau und zweitens 

Sicherstellung demokratischer Grundwerte sollte seiner Meinung nach zweitens aus-

schlaggebend sein. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Das Wissenschaftsministerium ist durch seine be-

ratende Mitgliedschaft im Hochschulrat über dessen Tätigkeit bereits informiert. Einer 

zusätzlichen Berichtspflicht bedarf es deshalb nicht. 

 

Zu § 20 Absatz 6 Satz 7 (neu), Satz 8 (alt)  

 

Der IHKT empfiehlt dringend, den Hochschulräten die Entscheidung selbst zu über-

lassen, ob sie die Sitzungshäufigkeit reduzieren möchten. Denkbar wäre eine Formu-

lierung, die weiterhin von vier Terminen im Jahr ausgehe, den Hochschulräten jedoch 

die Möglichkeit einräume, mittels Beschlusses die Häufigkeit für die laufende Amts-

periode auf drei Termine zu reduzieren. 

 

Der DoKUS sowie die stuvus tragen vor, viele (externe) Hochschulratsmitglieder be-

schäftigten sich nur zu den Sitzungen mit der Hochschule und ihren Angelegenhei-

ten. Schon jetzt sei daher die Eingewöhnungsphase eines neu gewählten Hochschul-

rats sehr lang, wodurch die Wahrnehmung der Aufgaben, die eine perspektivenrei-

che und damit von den jeweiligen Rektoraten wenigstens teilweise unabhängige In-

formiertheit über Arbeitsweise und Situation der Hochschule voraussetze, deutlich 

erschwert werde. Darüber hinaus habe sich in der Praxis gezeigt, dass die tatsächli-

che Anzahl der Sitzungen die der mindestens vorgeschriebenen oftmals nicht über-

steige. Wünschenswert wäre die Beibehaltung der derzeitigen Mindestzahl jährlicher 

Hochschulratssitzungen. 

 



 

Ob die vorgesehenen Maßnahmen, dass der Hochschulrat nur noch dreimal anstatt 

bisher viermal jährlich tagt, und dass der Hochschulratsvorsitzende insgesamt 12 

Jahre dem Hochschulrat angehören darf (anstatt bisher neun Jahre), zu einer effizi-

enteren Arbeitsweise des Hochschulrats führen, ist aus Sicht des DHV fraglich und 

wird von ihm als Rückschritt im Vergleich zur Situation der letzten Jahre gesehen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Reduziert wird nur die Mindestzahl an Sitzungen des Hoch-

schulrats. Es bleibt den Hochschulräten aber unbenommen, öfters zu tagen. 

 

Zu § 20 Absatz 7 ergänzend 

 

Der fzs schlägt vor, Absatz 7 Satz 2 wie folgt zu fassen: "Die externen Hochschul-

ratsmitglieder sowie die studentischen Hochschulratsmitglieder erhalten eine ange-

messene Aufwandsentschädigung." 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 20 Absatz 8 Satz 4 (alt) 

 

Die DHBW hält die Amtszeitbegrenzung für alle nach Absatz 4 gefundenen Auf-

sichtsratsmitglieder für sinnvoll, bittet aber um Abgrenzung zu den gewählten Vertre-

terinnen und Vertretern der Dualen Partner, insbesondere den gewählten Mitgliedern 

der Örtlichen Hochschulräte, die kraft Amtes Mitglieder des Aufsichtsrates der DHBW 

seien. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Ausnahme von der Amtszeitbegrenzung 

fällt künftig nicht nur für die nach Absatz 4 durch die Findungskommission ausge-

wählten Mitglieder des Aufsichtsrates, sondern auch für die Vorsitzenden der Örtli-

chen Hochschulräte weg. Eine Abgrenzung ist daher nicht notwendig. 

 

Zu § 20 ergänzend 

 

Der fzs lehnt Hochschulräte generell ab, da sie einen unzulässigen Eingriff in die 

Hochschulautonomie darstellten. Bei einem Fortbestehen des Modells sei es jedoch 



 

unerlässlich, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder selbst Hochschulangehörige 

seien, davon mindestens zwei Studierende. Außerdem regt der fzs an, die Aufgaben 

und Kompetenzen der Hochschulräte zu verringern und den Hochschulrat eher als 

beratendes Gremium zu betrachten – mehr könne er aufgrund seiner Zusammenset-

zung, mangelnder demokratischen Verfasstheit und seinen wenigen Sitzungen nicht 

leisten. Angebracht wäre eine Abschaffung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Hochschulräte als solche sind nicht Gegenstand dieses 

Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu § 20a Absatz 4 

 

Die DHBW, der IHKT und die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände begrüßen 

die Änderung in Satz 3. Die DHBW bittet klarzustellen, dass die Vorsitzenden der 

Fachkommissionen und der Kommission für Qualitätssicherung durch Hochschulleh-

rerinnen und -lehrer besetzt werden. Die Stellvertretung solle mit einer Vertreterin 

oder einem Vertreter eines Dualen Partners besetzt werden. Nur so könne eine pari-

tätische Besetzung gewährleistet werden. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 21a (neu) ergänzend 

 

Die Tübingen School of Education wünscht sich eine Verankerung der Schools of 

Education in einem neuen § 21a in Teil 2 Abschnitt 2 (Zentrale Organisation der 

Hochschule) 

 

Hierzu wird bemerkt: Eine Verankerung erfolgt in § 6 Absatz 4 Satz 4. Eine Festle-

gung auf ein bestimmtes Modell ist aber in diesem Gesetzentwurf nicht vorgesehen. 

Hierzu differieren die Vorstellungen. Die Tübingen School of Education (TüSE) möch-

te die Schools of Education als zentrale Einrichtungen der Universität definieren, 

während die Hochschulen, die die Lehramtsausbildung in Kooperation mit Pädagogi-

schen Hochschulen durchführen, sie als eine institutionalisierte Form des Zusam-

menwirkens der Hochschulen untereinander ansehen (§ 6). 



 

 

Zu § 24 Absatz 5 ergänzend 

 

Der hlb schlägt vor, bei der Wahl von Studiendekaninnen und Studiendekanen ana-

log zur Wahl der Dekanin oder des Dekans zu verfahren mit einem nicht bindenden 

Vorschlagsrecht sowie mehreren Kandidatinnen bzw. Kandidaten. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 24a ergänzend 

 

Der DHV bemängelt das Urabwahlverfahren, weil dort auf die Unterschriftensamm-

lung durch die Auslegung von Listen verzichtet und eine eigenverantwortliche Samm-

lung der Unterschriften für das Abwahlverfahren innerhalb der Fakultät gefordert 

werde. Auch sei zu kritisieren, dass die Durchführung des Verfahrens dem Rektorat 

obliege und ein solches Urabwahlverfahren eine hohe Hürde darstelle. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung ist nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens. 

 

Zu § 25 ergänzend 

 

Die Universitäten Mannheim und Ulm schlagen vor, der Dekanin oder dem Dekan zu 

ermöglichen, in besonderen Ausnahmefällen, insbesondere, wenn es das öffentliche 

Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordere, die Teilnahme der beratenden 

Mitglieder an einer Sitzung des Fakultätsrats zu beschränken oder ausschließen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Auch für Fakultätsräte gilt § 10 Absatz 4. Dies er-

laubt der Hochschule durch Grundordnung, andere Satzung oder Geschäftsordnung 

der Gremien Abweichungen vom Grundsatz der präsenten Sitzung vorzusehen. Die-

se können sich auch auf beratende Teilnehmer oder Gäste beschränken. Dieser er-

möglicht es, auf eine Online-Teilnahme zu verweisen. Ein völliger Ausschluss von 

der Sitzung wird dadurch aber nicht gedeckt. 

 



 

Zu § 26 Absatz 1 Satz 1 

 

Mehrere Universitäten und der HAW e.V. machen geltend, dass die Gesetzesände-

rung in Bezug auf die Studienbereiche den Eindruck erwecke, dass bisher pro Fakul-

tät nur eine Studienkommission gebildet werde; dies werde seitens der Hochschulen 

anders gesehen und gehandhabt.  

 

Hierzu wird bemerkt: Angesichts der unbestrittenen Möglichkeit, pro (Vielfächer-

)Fakultät mehrere Studienkommissionen einzurichten (vgl. auch Bezug zur „Fach-

gruppe“), bedarf es für die in Studienbereiche gegliederten Fakultäten keiner Sonder-

regelung. Der Entwurf eines § 26 Absatz 1 Halbsatz 2 wird daher gestrichen.  

 

Der fzs begrüßt das Vorschlagsrecht der Studierenden.  

 

Die Universitäten Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Konstanz, Mannheim und Ulm so-

wie der HAW e.V. bemängeln, es sei unklar, inwieweit die Studierenden Mitglieder 

der Studienkommission(en) legitimieren könnten. Die GEW vertritt die Auffassung, 

dass die Legitimierung der Studierenden spezifisch geregelt sein müsse.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die studentischen Mitglieder werden durch Beschluss der stu-

dentischen Mitglieder im Fakultätsrat benannt. 

 

Die stuvus begrüßt die Änderung zu Gunsten der Legitimation der studentischen Mit-

glieder und empfiehlt, durch die Ergänzung von § 60 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a 

diese Studierenden zu fokussieren sowie den Studierenden nach § 60 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe b eine Mitgliedschaft mit beratender Stimme zu ermöglichen. Der 

DoKUS fordert eine Beteiligung der Promovenden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Studierende im Sinne des § 26 Absatz 1 sind sowohl Studie-

rende nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a wie auch Studierende nach § 60 Ab-

satz 1 Satz 1 Buchstabe b.  

 

Die Universität Ulm führt aus, dass das Stimmrecht des Studiendekans erwähnt wer-

den müsse.  



 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Mitgliedschaft in einem Gremium geht mit dem Stimmrecht 

einher, es sei denn, das Gesetz regelt etwas Abweichendes. Daher bedarf es keiner 

Regelung. 

 

Zu § 27 Absatz 2 

 

Die Universität Ulm bemängelt, dass für Haushaltsangelegenheiten der Medizini-

schen Fakultät das sonst an der Universität durch die notwendige Einschaltung der 

Kanzlerin oder des Kanzlers als Beauftragten für den Haushalt geltende Vieraugen-

prinzip nicht gelte, weil dort das Amt der Dekanin oder des Dekans und das der oder 

des Beauftragten für den Haushalt in der Regel in einer Person vereint seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Mit der vorgesehenen Änderung in § 16 Absatz 3 Satz 8 im An-

hörungsentwurf wird für die Festsetzung von Leistungsbezügen nach § 16 Absatz 3 

Satz 2 Nummern 11 bis 14 das Vier-Augenprinzip und die rechtliche Kontrolle durch 

die Kanzlerin oder den Kanzler vorgesehen. Im Regierungsentwurf wird dies auf leis-

tungsbezogene Entgeltbestandteile erweitert. Darüberhinausgehend wird das Anlie-

gen zeitnah geprüft. 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten betont, dass in der Neufas-

sung explizit konkretisiert werde, dass jährlich vor Beginn des Haushaltsjahres ein 

dem Rektorat und Wissenschaftsministerium anzuzeigender Wirtschaftsplan aufge-

stellt werden müsse (und nicht nur eine Entwurfsfassung), der keinen Fehlbetrag 

ausweisen darf. Allerdings stelle das Wissenschaftsministerium den Medizinischen 

Fakultäten die notwendigen Daten erst sehr spät zur Verfügung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Wissenschaftsministerium wird mit den Medizinischen Fa-

kultäten klären, wie die gesetzlich vorgeschriebene Aufstellungs- und Anzeigefrist 

erfüllt werden kann. 

 

Zu § 27 Absatz 7 ergänzend 

 



 

Nach Auffassung der Universität Heidelberg bedarf (nur) der Vorschlag der Rektorin 

oder des Rektors zur Wahl einer Dekanin oder eines Dekans eines Benehmens mit 

dem Aufsichtsrat des Klinikums. Seit der letzten Änderung des LHG sei dieser Vor-

schlag aber nicht mehr bindend. Sinnvollerweise müsse die Herstellung des Beneh-

mens durch den Aufsichtsrat nun auf anderweitige Vorschläge und Kandidaturen er-

weitert werden. 

 

Die Universitäten Ulm und Tübingen und die Konferenz der Dekane der Medizini-

schen Fakultäten halten die Forderung nach einem Einvernehmen zum (nicht bin-

denden) Vorschlag der Rektorin oder des Rektors dagegen für überflüssig und möch-

te sie aufgehoben wissen. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 27a Absätze 3, 7 und 9 ergänzend 

 

Die DHBW schlägt vor, die Ausnahmeregelung zur Altersgrenze nach § 48 LHO bei 

der Einstellung von hauptberuflichen Rektoratsmitgliedern auch für die Einstellung 

der Rektorinnen und Rektoren, der Prorektorinnen und Prorektoren sowie der Au-

ßenstellenleiterinnen und -leiter aufzunehmen. Werde die Altersgrenze überschritten, 

komme nur ein befristetes Angestelltenverhältnis in Betracht, was die Attraktivität der 

Stellen beeinflusse und die Besetzung erschwere.  

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 27a Absätze 5, 6 und 7 ergänzend 

 

Im Beteiligungsportal wird vorgeschlagen, dass in § 27a Absatz 5 und 6 für die Pro-

rektorin oder den Prorektor einer Studienakademie auf die gleichzeitige Leitung eines 

Studienbereichs verzichtet werden solle. Die derzeitige Regelung führe dazu, dass 

diese keine Stellvertreterin oder Stellvertreter haben. Darüber hinaus solle die Wahl 

der Studienbereichsleitung analog zur Wahl einer Dekanin oder eines Dekans erfol-

gen. 

 



 

Dieser Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird zu 

gegebener Zeit geprüft. 

 

Zu § 27a Absatz 9 ergänzend 

 

Die DHBW schlägt vor, den Begriff „Fachbereich“ in „Studienbereich“ zu ändern. Die 

bisherigen unterschiedlichen Begrifflichkeiten sorgten für einen Mehraufwand und 

Doppelnennungen in Satzungen, sobald Bachelor und Master zusammen genannt 

würden. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 27b Absatz 4 Satz 2 

 

Die DHBW gibt bezüglich der vorgeschlagenen Begrenzung der Amtszeit in den Ört-

lichen Hochschulräten zu bedenken, dass die Organisation der Gremienwahlen er-

schwert würde. Duale Partner trügen sich aktiv ins Wählerverzeichnis ein. Es sei nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, diejenigen Eintragungen herauszufiltern, 

die aufgrund der erreichten Amtszeit lediglich ein aktives Wahlrecht wahrnehmen 

könnten. Darüber hinaus sieht die DHBW die Amtszeitbegrenzung für keine der Mit-

gliedergruppen als sinnvoll an und schlägt vor, Satz 2 gänzlich zu streichen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Amtszeitbegrenzung, die künftig für alle 

Mitglieder des zentralen Aufsichtsrates gilt, muss auch im Örtlichen Hochschulrat für 

die Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner gelten, da sonst eine Divergenz 

mit der Amtszeit der Vorsitzenden der Örtlichen Hochschulräte im Aufsichtsrat der 

DHBW entstehen könnte. 

 

Zu § 27c Absatz 1 Satz 3 ergänzend 

 

Die DHBW gibt zu bedenken, dass die unter Nummer 1b) genannten Inhalte nicht 

ganz klar seien, da Prüfungsordnungen durch den zentralen Senat verabschiedet 

würden. Außerdem schlägt sie eine Änderung der Nummer 5 und 6 vor. 

 



 

Dieser Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird zu 

gegebener Zeit geprüft. 

 

Zu § 28 Absatz 1 Satz 1 

 

Die Universität Mannheim begrüßt, dass die Bedeutung der Digitalisierung betont 

werde. Ver.di weist darauf hin, dass die in § 28 Absatz 1 vorgesehene Digitalisierung 

erhebliche personelle Ressourcen erfordere und der Mehrbedarf eingeplant werden 

müsse. Die GEW erkennt in § 28 Absatz 1 lediglich einen Appell an die Hochschulen 

ohne konkrete Regelung. Im Zusammenhang mit § 28 Absatz 2 seien ausreichend 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeiten nach § 28 Absatz 5 seien 

über das wissenschaftliche Personal hinaus zu eröffnen. 

 

Hierzu wird bemerkt: § 28 Absatz 1 enthält ein Programm, das von den Hochschulen 

in Betätigung ihrer Autonomie ins Werk gesetzt wird. 

 

Zu § 28 Absatz 1 Satz 3 

 

Das DSW begrüßt, dass die Hochschulen die Belange ihrer Mitglieder und Angehöri-

gen mit Behinderung berücksichtigen. Die Universität Tübingen weist auf das Erfor-

dernis einer entsprechenden Ausstattung hin. Die Beauftragte der Landesregierung 

Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen hält die Re-

gelung für unspezifisch und schlägt neben einer Erweiterung, dass Informationen 

barrierefrei in einem zugänglichen Format zur Verfügung zu stellen seien, die Mög-

lichkeit vor, für die barrierefreie Informationsversorgung hochschulübergreifende 

Kompetenzzentren einzurichten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verpflichtung zur Berücksichtigung nach § 28 Absatz 1 Satz 

3 wird durch Absatz 2 konkretisiert. 

 

Zu § 28 Absatz 3 

 



 

Der HAW e.V. macht geltend, dass bestehende Kooperationen beendet werden 

müssten, wenn die Soll-Bestimmung des aktuellen § 28 Absatz 1 wie geplant in § 28 

Absatz 3 des Entwurfs zu zwingendem Recht abgeändert werde.  

Für die LRK der Musikhochschulen resultiert aus der Änderung des bisherigen § 28 

Absatz 1 zu § 28 Absatz 3 ein teilweise kaum realisierbarer Mehraufwand. 

 

Hierzu wird bemerkt: § 28 Absatz 3 Satz 3 eröffnet Delegationsmöglichkeiten. 

 

Zu § 28 Absatz 4 

 

Die Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie die LRK-PH sehen in der Ver-

pflichtung zur Zusammenarbeit einen Eingriff in die Hochschulautonomie, der verfas-

sungsrechtlich problematisch sei, zumal im Kontext mit dem vorgeschlagenen § 6. 

Die Informationsversorgung sei ein Kernelement der Wissenschaft und Kernkompe-

tenz der Hochschulen. 

 

Hierzu wird bemerkt: § 28 Absatz 4 bildet die Praxis ab und gestaltet sie nicht um; 

dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksservicezentrum 

und mit den Landesbibliotheken. § 6 in der Fassung des Anhörungsentwurfs wurde 

auch auf die Rückmeldung der Hochschulen hin geändert. 

 

Der DHV verweist auf die umsatzsteuerrechtliche Relevanz und ein entsprechendes 

Regelungserfordernis für Kooperationen der Hochschulen im Bereich der Digitalisie-

rung.   

 

Hierzu wird bemerkt: Weil die Hochschulen „zugleich staatliche Einrichtungen“ sind 

(§ 8 Absatz 1 Satz 1 LHG), handelt es sich bei den Leistungsbeziehungen zwischen 

ihnen und ihren Bibliotheken sowie mit den Landesbibliotheken etc. um Innenumsät-

ze. 

 

Zu § 29 ergänzend 

 

Die LaStuVe und stuvus schlagen angesichts der ökologischen Herausforderungen 

und deren Auswirkungen auch auf die zukünftige berufliche Praxis vor, das Konzept 



 

für eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung in § 29 zu berücksichtigen und explizit 

hierauf Bezug zu nehmen.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Klimaschutz gehört nach § 2 Absatz 5 zu 

den wichtigen gesellschaftlichen Themen, die von den Hochschulen aufgrund ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben besonders 

zu berücksichtigen und zu fördern sind. Die Regelung trägt auch dem Aktionsplan 

Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie dem Netzwerk Nachhaltigkeit an Hoch-

schulen Rechnung.  

 

Zu § 30a 

 

Die LRK-Universitäten, die Universitäten Heidelberg, Stuttgart und Tübingen und die 

Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten begrüßen ausdrück-

lich die Zielsetzung der Neuregelung. Die GEW, Ver.di, die LaStuVe und der fzs be-

grüßen die Einführung eines neuen Paragrafen zum Tierschutz in der Lehre aus-

drücklich. 

 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. sieht die neuen Regelungen 

nicht aus Tierschutzgründen, sondern aus gesamtökologischer Sicht als wichtigen 

Schritt in die richtige Richtung an. Für viele ökologisch orientierte Studierende seien 

die obligatorischen Präparationskurse oder physiologischen Experimente im Biolo-

giestudium ein Hinderungsgrund, den Studiengang Biologie zu wählen. Dadurch fehl-

ten hochmotivierte Ökologen. Über den neuen § 30a werde das Ziel „Förderung des 

Tierschutzes“ näher definiert. 

 

Die DFG begrüßt die Auseinandersetzung des Landes mit der Tierschutzthematik 

und unterstützt die grundsätzliche Zielrichtung. Sie gibt aber zu bedenken, dass die 

Gesetzgebungskompetenz der Länder für zusätzliche Anforderungen an den Tier-

schutz in der Lehre, die in der Sache über das Tierschutzgesetz hinausgehen, anzu-

zweifeln sei. Für das Tierschutzrecht habe der Bund von seiner konkurrierenden Ge-

setzgebungskompetenz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 GG mit Sperrwirkung 

nach Artikel 72 Absatz 2 GG abschließend Gebrauch gemacht. Dies erfasse auch 

den Tierschutz im Rahmen von Forschung und Lehre. Die Begriffe „Verwendung“ 



 

und „Tier“ müssten näher definiert werden. Seitens der DFG wird daher empfohlen, 

auf die übergeordnete Gesetzgebung des Bundes im Rahmen des Tierschutzgeset-

zes und der Tierschutz-Versuchstierverordnung zu verweisen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Entwicklung alternativer 

Lehrmethoden und die Ausgestaltung von Studiengängen sowie des Prüfungsrechts 

sind nicht Gegenstand des bundesgesetzlichen Tierschutzrechts. Tierversuche in der 

Lehre und in der Forschung werden von der neuen Regelung nicht umfasst. Die Gel-

tung des Tierschutzgesetzes wird – wie in der Gesetzesbegründung am Ende aus-

drücklich erwähnt - durch die neuen Regelungen nicht in Frage gestellt. 

 

Der Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. begrüßt die Vorschrift. Er regt 

an, ein Tierkörper-Spendenprogramm einzurichten, das Tierhaltern die Möglichkeit 

biete, ihre Tiere nach der Euthanasie in einer Tierarztpraxis den Universitäten zu 

Lehrzwecken zur Verfügung zu stellen. Dies würde einen großen Beitrag dazu leis-

ten, angehenden Tierärztinnen und Tierärzten die notwendigen Fertigkeiten ethisch 

vertretbar zu vermitteln. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Einrichtung eines Tierkörper-Spendenprogramms ist nicht 

Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens. Darüber hinaus wird der Studiengang 

Tiermedizin in Baden-Württemberg nicht angeboten. 

 

Nach Ansicht der LRK-Universitäten stellt die Konkretisierung des Staatsziels Tier-

schutz in § 30a aber eine zu starke Beschränkung von Forschung und Lehre dar. Die 

Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten und die Universitäten Stuttgart und Tübingen haben jedoch grundsätz-

liche Bedenken gegen den vorgelegten Gesetzentwurf. Sie wenden ein, dass ein di-

rektes Anschauungsmaterial von Tieren und Pflanzen in der Ausbildung der Biolo-

ginnen und Biologen, Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwissenschaftler sowie Ve-

terinärinnen und Veterinäre unabdingbar sei. Die Grundlagenforschung in Baden-

Württemberg und praktische Anwendung in den Bereichen Umwelt- und Neurowis-

senschaften, Ökologie, Toxikologie, Parasitologie, Bionik sowie der biomedizinischen 

und medizinischen Forschung kämen ohne die Fachexpertise dieser Berufsgruppen 

und deren während der Ausbildung gelernten praktischen Fertigkeiten nicht aus. Das 



 

direkte Sezieren sowie physiologische und ökologische Experimente an Tieren lasse 

sich durch Modelle und Filme nicht adäquat substituieren, sondern lediglich ergän-

zen. Dies werde bereits umgesetzt. Für die Ausbildung sei bereits ein Genehmi-

gungsverfahren bei den mittleren Landesbehörden erforderlich, in dem eine ethische 

Güterabwägung erfolge und die Einhaltung der 3R-Prinzipien geprüft werde. Die von 

der Novelle intendierte Güterabwägung tendiere zu einem kompletten Verbot der 

Verwendung und Tötung von Tieren, und sei deshalb unverhältnismäßig. Der Tier-

verbrauch in der universitären Ausbildung sei im Vergleich zu anderen gesellschaftli-

chen Bereichen gering. Die Universitäten hätten diesen in den letzten Jahrzehnten 

bereits stark reduziert. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Forschungsbereich ist von der Regelung nicht betroffen. 

Dort gelten die Regelungen des Tierschutzgesetzes des Bundes. Absatz 2 konkreti-

siert lediglich den Förderauftrag aus § 2 Absatz 5 Satz 2 LHG. Zur Wahrung der Wis-

senschaftsfreiheit wird jedoch klarstellend ein entsprechender Gewährleistungsvor-

behalt in den Gesetzestext aufgenommen. Die Verwendung von hierfür getöteten 

Tieren in der Lehre steht unter dem Vorbehalt, dass keine wissenschaftlich gleich-

wertigen Lehrmethoden und –materialen zur Verfügung stehen oder die mit dem 

Studium bezweckte Berufsausbildung dies nicht zulässt. Aufgrund der Ausgestaltung 

als Sollvorschrift sind zudem Ausnahmen in atypischen Sonderfällen zulässig. Damit 

ist jeweils eine verhältnismäßige Güterabwägung zu treffen. 

 

Die Universität Konstanz kritisiert, dass § 30a zusätzlichen Prüfungs-, Begründungs- 

und Dokumentationsaufwand für die Lehrenden erfordere, und kein angemessener 

Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Grundrechtspositionen und Staatszielbe-

stimmungen gesucht worden sei. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der zusätzliche Aufwand ist überschaubar und mit den Grund-

rechtspositionen der Hochschullehrenden vereinbar. 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten Baden-Württemberg und 

die LRK-Universitäten merken an, dass bereits jetzt eine strenge Güterabwägung zur 

Verwendung von Tieren gemäß dem 3R-Prinzip (replace, refine, reduce) stattfinde. 

Die geplanten Änderungen führten zu einer weiteren Verschärfung bei der Durchfüh-



 

rung von Tierversuchen und damit einer Behinderung der Forschung. Es sei damit zu 

rechnen, dass tierexperimentelle Arbeiten und der Einsatz von Tieren in der Lehre 

deutlich erschwert werden; diese spielten aber in der Ärzteausbildung eine wichtige 

Rolle. Die Entwicklung alternativer Methoden und der einklagbare Anspruch der Stu-

dierenden nach § 30a Absatz 3 Satz 3 würden zumindest vorübergehend zu einem 

erhöhten Mittelbedarf führen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Forschungsbereich ist von § 30a nicht betroffen. Dort gel-

ten die Regelungen des Tierschutzgesetzes des Bundes. Die Verwendung von hier-

für getöteten Tieren in der Lehre steht nach dem Gesetzentwurf unter dem Vorbehalt, 

dass keine wissenschaftlich gleichwertigen Lehrmethoden und –materialen zur Ver-

fügung stehen oder die mit dem Studium bezweckte Berufsausbildung dies nicht zu-

lässt. Aufgrund der Ausgestaltung als Sollvorschrift sind zudem Ausnahmen in atypi-

schen Sonderfällen zulässig. Damit ist jeweils eine verhältnismäßige Güterabwägung 

zu treffen. Der prüfungsrechtliche Mehraufwand ist überschaubar. Die Entwicklung 

von neuen Lehrmethoden ist ein ständiger Prozess an den Universitäten, der keinen 

besonderen Mittelbedarf erfordert. Sie wird bereits durch viele Programme gefördert. 

 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. regt an, die Neuregelungen 

regelmäßig zu validieren. Die Landestierschutzbeauftragte schlägt vor, § 30a um ei-

ne Berichtspflicht der oder des Tierschutzbeauftragten zu ergänzen und folgenden 

Absatz 4 aufzunehmen: „An Hochschulen mit Lehrveranstaltungen nach Absatz 3 

berichtet die oder der Tierschutzbeauftragte der Hochschule einmal jährlich dem Se-

nat über den Stand der Entwicklungen.“ Die baden-württembergischen Hochschulen 

verfügten bereits über Tierschutzbeauftragte, so dass diese nicht neu berufen wer-

den müssten. Dadurch könnten Erkenntnisse gewonnen werden, ob die Maßnahmen 

effektiv und effizient umgesetzt werden und die Fortschritte nachvollzogen werden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine weitere Berichtspflicht würde dem Ziel 

der Novelle, Bürokratie abzubauen, zu widerlaufen. 

 

Die Tierschutzbeauftragten der Universität Tübingen und die LRK-Universitäten wen-

den ein, dass der Gesetzentwurf nicht wie das Tierschutzgesetz zwischen Wirbeltie-

ren und Nicht-Wirbeltieren unterscheide. Dies bedeute für die Lehrenden eine Ein-



 

schränkung und einen Verstoß gegen Artikel 2 der EU-Richtlinie 2010/63/EU. Stren-

gere Maßnahmen als in der EU-Richtlinie seien nur zulässig, wenn sie vor 2013 von 

den Mitgliedstaaten der EU-Kommission mitgeteilt worden seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Kritik wird nicht geteilt. 

 

Zu § 30a Absatz 1 

 

Die Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten und die Universitäten Stuttgart und Tübingen fordern, dass die Ent-

scheidung über die Gleichwertigkeit durch die jeweiligen Lehrenden getroffen wird, 

die dies professionell beurteilen könnten. Sie schlagen vor, Absatz 1 wie folgt zu for-

mulieren: „(1) In der Lehre soll für die Verwendung von hierfür getöteten Tieren eine 

ethische Güterabwägung zwischen Tierwohl und notwendiger Ausbildung der Fach-

expertise in den lebenswissenschaftlichen Studiengängen unter Berücksichtigung 

der 3R Prinzipien (reduce, refine, replace) durchgeführt werden. Der Einsatz von er-

gänzenden Lehrmethoden ohne Tierverwendung ist zu erweitern, soweit die mit dem 

Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt.“ 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Verwendung von hierfür getöteten Tieren 

in der Lehre steht nach dem Gesetzentwurf unter dem Vorbehalt, dass keine wissen-

schaftlich gleichwertigen Lehrmethoden und –materialen zur Verfügung stehen oder 

die mit dem Studium bezweckte Berufsausbildung dies nicht zulässt. Aufgrund der 

Ausgestaltung als Sollvorschrift sind zudem Ausnahmen in atypischen Sonderfällen 

zulässig. Damit ist jeweils eine verhältnismäßige Güterabwägung zu treffen. Die 

Hochschullehrenden sind bereits für die Ausgestaltung der Lehre zuständig. Die Ein-

führung einer Pflicht, den Einsatz von ergänzenden Lehrmethoden ohne Tierverwen-

dung zu erweitern, würde einen Eingriff in die Lehrfreiheit der Hochschullehrenden 

mit sich bringen. 

 

Die Tierschutzbeauftragten der Universität Tübingen und die LRK-Universitäten wen-

den ein, der Nebensatz „die mit dem Studium bezweckte Berufsbetätigung dies zu-

lässt“ führe zu einem Wettbewerbsnachteil der Hochschulen, weil diese von den Stu-

dierenden nicht mehr an Hand der Ausbildungsqualität ausgewählt werden würden. 



 

Es sei außerdem bigott, dass Lehrende geschlachtete Tierkörper vom Lebensmittel-

markt beziehen dürften, nicht aber selbst züchten und schlachten dürften, obwohl die 

Tierzucht, -haltung und -tötung anerkanntermaßen im Wissenschaftsbetrieb scho-

nender sei als anderswo. Die amtliche Begründung verleite tierschutzrechtlich wenig 

erfahrene Personen zu tierschutzrechtlichen Verstößen, weil daraus entnommenen 

werden könne, dass die Tötung von Tieren zulässig sei, wenn sie keinen Nutzen 

mehr haben. 

 

Hierzu wird bemerkt: Auch in anderen Bundesländern gibt es entsprechende Vor-

schriften zum Tierschutz in der Lehre. In der Gesetzesbegründung ist bereits aus-

drücklich erwähnt, dass die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes durch § 30a – als 

höherrangigeres Recht - unberührt bleiben. 

 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. findet, dass der letzte Halb-

satz des Absatzes 1 in die richtige Richtung gehe. Es sollten aber nicht die Hoch-

schule, sondern die Studierenden entsprechend ihrer späteren Berufsorientierung 

selbst entscheiden können, ob sie - falls keine gleichwertigen Alternativen zur Verfü-

gung stehen -  Untersuchungen an Tieren durchführen oder sich daran beteiligen 

wollen. Es sollte sich um Wahl- anstatt Pflichtveranstaltungen handeln. 

 

Hierzu wird bemerkt: Den Studierenden wird ein Anspruch auf Zulassung zur Ab-

schlussprüfung zugesprochen, wenn sie erforderlichen Studien- und Prüfungsleis-

tungen entsprechend einer wissenschaftlich gleichwertigen Methode erbracht haben.  

 

Die DFG findet, dass sich die Hochschulen nicht primär an der Auswahl des Metho-

denspektrums, sondern an den Inhalten der Ausbildung orientieren sollten. Die ge-

setzlichen Regelungen sollten sich dementsprechend in erster Linie auf die durch die 

Studierenden zu erwerbenden Kenntnisse und Fertigkeiten beziehen. In Absatz 1 

solle daher wie folgt ergänzt werden: „… sofern Lehrmethoden und –materialien, die 

Studieninhalte und zu erwerbende Fertigkeiten wissenschaftlich oder pädagogisch 

gleichwertig vermitteln, zur Verfügung stehen…“ 

 



 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Formulierung bringt bereits zum Aus-

druck, dass es sich um gleichwertige Lehrmethoden oder –materialien handeln muss. 

Dies schließt sowohl die inhaltliche als auch die pädagogische Gleichwertigkeit ein. 

 

PETA kritisiert, dass es sich um eine Sollvorschrift handelt, die rechtlich Ausnahmen 

zulasse. 

 

Hierzu wird bemerkt: Durch die Sollvorschrift sind Ausnahmen nur in atypischen 

Sonderfällen zulässig. Diese Flexibilität ist angesichts der wenigen Erfahrungen mit 

der Vorschrift erforderlich. 

 

Die Landesbeauftragte für Tierschutz Baden-Württemberg, der Landestierschutzver-

band Baden-Württemberg e.V. und PETA fordern, auch in der Lehre auf Tierversu-

che soweit als möglich zu verzichten und deshalb Absatz 1 um Tierversuche in der 

Lehre zu erweitern. In der Lehre würden teilweise Tierversuche mit lebenden Tieren 

durchgeführt. PETA stellt hilfsweise die Forderung auf, dass zumindest zwingend auf 

die Verwendung von für Lehrzwecke getötete Tiere verzichtet werden muss. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Voraussetzungen, unter denen Tierver-

suche zu Ausbildungszwecken an Hochschulen durchgeführt werden dürfen, sind 

bereits im Tierschutzgesetz geregelt. Sie dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie 

unerlässlich sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob der Ausbildungszweck nicht 

durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann. Leiden, Schmerzen 

oder Schäden dürfen den Tieren nur in dem Maße zugefügt werden, die unerlässlich 

sind, bei Wirbeltieren und Kopffüßern nur dann, wenn sie ethisch vertretbar sind 

(§§ 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3, 7 Absatz 1, 7a Tierschutzgesetz). Die bundesrecht-

lichen Tierschutzbestimmungen bleiben von § 30a unberührt und sind zu beachten. 

Eine Aufnahme in § 30a ist daher nicht erforderlich. Abweichende landesrechtliche 

Vorschriften wären darüber hinaus mit dem Bundesrecht nicht vereinbar. Durch die 

Sollvorschrift sind Ausnahmen nur in atypischen Sonderfällen zulässig. Diese Flexibi-

lität ist angesichts der wenigen Erfahrungen mit der Vorschrift erforderlich. 

 



 

Die DFG empfiehlt, wie folgt zu formulieren: „In der Lehre soll …auf Tierversuche 

sowie auf die Verwendung von Tieren im Rahmen des Tierschutzgesetzes verzichtet 

werden,…“, um auf die übergeordnete Gesetzgebung des Bundes zu verweisen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Verweis auf die Gesetzgebung des Bundes findet sich be-

reits in der Gesetzesbegründung. 

 

Der Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. schlägt vor, Satz 2 in der Be-

gründung wie folgt zu ergänzen: „…aus der Zucht genommene Tiere, die nicht zu 

Lehrzwecken gezüchtet worden sind.“ 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, da es sich nur um eine beispielhafte Aufzäh-

lung handelt. 

 

Zu § 30a Absätze 1 und 3 

 

Die Universität Heidelberg gibt zu bedenken, dass die Frage der Gleichwertigkeit von 

Methoden Konfliktpotenzial zwischen der Universität und den Lehrenden einerseits 

und den Studierenden anderseits berge. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit 

der Materialien und Methoden solle von den Lehrenden unter strengen Abwägungs-

vorgaben und Beantragung bei den Genehmigungsbehörden erfolgen. Die Universi-

tät Ulm kritisiert, dass die Gleichwertigkeit letztlich durch Gerichte zu überprüfen wä-

re. Dies stelle einen unzulässigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit dar.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ein Antrag würde eine weitere Bürokratisie-

rung mit sich bringen. Zudem ist nicht klar, welche Behörde dafür zuständig sein soll. 

Beim Tatbestandsmerkmal Gleichwertigkeit besteht ein Beurteilungsspielraum der 

Hochschullehrenden, der gerichtlich nicht in vollem Umfang überprüft werden kann. 

Dadurch ist die Wissenschaftsfreiheit gewahrt. 

 

Zu § 30a Absatz 2 

 

Die Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten sowie die Universitäten Heidelberg, Mannheim, Stuttgart, Tübingen und 



 

Ulm als auch der HAW e.V. kritisieren, dass der Begriff „Verwendung“ nicht klar defi-

niert beziehungsweise sehr weit sei und dieser jede Tiernutzung einschließlich der 

reinen Beobachtung von Tieren umfassen könne. Dadurch bestehe die Gefahr der 

Entfremdung vom realen Tier, woraus sich langfristig schwerwiegende Folgen für die 

Ausbildung, den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg und den Respekt und 

die Wahrnehmung von Tieren ergeben könnten. Nach Ansicht der Universitäten Hei-

delberg, Mannheim und Ulm sowie des HAW e.V. würden die Formulierung biologi-

sche Praktika und Exkursionen und Anwendungsbeobachtungen in dafür entwickel-

ten Versuchsszenarien verhindern. Der Einsatz von lebenden Tieren für die Lehre 

dürfe nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. In der Biologie, insbesondere in 

der Biomedizin, sei eine genaueste morphologische, anatomische und physiologi-

sche Kenntnis der Organismen entscheidend und könne nur am lebenden Tier erfol-

gen. 

 

Die Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten sowie die Universitäten Heidelberg, Stuttgart, Tübingen und Ulm als 

auch der HAW e.V. wenden außerdem ein, dass der Begriff „Tier“ alle tierischen Or-

ganismen umfasse und die Verwendung von Gruppen auch außerhalb von Vertebra-

ten und Dekapoden einschließlich Ringelwürmer, Insekten einschließlich deren Emb-

ryonalstadien und Larven komplett ausschließe. Er soll nach Auffassung der Univer-

sitäten Heidelberg und Ulm durch den Begriff „tetrapodes Wirbeltier“ ersetzt werden. 

 

Der HAW e.V. schlägt daher eine ersatzlose Streichung des Absatz 2 vor. 

 

Die Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten sowie die Universitäten Heidelberg, Stuttgart, Tübingen und Ulm schla-

gen vor, Absatz 2 wie folgt zu formulieren: „(2) Die Hochschulen entwickeln Lehrme-

thoden, die in der biologischen Ausbildung Experimente im Sinne des Tierschutzge-

setzes und der Tierversuchsverordnung vermeiden oder verringern, bei denen Schä-

den oder Leiden bei Tieren entstehen können.“ 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. Absatz 2 konkretisiert lediglich den Förder-

auftrag aus § 2 Absatz 5 Satz 2. Die vorgeschlagene Formulierung würde diesen un-

nötig einengen. 



 

 

Die Tierschutzbeauftragten der Universität Tübingen und die LRK-Universitäten be-

merken, dass die Hochschulen bereits solche Lehrmethoden entwickelten. Die Ver-

wendung von Tieren in der Lehre sei nur problematisch, wenn die Tiere dabei in ih-

rem Wohlbefinden oder Leben beeinträchtigt werden. Es sei unklar, ob die Regelung 

auch für die Verwendung von Tieren gelten solle, die ohne Schmerzen, Leiden oder 

Schäden im Sinne des Tierschutzgesetzes in der Lehre verwendet werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Absatz 2 konkretisiert lediglich den Förderauftrag aus § 2 Ab-

satz 5 Satz 2. 

 

Die Universität Konstanz sieht in der Norm eine wissenschaftsinadäquate Überregu-

lierung. Es sei wünschenswert, die Regelung an die Vorgaben des Tierschutzgeset-

zes zu orientieren und zu präzisieren, dass Wirbeltiere gemeint sind und nur die Ver-

suche betroffen sind, bei denen potentielle Schäden oder Leiden entstehen können, 

wie sie im Tierschutzgesetz und in der Tierschutzversuchsverordnung definiert sind. 

 

Hierzu wird bemerkt: Absatz 2 konkretisiert lediglich den Förderauftrag aus § 2 Ab-

satz 5 Satz 2. Zur Wahrung der Wissenschaftsfreiheit wird jedoch klarstellend ein 

entsprechender Gewährleistungsvorbehalt in den Gesetzestext aufgenommen. 

 

Die DFG schlägt vor, wie folgt zu ergänzen: „Die Hochschulen entwickeln Lehrme-

thoden und –materialien, um Tierversuche sowie die Verwendung von Tieren im 

Rahmen des Tierschutzgesetzes weiter zu vermeiden und zu verringern.“, um auf die 

übergeordnete Gesetzgebung des Bundes zu verweisen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Absatz 2 konkretisiert lediglich den Förderauftrag aus § 2 Ab-

satz 5 Satz 2. Der Verweis auf die Gesetzgebung des Bundes findet sich bereits in 

der Gesetzesbegründung.  

 

Die PETA begrüßt die notwendige Zielsetzung des Absatzes, diese müsse jedoch 

überprüfbar gemacht werden. Absatz 2 solle daher wie folgt formuliert werden: „Die 

Hochschulen entwickeln nachweislich Lehrmethoden und –materialien, um die Ver-



 

wendung von Tieren weiter zu vermeiden und zu verringern und veröffentlichen die 

Entwicklungen in jährlichem Abstand.“ 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine weitere Berichtspflicht würde dem Ziel 

der Novelle, Bürokratie abzubauen, zuwiderlaufen. Eine besondere Nachweispflicht 

ist angesichts der Aufsichtsbefugnisse des Landes nicht notwendig. 

 

Zu § 30a Absatz 3 

 

Die Studiendekane der biologischen Fachbereiche der Universitäten, die LRK-

Universitäten sowie die Universitäten Stuttgart und Tübingen begrüßen ausdrücklich, 

dass die Fachbereichsverantwortlichen zu prüfen haben, ob für den Einsatz von Tie-

ren wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfügung stehen. Hierbei müssten 

jedoch fachdidaktische Gesichtspunkte in die Abwägung einbezogen werden. Ein 

anatomisch-physiologisches Verständnis lasse sich durch komplementäre Ersatzme-

thoden nur unzureichend vermitteln. Diese Fertigkeiten seien für die Ausbildung der 

Biologinnen und Biologen unabdingbar. Sie haben große Bedenken, wenn sich Stu-

dierende diesen Leistungen durch das Einklagen alternativer Methoden entziehen 

könnten. Sie schlagen vor, Absatz 3 wie folgt zu formulieren: „(3) Studiengänge sind 

so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschauli-

chung von biologischen, ökologischen, chemischen und physikalischen Vorgängen 

nur dann verwendet werden, wenn keine wissenschaftlich gleichwertigen Methoden 

ohne die Verwendung von Tieren zur Verfügung stehen.“  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil die fachdidaktischen Gesichtspunkte 

bereits im Rahmen der Prüfung der Gleichwertigkeit der Alternativmethoden zu be-

rücksichtigen sind und auf den einklagbaren Anspruch der Studierenden im Interesse 

eines effektiven Tierschutzes nicht verzichtet werden soll. 

 

Die DFG empfiehlt, Absatz 3 wie folgt zu formulieren: „Studiengänge sind so zu ge-

stalten, dass zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biologi-

schen, chemischen und physikalischen Vorgängen auf den Einsatz von Tierversu-

chen sowie auf die Verwendung von Tieren im Rahmen des Tierschutzgesetzes ver-

zichtet wird, soweit Methoden, die fachliche Inhalte und zu erwerbende Fertigkeiten 



 

wissenschaftlich und pädagogisch gleichwertig vermitteln, zur Verfügung stehen oder 

die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt. Stehen entsprechend 

Absatz 1 gleichwertige Methoden zur Verfügung, sind Studierende zur Abschlussprü-

fung zuzulassen, wenn sie die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen ent-

sprechend dieser Methoden erbracht haben.“ Dadurch werde einerseits auf die über-

geordnete Gesetzgebung des Bundes verwiesen und andererseits zum Ausdruck 

gebracht, dass sich die Hochschulen an den Inhalten der Ausbildung orientieren. 

 

Die Universität Heidelberg fordert, Absatz 3 und die Gesetzesbegründung zu ent-

schärfen. 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen, weil die fachdidaktischen Gesichtspunkte 

bereits im Rahmen der Prüfung der Gleichwertigkeit der Alternativmethoden zu be-

rücksichtigen sind und auf den einklagbaren Anspruch der Studierenden im Interesse 

eines effektiven Tierschutzes nicht verzichtet werden soll. 

 

PETA begrüßt die Vorschrift grundsätzlich, es sei aber erforderlich, in Satz 3 das 

Wort „und“ durch das Wort „oder“ zu ersetzen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Formulierung entspricht der Formulie-

rung in Satz 1. 

 

Die Tierschutzbeauftragten der Universität Tübingen und die LRK-Universitäten fin-

den, dass Absatz 3 zu pauschal sei. Das Tierschutzgesetz erlaube die Tötung von 

Tieren oder die Verwendung von Tieren zu Forschungs- und Lehrzwecken nur, wenn 

sie unerlässlich sei und müsse nicht durch ein Landesgesetz wiederholt werden. Die 

Sätze 3 bis 4 könnten von den Studierenden dazu genutzt werden, Lehrveranstal-

tungen, die sie verpasst haben, im Nachhinein für verzichtbar zu erklären. 

 

Hierzu wird bemerkt: Auf den einklagbaren Anspruch der Studierenden soll im Inte-

resse eines effektiven Tierschutzes nicht verzichtet werden.  

 

Der HAW e.V. kritisiert weiter, dass die Sätze 3 und 4 nicht verständlich seien. Es 

werde mit der Unterstellung gearbeitet, dass die Vorgaben des Satzes 1 durch die 



 

staatlichen Hochschulen nicht umgesetzt werden. Dieses Verständnis des Gesetz-

gebers von staatlichen Hochschulen sollte keinen Eingang in eine Gesetzesnovelle 

finden. Er schlägt daher vor, die Sätze 3 und 4 ersatzlos zu streichen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da auf den einklagbaren Anspruch der Studieren-

den im Interesse eines effektiven Tierschutzes nicht verzichtet werden soll. 

 

Die Universität Ulm und der HAW e.V. kritisieren, dass das veraltete Wort „Ab-

schlussprüfung“ gebraucht wird, obwohl durch die Modularisierung des Studiums 

kaum noch Studiengänge zu finden seien, die mit einer Abschlussprüfung enden. 

Nach Ansicht des HAW e.V. ist nicht klar, ob auch diese Studiengänge vorliegend 

erfasst seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Begriff Abschlussprüfung kommt im LHG mehrfach vor. 

Diese Vorschriften gelten für alle Studiengänge unabhängig davon, ob es sich um 

Bachelor- oder Master, Diplom- oder Staatsexamensstudiengänge handelt. 

 

Nach Ansicht des Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg e.V. ist es aufgrund 

der Erfahrungen in den fünf Bundesländern, die ähnliche Vorschriften haben, erfor-

derlich, eine landesweit einheitliche Vorgehensweise vorzuschreiben. Für den Antrag 

der Studierenden auf Ersatzleistungen fehle es an verbindlichen Fristen und Formu-

laren, damit die Studierenden von der Neuerung tatsächlich Gebrauch machen könn-

ten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Umsetzung der Vorschrift erfolgt in den Prüfungsordnun-

gen, die die Hochschulen als Satzung erlassen. Vorgaben seitens des Landes wür-

den der Hochschulautonomie widersprechen. Das Erfordernis eines förmlichen An-

trags würde zudem eine weitere bürokratische Hürde aufbauen. 

 

Zu § 32 Absatz 4 Nummer 5  

 

Die Universität Mannheim bittet die Gesetzesbegründung anzupassen, um durch die 

pauschale Aussage, ein Nachteilsausgleich könne durch Austausch der Prüfungs-

form erfolgen, entgegen der ständigen Rechtsprechung nicht falsche Erwartungen zu 



 

wecken. Ein Nachteilsausgleich dürfe nicht in den Bereich des Prüfungsgegenstan-

des hineinwirken.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu § 33 Sätze 2 und 4 

 

Der HAW e.V. begrüßt die Änderungen. 

 

Die Hochschule Nürtingen-Geislingen drängt darauf, in § 33 Satz 2 Nr. 2 in Halbsatz 

2 sicherzustellen, dass die Externenprüfung in Verbindung mit den Vorbereitungs-

programmen im Rahmen der Systemakkreditierung von einer Hochschule akkreditiert 

werden kann. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Die GEW vertritt die Auffassung, Studiengänge könnten durch den Akkreditierungsrat 

nur akkreditiert, nicht zertifiziert werden. Sofern in einem Programm nach § 33 kein 

vollwertiger Studienabschluss (Bachelor oder Master) vergeben werde, komme ge-

gebenenfalls eine Zertifizierung in Frage. 

 

Hierzu wird bemerkt: Werden Vorbereitungskurs und Externenprüfung durch den Ak-

kreditierungsrat überprüft, erfolgt eine Akkreditierung. Macht dies eine Akkreditie-

rungsagentur, so erfolgt eine Zertifizierung. 

 

Die neue Vorgabe, dass künftig auch die Externenprüfungsprogramme und nicht le-

diglich die vorbereitenden Studienprogramme zu zertifizieren sind, bedarf nach Auf-

fassung der Universität Mannheim zumindest einer hinreichend langen Übergangs-

regelung. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 36 Absatz 1 ergänzend 

 



 

Die Universität Ulm schlägt vor, eine ergänzende Regelung zu schaffen, wonach in 

Kooperationsstudiengängen mit ausländischen Hochschulen ein gemeinsamer Grad 

verliehen werden kann. Es finde sich eine entsprechende Regelung bei der Quali-

tätssicherung in der Studienakkreditierungsverordnung. Eine inhaltliche Anforderung 

für einen gemeinsamen Studiengang mit einer gemeinsamen Gradverleihung fehle 

jedoch nach wie vor im LHG. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. Je nach Ausgestaltung der Kooperation kann auch 

bislang schon eine gemeinsame Gradverleihung zulässig sein. Ob weiterreichende 

Regelungen wirklich notwendig sind, bedürfte einer vertieften Prüfung. 

 

Zu § 36 Absatz 6 ergänzend 

 

Der HAW e.V. regt an, die Berufsbezeichnung „Staatliche anerkannte Sozialarbeite-

rin“ oder „Staatlich anerkannter Sozialarbeiter“ an den erfolgreichen Abschluss eines 

grundständigen Studiums Soziale Arbeit zu knüpfen, um einer Deprofessionalisie-

rung des Berufsbildes entgegenzutreten. Dies sei im Qualifikationsrahmen Soziale 

Arbeit definiert, den der Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016 vorgelegt habe. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu §§ 30 bis 36 ergänzend:  

 

Zusätzlich sind eine Reihe von Änderungsvorschlägen, insbesondere aus dem Be-

reich Studium und Prüfung eingegangen. So schlägt die Universität Heidelberg die 

Implementierung eines Europastudierendenstatus vor, um Studierenden an den be-

teiligten Partnerhochschulen innerhalb des Schengen- Raumes eine kurzzeitige Mo-

bilität zur Teilnahme an Studien- und Prüfungsangeboten, sowohl in präsenter, als 

auch in virtueller Form, zu sichern. Die Universitäten Ulm und Tübingen sowie die 

LRK-PH fordern zu § 30 Absatz 4, dass bei positiver Systemakkreditierung eine Än-

derung von Studiengängen nicht mehr genehmigungspflichtig ist. Die DHBW schlägt 

vor, dass nur wesentliche oder grundlegende Änderungen angezeigt werden müs-

sen. Außerdem werden Präzisierungen zu § 31 vorschlagen sowie eine Weiterent-

wicklung des § 35 zur Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen. Darüber 



 

hinaus wurden zu diesen Themen zahlreiche Vorschläge von Studierendenseite ge-

macht, insbesondere zur Reduzierung des Prüfungsdrucks und zur Berücksichtigung 

und Anerkennung des studentischen Engagements. Unter anderem wird vorgeschla-

gen, die Frist nach § 34 Absatz 5 Satz 4 zu erhöhen.  

 

Diese Vorschläge sind nicht Gegenstand dieser Novelle und werden im Rahmen der 

kommenden Weiterentwicklung des Studien- und Prüfungsrechts geprüft. 

 

Zu § 38 Absatz 5 ergänzend 

 

Der Doktorandenkonvent der Universität Stuttgart wünscht sich einen stärkeren 

Druck hin zu einer frühzeitigen Annahme zur Promotion und das Bewusstsein auf 

Seiten des Gesetzgebers und des Ministeriums, dass die offiziellen Statistiken bspw. 

zur durchschnittlichen Dauer von Promotionen nur sehr begrenzt aussagekräftig sind.  

 

Das Anliegen wird zurückgestellt. 

 

Der DoKUS verweist darauf, dass § 38 Absatz 7 Satz 2 den Hochschulen die Ent-

scheidung überantworte, ob Konvente auf Hochschul- oder Fakultätsebene einge-

richtet werden. Die Entscheidung, auf welcher Ebene Konvente eingerichtet werden, 

bestimme die Arbeit dieser Konvente maßgeblich. Insbesondere erscheint eine Re-

gelung qua Grundordnung der Hochschulen sehr unflexibel. Wünschenswert wäre, 

dass eine Änderung dieser Entscheidung durch die betroffenen Promovierendenkon-

vente bewirkt werden könne. 

 

Das Anliegen wird zurückgestellt. 

 

Zu § 38 Absatz 6 

 

Die DHBW begrüßt die Möglichkeit der Assoziation seiner Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer im Rahmen eines Promotionsverfahrens sehr. Der IHKT begrüßt 

grundsätzlich, dass zukünftig auch DHBWs, die bisher über kein Promotionsrecht 

verfügen, mit Hochschulen, die das Promotionsrecht besitzen, kooperieren können. 

Dies betreffe besonders die bereits mit der früheren LHG-Novelle geschaffene Mög-



 

lichkeit der kooperativen Promotionsverfahren von Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften. Mit Blick auf die geplante Änderung weist der IHKT 

allerdings darauf hin, dass die in § 2 Absatz 1 Satz 3 genannten Aufgabenstellungen 

im Bereich Forschung bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der 

DHBW variieren. Auch auf mittlere Sicht wurden an der DHBW die Personalkapazitä-

ten weiterhin stark für eine qualitativ hochwertige Lehre benötigt. Sollten daher der 

DHBW ähnliche Möglichkeiten zur kooperativen Promotion eingeräumt werden wie 

den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, müssten im Sinne der Qualitäts-

sicherung gleichzeitig auch vergleichbare Forschungsumgebungen etabliert sein, wie 

sie einzelne baden-württembergische Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand aufgebaut haben. Ob dies aktuell 

im Einzelfall bereits gegeben sei, könne anhand der vorliegenden Kennzahlen von 

außen nur schwer beurteilt werden. 

 

Der DHV stellt fest, das Land gehe seinen seit vielen Jahren verfolgten Weg, koope-

rative Promotionen zu ermöglichen und zu beflügeln, nun weiter, in dem es eine 

Gleichstellung zwischen den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an den 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit den Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern an den Dualen Hochschulen vornehme. Da in einem gegliederten 

Hochschulsystem Schnittstellen und Durchlässigkeit besondere Bedeutung hätten, 

aber der Qualitätsanspruch an die Promotion weiterhin das oberste Gebot sein müs-

se, sieht der DHV in der „kooperativen Promotion“, bei der nur qualifizierte, for-

schungsaffine Absolventen der Hochschule für angewandte Wissenschaften und der 

Dualen Hochschulen von der Universität promoviert würden, das richtige Mittel der 

Wahl. 

 

Hierzu wird bemerkt: Mit der Gesetzesänderung soll Professorinnen und Professoren 

der DHBW die gesetzliche Möglichkeit einer gleichberechtigten Mitwirkung an koope-

rativen Promotionen eröffnet werden. Ob ein gemeinsam durchgeführtes Promoti-

onsvorhaben sinnvoll ist, hängt von der Thematik und dem wissenschaftlichen Hin-

tergrund der Beteiligten gleichermaßen ab und wird von den Beteiligten entschieden. 

 

Zu § 39 Absatz 3 

 



 

Die LRK-PH und die Universität Ulm schlagen vor, im Gesetz klarzustellen, ob die 

Verpflichtung für die Titellehre sich auf zwei Semesterwochenstunden pro Semester 

oder pro Studienjahr beziehe. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe in einer 

Entscheidung 19. Oktober 2017 (Az. Vf. 17-VII-14) von Studienjahr gesprochen und 

die zwei Stunden auf ein Studienjahr bezogen.  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Im Übrigen sei 

dazu bemerkt: Die bayerische Regelung (und mit ihr die zitierte Gerichtsentschei-

dung) bezieht sich auf Lehrveranstaltungsstunden, nicht auf Semesterwochenstun-

den. 

 

Zu § 39 Absatz 4 

 

Der DHV, die MPG und LAM-BW begrüßen die gesetzliche Regelung, künftig die 

Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ führen zu können. Dies führe zu einer 

Angleichung an bereits bestehende Regelungen in anderen Ländern (DHV) und zu 

mehr Klarheit im internationalen Gebrauch (LAM-BW).  

 

Die MPG schlägt eine Regelung auch für Altfälle vor. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung zur Führung der Bezeichnung stellt ab Inkrafttre-

ten des Gesetzes die aktuelle Rechtslage dar. Ausnahmen sind keine vorgesehen. 

Es ist daher auch keine Klarstellung für Bezeichnungen notwendig, die vor Inkrafttre-

ten verliehen wurden. 

 

Die Universität Tübingen, die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten 

Baden-Württemberg und der BS halten die Verleihung der Bezeichnung „Professorin“ 

oder „Professor“ für nicht angemessen. Die Unterscheidung zu einer ordentlichen 

Professur müsse beibehalten werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Führen der Bezeichnung der außerplanmäßigen Professo-

rinnen und Professoren in der ausgeschriebenen und in der abgekürzten Form führte 

in der Praxis zu einer komplizierten und teilweise unterschiedlichen Handhabung. Die 

Neuregelung erfolgt im Sinne der Rechtsklarheit. Ordentliche Professorinnen und 



 

Professoren sind befugt, ihre Amtsbezeichnung zu führen, um die Unterschiedlichkeit 

herauszustellen. 

 

Zu § 40 Absatz 5 ergänzend 

 

Die LRK-PH und die Universitäten Mannheim und Stuttgart sehen einen Bedarf für 

die Möglichkeit, hochschulübergreifende Forschungszentren auch unter Einbezie-

hung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen einrichten zu können. Die Mög-

lichkeit, rechtsfähige Verbände nach § 6 Absatz 5 zu bilden, sei nicht bedarfsgerecht. 

 

Dieser Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird im 

Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft.  

 

Zu § 41a 

 

Nach Ansicht der Universität Konstanz ist der Bürokratieabbau im Bereich des Vor-

habenregisters sehr gut gelungen. Die Universität Mannheim und der HAW e.V. be-

grüßen die Abschaffung der Vertrauenskommission im Sinne der Deregulierung. 

 

Die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände wertet die Verlängerung des Be-

richtszeitraums für das Vorhabenregister und die Neuordnung des Prozesses bei 

Auskunftsbegehren als einen Beitrag zum dringend notwendigen Bürokratieabbau 

und zu einer sachgerechteren Ausgestaltung der Verfahren. Er hält aber weiterhin 

eine Abschaffung des Vorhabenregisters für geboten, weil die Transparenz von For-

schungsprojekten für alle Hochschulmitglieder nicht sachgerecht sei, weil die Unter-

nehmen ihre Forschung nicht gegenüber Mitbewerbern öffentlich machen wollen. 

Zugleich würden die aufwendig erstellten Dokumentationen nicht genutzt. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Auskunftserteilung unterbleibt oder wird nur beschränkt er-

teilt, sofern, solange und soweit Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart wer-

den müssten oder die Anmeldung eines Schutzrechts gefährdet würde oder geistiges 

Eigentum entgegensteht (§ 41a Absatz 4 Satz 5). Die berechtigten Interessen der 

Unternehmen sind dadurch geschützt. 

 



 

Zu § 41a Absatz 2 

 

Die Universität Mannheim fordert, dass die Liste der im Vorhabenregister aufzufüh-

renden Daten einerseits reduziert werden soll und es den Universitäten andererseits 

freigestellt werden soll, aufgrund eigener Anforderungen weitere Daten zu ergänzen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die vorgesehenen Daten sind erforderlich, aber auch ausrei-

chend, um die bezweckte Transparenz und Diskussion innerhalb des Senats bei der 

Drittmittelforschung zu gewährleisten. Da mit Informationspflichten über Forschungs-

vorhaben der Bereich der Wissenschaftsfreiheit berührt wird, können Informations-

pflichten nicht beliebig begründet werden. 

 

Zu § 41a Absatz 3 

 

Die GEW fordert, dass die Transparenz in der Drittmittelforschung weiterhin gewahrt 

bleiben sollte. Insbesondere bei großen und forschungsstarken Hochschulen sei eine 

Verlängerung der Berichtszeiträume unangebracht und es sollte eine größenabhän-

gige Skalierung erfolgen. Der BS hält den einjährigen Berichtszeitraum aufgrund des 

öffentlichen Diskurses über Hochschulforschung für angemessen und möchte ihn 

beibehalten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verlängerung der Berichtszeiträume dient dem Bürokratie-

abbau. Die Transparenz der Drittmittelforschung wird während der Berichtszeiträume 

dadurch gewährleistet, dass jederzeit Auskunftsbegehren gestellt werden können. 

 

Zu § 44 Absatz 1 

 

Ver.di begrüßt die Abschaffung des Dozentenbegriffs. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die ursprünglich geplante Änderung wird zurückgestellt. 

 

Zu § 44 Absätze 1 und 2 ergänzend 

 



 

Die LRK der Musikhochschulen schlägt vor, in § 44 Absätze 1 und 2 das Wort „künst-

lerische“ (bezogen auf das Personal) aufzunehmen. An anderen Stellen des Geset-

zes sei das Wort eingefügt worden. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 44 Absatz 4 

 

Der hlb fordert, das zuständige Ministerium zu einer regelmäßigen Überprüfung der 

Höhe der Lehrverpflichtung der Professorinnen und Professoren zu verpflichten. 

Hierfür sei die Belastung des wissenschaftlichen Personals der Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften und der DHBW in der Lehre und ihrer Leistungen in For-

schung und im Wissens- und Technologietransfer besonders zu erwähnen („insbe-

sondere“).  

 

Hierzu wird bemerkt: Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfah-

rens. 

 

Zu §§ 44, 52 ergänzend 

 

Ver.di fordert die besondere Berücksichtigung des Personals mit dem Hochschulab-

schluss „Dipl. Ing. (FH)“, welches wissenschaftliche Aufgaben übernimmt, an den 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften jedoch als „nichtwissenschaftliches 

Personal“, „Sonstige Mitarbeiter“, „technische Angestellte“ klassifiziert werden. Dies 

sei auch auf den Wegfall der Personalkategorie „Lehrkraft für besondere Aufgaben“ 

zurückzuführen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Dieser Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsver-

fahrens. Soweit die betreffenden Personen als Akademische Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter im Sinne des § 52 oder wissenschaftliche Hilfskräfte (Personen mit einem 

ersten Hochschulabschluss) im Sinne des § 57 sind, sind sie entsprechend zuzuord-

nen. 

 

Zu § 45 Absatz 3  



 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, in § 45 Absatz 3 zu ergänzen, dass der Anspruch auf 

Erholungsurlaub durch die unterrichtsfreie Zeit abgegolten ist. Zur Begründung des 

Vorschlags wird ausgeführt, dass die Führung einer Urlaubskartei bei hauptberuflich 

tätigen Mitgliedern der Hochschule mit Lehrverpflichtungen „nicht immer passend“ 

sei. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer haben 

umfangreiche Dienstpflichten in Forschung, Lehre und akademischer Selbstverwal-

tung. Gerade die vorlesungsfreie Zeit – in der nur die Lehre ruht – dient der Erfüllung 

verschiedener Dienstaufgaben, die von der Vor- und Nachbereitung just der Lehre 

über lehrbezogene Prüfungstätigkeiten bis zur Forschung (Publikationen, Exkursio-

nen, Tagungsteilnahmen etc.) reichen. Wenn Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer anders als vorgesehen nicht immer Urlaubsanträge einreichen und damit die 

Erfassung defizitär sein kann, rechtfertigt dies nicht ein Nachgeben hinsichtlich der 

Verpflichtung, alle Dienstaufgaben wahrzunehmen. Insbesondere mehrmonatige 

Abwesenheiten ohne Forschungsbezug können nicht ohne Offenlegung der Grund-

lage (Anzahl der Urlaubstage) hingenommen werden. 

 

Zu § 45 Absatz 6 Satz 2 Nummer 6 

 

Ver.di teilt mit, dass die Ergänzung der Verlängerungsgründe nach § 45 Absatz 6 

Nummer 6 in die richtige Richtung gehe.  

 

Die Universität Ulm trägt vor, dass der Verlängerungsgrund an Satz 8 anzuschließen 

sei, nicht an Satz 2. Die Regelung entspreche derzeit nicht der gesetzlichen Syste-

matik.  

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Zu Satz 8 passt die Regelung systematisch nicht 

besser, weil dort die Juniorprofessoren und der besondere Grund der Qualifizierung 

im Fokus stehen.  

 

Zu § 45 Absatz 6a ergänzend 

 



 

Die Universität Heidelberg schlägt vor, die im Zusammenhang mit Covid-19 einge-

führte Verlängerung auf privatrechtlich angestelltes Personal zu erstrecken. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Soweit es sich 

nicht um Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer handelt, findet § 7 Absatz 3 

WissZeitVG Anwendung, welcher Covid-19 in vergleichbarer Weise berücksichtigt. 

Für privatrechtlich angestellte Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, auf die 

das WissZeitVG keine Anwendung findet, sieht § 51 Absatz 8 die entsprechende 

Anwendung des § 51 Absatz 7 vor. Daher ist dort neben § 45 Absatz 6 auch § 45 

Absatz 6a zu nennen. 

 

Zu § 46 Absatz 1 ergänzend 

 

Der HAW e.V. und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Nürtingen-

Geislingen fordern, in § 46 Absatz 1 Satz 3 klarzustellen, dass ein Deputatsnachlass 

für die Forschung auch in Form einzelner Semesterwochenstunden gewährt werden 

kann. Daher solle das Wort „überwiegend“ durch das Wort „teilweise“ ersetzt werden. 

 

Der HAW e.V. schlägt vor, es durch Gesetz (§ 46 Absatz 1 Satz 4 n.F.) oder in der 

LVVO (§ 5) zu ermöglichen, nicht „sofort“ in Anspruch genommene Deputatsredukti-

onen nach § 46 Absatz 1 Satz 3 zu übertragen und damit eine Gleichbehandlung von 

Forschung und Lehre in dieser Hinsicht herbeizuführen. Entsprechend wird dies für 

funktions- oder aufgabenbedingte Deputatsermäßigungen gefordert. 

 

Die Vorschläge sind nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu § 46 Absatz 3 

 

Der HAW e.V. begrüßt es, dass nur noch im Falle der Änderung der Funktionsbe-

schreibung das Ministerium für die Entscheidung zuständig sein soll. Entsprechend 

äußert sich die DHBW. 

 

Zu § 46 Absatz 7 

 



 

Die DHBW begrüßt die Regelung von Nebentätigkeiten zur Sicherstellung des Lehr-

angebots. 

 

Der BBW weist darauf hin, dass die Erweiterung der Nebentätigkeitsmöglichkeit an 

anderen Studienakademien nach § 46 Absatz 7 der Schaffung benötigter Professu-

ren nicht entgegenwirken dürfe. 

 

Hierzu wird bemerkt: Mit der Regelung wird ein Vorschlag des Rechnungshofs auf-

gegriffen. Die Flexibilisierung dient lediglich der Sicherstellung, nicht der Ergänzung 

des Lehrangebots. Damit bleibt der exzeptionelle Charakter gewahrt.  

 

Die GEW fordert, dass die Landesregierung Nebentätigkeiten zum Schutze der Leh-

renden beschränken solle. Die Dienstpflichten an den Hochschulen seien vorrangig, 

ihre Erfüllung dürfte nicht unter Nebentätigkeiten leiden. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu § 47 Absatz 2 Satz 1 ergänzend 

 

Der Marburger Bund schlägt vor, Satz 1 zu streichen oder die Formulierung „in der 

Regel durch eine Habilitation“ zu ergänzen um die Formulierung „in der Regel durch 

Habilitation, durch herausragende Lehrleistungen oder durch herausragende Leis-

tungen in der Krankenversorgung“. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt.  

 

Zu § 47 Absatz 3 Satz 3 ergänzend 

 

Der HAW e.V. schlägt vor, § 47 Absatz 3 Satz 3 um eine Alternative zu Gunsten der 

Berufung von Professorinnen und Professoren aus dem Ausland zu ergänzen. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 47 Absatz 3 Satz 4 



 

 

Der HAW e.V. – wie auch die DHBW und die Landesvereinigung der Arbeitsgeber-

verbände – begrüßt die Neuregelung zur Tandem-Professur. Er betont die Dringlich-

keit dieser Neuregelung wegen des Bevorstehens der Förderung solcher Stellen, die 

in Baden-Württemberg sonst nicht abgerufen werden könnte. Thematisiert wird auch 

die Herausforderung der Gestaltung des Übergangs von einer Tandem-Professur zu 

einer Folgetätigkeit an der Hochschule, ggf. kombiniert mit einer Beschäftigung in 

einem Unternehmen. 

 

Nach Ansicht der LRK-PH soll die Tandemprofessur auch für PH erwogen werden 

(Erwerb fehlender Einstellungsvoraussetzungen). 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt.  

 

Der IHKT sieht die Nachqualifizierung als Instrument an, welches auf Ausnahmefälle 

beschränkt und kritisch zu begleiten sei, auch mit Blick auf die Qualität von Studium 

und Lehre.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Einführung der Tandem-Professur wird begleitet und bewer-

tet werden.  

 

Der DHV hält die Regelung zur Tandemprofessur für unklar, weil Vorgaben und Krite-

rien für die Bewertung der Qualifizierung fehlten. Der BS bewertet die Kriterien kri-

tisch, für die eine Nachqualifizierung ermöglicht wird. Spielraum sieht er bei der Dau-

er der vorherigen beruflichen Praxis. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Anforderungen entsprechen – soweit es nicht gerade um 

die Nachqualifikation geht – den Anforderungen der angestrebten Professur. Die 

Tandem-Professur hat exzeptionellen Charakter, ihre Einführung wird begleitet und 

bewertet werden. 

 

Die GEW weist darauf hin, dass für die Nachwuchsqualifizierung die Juniorprofessur 

vorgesehen und daher auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

zuzulassen sei. 



 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Neuregelung adressiert die spezifischen Anforderungen der 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Personen aus der Praxis zu gewin-

nen. Dazu gehört es auch, fehlende außerhochschulische Berufserfahrung nachträg-

lich zu ermöglichen. Hierfür ist die Juniorprofessur nicht in gleicher Weise geeignet. 

 

Zu § 47 Absatz 3 Satz 5 

 

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Nürtingen-Geislingen regt an, den 

Terminus „in der Regel“ zu streichen. Zudem verweise die Ernennung auf die Be-

gründung eines Beamtenverhältnisses. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 48 Absatz 2 Satz 1 ergänzend 

 

Die DHBW schlägt vor, das Erfordernis des Einvernehmens des Wissenschaftsminis-

teriums für die Ruferteilung abzuschaffen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Das Berufungsverfahren fällt in die gemeinsame 

Verantwortung von Hochschule und Wissenschaftsministerium. Das Erfordernis ei-

nes vorherigen ministeriellen Einvernehmens ermöglicht dem Wissenschaftsministe-

rium insbesondere die Prüfung, ob das Berufungsverfahren ordnungsgemäß durch-

geführt worden ist. Dies dient auch der Sicherung der Chancengleichheit aller Be-

werberinnen und Bewerber. Mit den normalen Mitteln der Rechtsaufsicht wären we-

gen des Grundsatzes der Ämterstabilität nachträgliche Korrekturen bei fehlerhaftem 

Berufungsverfahren ansonsten nicht mehr möglich.  

 

Zu § 48 Absatz 2 Satz 2 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, die Kann-Regelung zur Übertragung des Einverneh-

mens in § 48 Absatz 2 Satz 2 zu einer Soll-Regelung zu machen. Das Wissen-

schaftsministerium habe bislang „nur sehr zögerlich von der bestehenden Option 

Gebrauch gemacht“. 



 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Entscheidung über eine Übertragung durch 

Erlass oder im Einzelfall steht im Ermessen des Wissenschaftsministeriums. Bei der 

Betätigung des Ermessens sind der Normzweck, die Verwaltungspraxis, die Selbst-

bindung des Wissenschaftsministeriums durch die vorherige Berufung auf eine Ten-

ure-Track-Stelle und die Umstände zu berücksichtigen. Die Ausgestaltung als Soll-

Bestimmung präformiert die Betätigung des Ermessens. Dass die Entscheidung über 

das Einvernehmen die einzige Korrekturmöglichkeit durch die Rechtsaufsicht dar-

stellt, ist dabei im Auge zu behalten. 

 

Zu § 48 Absatz 2 Satz 2 ergänzend 

 

Nach Auffassung der LRK-PH soll bei der Berufung einer Juniorprofessorin oder ei-

nes Juniorprofessors mit Tenure-Track bzw. einer Tenure-Track-Professorin oder 

eines Tenure-Track-Professors auf eine W3-Professur nach positiver Evaluation das 

vor Erteilung des Rufs durch die Rektorin oder den Rektor erforderliche Einverneh-

men des Wissenschaftsministeriums gemäß § 48 Absatz 2 Satz 1 allgemein auf die 

Rektorin oder den Rektor übertragen werden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Professuren nach § 51b Absatz 1 sind besondere 

Juniorprofessuren im Sinne des § 51, in dessen Absatz 5 für die Berufung kein Ein-

vernehmen vorgesehen ist; diese Regelung geht § 48 Absatz 2 vor, was die aus-

drücklichen Verweise auf § 48 in § 51 sowie § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bele-

gen. Gerade deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass eine Rechtskontrolle 

wenigstens in diesem Verfahrensstadium durchgeführt wird. 

 

Zu § 48 Absatz 2 Sätze 5 und 6 ergänzend 

 

Die LAM-BW schlägt vor, in § 48 Absatz 2 den Nachweis des mehrjährigen Aufbaus 

eines wissenschaftlichen oder künstlerisch aktiven internationalen Netzwerkes durch 

internationale Referenzen zu berücksichtigen (Satz 5) und als begründeten Ausnah-

mefall in Satz 6 im Falle der Förderung von Familien und Frauen anzunehmen. 

 



 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Regelung folgt dem Gedanken, dass eine be-

rufliche Bewährung außerhalb des bisherigen Umfeldes - und der damit einherge-

henden kollegialen Verbundenheit - eine gewisse Objektivität sichert. Dies lässt sich 

aber nicht nur durch eine zwischenzeitliche Bewährung an einer anderen Hochschu-

le, sondern auch durch erfolgreiche Tätigkeiten außerhalb des Hochschulbereichs 

erreichen. Wird der bisherige Wirkungsbereich überhaupt nicht verlassen, ist dies 

aber nicht der Fall. 

 

Zu § 48 Absatz 3 Satz 2 ergänzend 

 

Die Universität Heidelberg schlägt vor, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

(inklusive Tenure Track) bei der Berechnung der professoralen Stimmenmehrheit 

einzubeziehen (Ausweitung auf „Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“ statt 

„Professorinnen und Professoren“). 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 48 Absatz 3 Satz 3 

 

Die DHBW begrüßt die Änderung in § 48 Absatz 3 unter Gleichstellungsgesichts-

punkten. 

 

Die Universität Freiburg hält die verpflichtende Besetzung der Berufungskommission 

mit zwei fachkundigen Frauen für praxisfern. Sie führe zu einer Verstärkung der 

Überlastung von Professorinnen. Auch die Universitäten Heidelberg und Mannheim 

sowie die LRK-PH und der HAW e.V. tragen vor, dass der „Ämterdruck“ auf Profes-

sorinnen weiter zunehmen werde. Die Universität Heidelberg, der HAW e.V. sowie 

die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände halten die geschlechtsparitätische 

Besetzung von Berufungskommissionen in der Praxis für nicht umsetzbar. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die verpflichtende Besetzung der Berufungskommission mit 

zwei fachkundigen Frauen wird nicht neu aufgenommen, sondern lediglich verscho-

ben. Sie war bislang in § 48 Absatz 3 Satz 2 verankert. Ebenso galt auch die Soll-



 

Vorgabe zur geschlechtsparitätischen Besetzung bereits bislang. Sie wird nun ledig-

lich zur besseren Auffindbarkeit in Bezug genommen. 

 

Die Universität Heidelberg schlägt vor, die Gleichstellungsbeauftragte solle, wenn sie 

Professorin ist, auch als professorales Mitglied der Berufungskommission gezählt 

werden können. 

 

Hierzu wird bemerkt: Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 2 Halbsatz 2 können gleichzeitig 

erfüllt sein: Halbsatz 1 formuliert die Anforderung an die Professorenmehrheit, Halb-

satz 2 die Zusammensetzung im Übrigen. 

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten fragen, ob die fachkundigen Personen zur 

Gruppe der Professorinnen und Professoren gehören müssten und ob sie zusätzlich 

hinzukommen müssten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Fachkundige Personen müssen nicht zur Gruppe der Professo-

rinnen und Professoren gehören. Die Personen gemäß § 48 Absatz 3 Satz 3 Halb-

satz 1 sind nicht zusätzlich der Berufungskommission beizufügen. Vielmehr sollen 

unter den Personen nach § 48 Absatz 3 Satz 2 zwei fachkundige Frauen und zwei 

fachkundige Männer sein. Nur falls dies nicht gegeben ist, sind zusätzliche Personen 

zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 48 Absatz 3 Satz 3 Halbsatz 1 beizufügen. 

Die Begründung zu § 48 Absatz 3 Satz 3 wird entsprechend ergänzt. 

 

Die LRK-Universitäten regt eine Ausgleichsmöglichkeit für durch Ämter belastete 

Professorinnen an, beispielweise in Form einer Deputatsreduzierung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Lehrverpflichtungsverordnung sieht ausreichende Möglich-

keiten für Deputatsermäßigungen vor. 

 

Der fzs trägt vor, dass angesichts der Unterrepräsentanz von Frauen nicht verständ-

lich sei, weshalb eine Verankerung im Gesetz erforderlich sei, dass zwei fachkundig 

Männer der Berufungskommission angehörten. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Verankerung nicht nur der Frauen, sondern auch der Män-

ner dient der Gleichbehandlung beider Geschlechter. 

 

Die LaKoG, der VBWW, der Marburger Bund und die GEW fordern die Gleichstel-

lungsbeauftragte auch an den weiteren Berufungs- und Bleibeverhandlungen zu be-

teiligen. Dies sei zur Sicherung der Entgelttransparenz, einer gleichwertigen Ausstat-

tung und der Verfahrensqualität erforderlich. 

 

Der Vorschlag wird im Rahmen des nächsten Gesetzgebungsverfahrens geprüft. 

 

Zu § 48 Absatz 3 Sätze 3 und 4 

 

Die GEW begrüßt die Förderung von Frauen im Berufungsverfahren und bemängelt 

einen fehlenden Rahmen zur Ausschreibung, der ausschließlich Frauen fördert. Der 

im Gesetzestext benannte Berufungsleitfaden müsse vom Wissenschaftsministerium 

den Hochschulen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Den Rahmen geben die Verfassung und die gesetzlichen Rege-

lungen vor, insbesondere die Auswahl nach Leistung, Eignung und Befähigung. Der 

Berufungsleitfaden kann vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit aber nicht 

zentral vom Ministerium vorgegeben werden. Der Berufungsleitfaden ist ein Papier 

der Hochschule, das auf deren jeweilige Besonderheiten Rücksicht nehmen sollte. 

Daher wird keine Vorlage vom Wissenschaftsministerium zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus wurden in einer hochschulartenübergreifenden Arbeitsgruppe Stan-

dards für gendergerechte Berufungsverfahren erarbeitet. 

 

Zu § 48 Absatz 3 Satz 4 (und Absatz 3a Satz 2) 

 

Die LRK-PH weist darauf hin, dass die Regelung voraussetze, dass die Hochschule 

über einen Berufungsleitfaden verfügt (Muss-Vorschrift).  

 

Die Universität Ulm schlägt die Streichung des Verweises auf einen Berufungsleitfa-

den vor. Auch alle anderen gesetzlichen Pflichten im Berufungsverfahren müssten 

von den Beteiligten berücksichtigt werden, ohne dass jeweils eine Hinweispflicht 



 

ausdrücklich formuliert wurde. Im Übrigen werde der „Berufungsleitfaden“ im LHG 

sonst nicht erwähnt, so dass, wenn ein besonderer Hinweis für notwendig erachtet 

wird, der Satz jeweils allgemeiner formuliert werden sollte - Vorschlag: „Auf die 

Pflichten nach Satz 3 ist in geeigneter Weise hinzuweisen.“ 

 

Dem wird entsprochen. 

 

Zu § 48 Absatz 3a 

 

Die Universität Heidelberg weist darauf hin, dass die aktive Gewinnung von Bewer-

berinnen im Rahmen von Berufungsverfahren dort seit langem standardmäßig prakti-

ziert werde. Im Rahmen einer gesetzlichen Formulierung dieser Verpflichtung bedür-

fe es aber auch einer ausdrücklichen Klarstellung, dass dies im Rahmen und unter 

Wahrung der Grundsätze der Bestenauswahl nach Eignung, Befähigung und fachli-

cher Leistung gemäß Art 33 Absatz 2 GG geschehe.  

 

Hierzu wird bemerkt: Artikel 33 Absatz 2 GG findet ohne Anordnung durch den Lan-

desgesetzgeber Anwendung.  

 

Der HAW e.V. erkennt die Notwendigkeit eines Kultur- und Gesinnungswandels an 

Hochschulen im Bereich der Gleichstellung an. Weitere bürokratische Hürden und 

institutionelle Verfestigungen führten aber dazu, dass diese als Schikane empfunden 

werden könnten und damit im Ergebnis möglicherweise gegenläufige Verhaltenswei-

sen herausforderten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Hochschulen haben sich bereits im Rahmen des ersten 

Hochschulfinanzierungsvertrages in den Standards zu gendergerechten Berufungs-

verfahren auf das Instrument der aktiven Gewinnung verständigt. 

 

Der DHV hält die gezielte Ansprache von Frauen für eine sinnvolle Möglichkeit, den 

Frauenanteil an Professorinnen auf Dauer zu erhöhen. 

 



 

Die Universität Heidelberg bringt ein, dass sie die aktive Gewinnung von weiblichen 

Bewerberinnen seit langem standardmäßig praktiziere. Sie fordert eine Klarstellung, 

dass der Grundsatz der Bestenauswahl gemäß Artikel 33 Absatz 2 GG zu wahren ist. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Eine solche Klarstellung wird nicht für erfor-

derlich erachtet. 

 

Nach Ansicht der Universitäten Heidelberg und Mannheim fehle eine Klarstellung, 

dass die Verpflichtung zur aktiven Rekrutierung von Frauen nur bestehe, bis die Un-

terrepräsentanz von Frauen ausgeglichen sei. 

 

Hierzu wird bemerkt: Ganz überwiegend sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. 

Daher besteht derzeit kein Bedürfnis, die Verpflichtung zur aktiven Rekrutierung ein-

zuschränken. 

 

Die LaKof begrüßt die Verankerung der aktiven Gewinnung von Frauen. Sie fordert 

die Verantwortung hierfür nicht nur der Berufungskommission, sondern der Hoch-

schule insgesamt zu übertragen. Außerdem solle klargestellt werden, dass die 

Gleichstellungsbeauftragte diese Aufgabe nicht alleine durchführen kann. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verantwortung der Berufungskommission wird für ausrei-

chend erachtet. Die Gleichstellungsbeauftragte soll die aktive Gewinnung von Frauen 

nicht alleine durchführen. Diese Aufgabe obliegt der Berufungskommission insge-

samt. Diese kann die Wahrnehmung der Aufgabe auf ein einzelnes Mitglied übertra-

gen, dies ist aber nicht zwangsläufig die Gleichstellungsbeauftragte. 

 

Der VPH fordert, die Pflicht zur aktiven Rekrutierung auf staatliche Hochschulen zu 

beschränken. Hochschulen in privater Trägerschaft seien an das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz gebunden und fokussierten sich nicht auf die Bevorzugung einer 

bestimmten Gruppe. 

 

Hierzu wird bemerkt: § 48 findet keine Anwendung für Hochschulen in privater Trä-

gerschaft. Dies ergibt sich aus einem Umkehrschluss aus § 70 Absatz 8 Satz 3, der 

lediglich Teil 3 des LHG für entsprechend anwendbar erklärt. 



 

 

Zu § 48 Absatz 5 ergänzend 

 

Die Universität Ulm schlägt für die Professurvertretung die gesetzliche Anordnung 

eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses eigener Art vor. Die Ergänzung solle 

der Lösung „befristungsrechtlicher Problemlagen“ bei Professurvertretungen und der 

Angleichung an Bestimmungen anderer Länder dienen.  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Der Vorschlag 

wäre auch abzulehnen. Mit der gesetzlichen Festlegung würden Spielräume genom-

men, um das Rechtsverhältnis im Einzelfall angemessen auszugestalten. Die VwV 

Professurvertretung (Ziffer 1.1) lässt für die Professurvertretung ein privatrechtliches 

außertarifliches Dienstverhältnis wie auch ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

(öffentlich-rechtlicher Vertrag) zu. 

 

Der hlb fordert, für Professurvertretungen im Gesetz ein sozialversicherungspflichti-

ges Dienstverhältnis und eine Titelführungsberechtigung der vertretenden Person 

vorzusehen. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Das der Profes-

survertretung zu Grunde liegende Beschäftigungsverhältnis kann zudem jetzt schon 

privatrechtlich ausgestaltet werden. Die Bezeichnung „Professor“ ist den hauptamtli-

chen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vorbehalten. Anders als diese ha-

ben die Vertreter keine Mitwirkungsrechte. 

 

Zu § 48 ergänzend 

 

Die GEW schlägt einen neuen Absatz vor, wonach die Gleichstellungsbeauftragte an 

weiteren Berufungs- und Bleibeverhandlungen zu beteiligen sei, um die Entgelttrans-

parenz sicherzustellen. Ähnlich äußert sich der Marburger Bund.  

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt.  

 



 

Der DHV schlägt einen neuen Absatz vor, der festlegt, dass Berufungsverhandlun-

gen nach Ruferteilung geführt werden. Damit sollen Vorverhandlungen ausgeschlos-

sen werden.  

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 48a Absatz 1 

 

Die Universität Tübingen befürwortet den Ansatz. 

 

Die Universität Freiburg sieht durch die Regelung keine hinreichende Sicherheit in 

umsatzsteuerrechtlicher Perspektive für die Berufung nach dem Berliner Modell.  

 

Hierzu wird bemerkt: § 2b UStG greift im Falle des Berliner Modells nicht, vielmehr ist 

dieses bereits jetzt umsatzsteuerpflichtig. Dies steht landesrechtlich nicht zur Dispo-

sition. 

 

Die Universität Ulm trägt vor, dass die umsatzsteuerrechtliche Problematik nur mit 

einer Bundesregelung zu adressieren sei. Nach Ansicht der Universität Tübingen 

bietet die Regelung keine hinreichende Sicherheit in Bezug auf die Vermeidung einer 

Umsatzsteuerpflicht. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen sind komplex. Mit 

§ 48a geht es zuvorderst um eine Anerkennung des Ansatzes gemeinsamer Beru-

fungen, wie sie bisher vom LHG allenfalls vorausgesetzt werden (vgl. § 49 Absatz 2). 

 

Die DHBW regt an, den Begriff der außeruniversitären Forschungseinrichtung zu de-

finieren. Die Universität Ulm äußert sich ähnlich. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Begriff der außeruniversitären Forschungseinrichtung ist 

eingeführt. Er bezieht sich insbesondere auf die Einrichtungen der großen For-

schungsverbünde Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-

Gemeinschaft und Leibniz-Gemeinschaft. Jedoch kommt es nicht auf die formale Zu-



 

ordnung an, sondern auf die permanente Zusammenführung personeller und sachli-

cher Mittel zur Wahrnehmung selbständiger Forschungsaufgaben. 

 

Die MPG begrüßt die Regelung ausdrücklich, weil sie klarstellend wirke und Rechts-

unsicherheit mindere. Zudem werde das Instrument und die Zusammenarbeit zwi-

schen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gewürdigt.  

 

Der IHKT begrüßt die Stärkung der gemeinsamen Berufungspraxis. Auch der DHV 

begrüßt die Regelung; er regt an, in den Ausschreibungen bereits das für eine ge-

meinsame Berufung gewählte Modell zu benennen (Jülicher-, Karlsruher-, Berliner 

Modell).  

 

Hierzu wird bemerkt: Eine klare Gestaltung der Ausschreibung wird begrüßt. Diese 

ist Aufgabe der jeweiligen Hochschule. 

 

Zu § 48a Absatz 2 

 

Der Universität Heidelberg sind das Verhältnis und die Unterschiede zwischen § 48a 

Absatz 2 und § 9 Absätze 1 und 7 sowie § 49 Absatz 3 unklar. 

 

Die Universität Ulm schlägt die Streichung des Verweises auf die mitgliedschaftliche 

Stellung vor, weil § 9 Absätze 1 und 7 insoweit die Antwort vermittele.  

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten sehen das Jülicher Modell nach der Neu-

regelung als ausgehebelt an.  

 

Hierzu wird bemerkt: § 48a Absatz 2 verweist als hochschulpersonalrechtliche Norm 

auf die Regelungen zur mitgliedschaftlichen Stellung. Insoweit beschränkt sich seine 

Bedeutung auf die Gruppenzuordnung. § 9 Absatz 7 findet Anwendung. Dies hat zur 

Folge, dass bei einer längerfristigen Beurlaubung trotz Gruppenzuordnung keine Mit-

gliedschaftsrechte in der akademischen Selbstverwaltung wahrgenommen werden 

können. 

 

Zu § 49 Absatz 2 Satz 7 



 

 

Der HAW e.V. und die DHBW begrüßen die Streichung der zwingenden Befristung. 

Der HAW e.V. trägt vor, dass nach dem Wort „können“ das Wort „auch“ eingefügt 

werden sollte, um klarzustellen, dass auch unter der alleinigen Voraussetzung eines 

privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses ebenso Teilzeitprofessuren in einem 

Umfang zwischen 50 und 100 Prozent möglich sind. 

 

Hierzu wird bemerkt: Einer Klarstellung bedarf es nicht. Die unterhälftige Beschäfti-

gung auf einer Professur ist mit der Aufgabe der Befristung ein Sonderfall eines pri-

vatrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses als Professor, weil nur in diesem Fall ein 

anderweitiges Beschäftigungsverhältnis bestehen muss.  

 

Zu § 49 Absatz 2 Satz 11 ergänzend 

 

Der HAW e.V. schlägt vor, in § 49 Absatz 2 einen neuen Satz 11 aufzunehmen, wo-

nach § 50 Absatz 2 auf unterhälftig beschäftigte Professorinnen und Professoren ge-

nerell entsprechend anwendbar sei.  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Ihm kann nicht 

gefolgt werden. Die unterhälftige Professur ist exzeptionell durch den Bezug zu Per-

sonen begründet, die in der beruflichen Praxis verwurzelt sind und bleiben. Die Funk-

tionen, die die Ausnahmen nach § 50 Absatz 2 Satz 1 im Übrigen begründen, kön-

nen unterhälftig kaum erfüllt werden. Zudem existieren für die Hochschulen für an-

gewandte Wissenschaften andere Mischmodelle, wie etwa die Tandem-Professur. 

 

Zu § 49 Absatz 2a 

 

Das Universitätsklinikum Ulm begrüßt das Vorhaben. Tätigkeiten in Forschung und 

Lehre auf der einen und Krankenversorgung auf der anderen Seite seien de facto 

nicht trennbar, weshalb beide Beschäftigungsverhältnisse miteinander verbunden 

seien. Daher sei im Beschäftigungsvertrag mit der Universität zu regeln, dass dieser 

ohne Kündigung ende, wenn das Beschäftigungsverhältnis mit dem Universitätsklini-

kum nach § 53 Absatz 1 Satz 2 ende. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die Abhängigkeit der Beschäftigungsverhältnisse voneinander 

wird in der Begründung zu § 53 Absatz 1 Satz 2 durch eine Ergänzung hervorgeho-

ben. 

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten fordern, dass auch in anderen Ländern 

verbeamtete Personen weiterhin gewonnen werden können und dass hervorgehoben 

wird, dass der Vertrag mit dem Land, vertreten durch die Rektorin oder den Rektor 

geschlossen wird. Weiterhin fragen sie, ob auch Professorinnen und Professoren in 

der mittelbaren Krankenversorgung erfasst werden. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Verbeamtung ist nicht ausgeschlossen. Die Systematik der 

Vorschrift (§ 49) stellt sicher, dass es hier nur um den Vertrag mit dem Land, vertre-

ten durch die Rektorin oder den Rektor, geht. Erfasst werden diejenigen Personen, 

die auch im Universitätsklinikum leitende Funktionen übernehmen. Dies trifft in der 

Regel für die in der unmittelbaren Krankenversorgung tätigen Wissenschaftler zu. 

 

Das Universitätsklinikum Heidelberg weist darauf hin, dass die Gestaltung bei derzeit 

privatrechtlich beschäftigten Professoren bereits möglich sei. Eine Regelung solle für 

alle Professoren in der Medizin gelten; dies sei auch bei § 53 Absatz 1 Satz 2 zu be-

rücksichtigen. Wichtig sei die in der Begründung angedeutete Ausnahme für bereits 

verbeamteten Personen, die als Regelbeispiel aufgenommen werden solle. Die Ge-

setzesbegründung sei nicht ganz eindeutig: Es handele sich nicht um einen dreiseiti-

gen Vertrag zwischen Universität, Universitätsklinikum und Chefarzt. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Frage des Beschäftigungsverhältnisses von Professoren, 

die nicht auch am Universitätsklinikum beschäftigt sind, betrifft dieses nicht. Die Kon-

nexität der beiden Beschäftigungsverhältnisse stützt sich auf die Besonderheiten der 

Tätigkeit sowohl in der Krankenversorgung als auch in der Wissenschaft (Forschung 

und Lehre). Dies rechtfertigt spezifische Regelungen für genau diesen Personen-

kreis, einschließlich der notwendigen und sinnvollen Ausnahmen in Einzelfällen. Vgl. 

dazu auch die Bemerkung zu § 53. 

 

Die Universität Heidelberg kritisiert, dass die rein privatrechtliche Ausgestaltung von 

Professuren für potentielle Bewerberinnen und Bewerber deutlich weniger attraktiv 



 

sein dürfte als eine Verbeamtung. Im allgemeinen Wettbewerb werde dies zu einem 

Standortnachteil für die medizinführenden Universitäten in Baden-Württemberg füh-

ren. 

 

Hierzu wird bemerkt: Forschungsmöglichkeiten und Vergütungsstrukturen müssen so 

gestaltet sein, dass der Standort attraktiv ist. 

 

Zu § 49 Absatz 6 Satz 1  

 

Die DHBW begrüßt die Ergänzung zur Weiterführung der Bezeichnung als akademi-

sche Würde.   

 

Zu § 49 Absatz 7 Satz 1  

 

Der HAW e.V. begrüßt die Erweiterung der Regelung auf ein „Lehrfreisemester“. Ent-

sprechend äußert sich der DHV.  

 

Der IHKT schlägt die Entwicklung eines Modells vor, welches es nicht nur ermöglicht, 

Lehrvorhaben, sondern auch „Technologietransferprojekte“ zu betreiben und hierfür 

eine Freistellung zu erhalten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werden in § 49 Ab-

satz 7 Satz 1 bereits berücksichtigt. Der Technologietransfer wird als Daueraufgabe 

der Hochschulen an verschiedenen Stellen berücksichtigt (§§ 2 Absatz 5, 7 Absatz 1, 

23 Absatz 3). Soweit sich Vorhaben aktuell nicht als subsumtionsfähig erweisen soll-

ten, wird eine Prüfung des Vorschlags in Aussicht gestellt.  

 

Zu § 49 Absatz 7 ergänzend 

 

Der hlb schlägt vor, aus der Kann-Vorschrift für ein regelmäßiges Forschungsfreise-

mester eine Soll-Vorschrift zu machen, und zwar mit Blick auf die Lehrbelastung an 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der DHBW, die die Forschungs-

möglichkeiten einschränke. 

 



 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Ihm kann nicht 

gefolgt werden: Die Gewährung von Forschungsfreisemestern nach gleichmäßigen 

Maßstäben steht unter dem Vorbehalt des Möglichen. Die Entscheidung muss an der 

Hochschule auf der Grundlage der konkreten Lage getroffen werden. An den Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften soll der Forschungsauftrag dem Profil der 

Hochschulart entsprechend wahrgenommen werden können. 

 

Zu § 51 Absatz 3 ergänzend 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, die Vorgabe zur Höchstdauer von Vorbeschäfti-

gungszeiten vor Berufung auf eine Juniorprofessur zu lockern. Ähnlich argumentiert 

die LRK-PH.  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Grundsätzlich ist 

eine Obergrenze für die Vorbeschäftigungszeiten sinnvoll, damit die Juniorprofessur 

ihre Funktion als Qualifikationsstelle für den Nachwuchs erfüllen kann. Die Soll-

Vorgabe ist dadurch gerechtfertigt, dass die Juniorprofessur nicht lediglich eine Aus-

weichstrategie ist, wenn nach langjähriger Beschäftigung auf einer Stelle als Akade-

mische Mitarbeiterin oder Akademischer Mitarbeiter ein Habilitationsvorhaben (auch 

wegen des Auslaufens der Stelle) abgebrochen wird. Vielmehr vermittelt die Junior-

professur einen alternativen Karriereweg, indem sie selbst eine Qualifikationsstelle 

ist. So ist die Obergrenze zu verstehen, zumal es sich um eine im Ausnahmefall 

überwindbare Soll-Vorgabe handelt. Insoweit ist die Behauptung unzutreffend, dass 

im Falle einer Promotion auf einer akademischen Stelle die Juniorprofessur direkt 

nach der Promotion angetreten werden müsse. Verhindert werden soll, dass sich an 

eine (lange) Qualifikationszeit weitere Übergangszeiten anschließen. Zahlreiche Ver-

längerungen des Vorbeschäftigungsverhältnisses sowie geringfügige Beschäftigun-

gen werden ohnehin nicht angerechnet. 

 

Zu § 51 Absatz 7 Satz 2  

 

Die Universität Ulm schlägt vor, § 51 Absatz 7 Satz 2 dahingehend zu ändern, dass 

die Leistungen eines Juniorprofessors am Ende seiner Dienstzeit nur auf seinen An-

trag hin evaluiert werden. In der Praxis zeige sich, dass in vielen Fällen die betroffe-



 

nen Personen selbst keine Endevaluation wünschten oder an ihr kein Interesse hät-

ten, weil sie bereits vor Ablauf der sechs Jahre einen Ruf auf eine W3-Professur an-

genommen haben. Das Gesetz sieht eine Pflicht zur Endevaluierung vor; wün-

schenswert sei es, diese als Antragsverfahren auszugestalten. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens und abzulehnen. 

Die Juniorprofessur ist ein selbständiges Instrument zur Qualifizierung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses, welches sich noch in einer Phase der Konsolidierung be-

findet. Die Evaluierung dient nicht nur der Juniorprofessorin oder dem Juniorprofes-

sor, sondern auch der Hochschule, um die Leistungen und die Passung der Stellen-

inhaberin oder des Stelleninhabers für die Stelle beurteilen zu können. Eine Berufung 

auf eine W3-Professur beruht nicht notwendig auf den Leistungen, die die berufene 

Person als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor erbracht hat. Für die zu evaluie-

rende Person ist es eine Entlastung, wenn die Evaluation von Gesetzes wegen und 

nicht nur auf ihren Antrag hin durchzuführen ist. Insoweit gilt es, durch die gesetzli-

che Pflicht diejenigen zu schützen, die zum Zeitpunkt der Evaluierung (noch) keinen 

Ruf erhalten haben. Wenn sich etwa Aussichten auf eine Berufung gegen Ende der 

Juniorprofessur noch zerschlagen, wäre die Evaluation verzögert. Auch nach Erhalt 

eines Rufs kann die Evaluierung für die Berufungsverhandlungen eine sinnvolle Un-

terstützung sein. 

 

Zu § 51 Absatz 9 ergänzend 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, die Modalitäten in Bezug auf die Bezeichnung „au-

ßerplanmäßiger Professor“ an § 39 anzugleichen. 

 

Dem Vorschlag wird gefolgt. 

 

Zu § 51a  

 

Die Universität Konstanz macht geltend, mit der Personalkategorie Junior- und 

Hochschuldozenten bislang sehr gute Erfahrungen gemacht zu haben, und möchte 

weiterhin von diesem Instrument Gebrauch machen, weshalb um Beibehaltung gebe-

ten wird. 



 

 

Die LAM-BW bedauert den Wegfall und schlägt vor, alle unbefristeten Mittelbaustel-

len mit wichtigen Lehraufgaben in Stellen für Dozentinnen und Dozenten nach gel-

tendem Recht umzuwandeln. 

 

Dem Anliegen der Universität Konstanz wird dadurch gefolgt, dass das im Anhö-

rungsentwurf enthaltene Änderungsvorhaben zurückgestellt wird. Der Alternativvor-

schlag des LAM-BW wird schon allein dadurch hinfällig, dass das im Anhörungsent-

wurf vorgesehene Änderungsvorhaben zurückgestellt wird. 

 

Der DHV sieht den Wegfall der Dozenturen nach § 51a als konsequent an. Entschei-

dend sei die getroffene Übergangsregelung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Änderungsvorhaben wurde zurückgestellt. 

 

Zu § 51b ergänzend 

 

Die Universität Ulm macht ein Klarstellungsinteresse hinsichtlich der Fragen geltend, 

ob Juniorprofessoren erneut auf eine Juniorprofessur berufen werden können und 

wie Vorbeschäftigungszeiten zu berücksichtigen sind.  

 

Die Anregung wird aufgegriffen. 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, eine Sonderregelung zu schaffen, die bewirkt, dass 

bei Übernahme des Juniorprofessors auf eine Professur in einer höheren Besol-

dungsgruppe im Falle der Bewährung nicht erneut die Altersgrenze geprüft wird (vgl. 

§ 48 LHO).  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Der Vorschlag ist 

abzulehnen. Zwar ist die Altersgrenze mit 42 Jahren in § 48 Absatz 1 LHO so ange-

setzt, dass Probleme bei der Übernahme nach Ablauf einer Juniorprofessur (maximal 

sechs Jahre, ggf. acht Jahre) nicht völlig ausgeschlossen sind. Jedoch erhöht sich 

die Altersgrenze nach § 48 Absatz 2 Satz 1 LHO für Bewerberinnen und Bewerber, 

die als Professorinnen oder Professoren des Landes berufen werden sollen, um fünf 



 

Jahre; nach Satz 2 erhöht sich die Altersgrenze um weitere fünf Jahre, wenn die Be-

werberin oder der Bewerber bereits beim Bund oder einem anderen Land (der Bun-

desrepublik Deutschland) als Dozentin oder Dozent oder Professorin oder Professor 

im Beamtenverhältnis steht. Speziell für die Juniorprofessur mit Tenure Track bedarf 

es daher keiner Änderung. 

 

Die Universität Heidelberg wirft die Frage auf, ob der Verweis § 51b Absatz 1 Satz 4 

auf § 51 Absatz 7 Satz 2 sich auf die Eignungs- oder auf die Tenure-Evaluation be-

ziehe.  

 

Hierzu wird bemerkt: Gemeint ist die Tenure-Evaluation. Dies ergibt sich auch aus 

dem Kontext (Absatz 2) und der Begründung des Gesetzentwurfs zu dieser Rege-

lung („Die Evaluation der Leistungen der Tenure-Track-Professorin oder des Tenure-

Track-Professors während der Qualifizierungszeit steht bei der Besetzung der W 3-

Professur im Zentrum der Entscheidung nach § 48 Absatz 1 Satz 4. Gegenstand der 

Evaluation sind alle Aufgabenbereiche einer Juniorprofessur, d. h. Forschung, Lehre 

und Selbstverwaltung“, LT-Drs. 16/3248, S. 42).  

 

Der DHV betont die Notwendigkeit der Gleichbehandlung von Tenure-Track-

Professuren zu anderen Professuren. Es dürfe keine Einschränkung der Teilhabe an 

der akademischen Selbstverwaltung bestehen, und es müsse ein Zugang zur leis-

tungsorientierten Mittelvergabe gegeben sein. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Tenure-Track-Professuren werden weiterhin begleitet. Die 

Qualitätssicherungskonzepte der Hochschulen leisten einen wichtigen Beitrag, um 

dieses Instrument für die Qualifizierung des Nachwuchses ins Werk zu setzen. 

 

Zu § 52 Absatz 6  

 

Die LRK der Kunsthochschulen regt nachdrücklich an, die Bezeichnung „Künstle-

risch-technischer Assistent/innen und Oberassistent/innen“ durch die Bezeichnung 

„Künstlerisch-technische/r Lehrer/in“ bzw. „Künstlerisch-technische Oberlehrer/innen“ 

zu ersetzen. Nachdrücklich angeregt wird außerdem die Beibehaltung der bisherigen 



 

offenen Formulierung zu den Einstellungsvoraussetzungen, namentlich „in der Regel 

die Meisterprüfung“. 

 

Dem Vorschlag wird gefolgt. 

 

Der DHV sieht die Öffnung der Zugangsvoraussetzungen kritisch, begrüßt aber die 

Schaffung der Laufbahn des gehobenen Künstlerisch-technischen Dienstes.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Öffnung der Zulassungsvoraussetzungen geht mit der 

Laufbahn des gehobenen Dienstes konform. Das Instrument wird begleitet und be-

wertet werden. 

 

Zu § 52 ergänzend 

 

Die LRK-PH schlägt vor, einen Satz zu ergänzen, dass § 46 Absatz 6 Sätze 2 bis 4 

entsprechende Anwendung findet, um eine Regelungslücke zu schließen, die beste-

he, weil die HNTVO zwar auf Akademische Mitarbeiter Anwendung finden solle, die 

Satzungskompetenz aber fehle. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. § 46 Absatz 6 dient speziell den Nebentätig-

keiten im Zusammenhang mit Weiterbildungsangeboten, die von Hochschullehrern 

im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht werden dürfen, jedoch nicht 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 52. Nur hier bedarf es einer Satzungs-

kompetenz für die Hochschulen.  

 

Die GEW weist darauf hin, dass unter dem Oberbegriff „Akademische Mitarbeiter“ 

verschiedene Rechtsverhältnisse und Aufgaben geführt werden. Hier sei eine Diffe-

renzierung angezeigt, auch unter Berücksichtigung der Tätigkeiten, die dem „Wis-

senschaftsmanagement“ zuzuordnen seien. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird zu gege-

bener Zeit geprüft. Hinzuweisen ist darauf, dass der Sammelbegriff korporations-

rechtlich unabdingbar ist und die Rechtsverhältnisse und Aufgaben der Mitarbeiter so 

vielfältig sind wie der wissenschaftliche Nachwuchs.  



 

 

Zu § 53 Absatz 1 Satz 2 

 

UK Heidelberg und UK Freiburg schlagen eine Präzisierung der Gesetzesbegrün-

dung vor. Deutlich solle im Falle des „doppelten Angestelltenverhältnisses“ werden, 

dass der Chefarztvertrag von einem gültigen Vertrag als Professorin/Professor ab-

hängig ist. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Begründung wird durch einen Halbsatz ergänzt.  

 

Zu § 55 Absatz 1 Satz 2  

 

Der VPH e.V. regt an, die Regelung mit einer präzisen Anforderung an die zur Beru-

fung als Honorarprofessor erforderlichen Dauer zu versehen, um hier Rechtssicher-

heit schon bei der Beantragung von Honorarprofessuren zu erlangen. 

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen, als eine mindestens dreijährige selbstän-

dige Lehrtätigkeit an der bestellenden Hochschule vorgesehen wird, bevor das Ver-

fahren zur Bestellung eingeleitet werden kann. Erst unter Berücksichtigung der mehr-

jährigen Lehrtätigkeit in Kombination mit den Berufungsvoraussetzungen des § 47 

kann über die Bestellung entschieden werden.  

 

Zu § 55 Absatz 1 Satz 4 

 

DHV, MPG und LAM-BW begrüßen die Berechtigung, die Bezeichnung „Professor“ 

führen zu können, unter Hinweis auf die Begründung des Gesetzentwurfs. Nach An-

sicht der MPG solle die Regelung jedoch auch für „Altfälle“ gelten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung stellt ab Inkrafttreten des Gesetzes die aktuelle 

Rechtslage dar und findet für bisherige Fälle Anwendung.  

 

Die Universität Tübingen sieht die fehlende Unterscheidbarkeit zu den berufenen 

Professoren durch die Führbarkeit der Bezeichnung kritisch, da die Verfahren zur 



 

Erlangung dieser Beschäftigungsverhältnisse und die Aufgaben sehr unterschiedlich 

seien. 

 

Die Dekane der Medizinischen Fakultäten fordern, dass die Differenzierung erhalten 

bleibe. 

 

Der BS kritisiert, die Berechtigung, die Bezeichnung „Professor“ zu führen, erwecke 

den Eindruck der Gleichwertigkeit.  

 

Der DHV befürwortet eine Fortführung der Bezeichnung „Honorarprofessor“ zur Ab-

grenzung, weil bei diesem die habilitationsadäquate Leistung fehle.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Neuregelung sichert eine in der Praxis teilweise ausgeübte 

Handhabung. Siehe hierzu auch die Bemerkung zu § 39 Absatz 4.  

 

Zu § 55 Absatz 1 Satz 7 

 

Nach Ansicht der LRK-PH, der Universitäten Mannheim, Freiburg, Heidelberg und 

Ulm sei die Berichtspflicht nicht notwendig und wäre eine unnötige Bürokratisierung. 

Es wird um Streichung gebeten. Ähnlich äußern sich der HAW e.V. und die Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften Nürtingen-Geislingen.  

 

Hierzu wird bemerkt: An der Berichtspflicht wird festgehalten. Vor dem Hintergrund 

der Soll-Verpflichtung zur Titellehre liegt der dadurch verursachte Aufwand lediglich 

in der Weitergabe der statistischen Daten an das Wissenschaftsministerium. Dieser 

ist angesichts des Gewinns kapazitätsneutraler Lehre und zum Teil finanzieller Auf-

wendungen zumutbar. 

 

Zu § 55 Absatz 3 

 

Der DHV begrüßt die Einführung der Seniorprofessur. Positiv äußern sich auch LRK-

PH, einzelne Universitäten und DHBW.  

 



 

Nach Ansicht der LRK-PH, der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Ulm und die 

DHBW sollten die Hochschulen die Möglichkeit haben, das Verfahren zur Bestellung 

von Seniorprofessuren statt speziell in der Grundordnung in einer Satzung zu regeln. 

Die Universität Stuttgart schlägt vor, eine andere Satzung als Alternative zur Grund-

ordnung vorzusehen.  

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Die Regelung betrifft ehemals hauptberuflich an 

der Hochschule tätiges Personal. Dessen Gewicht und Sichtbarkeit wird durch die 

Regelung in der Grundordnung gewährleistet. 

  

Die GEW wirft die Frage auf, ob die Verleihung der Bezeichnung „Seniorprofessor“ 

nicht möglicherweise diskriminierend und das Recht, die Bezeichnung „Professor“ 

weiterzuführen, nicht vorzusehen sei.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Seniorprofessur ist ein im Vordringen befindliches Instru-

ment zur besonderen Bindung ausgeschiedener Professoren und eine Option für die 

Hochschule. Sie bedarf der Zustimmung der Person, der die Würde verliehen werden 

soll. Unabhängig davon sind ausscheidende Professorinnen und Professoren be-

rechtigt, die Bezeichnung Professor/Professorin als akademische Würde weiter zu 

führen, § 49 Absatz 6.  

 

Der BS sieht keinen Bedarf, nachdem die Bezeichnung „Professur“ für die Ziele aus-

reiche.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Seniorprofessur hebt sich von der Fortführung des Profes-

sortitels nach dem Ausscheiden ab, ohne dass weiterhin eine Professur wahrge-

nommen wird. Ein flächendeckender Bedarf muss nicht festgestellt werden, um die-

ses Instrument zur Verfügung zu stellen. 

 

Zu § 55 Absatz 4 ergänzend 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, sehr gute Wissenschaftler in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis als Gastwissenschaftler mit Aufgaben in Forschung und 

Lehre etc. zu betrauen.  



 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Eine Erstreckung 

auf Personen ohne das formale Kriterium einer Qualifikationsstelle oder einer Lehr-

befugnis wird außerhalb des § 55 Absatz 2 Satz 1 Alt. 2 („Persönlichkeiten, die …“) 

nicht empfohlen. Der Maßstab für die Beurteilung als „sehr gut qualifiziert“ ist unklar. 

Dies schließt (z.B. durch das ERP, den DAAD oder Stipendien) fremdfinanzierte 

Gastaufenthalte nichtprofessoraler Forscherinnen und Forscher mit Unterstützung 

von Mitgliedern der hiesigen Hochschulen nicht aus. 

 

Zu § 56 ergänzend 

 

Die LRK-PH schlägt vor, Prüfungstätigkeiten unbeschadet etwaiger Lehrauftragsver-

gütungen zu vergüten und die Hochschulen zu ermächtigen, dies durch Satzung zu 

regeln (Ergänzung von § 56 Absatz 2 durch zwei Sätze). Es bestehe in der Praxis 

das Erfordernis rechtssicherer und lehrauftragsunabhängiger Vergütungen für Prüfer. 

Diese seien zum Beispiel nicht bereit, an Wiederholungsprüfungen im Folgesemester 

mitzuwirken. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird zu gege-

bener Zeit geprüft und ggf. für die nächste Änderung des LHG berücksichtigt. 

 

Zu § 58 Absatz 2 Nummer 5 

 

Die DHBW begrüßt die Erweiterung des § 58 Absatz 2 Nummer 5. Der IHKT bewer-

tet die Änderung in § 58 als konsequent und nachvollziehbar und weist darauf hin, 

dass die konsequente Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bil-

dung beinhalte, möglichst viele Qualifizierungswege zu eröffnen. Die IHKT fordert, 

den Anteil beruflich Qualifizierter an den Hochschulen zu erhöhen. Die IHKT bietet 

an, den weiteren Prozess der Beobachtung der Entwicklung des Anteils beruflich 

Qualifizierter an den Studierenden zielgerichtet zu unterstützen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Das baden-württembergische Bildungssystem bietet ein breites 

Angebot an Zugangswegen für Studieninteressierte mit Berufsausbildung, das breite 

Chancen eröffnet. Die Regelungen über den Hochschulzugang für beruflich Qualifi-



 

zierte und deren Auswirkungen werden regelmäßig beobachtet. Die Vorschläge wer-

den in die Prüfung der Weiterentwicklung des Hochschulzugangs- und Zulassungs-

rechts einbezogen. 

 

Zu § 58 ergänzend 

 

Die DHBW bittet ergänzend um klarstellende Regelung in § 58, wonach es ausrei-

che, dass die Aufstiegsfortbildung bestanden ist, unabhängig davon, ob die 400 Un-

terrichtsstudien erbracht wurden, und schlägt hierzu vor, anstatt „deren Lehrgang 

mindestens 400 Unterrichtsstunden umfasst“ „deren Lehrgang auf mindestens 400 

Unterrichtsstunden konzipiert ist“ zu schreiben. Ver.di fordert, dass in § 58 Absatz 2 

die geforderte Stundenzahl zumindest auf 300 Stunden herabgesetzt werde.  

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. Die Regelung entspricht einer Vereinba-

rung in der Kultusministerkonferenz von 2009, die sich auf entsprechende Aufstiegs-

fortbildungen bezieht.  

 

Ergänzend fordert die Universität Ulm, dass die Beschränkung der Deltaprüfung zu 

Bachelor- und Masterstudiengängen aufgegeben werden sollte. Sie und die LRK-PH 

regen weitere Konkretisierungen zu § 58 an.  

 

Hierzu wird bemerkt: Dies ist nicht Gegenstand dieser Novelle und wird im Rahmen 

der Weiterentwicklung des Hochschulzugangsrechts geprüft.  

 

Zu § 59 ergänzend 

 

Das KIT schlägt für den Bereich des Zugangs zu Masterstudiengängen eine Rege-

lung vor, wonach die Hochschulen bei Studieninteressierten, die nicht durch oder auf 

Grund völkerrechtlicher Verträge Deutschen gleichgestellt sind, zur Feststellung der 

Studierfähigkeit eine besondere Prüfung durchführen können.  

 

Hierzu wird bemerkt. Der Vorschlag wird im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Hochschulzugangsrechts überprüft.  

 



 

Zu § 60 Absatz 2 Nummer 7 

 

Die DHBW bittet darum, zusätzlich zur Anpassung der Begrifflichkeiten zu ergänzen, 

dass es um die Bachelorstudiengänge an der DHBW geht, da es nur dort einen Stu-

dienvertrag im eigentlichen Sinne gebe. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 60 Absatz 1 ergänzend 

 

Die Universität Stuttgart schlägt die Aufnahme einer gesetzlichen Möglichkeit vor, 

Studierende zu immatrikulieren, die auf Basis eines Kooperationsvertrages zwischen 

zwei Hochschulen an der Partnerhochschule nur einzelne Module belegen und in 

diesen Prüfungen ablegen möchten. Eine ähnliche Stellungnahme ist über das Betei-

ligungsportal eingegangen. Auch die Universität Ulm regt an, in Absatz 1 einen neu-

en Satz 8 zur Aufnahme einer Ermächtigungsgrundlage für die Immatrikulation in 

Kooperationsstudiengängen zu schaffen. Es wird angeregt, den Hochschulen eine 

Ermächtigungsgrundlage für die Immatrikulation in Kooperationsstudiengängen unter 

Abstimmung der Immatrikulationsordnungen der beteiligten Hochschulen zu geben. 

Dabei sei sicherzustellen, dass Studierende Mitglieder mehrerer beteiligter Hoch-

schulen sein und die damit verbundenen Rechte und Pflichten wahrnehmen können.  

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen als in Absatz 1 Satz 8 eine Regelung zur 

Immatrikulation bei Kooperationsstudiengängen aufgenommen wird. In diesem Falle 

werden die mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten an allen an der Kooperation 

beteiligten Hochschulen wahrgenommen. 

 

Zu § 60 Absatz 3 Nummer 6 

 

Die Universität Mannheim und der HAW BW eV begrüßen die Regelung. Der HAW 

BW eV regt jedoch an, das Wort Abschlussprüfung durch das Wort „Hochschulab-

schluss“ zu ersetzen. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Die im Anhörungsentwurf vorgesehene Regelung wird zurück-

gestellt und im Rahmen der Weiterentwicklung des Hochschulzugangs- und Immatri-

kulationsrechts überprüft.  

 

Der fzs lehnt die Verweigerung der Immatrikulation für Personen, die im Laufe ihres 

Lebens bereits einmal 20 Semester oder mehr eingeschrieben waren, ohne eine Ab-

schlussprüfung abzulegen, als entschiedenen Eingriff in die Berufsfreiheit dieser po-

tenziellen Studierenden scharf ab und ruft dringend dazu auf, diese Regelung zu 

streichen. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. Die im Anhörungsentwurf vorgesehene Regelung 

wird zurückgestellt und im Rahmen der Weiterentwicklung des Hochschulzugangs- 

und Immatrikulationsrechts überprüft. 

 

Zu § 60 Absatz 3 ergänzend 

 

Ver.di regt an, die Regelung des § 60 Absatz 3 Nummer 4 zu streichen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Der Vorschlag wird im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Hochschulzugangs- und Immatrikulationsrechts überprüft.  

 

Zu § 62 Absatz 2 Nummer 6 

 

Die DHBW schlägt vor, das Wort „Ausbildungsverhältnis“ durch „Studienvertrag“ zu 

ersetzen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Es wurden auf Wunsch der DHBW an einer 

Vielzahl von Stellen Begriffe angepasst, die die Dualität des Studiums an der DHBW 

unterstreichen. Hierzu zählt neben der Änderung des Begriffs „Ausbildungsstätte“ 

bzw. „Ausbildungsbetrieb“ in „Dualer Partner“, „Studienvertrag“ statt „Ausbildungsver-

trag“, „Studium bei der Studienakademie und beim Dualen Partner“ statt „Studium an 

der Studienakademie und der betrieblichen Ausbildung“. Der Begriff „Ausbildung“ 

sowie weitere Begriffe, die dieses Wort enthalten, werden auch für andere Hoch-

schularten verwendet. Sie meinen die hochschulische Ausbildung. 



 

 

Zu § 62 Absatz 2 Nummer 8 und § 62a 

 

Die LRK-Universitäten, der HAW e.V. und die DHBW begrüßen die Wiedereinführung 

des Ordnungsrechts im Grundsatz. Der DHV beurteilt die Exmatrikulations- und Ord-

nungsvorschriften bei Fehlverhalten von Studierenden positiv. Die Regelungen wer-

den von ihm als angemessen angesehen. 

 

Die GEW, der DGB und Ver.di lehnen die Einführung des Ordnungsrechts und die 

Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme insgesamt ab. Dadurch werde tief in Grund-

rechte eingegriffen. Die Hochschule habe keine Rechtsprechungsaufgaben. Dadurch 

werde der Gewaltenteilungsgrundsatz verletzt. Für Verstöße gegen geltende Geset-

ze stehe der Hochschule der übliche juristische Weg zur Verfügung, die Schaffung 

eines hochschulinternen Parallelsystems sei nicht notwendig. Kleine Hochschulen 

könnten mit der Umsetzung überfordert sein.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Wiedereinführung des Ordnungsrechts entspricht einem 

praktischen Bedürfnis und dem Willen der Koalitionspartner. Die Praxis hat gezeigt, 

dass die außeruniversitären juristischen Wege in bestimmten Fällen nicht ausrei-

chen, um die Funktionsfähigkeit der Hochschule zu gewährleisten und insbesondere 

Mitarbeiter in der Hochschulverwaltung vor Anfeindungen oder Studentinnen vor ext-

remen Fällen der sexuellen Belästigung oder des Stalkings zu schützen. Da das 

Ordnungsrecht bis zum Jahr 2005 an den Hochschulen bestand, sind die Hochschu-

len mit dessen Umsetzung vertraut. Ein Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip 

liegt – wie beim vergleichbaren Disziplinarrecht – nicht vor. 

 

Zu § 62 Absatz 3 Nummer 3  

 

Nach Ansicht der Universität Konstanz sollten die bisherigen fakultativen Exmatriku-

lationsgründe belassen werden und lediglich um die in der Novelle vorgesehenen 

Ordnungstatbestände ergänzt werden. Mit der Einführung eines förmlichen Verwal-

tungsverfahrens werde der Täterschutz vor den Opferschutz gestellt. Außerdem wer-

de neue Bürokratie aufgebaut. 

 



 

Der fzs spricht sich dafür aus, die bisherige Exmatrikulationsregelung unverändert zu 

belassen, weil Urteile für die Opfer von sexueller Gewalt oftmals nicht ausreichten. 

Für die in § 62a hinzugefügten Gründe sieht der fzs jedoch keinen Bedarf, es sei ins-

besondere falsch, von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft zu 

sprechen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Exmatrikulation aufgrund eines Ordnungsverstoßes ist eine 

schwerwiegende Maßnahme, die nur in besonderen Fällen angemessen ist. Das 

neue Ordnungsrecht ermöglicht mit der Androhung der Exmatrikulation, dem Aus-

schluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule und dem Ausschluss 

von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester ein dif-

ferenzierteres Vorgehen. 

 

Ver.di bemängelt weiter, dass zwar die sexuelle Belästigung im Bereich der Hoch-

schule als Ordnungsverstoß bezeichnet wird, nicht aber Verstöße gegen das Allge-

meine Gleichstellungsgesetz. Er würde daher eine Erweiterung der bestehenden 

Exmatrikulationsmöglichkeiten in § 62 Absatz 3 aus Diskriminierungsgründen akzep-

tieren. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil hierzu derzeit kein Bedarf gesehen wird. 

 

Zu § 62a  

 

Die LaStuVe lehnt die Einführung des Ordnungsrechts ab, insbesondere die Rege-

lung, dass Verstöße gegen das Hausrecht als Ordnungsverstöße geahndet werden 

könne. Die Regelung sei rückschrittlich, unnötig, autoritär und eine Einladung zu 

Willkürjustiz an Hochschulen. Außerdem werde studentisches Engagement, der Ar-

beitskampf und demokratische Teilhabe am Hochschulgeschehen über Gebühr ein-

geschränkt und das Gewaltenteilungsprinzip verletzt.  

 

Auch im Beteiligungsportal werden die neuen Regelungen überwiegend als rück-

schrittlich und als Angriff auf die politische Studierendenschaft gewertet. Die Vor-

schriften illustrierten das bei Zwangsimmatrikulationen bereits bestehende Problem 

der Hochschule als Gerichtsinstanz. 



 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Wiedereinführung des Ordnungsrechts entspricht einem 

praktischen Bedürfnis und dem Willen der Koalitionspartner. Die Praxis hat gezeigt, 

dass die außeruniversitären juristischen Wege in bestimmten Fällen nicht ausrei-

chen, um die Funktionsfähigkeit der Hochschule zu gewährleisten und insbesondere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hochschulverwaltung vor Anfeindungen oder 

Studentinnen vor extremen Fällen der sexuellen Belästigung oder des Stalkings zu 

schützen. Gewaltfreie hochschulpolitische Diskussionen und Auseinandersetzungen 

an den Hochschulen werden durch die Regelungen nicht verhindert. Ein Verstoß ge-

gen das Gewaltenteilungsprinzip liegt – wie beim vergleichbaren Disziplinarrecht – 

nicht vor. 

 

Kritisch wird die Regelung auch von der stuvus gesehen. Sie sieht zwar grundsätz-

lich einen Bedarf dafür, dass die Hochschule bei schwierigen Auseinandersetzungen 

eine wirksame Reaktionsmöglichkeit hat, die Hochschulen hätten aber wenig Erfah-

rung in der Rolle der Judikative. Angesichts der einschneidenden Sanktionen müss-

ten juristische Verteidigungsmöglichkeiten eines ordentlichen Gerichtsprozesses ge-

geben sein. Die Vorschriften gefährdeten das Engagement der Studierendenvertre-

ter. Sie schlägt deshalb die aktive Einbindung der Verfassten Studierendenschaft 

und die Pflicht zur vorherigen Verabschiedung einer entsprechenden Ordnung vor, 

die die Verstöße und die entsprechenden Ordnungsmaßnahmen transparent regelt. 

 

Dem Anliegen wird durch die Bildung eines Ordnungsausschusses, an dem mindes-

tens ein stimmberechtigtes Mitglied aus der Gruppe der Studierenden angehören 

muss, teilweise entsprochen. Im Übrigen wird dazu bemerkt: Die Hochschulen haben 

Erfahrungen mit Ordnungsverfahren, da es bis zum Jahr 2005 bereits ein Ordnungs-

recht in den baden-württembergischen Hochschulgesetzen gegeben hat. Gegen eine 

Maßnahme in einem Ordnungsverfahren steht den Studierenden der Rechtsweg zu 

den Verwaltungsgerichten offen. Studentisches Engagement ist weiterhin möglich, es 

können lediglich Gewalttaten und wiederholte schwerwiegende Verstöße gegen das 

Hausrecht geahndet werden. Die Tatbestände, die zu einer Ordnungsmaßnahme 

führen können, sowie die entsprechenden Ordnungsmaßnahmen sind wegen des 

Gesetzesvorbehalts im LHG zu regeln. Die Tatbestände sind ausreichend konkreti-

siert. 



 

 

Zu § 62a Absatz 1 Nummer 1  

 

Die LaStuVE fordert, zumindest den Tatbestand des Verstoßes gegen das Hausrecht 

zu streichen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Ordnungsmaßnahmen können nur wegen schwerwiegenden 

oder wiederholten Verstößen gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des 

Hausrechts verhängt werden. Die Regelung entspricht dem bis zum Jahr 2005 gel-

tenden Recht und wurde lediglich zum Schutz der Angehörigen der Hochschule auf 

diese ausgeweitet. 

 

Zu § 62a Absatz 1 Nummer 2  

 

Der HAW e.V. bittet um Prüfung, ob eine Erstreckung der Ordnungsverstöße auf 

Straftaten zu Lasten der Hochschule möglich ist, um beispielsweise schwere oder 

wiederholte Diebstähle ordnungsrechtlich ahnden zu können. Er schlägt vor, nach 

den Wörtern „zu Lasten“ die Wörter „der Hochschule oder“ einzufügen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil hierzu derzeit kein Bedarf gesehen wird. 

 

Zu § 62a Absatz 1 Nummer 3  

 

Die DHBW regt an, neben der rechtskräftigen Verurteilung auch die Möglichkeit der 

Entscheidung durch Strafbefehl aufzunehmen. Die Mehrzahl der Verfahren werde 

durch Strafbefehl abgeschlossen und es käme nur in wenigen Verfahren zu einer 

Hauptverhandlung. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil ein Strafbefehl, gegen den kein Rechts-

mittel eingelegt wird, einem rechtskräftigen Urteil gleichsteht (§ 410 Absatz 3 StPO). 

 

Die DHBW hält es für erforderlich, als weiteren Ordnungsverstoß das Nachstellen im 

Sinne des § 238 StGB vorzusehen, das bisher als Exmatrikulationsgrund in § 62 Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 3 genannt war. 



 

 

Hierzu wird bemerkt: Das Nachstellen unterfällt § 62a Absatz 1 Nummer 1b und kann 

als Ordnungsverstoß mit der Exmatrikulation belegt werden. 

 

Nach Ansicht des BBW stellt der Verweis auf Vorsatz bei der Sanktionierung sexuel-

ler Belästigung eine Verschlechterung der Situation der Opfersituation dar. Dieser sei 

im Zweifel auch nicht nachweisbar. 

 

Hierzu wird bemerkt: Eine Exmatrikulation war auch bisher nur bei der vorsätzlichen 

sexuellen Belästigung möglich, so dass mit der Neuregelung keine Verschlechterung 

des Opferschutzes verbunden ist. 

 

Zu § 62a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1  

 

Nach Auffassung des HAW e.V. mutet die Androhung der Exmatrikulation als eigene 

Ordnungsmaßnahme seltsam an. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Androhung stellt gegenüber der Exmatrikulation eine milde-

re und bei leichteren Verstößen oder einem erstmaligen Ordnungsverstoß gegebe-

nenfalls eine angemessenere Ordnungsmaßnahme dar. 

 

Zu § 62a Absatz 3 Satz 1 

 

Die LRK-Universitäten, die LRK-PH, die Universitäten Heidelberg, Konstanz, Mann-

heim, und Stuttgart, der HAW e.V. und die DHBW kritisieren, dass die Durchführung 

eines förmlichen Verfahrens nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz, insbe-

sondere bei der Verhängung milder Ordnungsmaßnahmen, zu bürokratisch und for-

malistisch sei. Es sei völlig ausreichend, wenn das Verfahren durch die Hochschulen 

in Form von Satzungen geregelt werde. Dies sei auch die Verfahrensweise in ande-

ren Bundesländern. Auch könne aufgrund des Hausrechts ein Ausschluss von der 

Benutzung bestimmter Einrichtungen ohne förmliches Verfahren ausgesprochen 

werden. Nach Auffassung der Universitäten Heidelberg und des HAW e.V. reiche wie 

bisher im Falle der Exmatrikulation wegen sexueller Belästigung ein einfacher Ver-

waltungsakt aus. Das förmliche Verfahren setze hohe Hürden, die das Instrument der 



 

Ordnungsmaßnahmen erheblich einschränken. Darüber hinaus sei es fehleranfällig. 

Die Universität Konstanz sieht darin eine Überregulierung. Es sei übliche Praxis, 

dass die Hochschulen solche Verfahren in einer Satzung regeln. 

 

Sie schlagen vor, dass das Nähere zum Verfahren durch Satzung des Senats gere-

gelt werde. Nach Auffassung der LRK-PH und der Universität Mannheim soll das 

Rektorat für die Satzung ein Vorschlagsrecht haben; der HAW e.V. schlägt vor, dass 

diese Satzung der Zustimmung der Rektorin oder des Rektors bedarf. 

 

Den Vorschlägen wird entsprochen. Es wird eine Satzungsermächtigung für den Se-

nat zur Regelung des Verfahrens zur Verhängung der Ordnungsmaßnahmen ge-

schaffen. Die Satzung bedarf der Genehmigung des Rektorats. Zur weiteren Verfah-

renserleichterung wird darüber hinaus durch eine Änderung des § 63 Absatz 1 das 

Vorverfahren in diesen Fällen ausgeschlossen. Dies dient zugleich der Möglichkeit 

einer schnellen gerichtlichen Überprüfbarkeit einer verhängten Ordnungsmaßnahme, 

insbesondere einer Exmatrikulation. 

 

Die DHBW bittet um Klarstellung, dass im Falle der Beibehaltung des Satzes 1 die 

Studienakademien der DHBW und nicht das Präsidium der DHBW für die Durchfüh-

rung des Verfahrens zuständig sind. 

 

Das Anliegen erledigt sich durch die Änderung des Absatzes 3. Die DHBW kann die 

Zuständigkeit in der Satzung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben selbst re-

geln. 

 

Im Beteiligungsportal wird angeregt, einem studentischen Gremium ein Vetorecht bei 

der Verhängung von Ordnungsmaßnahmen einzuräumen, um einem Missbrauch 

durch die Rektorate vorzubeugen. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. Es wird vorgesehen, dass die Hochschu-

le in ihrer Satzung einen Ordnungsausschuss als zuständige Behörde vorsieht, in 

dem die Studierenden stimmberechtigt sind. 

 



 

Die LaStuVe fordert, dass die Zustimmung der Studierendenschaft zur Vorausset-

zung für die Feststellung eines Ordnungsverstoßes wird. 

 

Dem Anliegen wird durch die Bildung eines Ordnungsausschusses, dem mindestens 

ein stimmberechtigtes Mitglied aus der Gruppe der Studierenden angehören muss, 

teilweise entsprochen. 

 

Der fzs ist der Ansicht, dass über die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen ein 

allgemeines Gericht entscheiden soll. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Es sollen keine weiteren Straftatbestände einge-

führt werden, für die die ordentlichen Gerichte zuständig wären, sondern ein hoch-

schulinternes Ordnungsrecht, mit dem die Funktionsfähigkeit der Hochschule gesi-

chert werden soll. 

 

Der BS regt an, die Formulierung stilistisch wie folgt zu fassen: „Über Ordnungsmaß-

nahmen entscheidet das Rektorat in einem förmlichen Verfahren nach den §§ 63 bis 

70 LVwVfG.“ 

 

Der Vorschlag erledigt sich durch die Änderung des Absatzes 3. 

 

Zu § 62a Absatz 3 Satz 2 

 

Nach Ansicht des BS sei es angebracht, die Dauer des Ausschlusses von der Hoch-

schule auf bis zu vier Jahre zu erhöhen, um die Gefahr zu minimieren, dass sich der 

oder die Studierende erneut an der entsprechenden Hochschule einschreibt. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil es sich bei der Zwangsexmatrikulation 

um einen schweren Eingriff in die Berufsfreiheit handelt. Ein Ausschluss von der 

Hochschule für mehr als zwei Jahre wäre unverhältnismäßig. 

 

Zu § 65a Absatz 3 Sätze 1 und 2  

 



 

Der DGB und Ver.di sehen in der Neufassung des § 65a Absatz 3 einen Rückschritt 

und lehnen sie ab. Die Studierendenschaften seien sehr unterschiedlich in parlamen-

tarischen Strukturen organisiert, z.B. auch in Studierendenräten. Mit der Neufassung 

würden diese alternativen Strukturen für unwirksam erklärt. 

 

Die LaStuVe lehnt die Änderung in dieser Form ab, weil die Auswirkungen auf die 

existierenden Kollegialorgane nicht klar seien. Sie fordert Rechtssicherheit für die 

Studierendenräte, die auf der Entsendung von demokratisch legitimierten Mitgliedern 

aus dezentralen Organen der Studierendenschaft beruhen. Es existierten durchaus 

Studierendenschaften, deren Studierendenrat ausschließlich aus Vertreterinnen und 

Vertretern der Fachbereichsvertretungen bestünde. Dieses Modell, das im Rahmen 

der konstituierenden Satzungsgebung von den Studierenden selbst gewählt worden 

sei, würde degradiert.  

 

Der fzs wendet sich dagegen, dass durch die Novelle bestehende Strukturen zerstört 

werden und rät dringend von grundlegenden Änderungen der Organisationsstruktur 

ab. Die Studierendenschaften müssten wie bisher selbstbestimmt über ihre Organi-

sationsform durch Urabstimmung entscheiden können. 

 

Der HAW e.V. kann den Sinn und Zweck der Änderung nicht erkennen. Es sei nicht 

neu, dass sich das Kollegialorgan in parlamentarischen Strukturen organisiert. Es sei 

auch nicht erkennbar, warum die sonstige Organisation der Verfassten Studieren-

denschaft nicht mehr demokratischen Grundsätzen entsprechen müsse. 

 

Eine Zuschrift im Beteiligungsportal sieht in der Neuregelung keine Vorteile. Sie 

schaffe nur Rechtsunsicherheit, weil Studierendenratsmodelle, die von der Mehrheit 

der Studierendenschaften eingeführt wurden, unter Stress gesetzt würden. Die Neu-

regelung sei ausschließlich parteipolitisch motiviert. 

 

Hierzu wird bemerkt: Auch die Neufassung belässt den Studierendenschaften noch 

Spielräume bei der Ausgestaltung. Vorausgesetzt wird nur, dass die Wahlrechtsprin-

zipien eingehalten werden und das legislative Organ in einer Weise organisiert ist, 

dass die Wahlergebnisse dort widergespiegelt werden. 

 



 

Zu § 65a Absatz 3 Satz 2  

 

Dem HAW e.V. und BS erscheinen der Begriff „kleine Hochschulen“ erklärungsbe-

dürftig. Der BS schlägt die Nennung einer konkreten Zahl Studierender vor (z.B. bis 

2000 Studierende). 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil sich die Studierendenzahlen schnell 

verändern können und bei der Festlegung einer bestimmten Zahl von Studierenden 

die Gefahr besteht, dass die Organisation der Verfassten Studierendenschaft ständig 

verändert werden müsste. Als Richtwert kann jedoch die Zahl von 2.000 Studieren-

den dienen. 

 

Zu § 65a Absatz 5 Sätze 5 und 6 

 

Die Möglichkeit, den Beitragseinzug und die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsge-

schäfte von der Hochschule erledigen zu lassen, wird von der DHBW zwar begrüßt, 

aber nicht für umsetzbar gehalten, wenn die Hochschule eine solche Vereinbarung 

nicht eingehen möchte. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Hochschulen können in der Vereinbarung einen Kosten-

ausgleich vereinbaren. 

 

Die Universität Mannheim hat keine Bedenken gegen die freiwillige Möglichkeit, dass 

die Hochschulen für die Verfasste Studierendenschaft Beiträge einzieht und Abga-

ben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte erledigt. Die Inanspruchnahme der Res-

sourcen der Hochschule könne jedoch deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Sie 

bittet daher, Satz 6 wie folgt zu fassen. „Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die 

Studierendenschaft hierfür einen Finanzierungsbeitrag leistet.“ 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Der Abschluss der Vereinbarung ist freiwillig. Die 

Hochschulen können dabei einen Kostenausgleich mit der Verfassten Studierenden-

schaft vereinbaren. 

 



 

Die GEW betont, dass der Einzug des Semesterbeitrags der Studierendenschaft 

grundsätzlich ohne nennenswerten Aufwand erfolgt und lehnt die Erhebung eines 

Finanzierungsbeitrags ab. Der fzs, der DoKUS und die stuvus begrüßen die Rege-

lung, sehen es aber als fragwürdig an, wenn die Studierendenschaften für die Ein-

ziehung der Beiträge einen Finanzbeitrag leisten müssten. Diese würden bereits 

nach geltendem Recht von den Hochschulen unentgeltlich ohne großen Aufwand 

eingezogen. Sie schlagen vor, die Einziehung der Beiträge von der Möglichkeit der 

Vereinbarung eines Finanzierungsbeitrags auszunehmen. Auch die LaStuVe lehnt es 

ab, dass die Hochschulen für den Einzug der Studierendenbeiträge zukünftig einen 

Finanzierungsbeitrag mit den Studierendenschaften auszuhandeln. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen, da die Hochschulen die Beiträge nach geltendem 

Recht bereits unentgeltlich einziehen und der Einzug wenig Aufwand verursacht. 

 

Die GEW findet, dass die Hochschule und die Verfasste Studierendenschaft mehr 

zusammenarbeiten könnten und sollten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Dem ist zuzustimmen. 

 

Zu § 65a ergänzend 

 

Die DHBW fordert eine grundlegende Umgestaltung der Organisation der Verfassten 

Studierendenschaften und eine andere Rechtsstellung derselben. Die Organisation 

müsse dringend vereinfacht werden, weil die Studierenden mit dem Engagement in 

der Verfassten Studierendenschaft sowohl zeitlich als auch wissenstechnisch über-

fordert seien. Die Amtszeiten der Studierenden in den Verfassten Studierendenschaf-

ten seien zu kurz, um ausreichend Kompetenz aufzubauen. Darüber hinaus würden 

sich nur wenige Studierende finden, die sich neben dem Studium in der Verfassten 

Studierendenschaft einbringen wollen. Auch sei es für die Studierendenschaft 

schwierig, geeignetes Personal zu finden. Die DHBW leiste so viel Unterstützung wie 

möglich, komme aber personell an ihre Grenzen.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen, weil er nicht Gegenstand dieses Gesetzge-

bungsverfahrens ist. 



 

 

Zu § 65b Absatz 3 Sätze 4 bis 5 

 

Die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart unterstützt die Bereitstellung der 

Informationen zur Finanzverwaltung der Verfassten Studierendenschaft. 

 

Der fzs schlägt vor, dieselbe Regelung auch für die Hochschulen einzuführen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da er nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsver-

fahrens ist. 

 

Die Landesstudierendenkonferenz begrüßt die Transparenz des Haushalts der Ver-

fassten Studierendenschaft gegenüber den Studierenden, die diesen speisen, 

grundsätzlich sehr. Es wird jedoch um eine Präzisierung der Begriffe „Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen“ angeregt, um Klarheit über den ange-

dachten Detaillierungsgrad der Offenlegung zu schaffen. Es sei zu klären, ob mit die-

ser Regelung implizit eine bestimmte Haushaltstitelstruktur verpflichtend wird. Der fzs 

fordert, Satz 4 wie folgt zu fassen: „Das exekutive Organ der Studierendenschaft hat 

das eingenommene oder abgerufene Volumen der jeweiligen Haushaltstitel (Ein-

nahmen und Ausgaben) sowie Verpflichtungsermächtigungen nach Abschluss der 

Rechnungslegung hochschulöffentlich zu machen.“, weil die Studierendenschaften 

Klarheit darüber haben müssten, was die Bekanntgabe alles umfasse. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die Begriffe „Einnahmen“, „Ausgaben“ und „Ver-

pflichtungsermächtigungen“ sind haushaltsrechtlich geklärt. Der Haushalt und die 

Aufstellung des Haushalts der Verfassten Studierendenschaft folgt den allgemeinen 

Regeln der Landeshaushaltsordnung. Fragen zur Auslegung und zum Verfahren bei 

der Anwendung dieser Regelung werden in den Richtlinien, die der Verfassten Stu-

dierendenschaft gemäß Beschluss des Landtags zur Denkschrift des Rechnungshofs 

2018 zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise in einer Dienstbesprechung 

mit den Haushaltsbeauftragten der Verfassten Studierendenschaften, geklärt. 

 

Zu § 65c 

 



 

Die DHBW begrüßt sehr, dass der Begriff „Ausbildungsstätte“ im Gesetz durchgängig 

mit „Duale Partner“ ersetzt wird. Dies unterstreiche die Dualität des Studiums. In der 

Praxis habe sich dies bereits seit einigen Jahren etabliert. 

 

Zu § 65c Absatz 2 Satz 3 

 

Die DHBW bittet um Berücksichtigung des DHBW Center for Advanced Studies, bei 

dem ebenfalls Duale Partner zugelassen werden können. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Der BBW bemängelt, dass ein Dualer Partner an mehreren Studienakademien im 

Hochschulrat aktiv sein kann. Dies könne angesichts der Dominanz einzelner Unter-

nehmen zu einer beherrschenden Stellung führen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die gesetzlich vorgesehene Mitwirkung der Dualen Partner in 

den Gremien der DHBW wird im Einzelnen durch untergesetzliche Regelungen aus-

gestaltet. Auch für den Örtlichen Hochschulrat sind in der Wahlordnung Regelungen 

vorgesehen, die die Mitwirkung derselben Vertreterin oder desselben Vertreters ei-

nes Dualen Partners an mehreren Studienakademien ausschließt. In den Örtlichen 

Hochschulräten werden zudem überwiegend die standortspezifischen Interessen der 

Dualen Partner vertreten. Eine standortübergreifende Einflussnahme einzelner Un-

ternehmen durch verschiedene Personen erscheint daher eher unwahrscheinlich. 

 

Zu § 65c Absatz 3 

 

Die DHBW regt an, Satz 1 dahingehend zu ergänzen, dass Studierende an der 

DHBW von den Professorinnen und Professoren und den Mitarbeitenden der Dualen 

Partner gemeinsam betreut werden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Absatz 3 ist im Zusammenhang mit den Eig-

nungsanforderungen an den Dualen Partner in Absatz 2 zu sehen. In diesem Sinne 

formuliert er die Voraussetzung, die die für die Ausbildung verantwortliche Person 

beim Dualen Partner haben muss. 



 

 

Zu § 69 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 10 (neu) 

 

Der HAW e.V. begrüßt die Ermöglichung der Einführung weiterbildender Masterstu-

diengänge im Bereich der europäischen und internationalen Zusammenarbeit an den 

Hochschulen für Öffentliche Verwaltung als wichtige und bedarfsgerechte Weiterent-

wicklung. 

 

Zu § 69 Absatz 2 Satz 3 ergänzend 

 

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) bringt keine Einwände 

beziehungsweise Anmerkungen zu der Entwurfsfassung des 4. HRÄG vor, regt aber 

an, in § 69 Absatz 2 Satz 3 die Begriffe „Die Rektorin oder der Rektor“ durch „Die 

Präsidentin oder der Präsident“ zu ersetzen.  

 

Dieser Vorschlag ist bislang nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens gewe-

sen, wird aber übernommen, da es sich lediglich um eine Anpassung der Terminolo-

gie an die Terminologie der Verordnung der Landesregierung über die Errichtung der 

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie in der Praxis der Hochschule han-

delt und es den Hochschulen nach § 17 Absatz 3 Satz 3 frei steht, die Bezeichnun-

gen „Präsidentin“ oder „Präsident“ anstelle den Bezeichnungen „Rektorin“ oder „Rek-

tor“ vorzusehen. 

 

Zu § 69 Absatz 4 Satz 3 (neu) 

 

Das Justizministerium hat um eine Ergänzung des LHG dahingehend gebeten, dass 

bezogen auf Hochschulen für den öffentlichen Dienst ohne Rechtsfähigkeit eine Er-

mächtigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung des Da-

tenschutzes in § 69 Absatz 4 LHG geschaffen wird.  

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 70 Absatz 3 

 



 

Die GEW unterstützt die Regelungen für die Anerkennung von Hochschulen sehr. 

Für den DHV ist entscheidend, dass Voraussetzungen für die staatliche Anerken-

nung (in Absatz 3) in einem transparenten, dem wissenschaftlichen Standard ent-

sprechenden Verfahren und unter Einbeziehung von dafür befähigten Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern geprüft und festgestellt werden müssen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Der Grundaussage wird zugestimmt. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 1 

 

Die Kirchen und der HAW e.V. schlagen vor, zwischen kirchlichen und sonstigen 

nichtstaatlichen Hochschulen zu unterscheiden. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 

 

Der VPH macht geltend, der Entwurf verkenne, dass das Dienstverhältnis zwischen 

Professorinnen und Professoren an nichtstaatlichen Hochschulen rein privatrechtli-

cher Natur sei. Die Wissenschaftsfreiheit als staatsgerichtetes Grundrecht stehe 

ihnen deshalb grundsätzlich im Verhältnis zum Träger nicht zur Verfügung.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Regelung verlangt keine Orientierung an den Strukturen 

staatlicher Hochschulen. Sie lässt Raum für eigenständige Lösungen, vorausgesetzt, 

es kommt im Gesamtgefüge zu keinem Machtungleichgewicht. Eine Orientierung an 

wissenschaftstypischen Standards und die Gewährleistung von wissenschaftstypi-

schen Freiräumen für die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer kann erwartet 

werden, wenn eine nichtstaatliche Einrichtung sich als Hochschule präsentieren will. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

 

Die Kirchen regen an, stärker auf potentielle Interessenkollisionen abzustellen und 

Hochschulmitglieder nicht von jeder Funktion beim Betreiber auszuschließen. Die 



 

Hochschule für Kommunikation und Gestaltung gGmbH fordert, dass der Gesetzge-

ber das Verbot auf „wesentliche Funktionen“ beschränkt. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu 70 Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 

 

Der BS würde es begrüßen, wenn die wirtschaftliche Stellung der Hochschullehrerin-

nen und Hochschullehrer an nichtstaatlichen Hochschulen auch weiterhin rechtlich 

zugesichert würde, ohne dass sich hier ggf. Ansprüche gegenüber dem Land erge-

ben. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die Absprachen auf KMK-Ebene enthalten 

zur wirtschaftlichen Stellung keine Regelung mehr. Die bisherige Regelung in Baden-

Württemberg war wenig konkret und praktisch ohne Bedeutung. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 

 

Der VPH sieht nichtstaatliche Hochschulen nicht in der Pflicht, die Inhaberinnen und 

Inhaber akademischer Leitungsämter in angemessenen Zeiträumen neu zu bestellen 

und der akademischen Selbstverwaltung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung 

und Abberufung der Hochschulleitung einzuräumen. Dies ergebe sich aus dem 

„Spannungs- und Haftungsverhältnis zwischen öffentlichem und privatem Recht.“ 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Bei einer Einrichtung, die sich als „Hochschu-

le“ geriert und die als solche anerkannt werden will, kann auch erwartet werden, dass 

sie in hochschultypischer Weise ihren Mitgliedern Partizipationsmöglichkeiten in der 

akademischen Selbstverwaltung gewährt. In welcher Form diese erfolgt, bestimmt 

sich nach dem vertraglichen Regelwerk der Hochschule. Dieses muss nach Satz 2 

Nummer 1 einen „gegenseitigen Interessenausgleich“ sicherstellen. 

 

Der BS sähe es für sinnvoll an, sich bei der Neubenennung akademischer Leitungs-

ämter grundsätzlich an den Zeiträumen und Verfahrensweisen der staatlichen Hoch-



 

schulen zu orientieren, ohne diese direkt vorzuschreiben, ähnlich zu den in Satz 4 

genannten Mindeststandards. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Ein Gleichklang der Amtszeiten mit den an 

staatlichen Hochschulen kann gesetzlich nicht vorgegeben werden. Insoweit greift 

die unternehmerische Freiheit privatwirtschaftlich organisierter Hochschulen und de-

ren Betreiber durch. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 4 Nummern 1 und 3 

 

Die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung gGmbH wendet sich gegen die in 

den Nummern 1 und 3 gemachten Mindestvorgaben an die Ausstattung der Hoch-

schule. Dies benachteilige kleinere Hochschulen und behindere die Einrichtung neu-

er Hochschulen, „ohne dass empirisch festgestellt wäre, dass die Vorgaben geeignet 

sind, eine qualitativ hochwertige Lehre sicherzustellen.“ Die Bestimmungen seien 

unverhältnismäßig und zudem nicht hinreichend bestimmt.  

 

Eine Änderung ist nicht angezeigt. Es wird ein Lehrkörper „in vergleichbarem Umfang 

zu entsprechenden staatlichen Hochschulen“ und „ein angemessener Anteil von 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern“ gefordert, die mit einem „mindestens 

hälftigen Anteil ihrer Arbeitskraft an der Hochschule beschäftigt sind“. Beide Kriterien 

sind zwar unbestimmte Rechtsbegriffe, lassen sich durch vergleichsweise Betrach-

tung entsprechender staatlicher Hochschulen konkretisieren. Beide Kriterien dienen 

dazu, einen personellen Kern an Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu ga-

rantieren, der die Lehrangebote verantwortet und den Studierenden als Ansprech-

partner dient. 

 

§ 70 Absatz 3 Satz 5 Nummer 1 

 

Der DHV äußert Zweifel an der Gleichstellung der Abschlüsse der nichtstaatlichen 

mit denen der staatlichen Hochschulen vor dem Hintergrund, dass nur ein gewisser 

(„angemessener“) Anteil der Lehre an nicht staatlichen Hochschulen von Hochschul-

lehrern/Hochschullehrerinnen erbracht werden müsse. Es müsse sichergestellt sein, 



 

dass eine entsprechende Qualifizierung als Hochschullehrer/Hochschullehrerin ge-

geben ist, wenn Prüfungen durchgeführt würden. 

 

Hierzu wird angemerkt: Einen konkreten Vorschlag hat der DHV nicht formuliert. Es 

gibt aber auch keinen Anlass zu Änderungen. Von den nichtstaatlichen Hochschulen 

wird verlangt, dass sie über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern verfügen, die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben der Hochschule er-

möglicht. Bei der Beurteilung der Angemessenheit, ist der fachtypische Ausstat-

tungsstandard an staatlichen Hochschulen eine wichtige Bezugsgröße. 

 

Zu § 70 Absatz 3 Satz 6 

 

Der VPH wendet sich gegen eine Absicherung durch Bürgschaften, erkennt aber an, 

dass der Gesetzentwurf auch andere Absicherungen zulässt, insbesondere das „vom 

VPH schon vor langer Zeit thematisierte Übernahmemodell mit anderen, vergleichba-

ren Hochschulen.“ 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Form der Absicherung ist gesetzlich nicht vorgegeben. 

 

Zu § 70 Absatz 3 ergänzend 

 

Der VPH regt an, § 70 Absatz 3 um eine Regelung zu Lehrbeauftragten zu ergänzen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. An nichtstaatlichen Hochschulen stehen die 

Lehrenden in einem zivilrechtlichen Rechtsverhältnis. Dieses ist einer landesrechtli-

chen Regelung nicht zugänglich. 

 

Zu § 70 Absatz 4 

 

Die Kirchen schlagen vor, zwischen kirchlichen und sonstigen nichtstaatlichen Hoch-

schulen zu unterscheiden. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 



 

Die Universität Freiburg sieht keinen Grund dafür, die Möglichkeit der Verleihung des 

Promotions- und Habilitationsrechts für nichtstaatliche Hochschulen allgemein einzu-

führen. Der DHV äußert Bedenken an „der vorgesehenen Möglichkeit, nicht staatli-

chen Bildungseinrichtungen ein Promotions- und Habilitationsrecht zu verleihen.“ Es 

fehle an der notwendigen Forschungstiefe und am Forschungsumfeld sowie die In-

tegration in entsprechende Forschungsteams, die eben nur im Verbund mit Universi-

täten möglich seien. 

 

Hierzu wird bemerkt: Der Einwand beruht auf einem Irrtum. Die Möglichkeit der Ver-

leihung des Promotions- und Habilitationsrechts bestand bereits bisher (§ 70 Ab-

satz 7 a.F. bzw. § 39 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 70 Absatz 6 Satz 1 a.F.). Diese Mög-

lichkeit wird in § 70 Absatz 4 auch nicht konstitutiv begründet. Es werden dort ledig-

lich die Voraussetzungen näher konkretisiert und das Verfahren geregelt.  

 

Der BS plädiert dafür, ein Promotions- oder Habilitationsverfahren vorauszusetzen, 

welches „das den an den staatlichen universitären Einrichtungen etablierten Verfah-

ren“ entspreche. Nur so könne die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit gesichert 

werden. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Nichtstaatliche Hochschulen sind in der Aus-

gestaltung ihrer Verfahren frei. Im Ergebnis muss aber sichergestellt werden, dass 

Promotion und Habilitation qualitativ mit denen staatlicher Hochschulen vergleichbar 

sind. 

 

Zu § 70 Absatz 5 

 

Die Kirchen schlagen vor, statt von „Einrichtungen“ von „Hochschulen“ zu sprechen. 

Der HAW e.V. bittet darum, gesondert klarzustellen, dass die Absätze 3 und 4 bei 

kirchlichen Hochschulen nur Anwendung finden, soweit verfassungsmäßig gewähr-

leistete Rechte der Kirchen nicht entgegenstehen. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Zu § 70 Absatz 8 Satz 3  



 

 

Die SRH Hochschule Heidelberg erkennt in der Änderung keinen Mehrwert gegen-

über der bisherigen Regelung. Für die Umsetzung einer Zustimmungspflicht nach 

§ 70 Absatz 8 müssten sämtliche Unterlagen des Verfahrens dem Wissenschaftsmi-

nisterium zur Verfügung gestellt werden. Die Regelung sei zu streichen, weil die 

Rechtsaufsicht mit dem Auskunftsrecht ausreichend sei. Bereits heute könnten 

rechtswidrige Bestellungen rückgängig gemacht werden (§ 68 Absatz 3). Höchstens 

sollte den staatlich anerkannten Hochschulen auferlegt werden, die Bestellung durch 

eine Satzung zu regeln.  

 

Die Hochschule für Gestaltung und Kommunikation gGmbH wendet sich dagegen, 

die Ernennung von Honorarprofessuren an nichtstaatlichen Hochschulen unter einen 

Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Zumindest seien aber Kriterien festzulegen, die 

eine gerichtliche Überprüfung ermöglichten. 

 

Den Vorschlägen wird nicht entsprochen. Der Genehmigungsvorbehalt dient der prä-

ventiven Rechtskontrolle. Die Kriterien ergeben sich durch den Verweis auf § 55 Ab-

satz 1 und entsprechen damit denen an staatlichen Hochschulen. 

 

Zu § 70a Absatz 1 Satz 1 

 

Der VPH wendet sich gegen die gesetzliche Festschreibung einer Begutachtung („In-

stitutionelle Akkreditierung“) durch den Wissenschaftsrat. Durch „diese einseitige 

Festlegung auf diese staatliche Institution“ nehme sich das Land „Möglichkeiten, ggf. 

ein breiteres Spektrum an Einrichtungen mit einzubeziehen“. Diese Wahlmöglichkei-

ten gebe es bei den „(qualitätsgesicherten) Agenturen für die Programmakkreditie-

rung“ und es sei „nicht ersichtlich, warum hier eine Festlegung einseitig auf den Wis-

senschaftsrat“ erfolge. Auch die Hochschule für Gestaltung und Kommunikation 

gGmbH vertritt die Meinung, das Land dürfe sich nicht an eine Institution binden. Alle 

Länder außer Thüringen, die eine Beauftragung des Wissenschaftsrats vorgesehen 

hätten, hätten auch die Bestellung anderer Institutionen zugelassen. Einem Monopol 

des Wissenschaftsrats stehe nicht zuletzt auch „der völlig fehlende Qualitäts- und 

Preiswettbewerb“ entgegen. 

 



 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Wissenschaftsrat ist eine hochrenom-

mierte staatliche Beratungseinrichtung, die von Bund und Ländern gemeinsam ge-

tragen wird und auch bislang die institutionelle Akkreditierung nichtstaatlicher Hoch-

schulen bundesweit vorgenommen hat. Der Wissenschaftsrat soll auch künftig in 

sachlicher Unabhängigkeit unbeeinflusst vom Interesse, sich den Zugang zu Folge-

aufträgen zu sichern, die strukturellen Gegebenheiten bei nichtstaatlichen Hochschu-

len begutachten. Es ist nicht beabsichtigt, insoweit einen Markt zu eröffnen für privat-

rechtlich organisierte und privatwirtschaftlich agierende Agenturen. 

 

Zu § 70a Absatz 1 Satz 2 

 

Die Hochschule für Gestaltung und Kommunikation gGmbH wendet sich gegen einen 

„starken Ausbau“ des Akkreditierungs- und Begutachtungsdrucks, der zudem mit ho-

hen Kosten verbunden sei. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die periodische Erneuerung der Akkreditie-

rung entspricht bisheriger Praxis. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass die Hoch-

schulen in ihrer Struktur sowie in ihren Angeboten und in ihrer Ausstattung einem 

stetigen Wandel unterliegen und Akkreditierungen immer nur Momentaufnahmen 

darstellen. 

 

Zu § 70a Absatz 1 Satz 3 

 

Der VPH versteht die Regelung dahingehend, dass bei der „Reakkreditierung“ der 

Wissenschaftsrat die „Reakkreditierungsinstanz“ sei und damit von der „begrüßens-

werten Regelung“ fundamental abgewichen werde, „dass die im Rahmen eines Ver-

fahrens der (Re-)Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat erlangten Erkenntnisse 

keine Prämisse für die staatliche Anerkennung, sondern nur eine Erkenntnisquelle 

von mehreren“ sei. Er fordert eine Streichung von Satz 3, äußerst hilfsweise eine 

Konkretisierung der Einleitungstatbestände, der Klarstellung der Reakkreditierung 

oder nur Durchführung eines Reakkreditierungsverfahrens und eine Vorlauffrist von 

mindestens 18 Monaten. Die SRH-Hochschule Heidelberg äußerte sich entspre-

chend. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Auch die Reakkreditierung mündet nicht in einer hoheitlichen 

Entscheidung des Wissenschaftsrats, sondern bildet nur eine Erkenntnisquelle für 

das zur Entscheidung nach § 71 berufene Wissenschaftsministerium. Die verfah-

rensmäßige Ausgestaltung folgt den Regeln des § 70a.  

 

Zu § 70a Absatz 1 Satz 4 

 

Der Wissenschaftsrat bittet um Flexibilität bei der Verfahrensgestaltung bei der Prü-

fung der Voraussetzungen für die Gewährung von Promotions- und/oder Habilitati-

onsrecht. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. Der Klammerzusatz „(Promotions- und Habilitati-

onsrechtsverfahren)“ wird gestrichen. Damit soll deutlich gemacht werden, dass nicht 

notwendigerweise ein gesondertes Verfahren durchgeführt werden muss. 

 

Zu § 70a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 

 

Der VPH sieht mit der Einräumung einer Stellungnahme zu der Akkreditierungsent-

scheidung des Wissenschaftsrats vor der Veröffentlichung eine langjährige Forde-

rung des Verbandes realisiert. 

 

Hierzu wird bemerkt: Vorgesehen ist eine Stellungnahme zum Bewertungsbericht. 

Dies entspricht der bisherigen Praxis des Wissenschaftsrats. 

 

Zu § 70a Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 

 

Der VPH begrüßt die Einrichtung einer Beschwerdestelle beim Wissenschaftsrat „zur 

Klärung kontroverser Ansichten im Akkreditierungsverfahren“. Er fordert, dass zu-

mindest eines der drei Mitglieder ein professorales Mitglied einer privaten Hochschu-

le sein soll, das nicht der betroffenen Bildungseinrichtung angehören darf.  

 

§ 70a Absatz 2 Satz 3 

 



 

Der VPH drängt darauf klarzustellen, dass von der Veröffentlichung Daten auszu-

nehmen sind, „die in der Regel in Unternehmen der Privatwirtschaft einer Geheimhal-

tung unterliegen; so z.B. in der Regel die Daten, die Rückschlüsse auf den wirtschaft-

lichen Status zulassen“. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen. 

 

Der Wissenschaftsrat möchte klargestellt wissen, dass sich die Publikationspflicht 

sowohl auf den Bericht der Akkreditierungskommission als auch auf die Entschei-

dung des Wissenschaftsrats bezieht.  

 

Hierzu wird bemerkt: Verwaltungsrechtlich sind beides Teile des vom Wissenschafts-

rat gemäß Absatz 1 zu erstattenden Gutachtens. Gefordert ist nicht eine vollständige 

Wiedergabe dieser Dokumente. Auch eine gedrängte Darstellung würde ausreichen. 

 

§ 70a Absatz 3 Satz 1 

 

Der VPH begrüßt es ausdrücklich, „dass der Gesetzgeber im Rahmen der Novellie-

rung des Hochschulgesetzes den Prüfumfang der institutionellen Akkreditierung an 

Hand der Anforderungen des Hochschulgesetzes, die die privaten Hochschulen zu 

erfüllen haben, um staatlich anerkannt zu werden, konkret regelt.“ 

 

Zu § 70a Absatz 4 

 

Der VPH begrüßt „die nunmehr differenzierende Sichtweise der Trennung von Ent-

scheidungen über die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat und 

dem Verfahren der staatlichen Anerkennung einer Privaten Hochschule durch das 

Ministerium“ ausdrücklich.  

 

Zu § 71a Absatz 2 

 

Der VPH sieht den Umstand, dass „nicht mehr die zu akkreditierende bzw. staatlich 

anzuerkennende Hochschule direkt die Zahlungspflichtige gegenüber dem Wissen-

schaftsrat sein soll,“ als Chance, „dass durch das Einführen eines öffentlich-



 

rechtlichen Gebührenmodells eine höhere Transparenz in den Entgelten für den Wis-

senschaftsrat Einzug halten kann und das den Gebührenbescheid ausstellende Mi-

nisterium sich nicht nur darauf beschränkt, eine intransparente Rechnung des Wis-

senschaftsrats lediglich weiterzuleiten.“ Er regt „dringend eine transparente Entgelt-

/Gebührenübersicht an.“ 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Gebührenübersicht wird durch Änderung des als Anlage zur 

Gebührenverordnung Wissenschaftsministerium erlassenen Gebührenverzeichnisses 

erfolgen. 

 

Zu § 76 Absatz 4 

 

Die LRK-Universitäten ist dankbar für die Option, die Bauherreneigenschaft in Eigen-

verantwortung wahrzunehmen. Die Möglichkeit der Übertragung der Bauherrenei-

genschaft auf die Hochschulen in dem neuen Absatz 4 ist nach Auffassung des HAW 

e.V. sinnvoll. Er könne ein geeignetes Instrument zur Verfahrenserleichterung in 

Bauvorhaben sein. Die Änderung des § 76 werde daher ausdrücklich unterstützt und 

um Umsetzung gemäß dem Entwurf gebeten. Auch die Landesvereinigung der Ar-

beitgeberverbände begrüßt die im Rahmen der Weiterentwicklungsklausel vorgese-

hene optionale Bauherreneigenschaft der Hochschulen ausdrücklich. 

 

Aus Sicht der GEW ist die Übertragung der Bauherreneigenschaft auf die Hochschu-

len ambivalent zu betrachten. Kleine Hochschulen würden regelmäßig hierzu nicht in 

der Lage sein, da Stellen und Expertise fehlten. Es dürfe nicht zu einer Zwei-

Klassen-Gesellschaft der Bauenden und der auf Vermögen und Bau angewiesenen 

Hochschulen kommen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Ausstattungsfragen sind nicht Gegenstand dieses Gesetzge-

bungsverfahrens. 

 

3.2. Zu Artikel 2 (Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes - UKG) 

 

Zu § 1 Absatz 1 ergänzend 

 



 

Das Universitätsklinikum Freiburg schlägt vor, die Möglichkeit einer Gesamtrechts-

nachfolge nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auch bei Universitätsklinika in der 

Rechtsform von Anstalten des öffentlichen Rechts als aufnehmender Rechtsträger zu 

ermöglichen. Aufgrund der Ausgestaltung der Universitätsklinika in Baden-

Württemberg als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts bestehe bei einer 

angedachten Integration von Einrichtungen anderer, privatrechtlich organisierter 

Rechtsträger derzeit jedoch nur die Möglichkeit diese im Wege der sog. Einzel-

rechtsnachfolge zu vollziehen. Dies erfordere u.a., dass für einen Übergang des (Kli-

nik-) Betriebes bezüglich aller von dem bisherigen Rechtsträger eingegangen Ver-

tragsbeziehungen die Zustimmung der jeweiligen Vertragspartner einzuholen ist, so-

wie sämtliche Vermögensgegenstände grds. zivilrechtlich „einzeln“ auf den aufneh-

menden Rechtsträger übertragen werden müssen. Dies sei äußerst aufwändig. Aller-

dings eröffne der Bundesgesetzgeber in § 1 Absatz 2 UmwG die Möglichkeit einer 

abweichenden Regelung durch entsprechende landesrechtliche Vorschriften. 

 

Dem Vorschlag wird insoweit entsprochen, als die Möglichkeit für das der Universi-

täts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen GmbH auf das Universitätsklinikum Frei-

burg der Universität Freiburg vorgesehen wird. 

 

Zu § 1 Absatz 5 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten weist darauf hin, dass die 

Neuregelung für das privatrechtlich verfasste Universitätsklinikum Mannheim Folgen 

hätte. Während dieses bisher nur für die Personalverwaltung und Allgemeine Verwal-

tung der Medizinzischen Fakultät zuständig war, müsste es künftig auch die Wirt-

schaftsverwaltung übernehmen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Auf die Neuregelung wird verzichtet. 

 

Zu § 4 Absatz 1 Satz 1 

 

Nach Auffassung der Universität Heidelberg ist die Ergänzung des Wissenstransfers 

in § 4 Absatz 1 als weitere Aufgabe der Universitätsklinika missverständlich und be-

dürfe unbedingt der Klarstellung, dass es sich dabei nicht um den Wissenstransfer 



 

aus der Medizinischen Fakultät im Rahmen der Auftragsverwaltung handele. Auch 

nach Auffassung des Universitätsklinikums Freiburg ist der neu eingefügte Begriff 

„Wissenstransfer“ zu unbestimmt. Auch aus der Begründung lasse sich nicht erken-

nen, um was es inhaltlich gehe und an wen die Universitätsklinika welches Wis-

sen/welche Informationen auf welcher Grundlage weitergeben sollen. 

 

Das Universitätsklinikum Heidelberg begrüßt dagegen die Neuregelung, auch wenn 

es den Begriff als „etwas unklar“ empfinde.  

 

Hierzu wird bemerkt: Gemeint ist der Transfer von medizinischem Anwendungswis-

sen an ein medizinisches Fachpublikum. 

 

Zu § 4 Absatz 1 Satz 1 ergänzend 

 

Die Universität Heidelberg möchte die bisherige Bezugnahme auf den Umstand, 

dass die Krankenversorgung zuvor der Universität als eigene Aufgabe oblag, ge-

löscht wissen. 

 

Das Anliegen wird zurückgestellt. Bevor die Bezugnahme auf den historischen Auf-

gabenbestand aufgehoben werden kann, muss ein gemeinsames Verständnis des-

sen formuliert werden, was die Universitätsmedizin ausmacht. 

 

Zu § 6 Absatz 4 

 

Das Universitätsklinikum Freiburg bittet, in § 6 Absatz 4 die bisherige zeitliche Be-

grenzung der Kreditlaufzeiten für von Ihnen selbst aufgenommene Kredite aufzuhe-

ben und damit eine dauerhafte Kontokorrentlinie zu ermöglichen. 

 

Das Anliegen wird zurückgestellt. Vor einer Entscheidung bedarf es intensiver fachli-

cher Erörterungen und Abstimmungen. 

 

Zu § 7 Absätze 1 und 2 

 



 

Der Finanzdezernent der Universität Tübingen befürworte die gesetzliche Regelung 

der Zusammenarbeit zwischen Universität und Universitätsklinikum sowie die „Er-

mächtigung zu einer Regelung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag“. 

 

Zu § 7 Absatz 1 Satz 3  

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika vertreten die Auffassung, dass die Eingren-

zung auf „Klinische Medizin" nicht praxistauglich sei, da unklar bleibe, ob die Formu-

lierung das in der mittelbaren Krankenversorgung eingesetzte Personal umfasst.  

 

Hierzu wird bemerkt: Mit der „klinischen Medizin“ wird an eine organisatorische Zu-

ordnung innerhalb der Medizinischen Fakultät angeknüpft. Personal der mittelbaren 

Krankenversorgung und der klinisch-theoretischen Fächer, wie auch der forschenden 

Ärztinnen und Ärzte (Clinician Scientists/Rotationsstellen) und des drittmittelbeschäf-

tigten ärztlichen/wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals können 

nicht verpflichtet werden, ausschließlich mit dem Universitätsklinikum zu kooperieren. 

Hierfür gibt es keinen außer-steuerlichen sachlichen Grund und gegen eine solche 

Beschränkung stünde aufseiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 

grundrechtlich gewährleistete Wissenschaftsfreiheit entgegen. 

 

Für die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärzt-

lichen Direktoren der Universitätsklinika bleibt unklar, wie der Begriff „Leitungsfunkti-

on" definiert ist. Auch könne Satz 3 so verstanden werden, dass kein universitätsex-

terner Kandidat/Kandidatin Vorstandspositionen im Klinikum besetzen könnte, dies 

beträfe ggf. auch die Positionen der Kaufmännischen Direktion, leitende/r ärztliche/r 

Direktor/in und Pflegedirektion. Das Universitätsklinikum Heidelberg betont, Leitungs-

funktionen in der Verwaltung würden in der Regel nicht mit Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern besetzt. Sollte dies erforderlich werden, wäre dies ein erheblicher 

Standortnachteil gegenüber anderen Universitätsklinika außerhalb Baden-

Württembergs. Daher empfiehlt es die Klärung des Begriffes „Leitungsfunktionen“ im 

Gesetzestext. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Durch eine neugefasste Formulierung wird klargestellt, dass nur 

Ärztliche Direktorinnen und Ärztliche Direktoren ausschließlich aus der der klinischen 

Medizin zugeordneten Hochschullehrerschaft rekrutiert werden müssen. Für alle an-

deren Positionen kommen auch Externe in Betracht. 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika befürchten, künftig könne ärztliches Personal 

nicht direkt am Universitätsklinikum angestellt werden. Die Universität Ulm bean-

standet, in der aktuellen Satzstellung bleibe unklar, ob das Universitätsklinikum a) 

wissenschaftliches Personal der Universität nur noch einsetzen dürfe, wenn dieses 

einer Einrichtung der klinischen Medizin zugeordnet sei, oder b) in der Krankenver-

sorgung überhaupt nur wissenschaftliches Personal einsetzen dürfe, wenn dies der 

Universität zugeordnet (nicht etwa eigenes Personal oder das einer anderen Einrich-

tung) sei. Offen bleibe damit, ob es - wie bisher praktiziert - noch wissenschaftlich 

tätiges Personal geben darf, dass unmittelbar beim Universitätsklinikum angestellt ist. 

 

Hierzu wird bemerkt: Durch eine neugefasste Formulierung wird klargestellt, dass 

das Universitätsklinikum nur beim Einsatz wissenschaftlichen Personals auf den Per-

sonalbestand der Universität verwiesen wird, welches in der Medizinischen Fakultät 

der klinischen Medizin zugeordnet ist. Es bleibt dem Universitätsklinikum unbenom-

men, weiteres ärztliches Personal zu beschäftigen.  

 

Zu § 7 Absatz 1 Sätze 2 und 3 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika fordern, auch nichtwissenschaftliches Perso-

nal und Personal des Universitätsklinikums solle der Kooperationspflicht unterworfen 

werden, soweit dies zur Erfüllung des Auftrags in Forschung und Lehre erforderlich 

ist (§ 7 Absatz 1 Satz 2 UKG-E). Auch die Universität Tübingen macht geltend, Per-

sonalüberlassungen nichtwissenschaftlichen Personals der Universität an das Uni-

versitätsklinikum und seitens des Universitätsklinikums an die Universität seien nicht 

hinreichend berücksichtigt.  

 



 

Dem Vorschlag wird derzeit nicht gefolgt: Eine auf Ausschließlichkeit angelegte Ko-

operationspflicht zwischen der Universität und dem ihr zugeordneten Universitätskli-

nikum mag im Hinblick auf § 2b Absatz 3 Nummer 1 UStG steuerlich vorteilhaft sein. 

Sie hat gleichzeitig aber den Nachteil, andere Kooperationsmöglichkeiten auszu-

schließen. Bei den ärztlichen Direktorinnen und Direktoren ist dies insoweit hinnehm-

bar, als bei ihnen die Patientenbetreuung in dem der Universität zugeordneten Uni-

versitätsklinikum ohnehin mit der Position an der Universität verbunden ist und ihnen 

zugleich die für ihre klinische Arbeit notwendige Ausstattung gewährleistet. Ähnliches 

gilt für das der klinischen Medizin zugeordnete wissenschaftliche Personal. Wenn die 

Universität und die an ihr tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber ih-

rerseits verpflichtet würden, ergänzend zu den eigenen Ressourcen ausschließlich 

auf Ressourcen des der Universität zugeordneten Klinikums zuzugreifen, wäre dies 

an der durch Artikel 5 Absatz 3 GG garantierten Wissenschaftsfreiheit zu messen 

und bedürfte einer besonderen Rechtfertigung, die nicht allein im Umsatzsteuerrecht 

liegen kann. Zudem gibt es aber keinen außersteuerlichen sachlichen Grund dafür, 

das Universitätsklinikum zu verpflichten, über das eigene Stammpersonal hinaus er-

forderliches nichtwissenschaftliches Personal nur von der ihr zugeordneten Universi-

tät zu beziehen. Die Verlängerung der Übergangsfrist für die Anpassung an das ge-

änderte Umsatzsteuerrecht bis zum 31.12.2022 gibt den zeitlichen Spielraum, die 

Problematik mit den Beteiligten weiter zu erörtern.  

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika kritisieren, dass in den Sätzen 2 und 3 eine 

Kooperationspflicht ausschließlich für Personalüberlassungen durch die Universitäten 

an die Universitätsklinika gelte, nicht aber umgekehrt. In der gelebten Realität erfolg-

ten Personalüberlassungen jedoch nicht im Wege einer „Einbahnstraße" von der 

Medizinischen Fakultät der Universität zum Universitätsklinikum, sondern gleicher-

maßen auch in die andere Richtung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Universitäten und die dort tätigen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler haben ein durch die Wissenschaftsfreiheit geschütztes Recht auf 

freie Wahl ihrer Projektpartnerinnen und Projektpartner. Insoweit unterscheiden sich 

Forschung und Lehre von der Krankenversorgung. 

 



 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika und die Universität Ulm fragen nach den 

Auswirkungen dieser Regelung für die Zusammenarbeit der Universität mit anderen 

Kliniken. Die Hochschulen seien darauf angewiesen, mit anderen Häusern (in Ulm 

etwa das Rehabilitationskrankenhaus Ulm, das Bundeswehrkrankenhaus, das Be-

zirkskrankenhaus Günzburg) zusammenzuarbeiten, weil nicht alle medizinischen Fä-

cher im Universitätsklinikum ausreichend vertreten seien und gleichzeitig die ärztliche 

Approbationsordnung den gesamten Fächerkanon fordere. Daneben verlangten zahl-

reiche Drittmittelprojekte die Zusammenarbeit der Universitätsmedizin mit anderen 

Einrichtungen der Krankenversorgung. 

 

Hierzu wird bemerkt: Durch eine neugefasste Formulierung wird klargestellt, dass die 

abstrakte Pflicht zur Zusammenarbeit sich zwar auf Krankenversorgung, Lehre und 

Forschung gleichermaßen erstreckt. Mit einer Ausschließlichkeitsverpflichtung ist sie 

aber nur in der Krankenversorgung verbunden.  

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika kritisieren, aus der Gesetzesbegründung ge-

he nicht hervor, welche Einrichtungen konkret vom Begriff „Betriebseinrichtung" er-

fasst seien. Es sei auch nicht ersichtlich, dass dieser Begriff an anderer Stelle des 

UKG bereits definiert sei. § 15 Absatz 7 S. 1 LHG sei für das Begriffsverständnis 

nicht hilfreich. Dort finde sich folgende Legaldefinition zum Begriff der Betriebsein-

richtung: „[...] Betriebseinrichtungen (Informationszentren, Bibliotheken, Rechenzen-

tren, Werkstätten, Versorgungs- und Hilfsbetriebe, Güter und sonstige Wirtschaftsbe-

triebe und Ähnliches) [...]". 

 

Hierzu wird bemerkt: In einer neugefassten Formulierung werden Regelbeispiele 

auch für den Klinikbereich genannt.  

 

Für die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärzt-

lichen Direktoren der Universitätsklinika ist unklar, unter welchen Voraussetzungen 

die Betriebseinrichtung der Krankenversorgung, Forschung und Lehre „unmittelbar" 

dient. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Es erfolgt eine Konkretisierung im Gesetzestext. 

 

Zu § 7 Absatz 1 Satz 5 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika schlagen vor, anstelle der Regelung in § 7 

Absatz 1 Satz 5 UKG-E eine gesetzliche Öffnungsklausel in das UKG aufzunehmen, 

die eine Konkretisierung des Umfangs einer gesetzlichen Kooperationspflicht im Ver-

tragswege ermögliche. Konkret schlagen sie vor zu formulieren: „Das Universitätskli-

nikum darf die zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung und Lehre nach der Koope-

rationsvereinbarung durch die Universität zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dieser 

nachfragen; die Universität darf die zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung und 

Lehre nach der Kooperationsvereinbarung durch das Universitätsklinikum zu erbrin-

genden Tätigkeiten nur bei diesem nachfragen." 

 

Hierzu wird bemerkt: § 2b Absatz 3 Nummer 1 UStG verlangt eine abschließende 

Beschreibung konkreter Kooperationspflichten. Die vorgeschlagene Formulierung 

sieht demgegenüber vor, dass die Kooperationspflichten erst durch Kooperations-

vereinbarung konkretisiert werden. Zudem fehlt es für einen so weitgehenden Aus-

schluss externer Kooperationspartner an einem hinreichenden außersteuerlichen 

Grund. 

 

Die Konferenz der Dekane der Medizinischen Fakultäten und die Leitenden Ärztli-

chen Direktoren der Universitätsklinika schlagen vor, die beliehenen privatrechtlich 

organisierten Klinika mit in die Kooperationsverpflichtung einzubeziehen. Die Dekane 

machen geltend, dass eine „gesetzliche oder gestalterische Lösung“ für privatrecht-

lich organisierte UK vom MWK zu leisten sei. 

 

Diesem Vorschlag kann derzeit nicht gefolgt werden. § 2b Absatz 3 UStG setzt 

grundsätzlich juristische Personen des öffentlichen Rechts als Kooperationspartner 

voraus. Diese bundesrechtliche Regelung, mit der europarechtliche Vorgaben umge-

setzt werden, kann vom Landesgesetzgeber nicht modifiziert werden. Organisatori-

sche Umstrukturierungen bleiben dem Land möglich, setzen aber ein Zusammenwir-

ken der Träger voraus. Die Verlängerung der Übergangsfrist für die Anpassung an 



 

das geänderte Umsatzsteuerrecht bis zum 31.12.2022 gibt den zeitlichen Spielraum, 

auch diese Problematik mit den Beteiligten weiter zu erörtern. 

 

Die Universität Heidelberg moniert, § 7 Absatz 1 sei unklar. Mit Blick auf die Geset-

zesbegründung („Die Bereitstellung des Personals erfolgt von Seiten der Universi-

tät…“) könnte dieser so ausgelegt werden, dass eigene Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Universitätsklinika künftig nicht mehr (auch) wissenschaftlich sein dürfen. 

Dies ginge an der gelebten Praxis vorbei und würde sich für die Zusammenarbeit 

zwischen Universitäten und Universitätsklinika, auch mit Blick auf deren gesetzliche 

und teilweise sogar in Satzungen und Verträgen festgelegte Nähe zur universitären 

Forschung und Lehre, äußerst kontraproduktiv auswirken. Hier werde um eine Klar-

stellung gebeten. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Gesetzesbegründung bringt nur zum Ausdruck, dass die 

Personalgestellung durch die Universität im Interesse des Landes erfolgt. Zu Mög-

lichkeiten und Grenzen eigener Forschung an Universitätsklinika enthält § 7 Absatz 1 

UKG dagegen keine Aussage.  

 

Zu § 7 Absatz 2  

 

Der DHV befürwortet die gesetzliche Begründung in Hinblick auf die gegenseitige 

Überlassung wissenschaftlichen Personals für die Aufgabenerfüllung in Forschung 

und Lehre. Diese gesetzliche Ausgestaltung als „eine“ hoheitliche Aufgabe in Form 

des „öffentlich-rechtlichen Vertrags“ (als einzig mögliche „Form“ für Universtäten und 

Universitätsklinika in Baden-Württemberg) ist aus Sicht des DHV im Hinblick auf die 

umsatzsteuerlichen Auswirkungen entscheidend. 

 

3.3 Zu Artikel 3 (Änderung des Studierendenwerksgesetzes - StWG) 

 

Zu § 2 ergänzend 

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke Süd-West (ARGE SüdWest) betont, 

die Studierendenwerke sollten auch Auszubildende der Universitätsklinika und der 

Lehrkrankenhäuser sozial betreuen und fördern dürfen (Kann-Bestimmung). Dies sei 



 

eine moderate Erweiterung des Betätigungsfelds und ein wichtiges Zeichen (Pflege-

notstand etc.). Das Universitätsklinikum Heidelberg schlägt vor, Auszubildenden der 

Universitätsklinika explizit Wohnheimplätze anzubieten. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Auszubildende gehören nicht zu den Adressaten 

des Studierendenwerks. Sie zahlen auch keinen Beitrag. Sie können aber im Einzel-

fall schon jetzt in den Grenzen des § 2 Absatz 5 zu den Einrichtungen des Studie-

rendenwerks zugelassen werden, wenn Angebote nicht durch Studierende voll aus-

gelastet werden. Eine generelle Ausweitung des Angebots über den Kreis der Stu-

dierenden hinaus ist den Studierendenwerken aber nicht gestattet. Hierfür fehlt ihnen 

der gesetzliche Auftrag. Die Aufgabenerweiterung in Absatz 2a beschränkt sich be-

wusst auf die Kinderbetreuung. Andere Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung sind 

Sache der Arbeitgeber und nicht der Studierendenwerke. 

 

Zu § 2 Absatz 1 ergänzend 

 

Der BS schlägt vor, die nichtstaatlichen Hochschulen (und deren Studierende) in die 

Aufgabenbeschreibung der Studierendenwerke aufzunehmen. 

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Die originäre staatliche Verantwortung der Studie-

rendenwerke beschränkt sich auf Studierende der Hochschulen des Landes. Sie 

können Personen, die nicht Studierende einer zugeordneten Hochschule oder Studi-

enakademie oder Akademie im Sinne von § 1 des Akademiengesetzes sind, zur Be-

nutzung ihrer Einrichtung im Einzelfall zulassen, soweit dies mit der Erfüllung der 

ihnen übertragenen Aufgaben vereinbar ist. 

 

Zu § 2 Absatz 2a  

 

Ver.di und das Universitätsklinikum Heidelberg begrüßen es, dass den Studieren-

denwerken eine Erweiterung der Kinderbetreuung über die Kinder Studierender hin-

aus erlaubt wird. 

 

Das Universitätsklinikum Heidelberg schlägt vor, die (Kinder der) Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Universitätsklinika ausdrücklich zu nennen. 



 

 

Das DSW und die Studierendenwerke Tübingen-Hohenheim und Ulm wenden sich 

demgegenüber gegen von Studierendenwerken betriebene Betriebskindergärten. Sie 

seien mit Blick auf die Gemeinnützigkeit ggf. problematisch. § 2 Absatz 5 reiche aus, 

um Dritte im Einzelfall zu den Einrichtungen zuzulassen.  

 

Hierzu wird bemerkt: Die Zweckbindung der Studierendenwerksbeiträge und der 

staatlichen Finanzhilfe erfordern es sicherzustellen, dass keine Quersubventionie-

rung von solchen Kindergartenplätzen erfolgt, die von Dritten belegt werden (z.B. 

durch eine Trennungsrechnung). Dies vorausgesetzt, werden die Studierendenwerke 

durch die Neuregelung aber berechtigt, ihr Kinderbetreuungsangebot nicht nur ne-

benbei und auf Einzelfälle beschränkt, sondern auch unter zielgerichtetem Ausbau 

von Kapazitäten über den Kreis der Kinder Studierender hinaus auszuweiten. Ob 

dies sinnvoll ist, hat aber jedes Studierendenwerk aufgrund der individuellen Situati-

on vor Ort selbst zu entscheiden. Dabei ist auch die Kostensituation im Auge zu be-

halten, die sich abhängig von eventuellen Zuschüssen Dritter unterschiedlich darstel-

len mag. Außerdem muss das Studierendenwerk sicherstellen, dass seine Tätigkei-

ten sich auf gemeinnützige Aufgaben beschränken. 

 

Zu § 2a  

 

Die Universität Freiburg bezweifelt, dass die Regelung geeignet ist, die Umsatzsteu-

erpflichtigkeit auszuschließen. 

 

Hierzu wird bemerkt: Es mag in der Tat sein, dass die Hervorhebung der allgemeinen 

Kooperationspflicht lediglich in Einzelfallkonstellationen praktische Bedeutung ge-

winnt. Nur konkretisierte Kooperationspflichten mit Ausschließlichkeitscharakter sind 

geeignet, die Voraussetzungen von § 2b Absatz 3 Nummer 1 UStG zu erfüllen. Die 

Kooperation z.B. zwischen Hochschulen und Studierendenwerken im Detail gesetz-

lich vorzugeben und Kooperationen mit Dritten völlig auszuschließen, wird aber den 

unterschiedlichen Gegebenheiten an den verschiedenen Hochschulstandorten nicht 

gerecht. Ob § 2b Absatz 3 Nr. 2 oder § 2b Absatz 1 Satz 1 UStG in Betracht kom-

men, ist eine mit den örtlichen Finanzämtern zu erörternde Frage des Einzelfalls. Bei 



 

sozialen Dienstleistungen, für die kein Markt besteht, erscheint dies aber nicht aus-

geschlossen. 

 

Der LfDI fragt nach, inwieweit sich Zusammenwirken (Absätze 1, 2) und Zusammen-

arbeit unterscheiden (Absatz 3). Zudem wird nachgefragt, welche Einzelheiten in 

dem Vertrag zu regeln seien.  

 

Hierzu wird bemerkt: Der Begriff „zusammenwirken“ wird einheitlich durch „zusam-

menarbeiten“ ersetzt. 

 

Das Deutsche Studentenwerk und die Studierendenwerke Tübingen-Hohenheim und 

Ulm betonen, das Zusammenwirken sei bereits Alltag, die Regelung nachvollziehbar. 

 

Zu § 2a Absatz 1  

 

Die ARGE SüdWest spricht sich dafür aus, die Kooperationspflicht („haben … zu-

sammenzuwirken“) durch die bloße Möglichkeit einer Kooperation („können … zu-

sammenwirken“) zu ersetzten. Auch Ver.di lehnt eine Kooperationspflicht ab. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. § 2a Absatz 1 StWG soll nur besonders her-

ausheben, was ohnehin schon gilt: Die Studierendenwerke sind gesetzlich verpflich-

tet, mit anderen Trägern der Daseinsvorsorge zusammenzuarbeiten. Dies ist Aus-

druck sich teilweise überschneidender gesetzlicher Aufgabenstellungen der Beteilig-

ten. Diese verpflichten zu gegenseitiger Unterstützung und zur Abstimmung der Leis-

tungen. Was in Ausfüllung der grundsätzlichen Kooperationspflicht konkret gemein-

sam unternommen wird, bleibt aber den beteiligten Partnern überlassen. 

 

Zu § 5 Absatz 3 Satz 3  

 

Die Universität Heidelberg bemängelt, die Regelung sei vor dem Hintergrund der ho-

hen Arbeitsbelastung der Rektorinnen und Rektoren problematisch und erscheine 

auch nicht sachgerecht. Die ständige Vertretung der Geschäftsführung solle hier in 

die Pflicht genommen werden. 

 



 

Dem Vorschlag wird entsprochen. Vorrangig wird eine Verhinderungsvertretung in 

Anspruch genommen. Für den Fall, dass eine solche ebenfalls nicht gegeben ist, 

muss aber die Entgegennahme von Willenserklärungen gleichwohl gewährleistet 

werden. Dies ist nur in Sonderlagen der Fall und auch nicht mit einer erheblichen 

Arbeitsbelastung verbunden. 

 

Ver.di lehnt die Regelung ab. Bei Übertragung der Geschäftsführung auf den Vorsit-

zenden des Verwaltungsrats würde sich diese Person selbst kontrollieren. Einzig die 

kommissarische Geschäftsführung nach § 5 Absatz 6 komme in Betracht. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen, in dem Sinne, dass primär eine Verhinde-

rungsvertretung zum Einsatz kommt.  

 

Zu § 5 Absatz 4 Satz 1  

 

Die ARGE SüdWest schlägt vor, die Verhinderungsvertretung solle die Amtsbezeich-

nung „Stellvertretung Geschäftsführung“ führen („die oder der die Amtsbezeichnung 

‚Stellvertretung Geschäftsführung‘ führt“). 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen, um insbesondere im Außenverhältnis die die Ver-

tretungsmacht begrenzende Bezeichnung „Verhinderungsvertretung“ durch eine all-

gemein gebräuchliche Bezeichnung zu ersetzen. 

 

Zu § 5 Absatz 4 Satz 3 StWG 

 

Ver.di spricht sich dafür aus, dass die Abberufung der Verhinderungsvertretung 

(durch den Geschäftsführer) von der Zustimmung des Verwaltungsrats abhängig 

gemacht wird. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen: Zwischen Geschäftsführung und Verhinde-

rungsvertretung muss ein besonderes Vertrauensverhältnis bestehen. Die Zustim-

mung kann die Entscheidung der Geschäftsführung insoweit nicht besser legitimie-

ren, anders als im Falle der Berufung der Verhinderungsvertretung. 

 



 

Zu § 6 Absatz 1 Satz 1  
 
Die ARGE SüdWest plädiert dafür, die Zweidrittelmehrheit auf die Zahl der stimmbe-

rechtigten Mitglieder zu beziehen. Zudem solle der Geschäftsführer vorher anzuhö-

ren sein. 

 
Den Vorschlägen wird entsprochen.  
 

Zu § 6 Absatz 3 ergänzend 

 

Ver.di fordert, die Beschäftigten sollten im Verwaltungsrat mit einer Person vertreten 

sein. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Der Vorsitzende des Personalrats ist bereits 

mit beratender Stimme beteiligt. Legitimationssubjekte für den Verwaltungsrat sind 

zudem vor allem die Studierenden als Nutzer und die Leitungspersonen der Hoch-

schulen, denen das jeweilige Studierendenwerk zugeordnet ist. 

 

Zu § 6 Absatz 4 Satz 1  

 

Im Beteiligungsportal wurde die Auffassung vertreten, eine Doppelbesetzung mit Mit-

glied und Vertretung für ein Gremium, das nur ca. zweimal pro Jahr zusammentrete, 

sei ein Rückschritt und bedeute einen unangemessenen Verwaltungs- bzw. Bürokra-

tieaufbau. 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Arbeit des Verwaltungsrats lebt von der Gegenwärtigkeit 

der Mitglieder, die zusammenarbeiten. Die Vertretungsregelung ersetzt die bisheri-

gen Stimmbotschaften nicht anwesender Mitglieder, die Abstimmungen erschwerten. 

 

Zu § 6 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2  

 

Die GEW und die LaStuVe begrüßen die Wahl von Stellvertretern. 

 

Die ARGE SüdWest möchte die Wahl von stellvertretenden Mitgliedern nur als Soll-

Bestimmung geregelt haben.  

 



 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen: Eine Soll-Bestimmung ordnet die Rechtsfolge 

für den Regelfall an und ermöglicht ein Absehen davon nur in atypischen Situationen. 

Damit bleibt sie rechtstechnisch nur wenig hinter einer Ist-Regelung zurück, vermittelt 

aber dem Wortlaut nach den Eindruck, weitergehende Ausnahmen zu ermöglichen. 

Es ist nicht ersichtlich, warum die Vertretungsversammlung nicht auch stellvertreten-

de Mitglieder wählen kann. Bleibt die Wahl aus, so ist dieser Mangel kurzfristig kaum 

zu beheben. 

 

Zu § 8 Absatz 3  

 

Die LaStuVe moniert, in der Vertretungsversammlung seien zu wenige Studierende 

vertreten, Beschlüsse könnten gegen die Studierenden getroffen werden. Der Vertre-

tungsversammlung sollten nicht zwingend alle hauptamtlichen Rektoratsmitglieder 

und als Wahlmitglieder weitere Hochschullehrer angehören. 

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen: Die Anstalt des öffentlichen Rechts mit Nut-

zerinnen und Nutzern ist als öffentlich-rechtliche Organisationsform der Beteiligung 

relevanter Gruppierungen verpflichtet. Die Studierenden sind Nutzerinnen und Nut-

zer, nicht Mitglieder. Die Anstalt des öffentlichen Rechts ist nicht grundrechtsberech-

tigt. Der Vergleich zur Hochschule trägt daher nicht. Die Funktion der Studierenden-

werke erfordert zwar die Beteiligung der Studierenden, erzwingt aber nicht ihre 

Mehrheit. 

 

Zu § 9 Absatz 2  

 

Ver.di fordert, auch die Beschäftigten (der Hochschule) in der Vertretungsversamm-

lung zu berücksichtigen. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 9 Absatz 2 Satz 2  

 

Die LaStuVe begrüßt die Regelung. 

 



 

Zu §§ 6, 8 und 9 ergänzend 

 

Von der GEW wird gefordert, die Beschäftigten (der Hochschule) als zweitgrößte 

Nutzergruppe der Einrichtungen des StWG im Verwaltungsrat und in der Vertre-

tungsversammlung mit je einem Sitz zu berücksichtigen. 

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 10 Absatz 1 Satz 1 ergänzend 

 

Die ARGE SüdWest möchte für die Ermittlung der Beschlussfähigkeit auf die Mehr-

heit der Anwesenheit abstellen, § 10 Absatz 1 StWG. Derzeit ist die Vertretungsver-

sammlung beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 

und die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Dies bedeutet, dass nur dann, wenn 

mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitglieder an der Versammlung teilnehmen, Be-

schlussfähigkeit gegeben ist.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Die vorgeschlagene Bezugsgröße macht bei 

der Feststellung der Beschlussfähigkeit keinen Sinn. Sie ist eine Bezugsgröße, die 

man heranziehen kann für die Frage, welcher Mehrheit eine Entscheidung einer – 

beschlussfähigen – Vertreterversammlung bedarf, um wirksam zustande zu kommen. 

Beschlussfähigkeit und Mehrheit sind also zwei selbstständig zu prüfende, kumulativ 

erforderliche Entscheidungsvoraussetzungen. 

 

Zu § 12 Absatz 2 Satz 3 

 

Die Hochschule Nürtingen-Geislingen möchte, dass Studierende im Falle von Dop-

pelimmatrikulationen an verschiedenen Hochschulen nur dort einen Beitrag zahlen 

müssen, wo der Schwerpunkt des Lehrangebots liegt.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen: Die Beitragspflicht ist zwar mit der Stellung 

als Studierender verbunden. Wesentlich ist jedoch nicht das Lehrangebot, sondern 

das Angebot der sozialen Betreuung und Förderung, welches unabhängig davon in 

Anspruch genommen werden kann. Aus der Mitgliedschaft in zwei Studierendenwer-



 

ken können abstrakt unterschiedliche Vorteile gezogen werden. Daher ist es ange-

messen, dass die Studierenden anteilige Beiträge zahlen. 

 

Von der LaStuVe und von der stuvus wird dem Vorschlag zugestimmt. Der IHKT be-

grüßt die Regelung als einen möglichen Baustein einer Strategie, die regionale Ver-

teilung der Hochschularten in der Fläche zu erhalten.  

 

Von stuvus wird gefordert, eine entsprechende Regelung für weitere Beitragsbe-

standteile einzuführen, namentlich für denjenigen für die Studierendenschaft (§ 65b 

LHG).  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Es ist Sache der Studierendenschaften, die-

sen Fall in ihren Beitragssatzungen zu regeln. 

 

Die ARGE Südwest möchte auch eine Reduzierung des Studierendenwerksbeitrags 

auch bei grenzüberschreitenden Kooperationen berücksichtigt wissen, weshalb den 

Studierendenwerken im Ausland vergleichbare Einrichtungen erwähnt werden sollen.  

 

Der Vorschlag wird zurückgestellt. 

 

Zu § 13 Absatz 5  

 

Das DSW sowie die Studierendenwerke Tübingen-Hohenheim und Ulm sehen keine 

Notwendigkeit, eine landesweite Vertretung der Studierendenwerke gesetzlich vorzu-

schreiben. Die Studierendenwerke würden sich bundesweit, auf Landesebene und 

regional bereits abstimmen. Es bedürfe keiner gesetzlichen Regelung, sondern es 

sei allenfalls eine Kann-Regelung vorzusehen. Das Wissenschaftsministerium müsse 

sich auch mit den einzelnen Studierendenwerken auseinandersetzen.  

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Es ist den Studierendenwerken unbenommen, sich 

einzeln an das Wissenschaftsministerium zu wenden und sich regional und überregi-

onal zu vernetzen. 

 



 

Die ARGE SüdWest möchte erreichen, dass die Finanzierung der landesweiten Ver-

tretung in der Geschäftsordnung geregelt werden muss.  

 

Dem Vorschlag wird nicht gefolgt: Es ist Aufgabe der Studierendenwerke, ihre Vertre-

tung adäquat zu organisieren. In welcher Form dies erfolgt, ist von ihnen in geeigne-

ter Form selbst zu regeln. 

 

Ver.di möchte, dass die Personalräte der Studierendenwerke kraft Gesetzes eben-

falls zur Zusammenarbeit verpflichtet werden.  

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Es ist den Per-

sonalräten unbenommen, sich miteinander zu verbinden. Der Bedarf für eine ge-

meinsame Vertretung wird derzeit vor allem für die Studierendenwerke selbst gese-

hen, die bisher nicht zustande kam. 

 

3.4 Artikel 4 (Landeshochschulgebührengesetz - LHGebG) 

 

Zu § 8 Absatz 5  

 

Die DHBW schlägt statt des Satzes 2 die Ergänzung des Satzes 1 dahingehend vor, 

dass bereits dort ein Parallelstudium in einem anderen Land der Bundesrepublik 

Deutschland berücksichtigt werde.  

 

Dem Vorschlag wird nicht entsprochen. Zwar trifft es zu, dass die Gebührenpflicht im 

LHGebG nur für das Studium in Baden-Württemberg eintreten kann. Dies ergibt sich 

jedoch erst aus dem Kontext des von der DHBW vorgeschlagenen Satzes 1. Die Re-

gelung in einem eigenen Satz 2 bringt den exzeptionellen Anwendungsbereich der 

Regelung zur Geltung.  

 

 

Ver.di lehnt jegliche Form von Studiengebühren ab. Kritisiert wird die Änderung des 

§ 8 Absatz 5 als Erweiterung der Legitimation der Studiengebühren. 

 



 

Hierzu wird bemerkt: Von Anfang an wurde für die Zweitstudiengebühr auf einen in 

der Bundesrepublik Deutschland erworbenen Hochschulabschluss abgestellt (§ 8 

Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1). Die- oder derjenige, die oder der einen ersten berufs-

qualifizierenden Hochschulabschluss in der Bundesrepublik Deutschland erworben 

hat, wird – nicht kostendeckend – an den Kosten für ein weiteres Studium beteiligt. 

Die Gebührenpflicht kann demgemäß auch dann eintreten, nachdem eine Studieren-

de oder ein Studierender, die oder der zugleich in Baden-Württemberg und einem 

anderen Land der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben ist, ihr oder sein Stu-

dium in dem anderen Land abgeschlossen hat. 

 

Zu § 1 und § 19 ergänzend 

 

Die Universität Ulm schlägt vor, alle Regelungen des LHGebG, die sich auf Entgelte 

beziehen, aus dem LHGebG zu streichen. Entgelte würden auf privatrechtlicher 

Grundlage erhoben. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Es kann dahin-

gestellt bleiben, ob die Regelungen zu den Entgelten im LHGebG konstitutiver oder 

rein deklaratorischer Natur sind. So begründete das LHGebG nicht nur Gebühren-, 

sondern auch Beitragspflichten. Das LHGebG verdeutlicht in seiner breiten Anlage, 

mit welchen Aufwendungen die Inanspruchnahme des Angebots staatlicher Hoch-

schulen jedenfalls dem Grunde nach verbunden sein können. Damit hat das 

LHGebG auch eine Hinweisfunktion.  

 

Zu § 3 ergänzend 

 

Der HAW e.V. plädiert für die mittelfristige Abschaffung der Studiengebühren für In-

ternationale Studierende und kurzfristig zumindest für eine Aussetzung. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Mit den Gebüh-

ren werden Internationale Studierende an den Kosten für ihr Hochschulstudium be-

teiligt, d.h. das Lehrangebot und die spezifische Betreuung. Die strukturellen Mehr-

einnahmen sind eingeplant. Das Wissenschaftsministerium beobachtet und überprüft 



 

die Auswirkungen der Studiengebühren gemäß § 20 Absatz 2. Zudem befasst sich 

der unabhängige Monitoring-Beirat seit Dezember 2018 mit den Studiengebühren.  

 

Der BS lehnt die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ab und verweist auf das 

Modell nachgelagerter Gebühren für alle Studierenden. 

 

Zu § 3 und § 8  

 

Das DSW wendet sich gegen Studiengebühren und verweist insbesondere auf die 

aktuelle Situation (Covid-19). 

 

Hierzu wird bemerkt: Die Covid-19-Pandemie wird berücksichtigt. Wissenschaftsmi-

nisterium und Hochschulen stehen über die Anwendung der Vorschriften des Lan-

deshochschulgebührengesetzes und des Landesgebührengesetzes, die Stundung, 

Erlass und ggf. sogar Rückerstattung ermöglichen, im Austausch.  

 

Zu § 12 ergänzend 

 

Die DHBW schlägt vor, auch bei ihr den Verwaltungskostenbeitrag pro Semester und 

nicht pro Studienjahr zu erheben, wie es nur für sie vorgesehen ist. Nur der Bachelor 

dort sei in Studienjahre gegliedert. Eine starre Anknüpfung an den Beginn des Studi-

enjahres sei nicht mehr adäquat. 

 

Der Vorschlag ist nicht Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens. Er wird zu gege-

bener Zeit geprüft werden, unter Berücksichtigung des Umstands, dass er dort be-

achtlich ist, wo das Studienangebot der DHBW nicht in Studienjahre gegliedert ist 

(vgl. Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich 

Wirtschaft 2018 der Dualen Hochschule Baden-Württemberg). Bei einer Gliederung 

nach Studienjahren wäre es widersprüchlich und aufwändiger, den Betrag halbjähr-

lich zu erheben. 

 

3.5 Artikel 5 Regierungsentwurf (Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes) 

 



 

Die LaStuVe begrüßt die Implementierung der in der neuen Hochschulfinanzierungs-

vereinbarung II (HoFV II) festgelegten Änderungen der Zuweisung der auf studenti-

schen Vorschlag vergebenen sog. Qualitätssicherungsmittel. Insgesamt ergibt sich 

hieraus Planungssicherheit für die Studierendenschaften. 

 

Auch die Universitäten Tübingen und Heidelberg haben gegen die vorgesehene Än-

derung des Qualitätssicherungsgesetzes keine Einwendungen. Die Universität Tü-

bingen führt aus, gegen die Wahl des Referenzjahres 2019 könne man wenig sagen. 

Das Festschreiben auf die Laufzeit diene der Verfahrensökonomie und gebe Pla-

nungssicherheit. Die Erhöhung des Vorschlagsbudgets der Studierenden (10 Prozent 

auf die Laufzeit) sei nicht zu beanstanden. Unschön sei, dass das bisherige Verfah-

ren (sehr aufwändig und mühsam) unverändert fortgeschrieben werde. Die DHBW 

bestätigt, dass die in Artikel 4 4.HRÄG vorgeschlagenen Änderungen des Qualitäts-

sicherungsgesetzes den Vereinbarungen der HoFV II entsprächen. 

 

3.6 Zu Artikel 8 (Anhörungsentwurf), Artikel 10 Regierungsentwurf (Hochschuldaten-

schutzverordnung) 

 

Die Universitäten Mannheim und Tübingen sowie der HAW e.V. regen eine Über-

gangsregelung für die Zeit vom Außerkrafttreten der Hochschul-

Datenschutzverordnung bis zum Erlass der Satzungen nach den §§ 5 und 12 LHG 

an. 

 

Dem wird entsprochen. 

 

3.7 Zu Artikel 10 (Anhörungsentwurf), Artikel 12 Regierungsentwurf (Übergangsbe-

stimmungen) 

 

Zu § 4 (Anhörungsentwurf), § 5 Regierungsentwurf 

 

Der HAW e.V. und die GEW kritisieren die Übergangsfrist zur Vorlage der Struktur- 

und Entwicklungspläne. Der HAW e.V. schlägt vor, sie um ein Jahr zu verlängern. 

Außerdem müsse es eine Übergangsfrist für den Fall des Auslaufens eines Struktur- 

und Entwicklungsplans im ersten Halbjahr 2021 geben. Die derzeitige Übergangsre-



 

gelung beziehe sich auf einen Zeitraum, der zum geplanten Inkrafttreten des Geset-

zes am 1. Januar 2021 bereits überholt sei. 

 

Dem Vorschlag wird teilweise entsprochen. Die Übergangsfrist wird um ein Jahr bis 

zum 31. Juni 2022 verlängert. Außerdem wird der Zeitraum für das Auslaufen eines 

Struktur- und Entwicklungsplans auf das erste Halbjahr 2021 ausgedehnt. Der Zeit-

raum für das Jahr 2020 ist nicht überholt, da er das Auslaufen eines Struktur- und 

Entwicklungsplanes adressiert, nicht den Zeitraum für die Neuaufstellung. Zusätzlich 

wird die Vorschrift um eine Regelung für den Fall ergänzt, dass eine Hochschule ih-

ren Struktur- und Entwicklungsplan nach alter Regelung aufgestellt, ihn jedoch nicht 

rechtzeitig vor Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht hat. 

 

Zu § 8 (Anhörungsentwurf), § 11 Regierungsentwurf 

 

Die MPG begrüßt, dass die Landesregierung die Problematik des Führens von Gra-

den des Vereinigten Königreichs nach dessen Ausscheiden aus der Europäischen 

Union mit der Novellierung des LHG aufgreift. 

 

3.8 Zu Artikel 11 (Anhörungsentwurf), Artikel 13 Regierungsentwurf (Inkrafttreten) 

 

Zu Absatz 2 

 

Die Hochschule Kehl teilt mit, dass der neue Masterstudiengang „International 

Cooperation: Designing African-European and Intra-African Relations“ Corona-

bedingt erst verspätet im Wintersemester 2021/2022 startet. Die vorgesehene rück-

wirkende Änderung des § 69 LHG sei daher nicht notwendig. 

 

Dem Vorschlag wird entsprochen, da die Rückwirkung in Bezug auf den geplanten 

früheren Start dieses Studiengangs in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde. 
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   Stellungnahme des Normenkontrollrats Baden-Württemberg 

gemäß Nr. 6.1 VwV NKR BW 
 

 

4. Hochschulrechtsänderungsgesetz des Ministeriums für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst 
NKR-Nummer 45/2/2020, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat den Entwurf des oben genannten Regelungs-
vorhabens geprüft. 
 
I.  Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  

 Kein Erfüllungsaufwand 

 

Wirtschaft  

 Kein Erfüllungsaufwand 

 

Verwaltung (Land/Kommunen)  

Jährlicher Erfüllungsaufwand 

Einmaliger Erfüllungsaufwand 

ca. -214.300 Euro 

ca. 1.659.400 Euro 

 

II. Im Einzelnen 
 
Durch das vorliegende Regelungsvorhaben sollen im Wesentlichen folgende Änderungen 
vorgenommen werden: 
 

 Die Entscheidungsvorgänge in den Rektoraten sollen klarer geregelt und in Besol-
dungsangelegenheiten das Vier-Augen-Prinzip etabliert werden. 

 Vorschriften im Umsatzsteuerrecht, die die Kooperationsfähigkeit von Hochschulen 
verkompliziert haben, soll durch präzisere Vorschriften im Hochschulrecht entgegen-
gewirkt werden. 

 Die Schlüssel- und Vorbildfunktion der Hochschulen im Tierschutz und im Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen soll durch klareres Herausstellen der Verantwortung 
der Hochschulen hervorgehoben werden. 

 Es sollen Regelungen für Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen 
geschaffen und die Regelungen für die staatliche Anerkennung nichtstaatlicher Hoch-
schulen präzisiert werden. 

 Durch die Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten und die Erweiterung der Zustän-
digkeiten der jeweiligen Ansprechpersonen soll die Durchsetzung der Chancengleich-
heit zwischen Frauen und Männern und die Betreuung von Menschen, die von sexuel-
ler Belästigung oder Diskriminierung betroffen sind, gestärkt werden. 
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II.1. Erfüllungsaufwand 
 
Für die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand. 
 
II.1.1 Einmaliger Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 
 
Für die Verwaltung fällt einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 1.659.438,97 Euro an, die 
größten Posten sind: 
 

 Einmalige Gremienbefassungen (unter anderem Änderungen der Grundordnungen 
und Prüfungsordnungen): Insgesamt ergibt sich aus diesen Posten ein einmaliger Er-
füllungsaufwand in Höhe von 138.820,76 Euro. 

 Durch die künftig mögliche Übertragung der Bauherreneigenschaft auch auf die nicht-
universitären Hochschulen entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 500.827,20 
Euro beim MWK, das für die Koordination der Personalstellenüberführung aus der Fi-
nanzverwaltung zu den jeweiligen örtlichen Zuständigkeiten verantwortlich ist. Für die-
se Koordination muss zusätzliches Personal eingestellt werden. Die Übergangsphase 
wird auf drei Jahre geschätzt. 

 Durch die Neuregelung in § 13 Abs. 4 S. 1 LHG werden die Universitäten des Landes 
zur kameralistischen und kaufmännischen Haushaltsführung verpflichtet. Die meisten 
Universitäten des Landes haben diesen Standard (Doppik) bereits implementiert, le-
diglich an der Universität Konstanz entsteht durch die Einführung dieses neuen Sys-
tems ein einmaliger Erfüllungsaufwand. Dieser lässt sich durch Rückgriff auf Erfah-
rungswerte, die im Rahmen der Umstellung bei der DHBW erlangt wurden, auf 
1.000.000 Euro beziffern, die sich aus 500.000 Euro Personalkosten und aus 500.000 
Euro für die IT-Migration (Sachkosten) zusammensetzen. 

 
Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Verwaltung setzt sich aus 1.159.438,97 Euro Perso-
nalaufwand und 500.000 Euro Sachaufwand (IT-Migration Universität Konstanz) zusammen. 
 
II.1.2. Jährlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 
 
Beim jährlichen Erfüllungsaufwand ergibt sich bei der Verwaltung eine Entlastung in Höhe 
von 214.323,07 Euro, die größten Posten sind: 
 

 Wegfall/Hinzukommen von Gremienbefassungen: Saldiert ergibt sich aus diesen Pos-
ten eine Entlastung von 1.015,53 Euro, die einzelnen Posten lösen teils Be-
/Entlastungen von bis zu rund 19.000 Euro aus. 

 Durch die Änderung in der Berichtspflicht der Rektorate gegenüber dem jeweiligen 
Senat über das Vorhabenregister (Drittmittelforschung), die künftig statt jährlich nur 
noch alle zwei Jahre besteht, entsteht eine jährliche Entlastung von 45.496 Euro. 

 Durch den Wegfall der jährlichen Berichtspflicht von Niederlassungen i.S.d. § 72 a 
Abs. 1, 3 LHG an das MWK entsteht eine jährliche Entlastung von 20.328 Euro. 

 Die Möglichkeit, die Festsetzung von Leistungsbezügen und Forschungs- und Lehrzu-
lagen auf das Rektorat übertragen zu können, zieht eine jährliche Entlastung von 
37.913,33 Euro nach sich. 

 Durch die Ausweitung der Regelung zum Nachteilsausgleich in Prüfungsordnungen 
wird eine jährliche Belastung von 122.400 Euro verursacht. 

 Die für Studierende neu eingeführte Möglichkeit, im Falle von nicht mit § 30 a Abs. 1 
LHG konformen zu erbringenden Prüfungsleistungen ohne Prüfungsleistungen bzw. 
nach Erbringung anderer Prüfungsleistungen zu Prüfungen zugelassen zu werden, 
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hat durch den bei der Prüfungskommission entstehenden laufenden Aufwand eine 
jährliche Belastung in Höhe von 21.241,55 Euro zur Folge. 

 Durch die Abschaffung der Vertrauenskommission, mit der der Wegfall des entspre-
chenden Wahlaufwandes einhergeht, entsteht eine jährliche Entlastung von 12.795,75 
Euro.   

 Die Dokumentationspflicht der Berufungskommission über die Maßnahmen zur Erhö-
hung des Frauenanteils im Lehrkörper verursacht einen jährlichen Erfüllungsaufwand 
von 22.022 Euro. 

 Durch die Reduzierung der Sitzungen des Hochschulrats von vier auf drei Sitzungen 
jährlich entsteht eine Entlastung von 188.587,50 Euro. 

 Die Reduzierung der jährlichen Berichte des Rektorats an den Hochschulrat über  die 
aktuelle Situation an der Hochschule von vier auf drei zieht eine jährliche Entlastung 
von 68.244 Euro nach sich. 

 
Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Verwaltung setzt sich ausschließlich aus Personal-
aufwänden (positiv und negativ) zusammen.  
 
 
II.2. Nachhaltigkeitscheck 
 
Das Regelungsvorhaben fördert durch die Regelungen zu den Ansprechpersonen und zu den 
Gleichstellungsbeauftragten Gendergerechtigkeit und wirkt Diskriminierung entgegen. 
Durch das Herausstellen der besonderen Verantwortung der Hochschulen in Bezug auf den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wird ebenjener gefördert.   
 
 
III. Votum 
 
Das Ressort hat die Regelungsfolgen plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Der Normen-
kontrollrat Baden-Württemberg erhebt im Rahmen seines Regierungsauftrags keine Einwän-
de gegen die Ausführungen.  
 
 

                            

Dr. Gisela Meister-Scheufelen Prof. Dr. Gisela Färber  

Vorsitzende Berichterstatterin 
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